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Vorwor t.

Beim Erscheinender sechstenund letztenSee-
tion derdeutschenHofgeschichten,welchedie kleinsten
Höfe umfassenwird, die souverainen sowohl*)
als die meMatifu ten**) und dazu noch die
eingegangenengeistlichen Höfe, halte ich der
Sache wegen für angemessen,nocheinmalan das
zu erinnern, was gleichbeimErscheinender ersten
Sectio» in der Vorrede zu derpreußischenHofge-
schichteund dann nocheinmalin den zweiVorre-
denzudemerstenund zu demletztenBande der öst-
reichischenHofgeschichteherausgehobenwurde: daß
an diesemWerkezehnJahre von 1840—I8ö0gear¬
beitet worden, daß es ein Sammelwerkist und
daß es gar nichtfür die gelehrteWelt, ursprüug-
lich gar nicht für den Druck bestimmtwar — eS
wurde nach meinemZurücktrittvon dem Staats¬

*) In den neun Häusern Mecklenburg, Oldenburg,
Nassau, Anhalt, Lippe, Waldeck, Schwarzburg,
Reuß und Liechtenstein.

**) An der Zahl 55.
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archivarpostenin Dresden in der allerbehaglichsteir
Muse und lediglichzu meinemVergnügengeschrie-

ben: zu irgend einer Hast und Eile — also zur
Flüchtigkeit— war ichnicht im Mindestengedrängt,,

denn ich schriebwederum zu leben, nochlebte ich,

um blos zu schreiben.Wer die höchstcurioseMei-
nuug hält, es ließe sichein Werk, das so viele
Thatsachen,Personalien und anderweitesconcrete-
stes Detail giebt, nur so aus dem Aermel heraus-
schütteln,Band für Band so allmonatlichgebären,
wie ein Roman — mit dem ist gar nichtzu strei-
ten; es kann den so oberflächlichMeinendennur
einfachentgegengehaltenwerden, daß sie sichnur
einmal au einer ähnlichenhistorischenArbeit versu-
chen mögen: es wird sichihnen dann schonvon
selbstzeigen,daß sicherlichwenigstensZeit dazuge-
hört, vielleichtauch etwas Ausdauer und Fleiß.
Die Hauptsacheaber ist bei einer solchenArbeit,
daß man Glückhabe, was so zu versteh»ist, daß
— „da die deutschenFürstenanihrenHofhaltungen
von Stummen bedient wurden" — man an die
rechtenQuellenimmerkomme,die wenigstensreden,
was bei den Todten sowohlals bei den Lebenden
gar seltenderFall ist. Ich willgar nichtlängnen,
daß ich in dieserBeziehungein vorzüglichesGlück
gehabt habe, und ichbin ganz bereitwillig,dieses
Glück weit über mein Verdienstzu setzenund so-
gar weit über meinenVerstand.

Was die Behandlung des Stoffes dieserletz-
ten Sectio» betrifft, so habe ichzu bemerken,daß
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jetzt, mit diesenkleinstenHöfen, eineneue Galerie
von Geschichtsbildernanhebt: die bisher dargcstell-
ten größerenHöfe waren, fo zu sagen, die eigent-
lichenHistorienbilder,die nun folgendenkleinen
sind gleichsamdie Holländer. Diese kleinenHöfe
sind, um ihnen ein erhöhtesintensivesInteressezu
verleihen,sie angenehmerund kurzweiligerzu ma-
chen, mit holländischgenremäßigerAusführlichkeit
ausgemaltworden. Deshalb wird denn auchgleich
der Hos vonMecklenburg,welcherunter diesenklei-
uen vorausteht,allein schonzweiBände füllen und
leichtnochmehr: ich habeausnahmsweisebei diesen
interessantenmecklenburgischenHöfen, um dochein-
mal zu zeigen, aus wie vielemundmanuichfaltigem
Material solcheHofgeschichtencomponirt werden
müssen,die Quellen, die ichbenutzthabe, bis auf
diekleinstenAdelsgcschichtenherab ausdrücklicheitirt.

Johannes Müller schriebim Jahre 1803
— gerade demJahre, wo die Franzosendie Liste
der kleinendeutschenSouverainitätenvon fast drei-
hundertauf einigedreißigherabsetzten— an seinen
Bruder: „Unsereneuere Geschichteist so höflich,
daß man den Menschenkaumdarin findetoder so
sansculottisch,daß man derLeidenschaftnichtglau-
ben darf". Von Anfangan ist es mein aus klarer
ErkenntnißhervorgegangenerWille gewesen, sing
ira et studio zu schreiben und die großen uud klei-

nen Thorheitcnim Regimente der Welt mit ge-
lassenemHumor nur so gleichsambei der Nase zu
nehmen. Die Höflichkeithat mich auch bei den
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kleinen Fürstlichkeitennicht verführen können, in
ihnen die Menschenzu übersehen. Was die leiden-
schaftloseBereitwilligkeitdagegenbetrifft, das, was
wirklichzu loben ist, zu loben, so kann ich in die-
ser Beziehung auf den oldenburgischenHof verwei-
sen, welcherbis auf die neustenZeiten ein wahrer
kleinerdeutscherMusterhofwar.

Ich enthalte michaus guten Gründen eine ei-
gentlicheVorrede zu diesenGeschichtender kleinen
deutschenHöfe zu schreiben,Höfe, welcheihr Schick-
sal theils schon erfüllt haben, theils nocherfüllen
werden,da sie, wiedas Sturmjahr 1848 sehr deut-
lichgezeigthat, das odiumGerroaniaeverfolgt und
so lange verfolgen wird, als zum Beispiel in dem
interessantenLändchender „Erbweisheit", welches
am 18. April 1855 das 100jährige Jubiläum für
denCodexderselbengefeierthat, solcheVerhältnisse
bestehen,wie mit den adligen und bürgerlichenRit-
tern, den Niederlassungenund Heirathslieenzender
armen Tagelöhner, den nächtlichenHosedienstender
Dorfmädchen,dem offen betriebenenSchmuggelhan-
del der großen Branntweinbrenner an der Ostsee,
der Belastung Deutschlands mit alljährlich
250,000 Thalern vom BoitzenburgerElbzoll zum
Vorthcil der mecklenburgischenRitter, einer Crimi-
naljustiz, wie in dem1854 vorgekommenenProzesse:
Sophie Caroline Marie Düde u.s.w. u.s.w.

Bei dem odium Germaniae gegen die kleinen
deutschenStaaten, wo Dinge vorgehen, die in ei-
nem großen gar nicht geschehenkönnen, muß man
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aber die Worte eines neuerenvortrefflichenHumo-
risten sichwohl zn Gemüth führen, die mir wie
aus derSeelegeschriebensind: „Das historischeund
politischeBewußtseinbestehtwenigerin der Ansbil-
dung eines speeifischenHassesgegen die Reaction
als in der Reinigungund Befestigungseinerselbst.
Schon weil alles das, was sichreactionairnennt,
jederzeithaßerfüllt,straf- und rachsüchtigist, sokann
esder Fortschrittunmöglichsein, oder er ist keiner.
Die Reactionliebt z.B. das Blut, folglichdarf es
der Fortschrittnicht lieben, wenn er ihm wirklich
überlegenseinwill. Auchdie gerechtesteRacheführt
den eignenschließlichenUntergangmit sichund die
heldeiimiithigstenRächer bringen mit ihrem Siege
höchstenseine großeTragödiezu Stande: es han-
delt sich aber eben in der Geschichteund Politik
umdas, was die kurzathmigenHeldenund Rhetoren
nie einsehen:nichtum ein Trauerspiel,sondernum
ein gutes Ziel und Ende, wo die geläuterteunbe-
dingteEinsichtAlleversöhnt,um ein großesheiteres
Lustspiel,wo Niemand mehr blutet und Niemand
weint. Langsam,aber sichergeht die Welt diesem
Ziele entgegen".*)

*) G ottfri ed Keller. Der grüne Heinrich IV. 97f.
Ich empfehle den guten Mecklenburgern aufs Wärmste
diesen kurzweiligen Roman, eines der geistreichstenBücher,
das in den letztenJahren die Presse verlassen hat. Der Ver-
fasser ist ein Republikaner, aber ein geborner und ein einfa-
djcr, ächter, keiner von der Hypereultnr unserer durch und durch
vereitelte» und verfaulten moderne» Genialität angesteckter.
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Statt der Vorrede zu den kleinen deutschen
Höfen gebe ich die nachstehendenAphorismen:

I.
Unsere Zerrissenheit.

„Wir sind an die ZerrissenheitDeutschlands
so gewöhnt, daß sie uns gar nichtmehr auffällt;

„kurzathmiger Held und Rhetor"; ein geborner Züricher, der
in dem Buche seine eigne Geschichtevorführt; er lebt gcgenwär-
tig noch Studien halber in Berlin, wird aber mit Nächstem
in seine Heimath zurückgehen, wo er voraussichtlich eine her-
vorragende Stelle in den Geschäften seines Staats einmal
einnehmen wird, denn dieser vortreffliche Poet ist auch ein
kerngesunder, profund gescheiter politischer Kopf, und ein
durchaus unabhängiger, fester, im edelsten Sinne des Worts
einfacher Charakter, ein Mann ganz anderen Schlages als
der jetzt sein Landsmann gewordene Erdemagog Herwegh,
der dereinst „auf der Zinne der Partei" stand, derselbe Mann,
der sich schließlich auf die schönsten Cavalierwege verlegt und
nach langen Herumtreibereien mit galanten französischen und
russischen Weibern, während die eigne verblendete Fran, be-
kanntlich eine reiche Berlinerin, der für den Cavalier-Ge¬
mahl gemachten Schulden wegen in Ritza fest saß, sich in Zü-
rich etablirt hat, wo er noch das unwürdigste Leben eines
Seigneur faineant, nach wie vor von Schwiegervaters Gelde
lebend, fortsetzt und wo selbstverständlich Männer von ern-
stcr und fester Gesinnung ihn vermeiden. Hie nigcr est,
liunc tu Romane cayeto! Was würde aus Deutschland gewor-
den sein, wenn solche Genies der Partei an die Spitze ge-
kommen wären, wohin sie, Waffen tragend, strebten. In
Herrn Keller's Buche weht ein ganz anderer, friedlicher,
aber frischer, neuer, gesunder, durchaus Maaß haltender,
besserer Geist — darum eben empfehle ich das Buch den
guten Mecklenburgern.
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ja wir überredenuns selbstund lassenuns überre-
den, daß sie ein Gut sei, welchesdeu Deutschen
erb- und eigenthümlichzusteht,damit dochin der
Welt ein Muster sei von allseitigweltbürgerlicher
und dennochindividuellerVolksausbildung. Aber
die solchesuns predigen, wissennichtwas sie re-
den: sie rathen uns zu köstlicherFresko-Malerei
aus — Holzwciuden"u. s.w.

„Denn 11er dauernden Cnltur
Grundlage und Bedingniß ist innere
Stärke und Festigkeit".

„Wollen wir die Lächerlichkeitunserer Zerns-
senheitin ihrer wahrenGestalt erblicken,so theileu
wir nur einmalFrankreich, wiewirgetheiltsind.
Legen wir unten am Meere, von der Scheldean,
über die Mündungender Seine, Loire, Garonne
hin, ein Preußen; jedochso, daß ihm, damit es
sein Meer nicht ganz habe, auf den Landzungen,
vonBrest ein Däne ma r k störendim Rückenliege
und daß die Hansestädte Ronen und Nantes
seine Ströme sperren. Legen wir oben ans dem
Hochlande,von woRhein, Seine, Loireund Rhone
nachallenHimmelsgegendenabfallen,einen Kai¬
ser staat an, der aus vier Stühlen sitze,und
richten wir ihm, damit er ja keinMeer habe, im
untern Rhoncgebiet, noch überdies eine ewig
feindliche Corsaren-Colonic an. Legenwir
ferner zwischenden genannten zwei Großstaaten,
Söder J0 oder 20 kleine Souverän, itäten,
die sämmtlich gern größer werden möch-



12

fett, und damit sie es können, das Recht
haben, mit dem Auslände Schutz - und
Trntzbüuduisse zu schließen. Erklaren wir
endlichBordeaux, Toulouse, Lyon, Paris und Or«
leans für sreie Reichsstädte, die ihr eignes
Wesenund Unwesenfür sichzu treiben befugt sind,
so haben wir ungefähr ein Bild von unserm armen
Deutschland, und vermuthlichStoff zum Lachen
oder zum Weinen genug." #

„Noch sind die DeutscheukeinVolk, sondern
nur ein Aggregat von Volksstämmen— unsre klei¬
nen deutschenStaaten, Baden, Baiern, Wür-
temberg, Sachsen n. s. w. sind sämmtlichnur
Binnenstaaten ohne Meer, nur Volksstämmeund
provisorischeStaaten, die bei der Deutschheitzu
Lehn gehn.'^

Carl Müllers (gest. 1847 als Geheimer Hofrath
beim statistischen Amt in Berlin) Leben und kleine Schriften,
herausgegeben von Varnhagen. Berlin. 1847. S. 418ff.

2.

Die Hermaphroditen-Staaten.

„Iis lie sont proprement que des Herma-
frodites de Souverains et de Particuliers:
ils ne jouent le röle de grands se'gneurs qu'avec
leurs doniesliques: ce qu'on pourroit leur eonseiller
de meilleur, seroit, me semble, de diminuer eil
quelque chose l'opinion infinie, qu'ils
ont de leur grandeur, de la veneration ex-
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trenie, qu'ils ont pour leur ancienne et illustre
race et du zele inviolable, qu'ils ont pour leurs
armoiries. Les persounes sensees disent, qu'ils fe-
roient mieux de ne figurer dans le monde, que
comme des Seigneurs, qui sont bien ä leur aise.'1

Frederic le Grand, Antimacchiavel.

3.
Der preußische Staat.

„Den preußischen Staat halte ich für
den einzigen,welcherdemDespotismusin Deutsch-
land ui'd einer deutschenUniversal-Monarchieent-
gegen zu arbeiten im Stande ist und aus dem
Menschenrechtund wahre Aufklärung ausgehen
könnte."

von Hippel Selbstbiographie. Gotha 1801. S. 157.

4.

Die russische Stnterei in den kleinen
deutschen Staaten.

„Das habe ich freilichnicht gewußt, daß Ew.
Majestät aus Deutschlandeine russische Stu-
terei zu machenbeabsichtigen/'

Freiherr von Stein aus dem Wiener Congresse
(»ach de» Memoiren des Generals von Wolzogen).

Stein's Wunsch für Deutschland.

„ Gott befreie Deutschlandbald von seinen
jetzigen, aus seinerVielköpfigkeitentstehendenLei¬
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den. Die deutschenFürsten sollten dochbedenken,
daß DeutschlandsUnabhängigkeitgegen Nußland
und Frankreich hauptsächlichans den moralischen
und materiellenKräften Preußens ruht und die
läppischeund verderblicheOppositiongegen dasselbe
ausgebe»/' Freiherr von Stein imI. 1823.

6

„Wir leben und wollen nicht gedruckt sein."

„Endlich seynd ein- und andere, welchenicht
nur denken, sondernauch sagen: Was geht den
unser Hof an? Wir leben und wollen
nicht gedruckt sein."

Friedrich Carl von Moser, deutsches Hofrecht,
Vorbericht.

Zu diesensechsAphorismen,die die kleinendeut-
scheu Höfe angehen, füge ich noch zwei andere,
welcheden Adel in Deutschlandbetreffen: es sind
Zeugnissedes Adels gegenden Adel und ich sühre
sie an, theils um meine Verehrung gegendie Fa-
milien zu bezeigen,die, indem sie nochnach 1848
solcheZeugnisseveröffentlichen,das „Noblesseobligc"
anerkennen, theils um die qualifieirteCalumuie zu
widerlegen, als ob ich keinen Unterschiedzu ma-
chen verstehezwischenAdelsdünkelund Adelstroh
undauf wahrhaft adeligerGesinnungbasirterAdels-
würde und Adelöehre.

7.

In den 1833 erschienenenRezessendes Ge-
schlechtsSalza, dem der berühmte Heermeister



15

des 13.Jahrhunderts angehört, heißt es:*) „Gerade
das gereichtdiesemedlenHause zum höchstenRuhm,
daß seine Geschichtenichts weiß weder von den
Räubereien und Gewaltthaten, durchwel»
chedie meisten Geschlechter in älterer Zeit

sich furchtbargemachthaben, noch von den Ver-
räthereien, Buhlerkünsten und In tri-
gueu, durch welcheso viele adeliche Fami-
lien in neuerer Zeit emporgekommensind."

8.

Der 1787 verstorbene,durchmehrereSchriften
bekannte Geheime Rath Heinrich Christian
Graf von Keyserling!, der Sohn des in der
polnischenGeschichteals russischerGesandter in
WarschauberühmtenerstenGrafen seinesGeschlechts
Hermann Carl und der Stifter des Majorats
RautenburgbeiTilsit, äußertesichin der StiftungS-
UrkundediesesMajorats <1.d. Königsberg 6. Februar
1787 über seineStandesgenossenalso:**)„Ich habe
leiderauf meinenReifenund bei meinemAufenthalt
im Reich, im Oestreichifchenund auchin Italien
wahrgenommen,daß die Majorats-Besitzer und Er-
ben meistenth eils unwissend, stolz auf ihren
Namen und ihre Stiftung, und nichtswenigerwie
thätig für das gemeineBestewaren und daß wenn
einer oder der andere noch eine mechanischeGüte

*) Vorrede S. IX.
**) Stammtafeln des GeschlechtsKeyserlingk. Ber-

lin I8SZ. S. 169.
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des Herzeus hatte, er sichnur etwa um die Ver-
waltung seiner Güter und Behandlung seinerUn-
terthanenbekümmerte,wo er sichdenn ebenso vor-
neh m und wichtig glaubte, wiedie Nabobs
in Indien, seineZufriedenheitdarin fand, sichvon
seinenDienern und Unterthanenauf vorzüglicheArt
geehrt zu sehenund diese faulen Tage damit
bemäntelte, daß er in seinemkleinenZirkel Freude
und Glückzu verbreiten suchte. Da nun in meinen
Augen nichts verachtungswürdigerist, als einen
Mann, dessenVermögensumständeihm zu vorzüg-
lichenMitteln dienen allgemeinnützlichzu sein und
zu werden, in seinemGeld - oder Erd - Klumpen
vergraben zu sehn, so setzennd ordne ich, daß ein
jeder Majorats-Herr zum wenigstensfünf Jahre dem
Könige oder dem Staat entwederim Militair oder
Civil gedient habe, worunter ich aber den bloßen
Titel eines Kammerherrnoder Legationsrath oder
andere Titel nichtrechne"u. f. w. n. f. w.



1. Die Höfe

u nd

der Adel Mecklenburgs,

des Ländchensder „ Erbweisheit."

Ncichssürsten1170.
Herzoge1318.
Großherzoge1815.

KleinedeutscheHöfe. I. 2
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Das mecklenburgische Haus gehört nicht nur, wie das

Haus der Welsen, der Wittelsbacher und der Asca-

n i e r zu den ältesten regierenden Häusern in Deutschland,

sondern die Höfe von Schwerin und Strelitz genie¬

ßen auch den ihnen ganz besonders angehörenden Ruhm,

die einzigen Höfe in Deutschland, ja in Europa zu sein,

deren Fürsten altslavischer Abkunft sind' alle an-

deren großen und kleinen Throne der Christenheit haben

gegenwärtig Fürsten von germanischer Abkunft inne, Den

Titel, welcher die slavische Abkunft nachweist: „Fürsten zu

Wenden", führen die Großherzoge von Mecklenburg noch

heut zu Tage.

Der Stammvater der beiden mecklenburgischen Für-

stenhäuser ist Pribislaus, der Sohn des Wenden-

und Obotritenkönigs Niclot, welchem Heinrich der

Löwe, gegen den er 1160 in der Feldschlacht fiel, sein

Land aberoberte und es mit deutschen Familien besetzte.

Die Fußtapsen des Löwen gewahrt man noch heut zu

Tage im Mecklenburger Lande: er hat Schwerin gegrün-

det, sowohl die Stadt als das jetzt fecularisirte Bisthum

und dazu noch zwei Bisthümer, er hat auch Doberan

2*
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an der Oftsee, das reichste Kloster des Landes, das

Pribislaus im I. 1170 gestiftet hat und das jetzt

Zu den großherzoglichen Domainen gehört, mit wahr-

Haft fürstlichen Schenkungen begnadigt: er gebahrte sich

überall in den Briefen, die er über diese Schenkungen

ausstellte, gleich Wilhelm dem Eroberer von Eng-

land, als vollkommener Eigenthümer des Landes, das

er mit seinen Rittern und Bogenschützen sich erobert habe.*)

Als der große Welse von seinem großen Feinde, dem

Hohenstaufen Friedrich Barbarossa, in des Reiches

Acht erklärt ward, stellte er dem Pribislaus sein

Land Mecklenburg zurück: nur in der Grafschaft

Schwerin blieb als Landesherr ein Graf deutscher

Abkunft, von dem sachsischen Geschlechte der von Ha-

gen. Dessen Stamm erlosch im Laufe des 14ten Jahr-

Hunderts und nun kam auch diese deutsche - Grafschaft

Schwerin wieder an die slavischen Fürsten zu ihrem Für-

stenthum, das sie bisher besessen hatten und das „Für-

stenthum Wenden" genannt wurde. Mit der Chri-

stianisirung erfolgte auch die Germanifirung des ganzen

Landes, doch erhielten sich hin und wieder noch Wenden

und noch gegenwärtig unterscheidet man deutlich in eini¬

*) „In terra Sclavorum Transalbina lies episcopalus con-

strnximus, allodiis et reditibus mensae nostrae dotavimus,.
jnsuper ea, quam gladio et arcu nostro conquisi-
•vim 11s, herediiate ampliavimus." Dotationsurkunde für

Schwerin vom 5. September 1171. Wie in England betrach-
teten sich auch die mecklenburgischenLandesherrn auf Grund
dieser Eroberung als Erbherrn und Obereigcnthümer des ge-
sammten Grundes und Bodens.
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gen Aemtern im Südwesten *) wendische Bewohner mit

schwarzem Haar und gelber Haut und in andern Aem-

tem**) Germanen mit rothblondem Haar, weißer Haut

und schöner kräftiger 9]atur***).
Damals, als der geächtete Löwe dem Pribislaus

sein Land zurückgab, ward dieser im I. 1170 von Bar-

barossa zum Reichsfürsten gemacht; der Sohn des

Pribislaus, Borwin I. hatte Mathilde, die Toch-

ter des Löwen zur Gemahlin: aus dieser Ehe des Sla-

Venfürsten B orwin I. mit der Welfin Mathilde stammen

alle noch heut zu Tage lebenden Fürsten von Mecklenburg.

Bei dieser mecklenburgischen Fürstenfamilie ist neben

«iner nicht zu leugnenden Gutmüthigkeit eine gewisse altsla-

vische Wildheit zu allen Zeiten nicht zu verkennen gewesen.

Schon im 1.1291 kommen in dieser Familie Vatermör-

der vor-f), drei Jahrhunderte später 1692 stellte dieselbe

nnen Selbstmord er.ff) Adolf Friedrich, der

*) In den Domanialämtern Neustadt, Grabow, Eldena
und zum Theil auch Lübthen.

**) In Dömitz, Lübz, besonders in dem ritterschaftlichen
Amte Lübz, das bis an die Südwestseite des Malchiner
Sees reicht.

***) Boll, GeschichteMecklenburgs, Borrede S. IV.

f) Heinrich und Nlcolaus, Fürsten von Wer-
le-Güstrow, erschlugenbei Saale unweit Damgarten ih-
rm Vater, Heinrich, der der Urenkel Borwin's I. und
der Welfin Mathilde war, auf der Jagd.

ff) Herzog Johann Li.^er Großneffe des „Fried-
fertigen", welcher die Reformation einführte, erequirte

sich im Bette neben seiner Gemahlin: „Einige meinen, er
habe den Schnitt an seinemGeburtSgliedegethan." Klüver.
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Stifter der Linie Schwerin, der Exulant im dreißigjähri-

gen Kriege, wurde an der Witlwe seines Bruders zum

Prinzenräuber. Sein Sohn Christian Louis,

der Convertit, der Gemahl der schönen Montmorency,-

die den Ahnherrn der Bernstorffe vom Hofe zu Pa--

ris, von wo aus damals Mecklenburg regiert wurde^

vertrieb, beging so extravagante Schritte, daß er, wie

die Herzogin von Orleans von ihm schreibt, „ganz

Frankreich über sich lachen machte." Der allerschlimmste

Landesvater aber, welchen Mecklenburg gehabt hat, war

Carl Leopold, der Gemahl der Nichte des Zaaren

Peter, ein Herr, der die Russen ins Land rief, um

sein Glück bei seinen Rittern zu bessern und der es so-

arg trieb, wie wir es im 19ten Jahrhundert noch ein-

mal an einem entarteten Welsen, dem vertriebenen Her-

zog Carl von Braunschweig kennen gelernt haben.

Noch der erste Großherzog Friedrich Franz war ein

wilder Herr, er starb auch an einer wilden Krankheit *),-

aber er war genial.

Wie dieses Fürstengeschlecht wild war, waren auch

seine Adelsgeschlechter wild. Bei den Bülow' s kommt

z.B.noch im 16tenJahrhundert ein Brudermörder vor,

bei den Floto w's gar einer noch im 18ten Jahrhundert.

Ein paar wilde Hahn erschlugen noch in der letzten

Hälfte des löten Jahrhunderts jeder einen Menschen in der

Trunkenheit und ein noch wilderer K a m p c z schleuderte

bei einem der in Mecklenburg bis zur Zeit des dreißigjähri¬

*) Derselben, an der Hervdes, Sylla, Philipp I!.
und Ludwig XV. gestorben sein sollen.
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gen Kriegs sehr häufig noch trotz des proclamirten Land-

friedens vorkommenden Landfriedensbrüche ein Kind von

der Mutter Busen in's Feuer: das Geschlecht trägt

zum Angedenken an diese Unthat noch heut zu Tage eine

schwarze Feder auf dem Wappenhelme. Ein wilder

Volrath von der Lühe ward 1549 von den Ro-

stockern als Straßenräuber gefangen und em ganz wil-

der von der Lühe auf Mulsow sprach noch zur Zeit

des Abschlusses des Codex der Erbweisheit, des Erbver-

gleichs von 1755, vom Zumsensterhinauswerfen der Leute,

welche dem Adel nicht pariren wollten.

Im I. 1348 hatte Kaiser Carl IV. von Luxen-

bürg, derselbe Kaiser, der Deutschland die goldene Bulle

gab, in seiner Hauptstadt Prag Mecklenburg zum Her-

zogthum erhoben und zwar geschah das anderthalb

hundert Jahre früher, als das jetzige kleinste deutsche

Königreich Wnrtemberg zun: Herzogthum erhoben wurde.

Carl IV. legte damals, 1348, auch den dritten Be-

standtheil des mecklenburgischen Ländercomplexes noch zu:

die Herrfchaft Stargard, auch eine deutsche

Herrschaft, wie Schwerin, die Jahrhunderte lang zwischen

Brandenburg und Mecklenburg streitig gewesen

war. Aus dieser alten Ländereintheilung Mecklenburgs

in die drei Kreise, den mecklenburgischen Kreis oder die

Grasschaft Schwerin — den wendischen Kreis, das Für-

stenthum Wenden — und in den stargard'schen Kreis

beruht noch heut zu Tage die ganze Landesverfassung

Mecklenburgs, die in dem löten Jahrhundert sich conso-

lidirte, wo der mecklenburgische Kreis, die Grafschaft

Schwerin, der kleinere westliche Theil des Fürstenthums
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Wenden und ein kleiner Theil des Fürstenthums Rostock,

namentlich das Amt Doberan von der Linie Schwerin

besessen wurde, der größere östliche Theil des Fürsten-

thums Wenden aber, die Herrschaft Rostock und der

stargard'sche Kreis, von der Linie Güstrow.

Damals, als diese mecklenburgische Verfassung sich

consolidirte, führte das Haus Mecklenburg im Reichs-

fürstenrathe am deutschen Reichstage vier Stimmen, we-

gen der beiden Herzogthümer Schwerin und Gü¬

strow und wegen der beiden secularisirten Stifter

Schwerin, das der Linie Schwerin, und Ratzeburg,

das der Linie Güstrow zugewiesen war. Hos und Land

hatten die Reformation angenommen und bekannten sich,

wie Sachsen, Würtemberg und Hessen-Darm-

stadt, zur lutherischen Consesfion und zwar zum schärf-

sten Ausdruck derselben: die sächsische Concordienformel

ward 1580 unterschrieben.

Das Land, ein zwar kleines, aber reiches, geseg-

netes Kornland, mit ausgedehnten Forsten und Domai-

nen, ansehnlichen Handelsstädten, worunter Rostock und

Wismar, alte Hansestädte, an der Küste der Ostsee her-

vorragen, und einer zahlreichen auf Hunderten von Va-

fallenhöfen sitzenden theils slavischen, theils deutschen Rit-

terschast, erlitt allerdings in den großen Kriegen der drei

letzten Jahrhunderte, in dem dreißigjährigen, dem nor-

dischen und dem siebenjährigen Kriege von Außen her

schwere Roth und Drangsal, erholte sich aber doch immer

wieder bald durch seine reichen Hülssquellen; weit schwe¬

rer drückten die inneren Verhältnisse. Man hätte meinen

sollen, daß das reiche Land von Alters her auch einen
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reichenund durchden ReichthumunabhängigenHof und

ein reiches glücklichesVolk gehabt haben werde: daß
dem nicht so war, hinderte die ganz eigenthümlicheVer-
fassungMecklenburgs,die ein mit deregoistischstenZähigkeit
ausgebildetesAdelsregimentwar und nochheutzu Tage ist.
Dieses mecklenburgische Adelsregiment steht
als ein merkwürdiges Denkmal für das gebil-
dete Deutschland geradezu einzig jetzt in der
Welt da, seitdemPolen und neuerdingsauchUngarn
niedergebeugtworden ist. Der mecklenburgischeAdel, der
in seinen größten und einflußreichstenFamilien, wie in
den Familien Hahn, Maltzan, Bassewitz, Moltke
u. s. w. altslavischer Abstammung sichberühmt,hat
diese seine altslavische Abstammung bewährt,

denn er hat sie in der mecklenburgischenLandesverfassung
so charakteristischausgedrückt, wie der polnischeAdel sie
nur in der polnischenLandesverfassungausgedrückthat,
die von einemtragischenWeltschicksalheimgesuchtund ge-

richtet worden ist, das aber nur dem großen Welt-

gesetzefolgt, daß die Menschenmit dem, womit sie sün-

digen, gestraft werden und daß es in der ganzen Ge-

schichteund Politik so geht, wie man's treibt. Nicht

beim Hose, sondernbeim Adel war und ist in Mecklen-

bürg die höchsteMacht, der Adel Mecklenburgsmaßte

und maßt sichsogar noch heut zu Tage Souverainetäts-
rechtean, die anderwärts ganz unerhört sind, insonder-
heit das Recht, Mitglieder in die eingeborne
Ritterschaft zu recipiren und von dieser Re-
ception die Wahl zu Landräthenin den permanentin
Mecklenburgsitzendenengeren Ausschußder Ritter- und
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Landschaftabhängig zu machen. Der Hof stand und steht
bis auf die neuesteZeit in einer merkwürdigenAbhän-
gigkeit vom Adel, ganz so, wie in dem ehemaligen Po-
lert. DiesermecklenburgischeAdel genoß und genießt noch
heut zu Tage die Steuerfreiheit, die geringe feste Hu-
fensteuer, die er seit dem Erbvergleichevon 1755 giebt,
ist gar nicht zu erwähnen; auf den Landtagen dagegen
bewilligt er die Steuern, die das Land aufzubringen
hat. Die Bevölkerung des Landes, in beiden Herzog-
thümern 600,000 Menschen stark, umfaßt eine Scala
sehr disparater, sehr ungleich berechtigterExistenzen,die
sich von den hochprivilegirten steuerfreien, landtagenden
sechshundert Rittern herabzieht bis auf die andern we-
niger gottbegnadigten Existenzen der 200,000 Seelen,
welcheohngefährauf die Städte kommenund der 400,000
Seelen, welcheauf dem platten Lande leben und bei de-
nen bis zum Jahre 1820 die Leibeigenschaft, die
berüchtigte mecklenburgische Unterthänigkeit
galt. Mecklenburgwar das letzteLand in Deutschland,
das sie aufhob. Die Ungleichheitder mecklenburgischen
Berechtigungentritt in den Städten zwischenden allein
landtagendenMagistratenund den nicht vertretenen Stadt-
bürgern, sie tritt aber am allergrellstenauf dem platten
Lande hervor, das noch heut zu Tage gar nicht vertreten
ist und wo auch noch, was die materielle Existenzbe-
trifft, die größte Ungleichheitherrscht:es giebt unter den
400,000 Landbewohnern wieder nur einige Hundert
reiche Pächter und nur einige Tausend größere und klei-
nere Bauerneigenthümer, Erb- und Zeitpächter, kleine
Büdner und Häusler, dagegen giebt es viele Tausende
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von jetzt, seit 1820, sogenanntenfreien Arbeitern,Kos-

sa t hen und Tagelöhnern, die auf einem ganz ge-

ringen Besitzthum,einem Kartoffellaudund einer kleinen

Wiese,dieetwa eineKuh nährt, contractlichauf einJahr

sitzenund sonst mit Tagelohn sichnähren, als Pflügen,

Mähen und Dreschen.*) DiesesogenanntenfreienArbeiter

mögen,weilsiejenes geringeprecäre Landbesitzthumhaben,

allerdingses nochbesserhaben, als dieganz besitzlosenFa-

brikarbeiteranderwärts,z. B. die vomHungertyphusheim-

gesuchtenarmen Weber in Schlesien:ihre Existenzist aber

gewißkeinegottbegnadigtezunennen,es genügt,das Einzige

zu erwähnen,daß siewillkürlichausgewiesenwerdenkönnen,

sich aber nur mit Bewilligung der Gutsherrn

anderswo niederlassen dürfen, und daß so-

gar die Einwilligung zum Heirathen für diese

sogenanntenfreienArbeiter**)vom Willen der gnä-

digeu Gutsherrschaft abhängt, die allerdings in

*) Das Verhältniß der Tagelöhner zu den Bauern ist

ungefähr wie 8 zu 1. „lieber die jetzige Stellung der vor-

maligen Leibeignen in Mecklenburgaus der Zeitschrift

Atlas abgedrucktin den Rostock»Gelehrten Beiträgen, Jahr-

gang 1840 S. 723. Die Tagelöhner Mecklenburgs wohnen
theils in den sogenanntenHofkathen iu der Nähe der ritter-

schastlichenHöfe und der Pachthöfe der Domaiueugüter,

theils auf den Gehöften der Domanialbauern, theils eud-

lich seit neuerer Zeit in den Wohnungen der Büdner, von
wo sie auf den benachbartenHöfen, in de» herrschaftlichen

Forsten, beim Chausseebauic. tagelöhnern.

**) Eigentlich handelt es sichnur um die Einwilligung

zur Niederlassung, aber ohne deren Nachwelsungdarf keine
Trauung geschehen,woher die vielen unehelichenGeburten

(Niederkünfte) stammen.
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vielen Fällen höchstvernünftig bei noch allzugroßer Ju-
gend der Supplikanten sie verweigert, sie aber auch aus
untriftigen Gründen und aus Laune verweigern kann.
Dieses Lohnarbeiterverhältniß, wie es bei dem größten
Theile der BevölkerungMecklenburgsbesteht, ist ein-
zig in Europa, wenigstens in dem gebildeten Theile
Europas und kommt in dieser Ausdehnung nur noch
unter verschiedenendoch milderen Modificationenin dem
so tief heruntergekommenenItalien vor. Es giebt
keine eigentliche Mittelclasse in Mecklenburg, wenigstens
keine zahlreiche Mittelclasse, wodurch England z.B.
trotz seiner vielen ganz besitzlosenFabrikarbeiter so her-
vorragt. Noch heut zu Tage ist Mecklenburg,dieser ge-
segnete „Kornsack", wie der großeFriedrich das Land,
das er so wenig wie Polen leiden mochte,nannte, das
volksärmste unter den sämmtlichen fünfunddreißig
deutschenStaaten und das mecklenburgischeLandvolk, die
vielen Taufende freier Arbeitersind eine Tagelöhner-
bevölkerung, die zu den ärmsten Bevölkerungenin
Deutschlandgehört. Noch heut zu Tage sind die Für-
sten von Mecklenburg, altslavischer Abkunft, die
ohnmächtigstenFürsten von Deutschland, ja von Europa,
es sind Fürsten, die von Alters her in der drückendsten
Schuldenabhängigkeitlebten*), Fürsten, die, wie einer von

') Schon Heinrich der Löwe von Mecklenburg,
ein Urenkel des großen Welsen gleichen Namens, ein Sohn
Heinr ich's des Ierusaleiners, der seinen Kreuzzug mit
sechsundzwanzlg Jahren Gefangenschaft in Egypten bezah-
len mußte, war in solcher Schuldennoth. S. die Urkunde
dieses kleinen mecklenburgischenLöwen, d. d. Gadebusch 3.
Juli 1316, worin er sich gegen die Stadt Rostockzur Be¬
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ihnen sich selbstausdrückte, aus dem „Nothstall", in
welchesie ihr Adel altslavischerAbkunft gespannt und
ihnen Hände und Füße gebunden hat, sichnicht zu be-
freienvermögen: noch der gegenwärtigeLandesherr, der,
und nochdazu mit einem gewissenEigensinn, den libe-
ralen Ideen der Neuzeit zugeneigt war, hat schließlich
sich nicht anders zu Helsengewußt, als alle Marquis
Posa'sche Volksbeglückungsideenmit einemmaleüber Bord
zu werfen und das mccklenburgischeStaatsschiff wieder
ganz mit der altslavischenSegel- und Steuerführungzu
regieren. Die mecklenburgischeRegierung hat sich seit
längster Zeit bemüht, das Land aus der seit dem Erb-
vergleich, seit gerade hundert Jahren bestehenden,heut
zu Tage notorischanerkannt geradezusinnlosen, auf der
totalen Absperrung zwischen Stadt und Land
basirten Finanz- und Steuerverfassungund aus Nie-
derlassungsverhältnissen herauszubringen,die so
eigenthümlichsind, daß man sie nur in einem Fa-
bellande suchenwürde*); die mecklenburgischeRegie¬

zahlung einer Schuld von 4100 Mark wendischerPfennige
nach Einlagerrecht verpflichtet,zugleichmit „den berühmten
und gestrengenRittern" (mililes famosi et strenni heißt es
in der Urkunde) Maltzan auf Gcidebusch,Moltke, Lühe,
Pl essen, Blücher, Preen, Oertzen, Thun, Hasen-
köpf, Crammon, Berkhan u. f. w. bei Lisch, Urk.
des GeschlechtsMaltzan I. S. 248.

*) Ein zufällig auf de», Lande Geborner muß gnmdge-
schlich auf dem Lande bleiben, damit die Gutsherrn immer
wohlfeile Arbeiter haben können; die Stadt-Magistrate ha-
ien ebenso grundgesetzlichdas Recht, aus dem platten Lande
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rung hat namentlich sich neuerdings bemüht, das Land
durch Anschluß an den preußischenZollverband aus der
Masfenarmuth der Tagelöhnerbevölkerungherauszubringen,
die wahrlich auch die Ritter nicht erquickt,denn sie müs-
sen sie auf den Nothsall als Armeernähren, — man hat
diese intendirten Reformen nicht durchzusetzenvermocht.
In Mecklenburg,„dem Lande der E rb Weisheit",
vermögen seit längster Zeit und noch heut zu Tage nur
die sechshundertSegel und Steuer führenden Ritter und
die wenigen Bürgermeister, die auf dem Landtage die
Gesammtbevölkernngvon 600,000 Seelen vertreten, und
nach dem löblichen „Herkommen", das in Mecklenburg
eine so große Rolle spielt, leben, nach dem Herkommen,
das die große Scala noch acht mittelalterlicher,mecklen-
burgischerExemtionen umfaßt, von dem großen Rechte
der Steuerfreiheit oben bis zu den kleinsten der Rechte
ganz unten, unter anderen dem Rechte, daß in den klei-
nen Städten des Landes kein Rind geschlachtetwerden
darf, ohne daß der Bürgermeister oder der Gutsherr die
Zunge davon bekommt— „damit er aufm Landtage ge-
hörig für die Seinen spreche*)." Die GeschichteMeck-
lenburgs ist die Geschichteder Gebundenheit und der
Roth des Hofes und des Landes und die Geschichteder
Freiheit, der Herrlichkeitund des Wohllebens der Ritter.

Gebornen, die ein Handwerk in einer Stadt lernen wollen,
die Aufnahme in den Städten zu verweigern.

*) Dieses kleineRecht besteht z.B. im Städtchen Das-
sow, dem Edlen von Päpke, dem Satomo Mecklenburgs
gehörig, in dem Maltzan'sche» Penzlin, in dem Both -
m er'sche» Klütz u. s. w.



Die drei Herzoge

HeinrichIV. der Friedfertige,

Johann AlbrechtI. der Gelehrte

und

Johann IV. der Schwermüthige,

von Einführung der Reformation bis zur Landestheilung

von 1611.
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HerzogHeinrichVI., der Friedfertige,
1503 - 1552.

Die „lutterreine" Lehre. Die lutherischen klemm Päpste. Anfang
der Legung der Bauern Die Union, das Fundament der Adelsherr-
schast. Eine mecklenburgischeHochzeit und Verbot an eine Mecklenburg
gischeAdelSdame, dabei nicht ihre besten Kleider anzuziehen. Wege:

lagerei des mecklenburgischenAdels bis zum dreißigjährigen Kriege.

Der Fürst, durch den zuerst die Reformation in

Mecklenburg eingeführt wurde, war Herzog Heinrich IV.,

„der Friedfertige" zubenannt, der von 1503 bis

1552 regierte. Er knüpfte schon 1524 einen Brief-

Wechsel mit Luther an, und darauf ließ er ganz im

Stillen und ohne Aufsehen zu erregen, die „lutterreine"

Lehre und evangelische Prediger zu; er vermied es aber,

einen öffentlichen Schritt zu thun und zu dem schmal-

kaldischen Bunde zu treten. 1536, als der Bund wie-

der auf zehn Jahre verlängert werden sollte, war er

zwar schon im Begriff zu Pferde zu sitzen und nach

Schmalkalden zu reiten; daran verhinderte ihn sein seit

1503 schon bei ihm installirter weiser Kanzler Caspar

von Schöneich, einer von dem Geschlechte der jetzt

noch in Schlesien blühenden Fürsten Carolath, wel-

cher seinen glaubenseifrigen Herrn, nachdem er ihn lange

KleinedeutscheHöfe. !• 3
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vergeblich gebeten hatte, zuletzt mit Allfassung seines

Reisemantels zurückhielt.

Wie anderwärts wurden auch in Mecklenburg die

geistlichen Güter secularisirt, wie anderwärts prosperirten

dabei Fürst und Adel. Was die Fürsten betrifft, so

vergrößerte sich durch die Secularisation das fürstliche

Domanium auf über die Hälfte. Der Adel zog damals

die Bauernhufen auf den geistlichen Gütern ein und re-

unirte die Ländereien mit dem adeligen Gute. Man hat

berechnet, daß so zwischen drei bis vier Tausend Bauern-

Hufen geschleift worden sind, es war das der Anfang

der in Mecklenburg so berüchtigt gewordenen „Leguug

der Bauern", man legte sie, trieb sie von Haus und

Hof, man hatte den Vortheil dabei, daß die Bauernhu¬

fen, zu dem Hofacker gelegt, der steuerfrei war, auch

steuerfrei wurden, der Bauern Vieh und Geräth ward

gutsherrliche Hofwehr. Dies betraf aber nur die Co-

lonen, die Leute auf den geistlichen Gütern, die Legung

der anderweiten freien Bauern datirt erst von dem schreck-

lichen Kriege der dreißig Jahre. Das Bedrängen der

Bauern aber schon vor diesem Kriege läßt sich urkund-

lich erweisen, denn Herzog Ulrich sagt in einem Re-

scripte von 1590: „ Es geht alles, was andere zu ih-

rem Vortheile suchen, auf die armen Bauersleute aus-

Die Fürsten aber sind schuldig, die Bauern nicht weni-
ger als andere Stände in Acht zu nehmen^)." Sehr
zuwider diesen fürstlichen Worten erging schon auf dem
Landtage zu Güstrow 1607 eine landesherrliche Entschei¬

*) Franck, altes und neues Mecklenburg XI. 75.
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dung, kraft deren die Bauern für bloße Kolonisten er-

klärt wurden: sie sollten gezwungen sein, „auf Begehren

der Grundherrn die ihnen eingeräumten Aecker wieder

abzutreten, selbst wenn sie sie seit undenklichen Zeiten

besessen*)."
Wie anderwärts traten auch in Mecklenburg die

Prädicanten sehr bald als kleine lutherische Päpste auf,

es gab reichlich geistlichen Zank unv Zwietracht. Wie

wenig dazu gehörte als Ketzer zu gelten, bitter verfolgt

und beziehentlich abgesetzt zu werden, beweist das Bei-

spiel des Erasmus Alberus, der, nachdem er schon

sechsmal dieses Schicksal erfahren, es auch noch ein sie-

bentesmal als Superintendent in Neu-Brandenburg er-

fuhr, wo er 1553 starb,' beweist das Beispiel des Pe-

risterus, der als Superintendent in Wismar 1571

bestellt, aber abgesetzt wurde, weil er gegen den in

Wahrheit niederträchtigen Gebrauch geschrieben hatte, daß

die Communicanten gleich nach dem Genuß des Abend-

mahls eine Bezahlung dafür auf „Gottes Tisch" legen

foütenMit welchem Gift und mit welcher Galle der

berüchtigte Tilemann Heshufius den Magistrat in

Rostock, die ihm „von Gott gesetzte Obrigkeit", übergoß,

erweist sich aus seiner Antwort auf den offenen Brief, den

der Rath erließ, nachdem er ihn abgesetzt hatte. Hes-

husius hatte gegen die althergebrachte, vorzüglich bei

den Vornehmeren beliebte Sitte geeifert, Hochzeiten an

Sonntagen zu veranstalten, weil dadurch fünfhundert, ja mit¬

*) Franck a. a. O. XII. 38, 43, 51.

**) Franck a> a. D. X. 251.

3 *
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unter tausend Menschen von Predigt und Abendmahl ab-

gehalten würden; der Rath dagegen behauptete, damit

greife Heshusius in der Obrigkeit Amt und wolle den

Ehestand, den Christus geheiligt, zu einem gottlosen

Dinge machen, nur allein um den jüdisch - pharisäischen

Sabbathsdienst, den Christus abgethan, wieder in

Schwang zu bringen. Der hochwürdige HeshusiuS

nennt seine Bürgermeister „Verrückte, Besessene, ver-

dämmte Eselsköpfe". Der Streit, welcher vier Jahre

bis 1561 dauerte, endigte mit der Niederlage der

„Eselsköpfe"*). Mit welchem „sanstmüthigen Geiste"

die Prediger von der Kanzel herab sich zu Leibe gingen,

als die Streitigkeiten über die Concordienformel 1578

ausbrachen, bezeugen die Ausdrücke zweier Rostocker Prä-

dicanten, welche alle Anhänger jener Formel „Judasse,

Mamelucken, Wetterhähne, Fickfacker, Flattergeister, Klei-

sterer und Schmierer" titulirten, obgleich es nicht wem-

ger als über achttausend Ehrwürdige und Hochwürdige

waren, die diese Formel unterschrieben hatten und obgleich

die. Landessürsten selbst sich dazu bekannten**).

Auch die Fürsten, Heinrich IV., obgleich er der

„Friedfertige" hieß, und sein Bruder Alb recht hatten,

namentlich wegen der Landestheilung, weitläustige Streit-

Händel. Das ward Veranlassung, daß der mecklenbur-

gische Adel, welcher diese Theilung damals nicht wollte,

zuerst zu einem geschlossenen Corps sich constituirte durch

die sogenannte Union, geschlosien zu Rostock 1. August

*) I. Wigger'S Schweriner Jahrbücher XIX. S. KS ff.

**) I. Wigger'S Mecklenburg. Kirchengesch. S. 171.
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1523. Die Urkunde dieser Union besagt, daß die Land-

stände Mecklenburgs fortan ein einiges und unzertrenn-

bares Corpus bilden und dieses fest zusammenbleiben und

halten solle, so öiel; auch die Landesherren das Land unter

sich theilen möchten. Unterschrieben ward diese Union,

welche noch heut zu Tage Geltung hat, von fünf Ge-

vollmächtigten der Prälaten, die es damals noch gab und

die erst unter der folgenden Regierung in Wegfall ka¬

men*), von dreiundzwanzig Gevollmächtigten der Ritter-

fchaft und von den Rüthen der Städte Rostock, Wis-

mar, Neubrandenburg, Güstrow, Parchim und

Schwerin. Ich lasse hier die Namen der dreiundzwan-

zig Gevollmächtigten der Ritterschaft folgen und gebe zu-

gleich bei dieser Gelegenheit einen Anfang des Familien-

details der mecklenburgischen Ritterschaft!

1. Claus Lützow.

Die Lützow's sind eine von den eingebornen

Familien notorisch wendischen Ursprungs und haben

sich bis auf die neueste Zeit im mecklenburgischen Hof-

und Staatsdienste erhalten! ein noch lebender Ludwig

Don Lützow auf Boddin war der Vertraute des Groß-

Herzogs Paul Friedrich, erhielt sich noch beim Sturm-

jähr 1848 und unter ihm kam die neue demokratische

Verfassung zu Stande, die sein Nachfolger, der jetzige

Premier in Schwerin, abschaffte; ein Carl von Lützow,

Schlvßhauptmann, ist gegenwärtig noch Chef des Hofbau-

Departements: dieser Herr ist zugleich einer der neusten

') In dem AusschreibenHerzog Heinrich'« zur einfa¬

chen Landbede d.d.(Schwerin 1550 Dienstag nach dem achten

Tag drei Könige kvmmtder Prälatenstand zum letztemnalevor.
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Geschichtsschreiber Mecklenburgs und zwar ein liberaler^

gar nicht in die alten Adelsvorurtheile eingehegter; seine

drei Bände mecklenburgische Geschichte gehen aber leider

— wie dies bei so vielen Geschichten deutscher Angestell¬

ter, sowohl Hofherren, als Civildiener, der Fall ist, nur

bis zum dreißigjährigen Kriege, bis zum Ende der Herr-

schast Wallenstein's 1632, nicht in die verfängliche

Neuzeit hinein. Zu den ältesten Geschlechtern Mecklen¬

burgs gehören die L ü tzo w's nicht; in Urkunden habe ich

sie erst seit der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhun-

derts und zwar da sehr selten getroffen-, ich bin nicht

einmal ganz sicher, ob der „Hartwicus de Lutze-

kowe, Miles", welcher als Zeuge in einer Urkunde vom

14. April 1266 im Privilegienbuche der Stadt Wismar

erscheint, dem Geschlechte angehört, da dieses sich später

regelmäßig immer Lutzow oder Lutzaw schreibt. Seit

dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts erscheinen sie

sehr häufig in Urkunden. Ein Ritter W i p e r t von

Lützow brachte das Geschlecht empor: es erscheint dieser

„Wipertus de Lutzowe, miles" zuerst als Zeuge

in einer Schenkungsurkunde Fürst Heinrich's des Lö¬

wen von Mecklenburg, eines Urenkels des großen

Löwen vom Hause der Weifen, ausgestellt zu Sternberg

28. Juni 1312. Im Jahre 1318 erscheint er als

Marschall des Herzogs und nach des Herzogs Tode

1329 wurde er mit noch zwölf anderen Rittern und

einem Knappen einer der vierzehn Vormünder

der jungen Herzoge. Er erhielt in diesem Posten bedeu-

tende Macht und bedeutendes Gut: er war reich possessio-

nirt, er besaß Stadt und Land Grabow im Fürsten¬
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thum Wenden an der Elbe, ohnfern Ludwigslust. Drei

Söhne dieses Ritters Wipert, des Gründers des Glücks

dieses Geschlechts, haben drei Häuser gestiftet: die Häuser

Drei -Lützow und Pritzier und die Wipert - Li¬

nie, aus der wieder die Häuser Eickhof, Golden-

b ow, Perlin und noch vier andere hervorgingen. Von

Mecklenburg verbreiteten sich diese Häuser in andere Län-

der: die Branche Drei - Lützow kam nach Böhmen, die

Branche Pritzier nach Preußen, die Wipert-Linie zum

Theil nach Dänemark und Schweden. In Mecklenburg

erhielten sich die Lützow's im Besitz ihres durch Wi-

pert, den Stammvater erlangten großen Guts bis An-

fang des fünfzehnten Jahrhunderts. Zn einer Urkunde des

Herzogs von Mecklenburg - Rostock von 3362*)

erscheint wieder „Luder Lutzaw " als „unser Mar-

schall" uud noch später „Wypert Lutzowe, Mar-

schalk" in zwei Urkunden von 1428 und 1436**).

Mit der Voigtei Ei ckhof, die sie noch besitzen und worauf

das Erbmarschallamt sundirt ward, wurden sie aber erst

1590 belehnt. Wie Clas (Claus) Lützow an der

Spitze der Herren steht, die die Union von 1523 unter-

schrieben, so steht Henning Lützow, zum Eickhof, Erb-

Marschall, an der Spitze der Herren, die die Stiftungs-

Urkunde des Großen Ausschussesder Ritterschaft zu Gü-

strow im Jahre 1620 unterzeichneten und ein Hart-

wig Lützow war gleichzeitig 1612 Hofmarschall. Au-

gust Barthold de Lützow auf Eickhof hat das meck¬

*) S, Masch Geschichtedes Hauses Karstorff.

") S. Masch a. a. O. S. 127 u. 128.
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lenburgische Hauptstaatsgesetz, den Codex der Erbweisheit,

den Erbvergleich von 1755 als einer der fünf Landräthe

des Herzogthums Schwerin unterschrieben. Der berühm-

teste Lützow der neusten Zeit war der bekannte Ansüh-

rer der durch Körner verherrlichten „Lützow'schen wilden

Jagd", Baron Adolf von Lützow, aus dem Hause

Pritzier stammend, der, ein Sechsziger, 1834 als Gene-

ralmajor a. D. zu Berlin starb. Er war seit 1810 in

erster Ehe mit einer holsteinischen Gräfin A h l e f e l d ver-

mählt, die Ehe ward aber 1824 getrennt und die Grä-

fin, die ihren Familiennamen wieder annahm, überlebte

ihren wilden Jäger noch über 20 Jahre, sie starb erst

kürzlich 1855 zu Berlin. Der wilde Jäger heirathete

merkwürdiger Weise in zweiter Ehe die Wittwe seines

Neffen, eine Tochter aus einer der reichen preußischen

Amtsrathsfamilien, ein Fräulein Uebel aus Paretz.

Schon seit dem Anfang des sechszehnten Jahrhunderts

hat sich mit einem Joachim von Lützow, der iu den

Jahren 1523 bis 1525 als kaiserlicher Lbrist vorkommt,

eine Branche des Geschlechts, die Branche Drei-Lützow

in bestreich etablirt, und ist hier gräflich und ka t h o -

lisch geworden: Gottfried von Lützow, Herr auf

Drei-Lützow und Seedorf, der durch Heirath mit einer

böhmischen Gräfin Werschowetz Güter in Böhmen er-

warb, ward von Kaiser Leopold I. 1692 in den

Reichsgrafen- und 1695 in den böhmischen Grasenstand

erhoben und convertirte sich wahrscheinlich dabei, denn

sonst pflegte Oestreich nicht in den Grafenstand zu erheben.

Er starb kinderlos und es erbte ein glücklicher Neffe, der

mit einer Gräfin Metternich sich vermählte und dem
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1733 der Reichsgrafenstand bestätigt wurde. Sein Enkel

Graf Johann von Lützow vermählte sich mit einer
Gräfin Czernin, aus einem der reichsten und stolzesten
böhmischen eingebornen Geschlechter und starb als kaiser-
licher Kämmerer und Generalmajor. Dessen Sohn ist der
gegenwärtige Chef der reichsgräflichen Familie Lützow,
Graf Hieronymus, der wieder mit einer Dame aus
einer der vornehmsten böhmischen Familien, einer Gräfin

Kolowrat-Liebsteinsky sich vermählt hat und als
kaiserlicher Kämmerer und Geheimer Rath noch lebt, fast
achtzig Jahre alt. Diese gräfliche katholische Branche
Lützow besitzt noch die Allodialherrschaft Lochowitz in
Böhmen: ein Sohn des gegenwärtigen Besitzers dieser
Herrschaft, Graf Franz, ist östreichischer Gesandter in
Darmstadt und ein Bruder, Graf Rudolf, östreichi-
scher Gesandter in Rom. Auch bei den in Mecklenburg

zurückbleibenden Lützow's zeigte sich die Neigung, wieder

katholisch zu werden, früh, wie dies auch bei der zweiten

Landmarschall - Familie Hahn der Fall gewesen ist: ein

Curt von Lützow, zu Goldenbow, convertirte sich
schon um 1680 und die Lützow's auf Großen-Brütz

bei Gadebusch, die man als sehr brave Leute rühmt,

sind noch heut zu Tage katholisch. Auch lebt angeblich ein

Emil von Lützow in Mecklenburg, der sich ganz den

Jesuiten in die Arme geworfen und ihnen sogar sein

Vermögen vermacht haben soll. Das Wappen der Fa-

milie Lützow ist eine schrägrechts liegende schwarze Lei-

ter in goldenem Schilde, weshalb sich sonst die schmeichel-

hafte Einbildung geltend machte, von den Herzogen von

Verona, den della Scala, zu stammen.
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2. Henning Halberstadt, Ritter, von einer

Familie, die aus Brandenburg nach Mecklenburg kam,

und von der einer noch 1755 den Erbvergleich unter-

schrieben hat.

3. Melchior B a r s u fi, Comthur zu Mirow (eine

alte Malthesercomthurei). Dieser Herr gehörte einer cöl-

nischen Familie an, die später in der Person des preu-

ßischen Feldmarschalls unter dem ersten König 1699 noch

vor dem spanischen Erbfolgekriege gegrast wurde. Ueber

Abstammung derselben von „parvus" (klein), wie die

Familie bei den Römern geheißen sein wollte, oder von

„baarsuß", nudipes, was die deutschen Genealogen auf

Grund der Urkunden zu behaupten sich unterfingen und

die Familie lebhaft bestritt, siehe preußische Hofgeschichte

Band 2. S. 12 f. Ein Fridericus „Nudipes" kommt

als Zeuge schon in einer Urkunde Herzog Albrechts

von Sachsen (aus dem Hause Ascanien) von 1256

vor*) und die drei nackten Füße finden sich auch im

Wappen des Geschlechts, das, aber nicht mehr gräflich,

noch in Preußen blüht.

4. Wittich Maltzan. Ueber diese große ein-

geborne mecklenburgische Familie verweise ich unten auf

den Excurs über den mecklenburgischen Adel, den ich beim

Erbvergleich von 1755 geben werde.

5. Clemens von Bülow.

Die B ülo w's sind ebenfalls eine eingeborne Familie

unzweifelhaft wendischen Ursprungs: sie nahmen den Na-

*) Bei Treuer Gesch. des Hauses Münchhausen Nrkun-
dcnbuch S. 13.
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mett an von einem Dorfe in der Nähe des Klosters Rhena

bei Wismar. Sie erscheinen sehr häufig schon in den Urkun-

den aus der letzten Hohenstaufenzeit: ein „Johannes

de Bulowe" kommt schon unter den Zeugen und Bürgen

vor in dem Grenz- und Heirathsvertrage der wendischen

Fürsten von Mecklenburg mit den deutschen Grafen

von Schwerin, ausgefertigt am 30. October 1230*).
In der Stiftungsurkunde des Klosters Rhena d. d. Gade-

bufch 16. Sept. 1237**) spricht der Herr von Mecklen-

bürg: „Johannes, D e i g r a t i a Magno polen-

sis Dominus", wie er sich schreibt, von einem

„dominus Johannes" und einem „dominus

G o d efrid u s de Bulowe", deren er als Wohl-

thäter des neugestifteten Klosters gedenkt. In einer Ur-

künde des Johannes-Klosters zu Lübeck vom 2. Januar

1245***) heißt es: „Testes sunt etc.: niilites

Slaviae: Godefridus de Bulowe"; hier ist

also die wendische Abstammung dieses Stammvaters

Gottfried urkundlich beglaubigt. Innerhalb einhun-

dertfünfundzwanzig Jahren 1250—1375 stellte diese Fa¬

milie fünf Bischöfe von Schwerin. Johann

von Bülow, Ritter auf Wedendorf im Amte Gade-

bufch, war einer der vierzehn Vormünder der

Kinder des 1329 gestorbenen Fürsten Heinrich des

Löwen von Mecklenburg und wie der oben er¬

*) Bei Rudlcss mecklenb.Urkunden Lief Nr. V.a.
**) Sei Lisch Geschlechtshistvriedes Hauses Hahn:

Ilrkundenbuchl. S, 17.

***) Abgedruckt im Urkundenbuch der Stadt LübeckI.
Nr.CV. S. 104.
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wähnte Mitvormund, der Ritter Wipert von Lü -

tzow, reich begütert: der Ritter Johann von Bü-

low besaß Stadt und Land Grevesmühlen bei

Wismar, ohnfern der Ostsee. Wedendorf, welches

dieser Jehann von Bülow auch besaß, war das eine

Stammhaus der Familie, das aber 1680 an den be-

rühmten Minister der Hannoverdynastie in London, von

B e r n st o r s f verkauft wurde — das andere Stammhaus

war Plüskow, das aber auch nicht mehr in der Fa-

milie Besitz ist, so wenig wie ein drittes ihrer Haupt-

guter, P o kr e n t, im Amte Eadebusch.

Der berühmte Scharnhorst ließ sich einmal, wie

Dropsen im Leben Aork's berichtet, im I. 1811 über

die B ü l o »'s so aus: „Alle B ülo w's sind eigen, für

ihre Meinung eingenommen und nicht sehr verträglich."

Das hatte seine Richtigkeit schon im sechzehnten Jahrhun¬

dert, Zu der Zeit, als Clemensvon Bülow 1523 die

Union unterschrieb, trieb ein Jaspar von Bülow

zu Siemen trotz Kaiser Maximili an's I. ewigem Land-

frieden Straßenraub und Wegelagerei in der Rostocker

Haide; ein Heinrich von Bülow, ein alter Herr von

achtzig Jahren, fiel in einem Scharmützel gegen die gu-

ten Bürger von Güstrow und ein Hans von Bülow

wurde im Jahre 1565 gar ein Brudermörder:

dieser Hans, ein jüngerer Sohn des Hauses Weden-

dors (Linie Potremse bei Güstrow), bekam nämlich

einen Erbschaftsstreit mit seinem Bruder Wolde mar

und tödtete ihn im Duell. Dagegen berichtet Herzog

Adolf Friedrich von Mecklenburg in dem von

ihm eigenhändig aufgefetzten Tagebuch, das der noch le¬
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bende Schloßhauptmann von Lützow, der erwähnte

Historiograph Mecklenburgs, mitgetheilt hat*), zum 8.

Nov. 1616: „Wie ich schlafen gegangen, hat Vollrad

Bülow Daniel Block, den Maler, für einen Schelm

und Fuchsschwänzer gescholten! der hat ihn aber wieder

nicht vergessen, sondern ihn braun und blau geschlagen."

Daß die Bülow's gewaltige Poculirer gewesen, erweist

sich klärlichst aus der berühmten Erabschrist (ohne Da-

tum), die in der Bülower Kapelle zu Doberan zu lesen

ist»»).

In Hannover gab es auch schon im Mittelalter

B ü l o w's: sie besaßen hier den Wald um das Lieb-

lingsschloß des zweiten Königs von England aus der Hau-

noverdynastie, genannt zur Göhrde im Amte Hitzacker des

Fürstenthums Celle, welches von Wenden bewohnt

wurde: auch hier zeigten sich die Bülow's unverträg-

lich und wurden bereits im Jahre 1464 wegen Unfugs

*) SchwerinischeJahrbücher XII. S. 59 ff.
**) Abgedrucktim plattdeutschen Idiome in den Schwe¬

riner JahrbüchernIX. 447; ich gebe sie hochdeutsch:
„Weich Teufel, weich, weichweit von mir,
Ich scheermich nicht ein Haar um dir.
Ich bin ein mecklenburgischerEdelmann,
Was geht dem Teufel mein Saufen an?
Ich sauf mit meinem Herrn Jesu EhriK,
Wenn du Teufel ewig dursten mufft,
Und trink mit ihm süße Kaltefchal*),
Wenn du sitzt in der Höllenqual.
Drum räch' ich: weich, lauf, renn und gah,
Eh' bei dem Teufel ich zufchlah!"

*1 „Söt Koltschaal", der mecklenburgische Nektar.
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aus der Göhrde vertrieben *). Jener Brudermörder

Hans von Bülow war der erste, der aus Mecklen¬

burg auswandern mußte, grade ein Jahrhundert später

1565: er diente erst gegen die Türken in Malta und

wurde dann Rath und Hosschenk bei dem Herzoge I u -

lius von Braunschweig - Wolfenbüttel, dem

Stifter der Universität Helmstädt; er starb hier im An-

fange des dreißigjährigen Krieges 1618. Sein Sohn,

der Geheime Rath Julius von Bülow, kam nach

Celle und wurde hier Statthalter, er ist der Erwerber

von Essenrode in Lüneburg und von Brunsrode

in Braunschweig und starb 1639. Sein Sohn gleiches

Namens erwarb 1664 auch noch von den Herren von

der Asse bürg das Gut Beyernaumburg bei

Weißenfels. Aus dem Hause Essenrode (Linie Groß-

Siemen) stammt der 1820 verabschiedete preußische

Oberpräsident von Sachsen, Augu.st Friedrich Wik-

Helm und sein Bruder, der 1825 verstorbene, seit 1808

westphälische, seit 1813 preußische und von Preußen

1816 gegrafte Minister Ludwig Friedrich Victor

Hans, der mit einer Tochter des Justizraths Schmucker,

eines der ersten Advocaten Berlins, vermählt war, welche

vor wenig Tagen gestorben ist und deren Sohn Graf

Hans Bülow der jetzige Premier in Schwerin ist.

Von der Linie P l ü s ko w war ein Bülow be-

reits achtzig Jahre früher gegrast worden: es war der

Sohn des hannoverischen Feldmarschalls Cuno Josua

Bülow, desselben, der 1719 bei Walsmühlen von dem

*) S> hannoversche HofgeschlchteII, S. 7 u. I».
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berühmten Schwerin ausgeklopft wurde, der Hannover-

sche Oberstkammerherr Graf Ernst August Bülow,

der Gemahl einer natürlichen Tochter des ersten Königs

von England aus der Hannoverdynastie. Ich verspare

das Detail dieser Linie, aus der das Genie der Familie,

der unglückliche Autor über den „großen Krieg" und der

berühmteste Bülow, der Sieger bei Jennewitz stammen,

auf die Personalien des ausgeklopften Cuno Josua,

die ich unten beim Jahre 1719, bei Erzählung der Af-

faire von Walsmühlen folgen lasten werde, um hier nicht

zu weit und zu lange vom sechszehnten Jahrhundert mich

zu entfernen. Ich bemerke nur noch, daß das Geschlecht

sich sehr weit ausgebreitet und bedeutenden Güterbesitz

erworben hat. Außer Hannover — wo aber ein Haupt-

gut, die Herrschaft Gartow, ebenfalls an den berühm-

ten Minister Bernstor ff im Jahre 1694 abkam —

breiteten die Bülow's sich aus und begüterten sich in

Brandenburg, Pommern, Schlesien und Preußen, in Hol-

stein und Dänemark, in Schweden und Curland. Was

Mecklenburg betrifft, so unterschrieb im Jahre 1620 Mat-

thias Bülow zu Pokrent als Landrath beim großen

Ausschuß der Ritter- und Landschaft. Beim Erbvergleich

1755 finden sich zwar Unterschriften von Bülow's, aber

keiner war Landrath. Im Gegensatz der Familien Hahn,

Maltzan und Moltke, der adelstolzesten Familien

Mecklenburgs, waren die B ü l o w's schon frühzeitig in

diesem Punkte aufgeklärt; wiederholt kamen Heirathen mit

Bürgerlichen vor, der berühmte Graf Bülow-Denne-

witz und der gegenwärtige Premier in Schwerin sind

von bürgerlichen Müttern geboren, desgleichen der jetzt
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in Berlin lebende Hans Bülow, ein Sohn des be-

kannten Belletristen Eduard, der ein Künstler gewor-

den ist, ein ausgezeichneter Schüler Franz Liszt's.

Im Jahre 1780 gab der strelitzische Geheime Kammer-

rath Jacob Friedrich Joachim von Bülow auf

Klabor bei Güstrow eine Historie seines Geschlechts in

Folio heraus: diese führt auf dem Titel folgendes Motto,

das schon in einem alten Familienstammbuche von 1650

stand und daraus entlehnt ist:

„Der ist nicht flugs ein Edelmann,
Der geboren ist aus großem Stamm
Oder der Geld und Reichthum hat.
Und thut doch keine redliche That.
Die Tugend und die Höflichkeit
Adelt den Menschen allezeit."

Vor dieser Geschlechtshistorie stehen gegen fünfzig

Bülow's als Subfcribenten, Männer und verheirathete

Frauen von Cpenhagen bis Beyernaumburg in Thürin-

gen und von Bingen am Rhein bis Urskau in Schlesien.

In Schwerin sind die B ü l o w's jetzt noch mit vier-

zehn Rittergütern possessionirt, und wie Graf Hans

Bülow der erste in der Reihe der Staatsdiener ist,

fungirt ein Jaspar von Bülow als einer der ersten

Hofbeamten, als Hofmarschall und Chef des Hofstaats-

und Hosmarschallamts und eine Frau von Bülow, ge-

dorne von der Schulen bürg, ist Oberhofmeisterin der

regierenden Großherzogin, der Prinzessin von Reust-

Klipp hausen. Das Wappen der Bülow's ist ähn-

lich dem der Grafen Bentheim: vierzehn goldene Ku-

geln in blauem Felde. Früher war die Zahl der Ku-

geln nicht bestimmt: das älteste Wappen, das man kennt,
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vom Jahre 1250 mit der Umschrift: „Sigillum Go-

dofredi de Bulow" hat einundzwanzig Kugeln,

dagegen eins von 1304 nur zwölf.

6. Nieimar Blücher.

Die Blücher sind das Geschlecht, das den be-

rühmtesten unter allen Mecklenburgern in alter und neuer

Zeit gestellt hat, den Fürsten Blücher, den zu No-

stock gebornen „Marschall Vorwärts^ aus dem Hause Groß-

Renzow in Mecklenburg. Auch die Blücher nahmen,
"

wie die Bülow, ihren Namen an von einem Dorfe Blü-

cher, das sie noch besitzen: der Inhaber desselben, der

auch Finken besitzt, ward von Preußen 1815 auf den

Namen Blücher-Finken gegrast. Die Blücher er-

scheinen in Mecklenburg noch früher als in Pommern,

wo sie allerdings großen Besitz erwarben und zu den

Erb- und Schloßgesessenen gehörten. Ein Lothar von

Blücher „Luder»8 de Blüchere" kommt in

Mecklenburg schon in einer Urkunde für das Kloster El-

dena vom 18. Januar 1241 als Zeuge unter andern

„Rittern von Schwerin" vor und Olricus et

Hermannus, frätres de Blüchere, Mili-

tes" in einer Urkunde vom 14. April 1266 im Pri-

vilegienbuche der Stadt Wismar. Wie Reimar Blü-

cher 1523 die Union unterschrieb, so unterschrieb Han s

Heinrich von Blücher auf Schim, als einer der

fünf Landräthe des Herzogthums Schwerin, 1755 den

Erbvergleich. Das Wappen sind zwei kreuzweise über

einander gelegte Schlüssel.

7. Joachim Hahn. Auch über diese große, sehr

stolze und sehr reiche eingeborne mecklenburgische Familie

Kleine deutscheHöfe. 1. ^
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verweise ich, um hier nicht zu lange den Verlauf der

Hofgeschichte im sechszehuten Jahrhundert zu unterbrechen,

unten auf den Excurs über den mecklenburgischen Adel,

den ich beim Erbvergleich von 1755 geben werde.

8. Caspar von Schöneich, — der weise

Kanzler. .

9. Lütke Moltke. Auch über diese besonders

ehemals in Mecklenburg sehr mächtige und reichbegüterte
' Familie, die zur Zeit des W alle nst ei

naschen Gouver-

nements aber einen großen Fall that und jetzt besonders

in Dänemark blüht, verweise ich auf den Excurs über

den mecklenburgischen Adel unten beim Erbvergleich

von 1755.

10. Matthias von Oerben.

Die Familie Oertzen ist, soviel zu übersehen ist,

nebst der von Maltzan, von Gamm und von Drie-

bergen und einigen jdtzt erloschenen Geschlechtern, die

älteste mecklenburgische Familie, urkundlich nach-

weisbar und zwar als notorisch wendischen Ursprungs.

Ein „Uriz" kommt schon 1192 in einer Schenkungs¬

urkunde des Fürsten Borwin I. von Mecklenburg,

des Gemahls der Welfin Mathilde für das Kloster

Doberan vor und er wird unter den Zeugen ausdrücklich

Slave genannt. Es heißt in dieser Urkunde: „Te¬

st es,: etc. Slavi: Vensicko, Woywoto '»

(folgen noch vier Namen) der siebente ist „Vriz". In

späteren Urkunden von 1260 an lautet der Name: „de

Ordessen, de Ortzen, de Orilze, de Oi'tze,

de Ortz"; in einer Urkunde von 1298 für die Johan-

nitercomthurei Mirow kommt auch wieder ein „Nico¬
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laus Huriz" vor. Als Heinrich der Jerusa-

temer 1272 ins gelobte Land pilgerte, war ein Ritter

Detwig von Oertzen Landesverweser, Statthalterund

1308 erscheint ein Hermann von Oertzen als Mar-

schall! der Geschichtsschreiber des Hauses, Lisch, vindizirt

dem Geschlechte vorzugsweise den Raths-Charakter bis

auf die neueste Zeit. Ihr Hauptgut, das die ältere Li-

nie besaß, war seit dem vierzehnten Jahrhundert Rog-

gow an der Ostsee, ohnsern Rostock, das sie noch inne

haben. Ihr Wappen sind zwei Arme, die einen Ring

halten: die Tradition, daß ein Kaiser diesen Ring für

eine Lebsnsrettung in einer Schlacht verliehen habe, ist

aus der Luft gegriffen, wie so viele Adelstraditionen.

Ein Oberstlieutenant, nachher Landrath Oertzen zu Rog-

gow, gehörte zu den 1716 zu Rostock während des gro-

ßen nordischen Kriegs von den Russen eingesteckten vier

mecklenburgischen Herrn. 1733 wurden die Oertzen

in Dänemark gegrast und 1792 noch einmal von Kur-

sachsen als Reichsvicar, in der Person eines General-

majors, stammend aus der jüngeren Linie des Hauses, der

Linie H e l p t in Mecklenburg-Strelitz. Die dänischen Gra-

sen sind erloschen, in Sachsen lebt aber noch ein sehr

heruntergekommener Reichsgraf Oertzen, Lieutenant a.D.,

welcher vor Kurzem noch öffentlich Alhletenkünste produ-

zirte. Archivar Lisch zu Schwerin hat, wie gesagt, die

Geschichte dieser Familie 1847 herauszugeben angefangen:

sie ist dem Oberappellationsgerichtspräsidenten Friedrich

von Oertzen dedicirt, dreizehn andere Herren der Fa-

milie, auf dreizehn Rittergütern gesessen, werden als „Un-

ternehmer und Beförderer des Werks" genannt, das im

4*
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ersten Band mir bis zum Jahre 1400 herabreicht. Unter

diesen dreizehn Oertzen befinden sich der in der neuesten

Landtagsgeschichte erst unter den Willigen, dann unter

den sehr Unwilligen bekannt gewordene Landrath von

Oertzen - Jürgenstorf, der Negierungsdirector von

Oertzen«Trechow, der 1848 als mißliebig abgehen

mußte und der jetzige mecklenburgische Gesandte am Bun-

destage von O e r tze n - L e p p i n. Diese ganze alte Familie

sammt und sonders ist gegenwärtig entschieden im Ab-

welken begriffen. Die O e r tze n - R o g g o w suchten sich

durch Verheirathung mit den Hamburgischen G odesro y's

wieder zu Kräften zu bringen: die junge Frau that sich

aber ein Leid an, ward wahnsinnig vor Gram.

11. Jasper Fi necke. Ein damals im sechs-

zehnten Jahrhundert sehr reiches Geschlecht, dem die Dame

angehörte, die, wie sogleich zu erwähnen sein wird, so-

gar die Herzogin des Landes an Kleiderpracht übertraf.

12. Wittich von Oldenburg, von einer alten

Familie, die hauptsächlich in Pommern posfessionirt war.

13. Jacob Levetzow.

Diese Familie gehörte zu den ältesten Mecklenburgs:

ein „Henricus Levzowe" erscheint als Zeuge schon in

einer Urkunde von 1219*) und ein „Johannes de

Lewezow, miles" 1266**). Zu Ende des fünfzehn¬

ten Jahrhunderts, ehe die Maitz an dieses Amt bekleide-

ten, war ein Jacob Levetzow zu Schorrentin Landerb-

Marschall im Fürstenthum Wenden: Schorrentin war

*) Bei Lisch mecklenb. Urk. III. 61.

**) In einet Urkunde vom 14. April im Privilegien¬
buche der Stadt Wismar.
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ihr Hauptgut. In neuster Zeit war die schöne Ulrike

von Levetzow die letzte große Herzensflamme Gö-

the's*). Ein schwerinscher Minister und Kammerprä-

sident dieses Namens mußte im Sturmjahr 1848 als

lehr mißliebig abgehn. Man hält die Levetzow für
emes Stammes mit den Lütz o w's. Das Wappen ist ein

Gatter. Es giebt auch eine Judenfamilie von Ansehn,

welche den Namen Levetzow führt.

14. Heinrich Wang elin: ein Herr dieses Na-

mens war 1417 Bischof von Schwerin.

15. Dietrich Flotow.

Von dieser eingebornen alten jetzt auch herunterge-

kommenen Familie erscheint zuerst ein „Heinrich Vlo,

towe, Ritter" in einer Urkunde für Kloster Dobbertin

von 1230**). Zur Zeit Fürst Heinriche des Jeru-

salemers war ein Heinrich Flotow Voigt zu Rö-

bel beim Bruder dieses Fürsten Nicolaus von

Wer l e***). Die Familie, jetzt so verkommen, war früher

reich begütert, es gehörte ihr unter andern außer dem

Stammgut Stuer Stadt und Land Malchow schon

seit 1285, von welchem Besitz sie 1681 den vierten

Theil der Jurisdiction verloren, wegen eines delicti,

das in dem Exceffe bei Folterung einer angeblichen Hexe

*) S. sächsischeHofgkschichteBand l. S.285.
**) Bei Lisch Jahrbücher für mecklenb.Gesch. 1833.

I. 206.

*") Dieser „Henri cus ckoVlothowe, advocatus in
Robele" erscheint als Zeuge in einer Urkunde des Berliner

Geh. Staatsarchiv« für die Comthure! Mirow vom 29.
April 1279.
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bestanden haben soll. Mit den Herzogen hatten sie einen

Reichskammergerichtsproeeß über das Land Malchow, der^

wie so viele Reichskammergerichtsprocesse, bei Auflösung

des deutschen Reichs noch nicht beendigt war. Die Flo-

tow's besitzen heut zu Tage noch die Schloßruine von

Stuer und die Gerichtsbarkeit in Malchow und die Gü-

ter Waldseegarten, Kogel, Altenhos u.a. Wie bei den

Bülow's im sechszehnten Jahrhundert kommt bei den

Flo tow's noch im achtzehnten Jahrhundert ein B ru-

dermörder vor: ein Adam Friedrich aus dem

Hause Kogel, auf Suckow gesessen, erschoß 1747 seinen

Stiefbruder, den preußischen Hauptmann Joachim

Ernst, in Folge eines Streits über eine gemeinschaftliche

Wiese auf dem Felde des Guts zu Suckow, heirathete

1752, starb aber schon 1758, erst sechsundvierzigjcihrig.

Der Sohn dieses Brudermörders war der Geheime Rath

und Autor des Vortrags über die Rechte der Eingebor-

nen aus dem Landtage 1*789, gesessen zu Wildkuhl, wel¬

chen? sein Landesherr, in dem mit Anmerkungen „von

einem Eingebornen im Lande der Wahrheit" heraus-

gegebenen Text dieses seines Vortrags gehörig die Wahr-

heit sagte: dieser nicht mit dem Pfunde der Weisheit

bedachte F l o t o w, dem sein eigner Landesherr „außer-

ordentliche Härte und gesetzlose Privat-Unterdrückung der

Menschen- und Bürgerrechte" vorwarf, sein „Weiden an

phantastischen Einbildungen über alten Adel, Ahnen, per-

sönlichen Werth u. f. w." auf „das eigne stille, nicht in

die Wirklichkeit greifende Privatvergnügen sammt Consor-

ten" zurückweisend, ward im Jahre 1827 zu seinen Ahnen

versammelt. Sein Sohn wieder ist der noch lebende
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Kammerherr und Kammerdirector Friedrich von Flo-

tow auf Penzin, Friedrichswalde und Wildkuhl. Im

Jahre 1844, also vor dem Sturmjahr, gab ein neuster

Adels-„Phantast^ Flo tow, der sächsische Finanzdirector

G ust a v, der zur russischen Gouvernementszeit sein Glück im

Domainensach in Sachsen zu machen verstanden hatte,

„Beiträge zur Geschichte der Familie" in Folio heraus,

ächt mecklenburgisch hausbacken und trocken, denn es sin-

det sich in der ganzen Familie, wenigstens so viel davon

mitgetheilt wird, nicht eine Persönlichkeit, die sich über

das ganz Alltägliche erhoben hat und dazu ist dieser sehr

dünne Foliant noch ächt sächsisch„aktenmäßig destiUkt" —

solche Arbeiten zeugen nur von der Eitelkeit verkommener

Adelsherre», ihren alten Stammbaum der Welt sehen zu

lassen, wenn er auch ganz leer ist, die Eitelkeit, „mit

einem Blicke seine ganze Familie, seine in „„alle Län-

der"" (! > zerstreuten Verwandten übersehen zu können".

Welche Kriegergedanken in diesem Adelsautor pochen, da-

von zeugen die ersten Worte des Vorworts, wo dieser

moderne Ritter, der in der Finanz parvenirte, es zwei-

selhast lassend, ob er sich selbst ä la pointe de l'epee

stellt, oder ob nach seinem Hirne die bewaffnete Macht,

Bajonette, sür alten Adel, Ahnen, persönlichen Werth

einschreiten sollen, schreibt: „Obgleich eine Schrift, wie

die vorliegende, welche nur sür die Mitglieder der Fa-

milie, nicht sür das Publikum bestimmt ist, einer Recht¬

fertigung nicht bedarf (die im entgegengesetzten Falle, bei

dem jetzt herrschenden Zeitgeist, der dem Fortbestehen alles

Historischen und namentlich dem Adel so abhold ist, viel-

leicht eine gewaffnete sein müßte)" u. f. m. u. s. w.
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16. Vicke Vieregge.

Dieses nicht gerade sehr alte, erst seit dem vierzehn-

ten Jahrhundert häufig in Urkunden vorkommende Ge-

schlecht ist wahrscheinlich aus der Finanz zu Glück und

Ehre parvenirt. 1350 kommt als Zeuge vor „Grübe

Veregge, Knappe" in dem Bürgschaftsbrief von ein-

undsechszig mecklenburgischen Edelleuten wegen Bezah-

lung der Grafschaft (Schwerin*). Ein „Otto 33er =

egge, Kammermeister" erscheint daraus in einer Ur-

künde von 1425**): er war „treuer Rath" der Herzo-

gm Wittwe Catharine von Mecklenburg, Mutter

Heinrich's des Fetten, welcher ganz Mecklenburg

nach dem Aussterben der Fürsten von Werle (herrührend

von einem Enkel Primislav's) wieder vereinigte und

der Großvater Albrccht's des Friedfertigen war:

jedenfalls hat dieser Kammermeister den Hauptgrund zum

Flor der Familie gelegt, welche dieser Flor nicht abhielt,

noch unterweilen vom Stegreife zu leben: Reimar

Vieregge trieb im Jahre 1504 trotz des publicirten

ewigen Landfriedens noch Wegelagerei mit dem „bunten"

H a h n zu Pleetz gegen die Kaufleute Güstrows. Und einer,

der zu Levekendorf saß, gehörte zu den Herren, die auf

den Landtagen 1735 und 1736 sich mit Stöcken, Kardätschen

und Pistolen einfanden. Ein Zweig von diesem Händel-

lustigen Geschlecht hatte bereits in der Mitte des sechs-
zehnten Jahrhunderts an den katholischen bairischen

Hos sich gewandt, indem ein würdiger Paul, der sich

*) In der Geschlechtshistoire der Von Bülow Urkun-
denbuch S, 24.

**) Bei M asch Gesch. des Hauses Karstorfs S. 87.
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wahrfcheinlich conöertirte, in Baiern Kriegsdienste

nahm, sich mit einer Fräulein von Schellenberg ver-

mahlte und als Landvoigt zu Hochstedt starb; andere

Sprößlinge dieses Geschlechts wanderten auch aus und,

machten Fortune zu Kopenhagen und Berlin im Liebes-

Staats- und Hosdienste. Dieses Geschlecht hat die Ehre

erlebt, im Auslande aus verschiedenen Titeln

einmal barouisirt und dreimal gegrast zu

werden: zuerst erfolgte eine Baronisirung 1692 in der

Person eines wackcrn „Kämmerers und Tranchirmeisters"

am bairis chen und cö lnischeu Hofe, weil dieser wackere

erste Baron Wolf Heinrich Vieregg/ wie im Diplom

steht, „sich mit seinem sehr künstlichen Tranchi-

ren aller Orten beliebt gemacht",- zum zweiten-

male erfolgt eine Grafung in der Person einer Vier-

eggin, einer neuen Helena, Tochter des Baron

Vier egg, preußischen Gesandten in Kopenhagen, welche

„die zweite Frau" wurde König Friedrichs IV. von

Dänemark, den die Dänen den Guten nennen, dem

aber die alte Herzogin von Orleans die Prädicate

„albern und häßlich" ertheilte; zum zweitenmal ward

das Haus 1790, als Kurpfalzbaiern als Reichs-

vicar um vierzehnhundert leichte Gulden massenweise graste,

in der Person eines Oberstallmeisters gegrast; endlich die

dritte Grafung genoß die Hof- und Staatsdame von

Vier egg auf Lossow bei Frankfurt, Tochter des Lber-

Mundschenken am Hofe Friedrich Wilhelms II. von

Preußen, Gemahls der Gräfin Ingenheim, gebornen

von V o ß, deren Großvater, der in der Finanz parvenirte

Vieregg unter dem zweiten König von Preußen, erst
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Gesandter in Paris, dann Minister bei dem 1723 neu

gestifteten General - Directorium gewesen war, in dessen

eigenhändiger Instruction ihm der gestrenge Friedrich

Wilhelm I. das Monitum zugehen ließ: „Geheimer

Rath von Vieregg soll sich meritirt machen, nicht zu

viel ä l'hombre spielen, diligent und prompt sein, nicht

so langsam und faul, wie er bisher gewesen." Dieser bei

den Berliner Damen, mit denen er Karte spielte, sehr

beliebte V i e r e g g starb als Vorsitzender des General-Di-

rectoriums unter dem großen Friedrich 1758*).

17. Eggert von Quitzow, von dem Ge»

schlecht, das in den Marken zu den Haupt - Oppositions-

leuten gehörte.

18. Bernhard Rohr, ebenfalls von einem Ge-

schlechte der Marken, das noch im sechszehnten Jahrhun-

dert daselbst, wie die Quitzow, reichbegütert war:

Curt Rohr, Hauptmann zu Priegnitz, war einer der

sechs „Landräthe", die zum erstenmal unter diesem Namen

beim Wismarischen Vertrage von 1555 vorkommen.

19. Achim von der Lühe.

Schon in einer Urkunde vom 28. Juni 1240 für

das Kloster Sonnenkamp erscheinen unter den Zeugen sechs

des Geschlechts als „milites Christi", Schwertritter:

„Reinanlus deLu, Olricus de Lu, Johan¬

nes, Heidenricus, Hermannus und Hein-

ricus de Lu"**). Die Lühe gehörten zu den

*) S. preußische Hofgeschichte 2, 26S. Es ist an dieser

Stelle zu berichtigen, daß nicht vier Grafungen erfolgt find,

sondern eine Baronisirung und drei Grafungen.

'*) Bei Lisch Mecklenb. Urk. II. S.23.
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sächsischen Familien, die in der deutschen Grafschaft

Schwerin eingekommen waren. Im Sühnebrief der

Hahne, Bülowe und Vehr mit der Stadt Stralsund

vom 22. Juni 1339*) kommen „Hermann und

Claus von der Lu von Koltzowe" als Zugelob er,

Bürgen vor, was ihre Vermöglichkeit nachweist. Auch

dieses Geschlecht parirte dem Landfrieden nicht: gleichzeitig

als Achim von der Lühe die Union 1523 unter-

schrieb, trieben Volrath und Otto Lühe von Tolkow

noch Straßenraub in der Rostocker Haide; Volrath aber

ward 1549 von den Rostockern als Straßenräuber

nach den Reichsgesetzen gehangen. Ein anderer

Achim oder Joachim von der Lühe war 1588

Obrist und Hofmarschall! Barthold von der Lühe

unterschrieb 1-632 bei Stiftung des Engeren Ausschusses

der Ritterschaft und Hans Heinrich von der Lühe

war zur Zeit der Wallenstein'schen Herrschaft in der ein-

flußreichsten Stellung, als dessen Kammerpräsident. Das

Geschlecht fiel aber damals, weil einer aus ihm diese

Stellung - bei dem Eindringling eingenommen hatte, eine

Zeitlang bei Hofe in Ungnade. Zu Anfang des acht-

zehnten Jahrhunderts machte sich der Oberlanddrost Iva-

chim Friedrich von der Lühe auf Panzow einen

berühmten Namen, indem er es war, der den Plan Zaar

Peter's des Großen verhinderte, sich Wismars, wie

Ludwig XIV. Straßburg's zu bemächtigen: ich komme

auf diesen berühmten glücklichen Coup unten zurück. Ein

halbes Jahrhundert später machte sich aber ein anderer

*) Bei Llsch Nrk. d. Geschlechts Maltzmi. II. 32.
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sehr heftiger Herr der Familie von der Lühe auf Mul-

sow bei Abschluß des Erbvergleichs einen sehr berüchtig-

ten Namen als „Friedensstörer", der vom „Fensterhin-

auswerfen" der Landstände, die dem Adel nicht Pariren

wollten, sprach. Und noch in neuster Zeit, im neun-

zehnten Jahrhundert, hat sich einer des Geschlechts wieder

einen sehr berüchtigten Namen gemacht als würtembergi-

scher Justizminister, als eines der fügsamsten Gewalt-

Werkzeuge des gewaltthätigen ersten dicken Königs. Die

Familie war sonst reich begütert: es gehörte ihr von

1450 bis 1768 unter andern auch das Städtchen Sülze,

in der Herrschaft Rostock, wo jetzt das Soolbad ist, und

Marlow an der Reckenitz: gegenwärtig ist sie entschieden

heruntergekommen: obgleich ein Zweig noch das Roth«

Bohlsdorffer Fideicommiß besitzt, ist man doch am Rande

eines Concurses, der Kammerherr hat es seinem Sohne

abtreten müssen. Ein anderer von der Lühe fungirt

als Oberjägermeister. Es war eine Eigenthümlichkeit bei

dieser Familie, daß sich ihre verschiedenen Linien durch

Verschiedenheit der Helmzierden unterschieden. Das Wap-

Pen ist ein schräg von der oberen rechten zur unteren

linken Ecke des silbernen Schilds geviertes blaues Mauer¬

werk; auf dem Helm steht jetzt eine blaue Jungfrau mit

fliegenden Haaren.

20. Lütke Baffewitz. Wegen dieser vierten

großen mecklenburgischen Familie verweise ich nochmals unten

aus den angezogenen Excurs beim Erbvergleich von

1755, wo auch von den Familien Hahn, Maitz an

und Moltke die Details gegeben werden sollen.

21. Engelcke von Helpte, einHerr von einem
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Mitte des sechszehnten Jahrhunderts schon ausgestorbenen

mecklenburgischen Geschlechte.

22. Vollhard P reen, von einer eingebornen

mecklenburgischen Familie, und:

23. Claus Pentz, von einem Geschlecht, das im

siebzehnten Jahrhundert in Holstein prosperirte: ein Ch r i-

stian Pentz heirathete eine natürliche Tochter des Kö-

nigs Christian IV. von Dänemark und ward vom

Kaiser Ferdinand II. 1634 gegrast.

Die von diesen dreiundzwanzig unterzeichnete Union

war die sogenannte kleinere Union, die größere

Union von demselben Jahre ward von 283 Landbegü¬

terten unterzeichnet.

Diese Union ward das Fundament der Adelsherr-

schast in Mecklenburg. Es kommt in diesem Unions-

instrument eine merkwürdige, recht deutlich ausgedrückte

Stelle vom vereinten Widerstande vor: „So es

sich aber begäbe, daß wir in der Folge durch Jemand

wider unsre Privilegien, Freiheiten, Gerechtigkeiten, löb-

liche Gewohnheiten und altes Herkommen mit gewaltsamer

That oder sonst anders wider Recht und Billigkeit be-

schwert, beschädigt oder unterdrückt würden, dann sollen

und wollen wir solche Beschwerungen nicht dulden, son-

dern mit vereinten Kräften das Recht aufrecht

halten und handhaben."

Herzog Heinrich IV. der Friedfertige war

dreimal vermählt, zuerst mit einer Tochter des Kurfür-

sten Johann von Brandenburg, dann mit einer

Tochter des Kurfürsten Philipp von der Pfalz und

endlich nach siebenundzwanzigjährigem Wittwerstand schloß
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der alte, damals schon zweiuudsiebzigjährige Herr noch

eine dritte Heirath mit einer Prinzessin von Sachsen-

Lauen bürg.

Ueber die zweite Heirath mit der Fräulein Helena

von der Pfalz, die noch vor der Anschlagung der

Thesen Lu-ther's an der Schloßkirche zu Wittenberg

Statt hatte, im Jahre 1513, giebt ein alter Chronist,

der noch vor dem dreißigjährigen Kriege lebte, der Ma-

gister Bernhard Latomus, ein geborner Wismarer,

Rector zu Neubrandenburg, einer der Väter der mecklen-

burgischen Geschichte"), Auskunft, aus der unter andern

das Curiosum zu ersehen ist, daß damals eine mecklen-

burgische Adelsdame, von einem Geschlechte, das später

ganz herunterkam, so ausbündigen Kleiderluxus trieb, daß

ein Verbot gegen sie erlassen ward, nicht ihre besten Klei-

der anzuziehen, um nicht die fürstliche Braut auszustechen.

Man sieht aus diesem kleinen Zuge, wie die Dinge von

Alters her in diesem kleinen Ostseeländchen angethan wa-

ren: der Fürst stritt sich mit seinem Adel mit höchster

Eifersucht nicht blos um die wirkliche Macht, sondern so-

gar um den äußeren Schein. Die Ritter suchten es dem

Landesherrn an Pracht und Luxus gleich zu thun, der

Hof wollte nicht zurückbleiben und ruiuirte sich, um den

sogenannten Glanz des Thrones aufrecht zu erhalten,

durch Verschwendung. Die Verschwendung brachte ihn

in Schulden und die Schulden in die Abhängigkeit von

den Rittern.

*) Seine Chronikist abgedrucktin den Monnmcniis inciiitis
des holsteinischenKanzlers von West pHalen. Lpzg. 1739.
Vier Folianten.
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„Im selbigen Jahr (1512), ist Herzog Heinrich

von Mecklenburg (weil ihm seine Gemahlin füru
Jahr abgestorben war) gen Heidelberg gereiset und hat
sich des Psalzgrasen Philippi Tochter, Fräulein He-
lenam, zur künftigen Ehe desponsiren und zusagen
lassen. Und hat folgenden Jahrs (1513) Herzog Hein¬

rich im Monat Augusto zu Wismar sein Fürstlich Bei-
lager mit solcher Pracht gehalten, als vorher
in diesen Landen nie geschehen oder gesehen
w ar."

„ Denn, am elften Tag Augusti aufm Sonnabend
sind Markgraf Joachim I. von Brandenburg,
Herzog Hernrich von Sachsen*), Herzog Philipp
von Grubenhagen (Braunschweig), HerzogMag-
nus zu Lauenburg, Herzog Christoph, Erzbischof
zu Bremens und die drei Bischöfe von Lübeck,
Schwerin und Ratzeburg, alle in vollen Kürissen
und mit Rennestacken (ohne den Bräutigam und seinen
Bruder Herzog Albrecht) ins Mecklenburger Thor ein-
geritten. Ein jeder Fürst zog nach seiner Würde und
hatte seine Heerpauken und Trommeten für sich, der Letzte

war der Bräutigam mit seinem Mecklenburgischen Adel."

„Den zwölften August, des Sonntags zu Mittag,

kamen sie wieder ins Harnisch und zogen der Braut cnt-

gegen. Aber da ritten die Fürsten nicht in Kürissen,
sondern in schönen langen Blianten und sammetschen

*) Vater bei Kurfürsten Moritz.
**) Ein Bruder des wilden Heinrich von Wolfen-

büttel.
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Kleidern. Um ein Uhr kam die Braut mit ihren Freun-

den, da dann auch etliche Fürsten und der Braut Bru-

der, der junge Pfalzgraf, mit waren, mit zwei über-

güldeten herrlichen Wagen. Da waren etliche Hundert

Kürisse im Felde, welches herrlich anzusehen war. Eine

halbe Meile vor Wismar ward die Braut gebührlich em-

psangen und von ihrem Bruder und Herzog Alb recht,

des Bräutigams Bruder, aus dem Wagen gehoben und

wieder darin gesetzet. Darauf ritten die Fürsten und

Edelleute in feiner Ordnung nach der Stadt mit fröh-

lichem Schall der Trommeten und Pauken, mit großem

Geprassel der Pferde :c. Herzog Alb recht und der

junge P f a l z g r a f ritten nächst der Braut Wagen, wel-

cher aufs Rathhaus geführet ward. Da dann der Bischof

von Ratzeburg auf einem daselbst eingerichteten Altar

zu drei Uhr Nachmittag, wider päpstlichen Gebrauch,

eine Messe gehalten hat. Dieweil auch die Herren von

Lübeck in Marien Kirche eine Capelle pflegen zu halten

und etliche Pfaffen und Knaben, so täglich in figuris

fangen, gehalten, und dem Herrn Bräutigam solche ge-

liehen hatten; als haben sie die Weisen gesungen und

sind alle hochgedachten Fürsten und Fürstinnen, Bischöfe

und edelste Frauen des Landes umher gestanden. Nach

der Messe wurden Braut und Bräutigam copuliret und

darnach mit allen sürstlichen Freunden gesühret, auch

ward sort die Mahlzeit zugerichtet und die ganze Nacht

in Freuden zugebracht."

„ Des Morgens ritten alle Fürsten aus ihren Her-

bergen wieder zu Hofe, da waren etliche Hundert Edel-

knaben verordnet, so wächserne Kerzen halten und zu
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beiden Seiten von Hause an bis an den Thor für Ma-
rien Kirche stehen mußten! da inzwischen gingen sie
sämmtlich zur Kirche und hielt aber <wiederum) ein
Bischof Messe, und ward von den Lübeckschen Sängern
gesungen, auch auf der neuen von den Wismarischen

gebauten Orgel geschlagen. Hicrnächst wurden Bräutigam
und Braut fürs Altar geführet und über sie die Benediction

oder Segen gelesen, da war die Braut, wie auch die beiden
Fürstinnen, die sie führten (deren eine des Herrn Bräuti-
gams Schwester, die Landgräfin von Hessen, in weißen
Tuch gekleidet, zudem waren gleich die Edelsrauen aus dem
Lande Mecklenburg mit Kleidern und Kleinodien gegenwärtig.
Aber von einer wird sonderlich gedacht, die F in eckes che

genannt^), welcher von fürstlichen Gnaden ihre besten
Kleider auf dieser Hochzeit anzulegen ver-
boten und nur erlaubt worden, die nächst dem besten
anzuziehen. Nichts destoweniger ist sie der fürstlichen

Braut fast gleich gekleidet gewesen. Ja diese Frau soll sich
dermaaßen des Hoffahrts beflissen haben, daß Cochius **)
von ihr schreibet: sie habe einmal in S. Jürgens Kirche
auf einer Edelmanns Hochzeit bei der Copulation einen

mit großen Perlen so sehr gesteiften Rock angetragen,

daß sie, da alle andere Edelfrauen zur Stillmesse in die

Knie gefallen, in ihrem Rocke wie in einer Ton¬

*) Von der Familie derer von Fi necke auf Karow
im Amte Güstrow unterschrieb Ja spar Fi necke 1523 die
Union, aber schonzu Propst Franck's Zeit um die Mitte
vorigen Jahrhunderts war diese Familie eine der ärmsten.
Altes und neues Mecklenburg9, 43.

**) Reimar Kock, gest. 1569 zu Lübeck.
KleinedeutscheHöfe. I 5
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nen habe müssen stehen bleiben. Nach gesprochenem Se-

gen sind Bräutigam und Braut wieder zu Hofe geführet

und Mahlzeit in Freuden gehalten worden. Es hatten

auch die Herren von Wismar das Markt, sammt einem

Part von den Fleischschranken auf- und den Kaack ab¬

brechen, auch die Fürsten etliche Hundert Fuder Sandes

darauf fahren, und zum Turnieren und Stechen umher

beplanken lassen. Derowegen ward nach der Mahlzeit

solch Freudenspiel mit Turnieren und Stechen öffentlich

aufm Markt angefangen und trafen also mit den Renne-

stocken an einander, daß die Stücken in die Höhe sprun-

gen, wurden also viele Hundert Stacken den Tag entzwei

gestochen. Und weil Niemand Schaden davon nahm,

gab es ein fröhlich Spektakel. Als nun dieses Stechen

eine Weile gewähret, kamen auch die Fürsten in die

Schranken und stachen mit einander, insonderheit Herzog

Heinrich von Braunschweig mit Herzog Alb rechts

des Bräutigams Bruder, aber es mißgelung ihm, daß

er vom Pferd abgestochen ward."

„Des Dienstags wurden ^aber (wiederum) herrliche

Turniere gehalten."

„Des Mittwochens, da etliche Fürsten scharf ge-

stechen hatten, ging der Gesellen Stechen an, welches

kurzweilig anzusehen war und ward also das festliche

Beilager in höchsten Freuden angefangen, gemittelt und

geendet."

Nicht blos Turniere zur Kurzweil bei festlichen An-

läfsen waren damals in Mecklenburg noch an der Ta-

gesordnung, sondern der Adel trieb damals auch noch

die längste Zeit hindurch sein mittelalterliches Fehde - und
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Raubhandwerk: an den zum Nutzen gemeiner Wohlfahrt

vom Kaiser Maximilian publicirten ewigen Landfrie-

den kehrte er sich gar nicht in seinem fernen sichern Win-
kel an der Ostsee.

Die ersten Geschlechter Mecklenburgs standen an der
Spitze: sie trieben Wegelagerei als Carnevalsvergnügen.

Der Geschichtsschreiber des Hauses Hahn, der Archivar

Lisch schreibt: „Am 11. März 1504 klagte der Her-

zog Bogislav von Pommern, daß Heinrich Hahn

(zu Pleetz, der „Bunte" zubenannt)*) der Berau¬

bung güstrvw'scher Kaufleute durch pommersche Untertha-

nen Borschub geleistet und einen seiner Knechte dabei
gehabt habe. Am 15. April 1504 beschwert sich der-

selbe Herzog wiederholt, daß „die Plackerei" aus Meck¬

*) Auf die Personalien des Hauses Hahn kommeich,
wie erwähnt, unten mit Mehrerem zurück. Wahrscheinlich
hieß „der bunte" Heinrich Hahn so wegen seiner bunten
Kleidung, die damals aufkam, und wozu namentlich die be-
rüchtigte», aus einer Unzahl von Streifen znsammengesetz-
ten „ zerluderten" Pluderhosen gehörten, wogegen die Geist-
lichkeitgewaltig in Predigten und Tractaten eiferte. Herzog
Heinrich von Sachsen, der zu Freiberg Hof hielt, der
Gemahl einer Meckl enburgerin, die die Stamm-
mutier des königlichen Hauses Sachsen ist und ihm
den großen Kurfürsten Moritz gebar, war wegen seiner
Borliebe zum B unte n weltbekannt. Gr trug 1512 bei sei¬
ner Hochzeiteins der sonderbarstenHochzeitskleider,die man
jemals gesehen hat, denn es bestand aus gegen tausend
schachweiseüber einander gelegtenStreisen von dunkelrothem
und gelbem und von rosenrothem und weißemTuche. Leben
Herzog Heinrich's von seinem Seeretair Freydinger
beschrieben.

5 *
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lenburg und die Gewaltthätigkeiten mit „Einreiten und

Zugriffen" nach Pommern hinein fast allgemein und in

den nächst verflossenen Winter- und Fastenzeiten vielfach

geübt sei: namentlich angeklagt werden: einer Namens

Jürgen, welcher bei dem „buntenHeinrich Hahn"

sich aufhielt, und Reimar Vieregge. In einer an-

deren Klage desselben Herzogs Bogislav wird gesagt:

Claus Kruse von Varchentin*), Barthold Vehr

der Junge«**), Heinrich Hahn „mit dem einen

Auge" und Blumenthal aus Penzlin hätten am

10. Juni 1506 den herzoglich pommerschen Leibarzt Dr.

Antonius eine Meile von Stralsund überfallen, „ge-

schunden" und gänzlich ausgeplündert. Henning von

Schwerin auf Spantekow (in Vorpommern), welcher

mit des Hofmarschalls Joachim Hahn auf Basedow

Schwester vermählt war, kam mit den Hahn aufPleetz

in Unfrieden. Da fielen im Jahre 1511 die beiden

Vettern Hahn, Heinrich der Aeltere, „der Lange" zu-

benannt und Heinrich der Jüngere, auf Pleetz***) und

*) Die Kruse, von denen das Nähere unten, find
noch eine der reichstenFamilien in Vorpommern.

**) Der berühmteste Mann dieses sehr reichen noch in
Mecklenburg und besonders in Pommern, auch in Hannover
blühenden Geschlechts war der Convertit Matthias
Hans von Behr, einer der GeschichtsschreiberMecklen¬
burgs, Deputirter der Ritter - und Landschaft unter Carl
Leopold, gest. 172g, von welchem ebenfalls unten.

***) Er hatte 1496, damals achtzehnJahre alt, mit elf
andern jungen mecklenburgischenEdelleuten und zwölf alte-
ren vom Lande Mecklenburg, auch zwölf auswärtigen ge¬
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Joachim von der Ostens mit ihren Knechten ohne

Absage und ohne Recht in Pommern ein und schlugen

und beraubten in den sch werin'schen Gütern Ratelow

und Janow die Bauern und führten sie gesangen weg.

Gegen diese Gewaltthat erhob sich Henning von

Schwerin mit Claus von Schwerin, Vogt zu

Wolgast und mit Anderen vom Adel, drangen in Meck-

lenburg ein, verfolgten die Hahn, bis sie sie gefunden,

nahmen ihnen Pferde, Kleider, Massen und baares Geld

und führten sie „nach Ordnung der Ritterrechte" gesan-

gen Nach Spantekow — „unverschuldet, unverklagt und

unentsagt", wie die Hahn behaupteten. Es entspann

sich nun auf Klage der Hahn eine lange Verhandlung

zwischen den beiderseitigen Lehnherren, in Folge deren

die Herzoge von Mecklenburg zwei Räthe, den Ritter

Claus von Lützow**) und den Kanzler Caspar

von Schöneich nach Wolgast zur Vermittelung schickten.

rüsteten Edelleuten Herzog Heinrich de» Friedfertigen
zum Dienst bei Kaiser Maximilian und dessenRömerzuge
als „Einrosser" begleitet und später 1512 die Herzogin
Catharine von Mecklenburg zu deren Vermählung
nach Imberg: dieser Geleitszug unter dem Hofmarschall
Achim Hahn auf Basedow bestand aus vierzig Vasallen
aus den angesehenstenFamilien des Landes mit dreihundert-
undsicbcnzehngerüsteten Pferden.

*) Ein altes pommersches und mecklenburgischesGe-
schlecht,von dem schon 1251 in einer Urkunde für Kloster
Dargun als Zeuge erscheint „Olricusj de Ost" als Ritter
des Herzogs Wratislaw von Pommern.

**) Wahrscheinlich der, der unter den Unterschreibern
der Union von i523 voran steht.
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Sie erreichten am 15. Juli 1511, daß die Vettern

Schwerin die beiden Vettern Heinrich Hahn, Achim

von der Osten und Heinrich Hahn's des Jüngeren

auf Pleetz Knecht Dobeli-tz nach einigen Wochen Ge-

fängniß gegen Urfehde bis zum Austrag der Sache und

Wiedereinfordern entließen. Die Sache war aber so bald-

noch nicht beendet ic."

Bei einer anderen Scene willkürlicher Selbsthülse

treffen wir einen Herrn des Geschlechtes Bülow an der

Spitze: die Scene steht nach einer Schrift im Güstrow'schen

Stadtarchiv in der Geschlechtshistorie der Bülow*).

„ Das Güstrow'sche Gliner Feld gränzt mit dem im

Stift belegenen Dorfe Parum und zwar besonders an

den dem Dorfe Parum zuständigen See und einen aus

demselben nach dem Flusse Nabel rinnenden Bach. Die-

fen Bach zu befischen haben sich die Güstrower sowohl

als die von Bülow privative angemaßt. Anno 1540

war Heinrich von Bülow, ein achtzigjähriger Mann,

der zu Zibühl wohnte, davon und von Boldebuck und

Parum Eigenthümer, seine Ehefrau war eine von Ol-

denburg. Am Tage Catharina, M. November 1540,

da die Güstrow'schen Domherren des Morgens die Ab-

giften in Parum abfordern, befindet sich der alte Hein-

rich von Bülow mit den Frauen und zwei Söhnen
allda und wie Jürgen von Bülow ein paar Gü-
strower in gedachtem Bach fischen sieht, eilt er dahin,,
schießt dem einen den Arm entzwei und nimmt den
Fischkorb nebst den Kleidern, so die Leute abgelegt ha-

*) Ncubrandcnburg 1780, Urs. Buch S, 62.
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den, mit sich übern Bach nach Parum. Die That wurde

«kr in der Stadt bald ruchbar, und da Vater und

Söhne sich in Parum mit den Domherrn dene thun,

mithin bis zum Nachmittag daselbst verweilen, fallen

mittlerweile Nachmittag anfangs auf zwanzig Männer, als

Freunde des Geschossenen, mit allerhand Gewehren be-

waffnet aus, welchen eine Rotte von mehr als fünfzig

Menschen kurz darauf nachfolgt. Wie Jürgen von

Oldenburg, der Frauen Bruder, den Vortrab von wei-

tem erblickt, räth er an, mit der Beute nach Zibühl zu

gehen, wozu der Alte nebst den Söhnen auch bereit sind,

allein die Heldin - Mutter schilt sie für feig, erinnert

sie des Adelstandes, beruft alle Einwohner des Dorfes

(Pantm) zusammen, bewaffnet sie mit Mistgabeln, Spie-

ßen ic. und beredet ihren Mann und Sohn anzurücken.

Eine kleine Anecdote: Eine Bauersfrau, der dabei übel

zu Muthe wird, redet ihr ein, die Güstrower möchten

sich wehren und wenn mehr kämen sie übermannen.

Die Amazonin antwortet: „Dat di de Düwel im Buck

fahre! (daß dir der Teufel in den Bauch fahre). Wag

ick minen Kerl, so kannst du dinen ock wagen!"

„Der Alte, der mit einer Büchse, Spieß und

Schwert sich versehen, lagert sich nun mit seinen Bauern

hinter einen Zaun, während, daß sein Sohn Jürgen und

etliche GeHülsen zu Pferde auf der Wiese vorwärts herum-

flanquiren, um die Güstrower irach dem Zaune zum gu-

ten Empfang hinzuziehen. Ter erste Trupp, der inmit-

telst durch Nachläufer verstärkt ist, rückt heran und wie

er übern Bach kommt, schießt Jürgen einmal nach

d em andern darauf, die Büchse versagt ihm aber und
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so nimmt er die Flucht seitwärts, weil die Güstrower

ihm die Flucht nach dem Zaun verwehrt haben müssen.

An einem Berge wird er umringt, gebunden und ge-

sangen nach Güstrow geschleppt. Ein anderer Theil

stürmt während der Zeit den Zaun, hinter welchem der

alte Heinrich etlichemal schießt und die Bauern mit

gesammelten Steinen herauswerfen. Wie sie jedoch nahe

genug zum Faustgemenge kommen, stößt der Alte einem

Schusterknecht mit dem Spieß in die Brust, welcher ihn

hinwieder durchspießet, wovon er jedoch nicht fällt, son-

dern mit dem Säbel noch einige verwundet, bis zuletzt

Jemand ihm den Kopf durchspaltet. Der Prozeß ist von

seinen Söhnen Heinrich und Jürgen bis nach 1574

fortgeführt worden:c."

Einer der neuesten Geschichtsschreiber Mecklenburgs,

der schwerin'sche Kammerherr, jetzige Schloßhauptmann

Carl von Lützow, schreibt wörtlich: „Die alten Sün-

den der Selbstrache, der bewaffneten Ritterfehden, der

adeligen Wegelagerungen und Raubzüge, eben weit sie
alt und reizend waren und der Sittenrohheit und ver-
kehrten Ansicht des Zeitalters von Recht und Ehre ent-

sprachen, dauerten nach wie vor fort: arglos zog der Land-

adel mit seinem Troß zu Gewaltthat und Raub aus, warf

wehrlose Reisende nieder, schleppte seine Fehdegefangenen
in unbekannte Verließe und schaltete mit empörendem
Frevel über Freiheit und Gut seiner Mitbürger, denen
nur schweres Lösegeld erstere wiedergab. Diese Land-
plage, die in unserem Vaterlande, seines zahlrei-
chen, größtentheils unbemittelten und auf
seiner Hufe wohnhaften Adels wegen, viel-
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leicht zu allen Zeiten sehr groß war, mochte unter Her-

zog Heinrich dem Friedfertigen, wo langjährige

Kriege in den Nachbarländern, zahlreiche Durchzüge frem-

der Söldlinge und eigene von seinem Bruder Herzog

Alb recht (dem tapfern Turnierer) zu seinen Erobc-

rungsplänen gegen Dänemark und Schweden unter-

nommene Rüstungen mit der daraus folgenden Verwilde-

rung, ihr reichliche Nahrung verschafft hatten, wohl noch

gesteigert fein*). Mancher rauflustige Landjunker, der

bei den Kriegsfahrten nach den nordischen Reichen so we-

nig, wie Herzog Albrecht seine Rechnung gefunden

hatte, durch mehrjährige Freibeuterei aber dem friedlichen

Burgleben entwöhnt war, suchte fortan auf der nächsten

Landstraße seine, wenn auch nicht ehrenvollere, doch

sicherere Entschädigung,' indem er zugleich auch der hoch¬

*) Christian der Böse von Dänemark, Schwager

Kaiser C arl's V.,war von seinem Oheim Friedrich l. damals

entthront worden. Für die Hülfe, die Herzog Albrecht dem

Kaiser mit großen Unkosten leistete, ward ihm nur sehr geringe

Entschädigung zu Theil, aber das Haus Mecklenburg er-

hielt für die große s. g. „spanische" Schuldforderimg, die

1548 auf eine halbe Million Florcnc» berechnet wurde, das

Reichserbvorschneideramt. welches A lbrecht'S Sohn

Johann Albrecht bei den Vermählungen der kaiserlichen

Prinzessinnen Anna und Elisabeth mit den Königen von

Spanien und Frankreich 1570 zu Prag und Speier

ausüble und welches nach den Memoiren Lang's als Au-

genzeugen noch 1790 bei der Kaiserkrönung Leopold's II.

ein Herzog von Mecklenburg höchst curioscr Weise ausgeübt

hat „mit einem langen Messer an die Thür des

kaiserlichen Speisesaals im Römer postirt und

ein weißes Handtuch sich vor die Brust gesteckt."
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fahrenden Standesmeinung war, er dürfe persönliche

Zwiste mit Seinesgleichen, wie sie die aufgeregte Zeit

täglich veranlaßte, nicht anders, als unter Harnisch und

Schwert, d.h. durch das Faustrecht ausmachen. So sin-

den wir denn Männer der ehrenwerthesten Namen mit

dieser ehrlosen Handthierung beschäftigt: Martin von
Waldenfels (Offizier in dänischen Diensten) schleppte

den Bischof von Lübeck, Balthasar Rantzau ge-
fangen in seine Beste Gorlosen (an der Elde, bei Eldena,

wo er 1547 starb); Volrath und Otto Lühe von

Teltow, Curd von Uexel, Jaspar Bülow von

Siemen und andere trieben offenen Straßenraub in der
Rostocker Haide, von denen jedoch Ersterer (von den Ro-
stocker Bürgern 1549) gesangen und überführt, seine
Schandthat (in Rostock) mit dem Henkertode (nach den

Reichsgesetzen) büßte und die Uebrigen Urfehde schwören
mußten. Diese gefährliche Gesetzlosigkeit veranlaßte die
Landesherren zu verordnen, daß aller Orten die adeligen
Räuber und Friedensbrecher mittelst Sturmläutens und
Verfolgung gefangen und die Hehler und Berger dersel-
ben bestraft werden sollten." Noch der Nachfolger Hein-
richs des Friedfertigen, des tapfern Turnierers
Albrecht Sohn, Herzog Johann Albrecht I. der
Gelehrte, erneuerte in Gemeinschaft mit den Mark-
grasen von Brandenburg und den Herzogen von
Pommern den in ziemliche Verachtung gerathenen Land-
friedensvertrag, um diesem in Mecklenburg länger als
anderswo dauernden adeligen Unwesen zu
steuern. Die Rauflust des mecklenburgischen Adels
dauerte aber auch unter seiner Regierung noch sort. Wegen
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eines Landfriedensbruchs im Jahre 1560, wobei ein

Kind ins Feuer geschleudert wurde, mußte Ulrich

Strahlendorff aus dem Lande gehen, sein Sohn

machte am kaiserlichen Hofe sein Glück und sein Enkel

war es, der im dreißigjährigen Kriege W all enstein Meck-

lenburg verschaffte: ich komme darauf zurück. Mit den

Strahlendorffen zugleich ward damals die Familie

eines im neunzehnten Jahrhundert sehr loyalen Herrn,

des preußischen Ministers und Demagogenriechers Kamp cz

geächtet, welche zum Andenken an „ das große malheur"

noch die mittelste der drei rothen Straußenfedern auf ih-

rem Helme in schwarz umgewandelt trägt. Es findet

sich damals noch ein Strahlendorff als des Tod-

schlags verdächtig bezeichnet. Bei einem Hochzeitsfeste,

welches Daniel von Plesfen auf Steinhusen im

Jahre 1559 in Wismar gab, wo es, wie damals ganz

gewöhnlich war, zur Rauferei kam, ward Helmuth

von Plessen von Brüel ums Leben gebracht. Das

Stadtgericht zu Wismar begnügte sich dem des Tod-

schlags verdächtigen Joachim von Strahlendorff die

Wachshand des Erschlagenen zuzuschicken*). Noch in der

Polizei - Ordnung von 1572, die Herzog Johann Al¬

*) Gemeinen Mördern, nicht Staudespersonen, ward
damals die leibliche rechte Hand des Ermordeten zuge¬

sandt, damit ihn diese gleichsam selber rvr Gericht ziehe.
Wenn der Todtschläger gegen Geldzahlung Sühne erhielt,

mußte er die Hand des Erschlagenen feierlich mit Hunderten

von Rittern und Knechten, Frauen und Jungfrauen zu Grabe

geleiten: diese Ceremonie hieß: „Hand-grast", Handbe-

grab» iß.
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brecht I. erließ, hieß es: „noch immer herrschten Plak-

kerei und Räuberei und würden, weil es an der Nacheile

meist mangle, die Reisenden ungestraft überfallen und

beschädigt und die armen Unterthanen um Nahrung,

Handel und Wandel gebracht." Die Raubritter, muth-

willigen Besehder und Wegelagerer wurden damals für

vogelfrei erklärt, die Nacheile sollte den Verträgen mit

Brandenburg und Pommern zufolge selbst unter

Glockenschlag erfolgen. Noch kurz vor dem Ausbruch

des dreißigjährigen Kriegs in den ersten Jahren des

siebzehnten Jahrhunderts ward von dem Herzog Carl

Bischof von Ratze bürg als Vormund seiner beiden

Großenkel, der Stifter der Linie Schwerin und Gü-

ftro w, ein besonderer Burgfrieden „gegen die Raufbolde

bei Hofe" publicirt und die Gorloser Beste niedergerissen,

das letzte Bollwerk des Faustrechts. Diese beiden Stifter

der Linien Schwerin und Güstrow waren aber selbst

noch sehr wilde, gewaltthätige Herren: es geht dies aus

dem von Lützow mitgetheilten Tagebuch Herzog Adolf

Friedrichs von Schwerin ganz unzweifelhaft her-

vor. „Den 9. Juni 1613 haben mein Bruder (Herzog

Johann Albrecht II., Stifter der Linie Güstrow),
Passow (dessen Rath) und Rosen sich verzürnt,' mein
Bruder hat nach Rosen mit dem Degen gehauen, mei-
nein Bruder ist die eine Pistole losgegangen, meines
Bruders Gemahlin dreimal todt geblieben, daß man sie
wieder mit Wasser hat auskühlen müssen*). Graf Hein¬

*) Am 16. December 1616 starb diese Gemahlin, eine
Cousine, »ur zweiundreißigjährig. Der wilde Herr heim-
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rich zu Stolberg hat meinem Bruder zugesprochen,

er solle doch sich und seine Gemahlin bedenken, den.

hat er mit dem Degen hauen wollen. In dem

Tumult hat der närrische Magister, so bei meinem Bru-

der ist, Rosen sür den Kopf gehauen, Rosen's Junge

hat dem Magister etliche Wunden in den Leib gestochen.

Den 25. August sind Hans Rosen und Hans

Mai er hier angelangt und haben berichtet, daß die

Ouästion mit Georg Christof Rosen und Tessen

Passow nun auch zu Ende und daß sie sich mit ein-

ander gerauft vor Tessin bei der Vogelstange und [Ro¬

sen den Passow durch und durch gestochen, also daß

Passowen die Klinge im Leibe abgebrochen und hat er

nach dem Stich noch eine Stunde gelebt."

„Den 5. October 1614, wie ich von M. Thun's

Hochzeitsfest in Lübz weggeritten, ist mein Edelknabe C h r i -

sto f Ziegler so vollgesoffen gewesen, daß er kaum hat

fortreiten können; den habe ich wacker abgeschmiert und

hat mir zu Fuße nachlaufen müssen."

„Den 19. April 1615 habe ich meinen Kammer--

diener mit der Carbatsche abgeschmiert, daß er nicht früh

aufgewartet."

Als der pommerfche Gesandte am Tage vor der

Taufe des Herzogs Johann Albrecht II., die am 28.

Juli 1616 statt fand, Audienz bei demselben begehrte,

ward ihm geantwortet: „daß Jhro Fürstliche Gnaden be¬

thcte darauf noch zweimal: erst eine Hessin, die ebenfalls
1625 starb, auch nur neunundzwanzigjährig; die dritte Ge-
mahlin, eine Anhaltinerin, überlebte ihn.
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reits etlichermaßen berauscht wären und derowegen nicht

könne vorgestattet werden."

„Den 18. Mai ^620", berichtet Herzog Adolf

Friedrich in seinen! Tagebuche weiter, „ist Bischof Ul-

rich von Bützow hier gewesen — wie seine Gewohnheit,

gesoffen und schandirt."

Und den 26. Juni desselben Jahres hat der Her-

zog, wie er gleichfalls selbst schreibt, mit seinem Bruder

und dem König Gustav Adolf von Schweden,

welcher ihn besuchte, „die ganze Nacht saufen muffen"

und am folgenden Tage „saufen" sie alle drei schon wie-

der „ganz unmenschlich"*).
Daß selbst nach dem westphälischen Frieden unter

den großen und kleinen Adelsfamilien des Landes Mord

und Todschlag vorgekommen sei, das beweisen zwei Tod-

schlüge im Hause Hahn, auf die ich zurückkomme, der

bei der Familie Flotow noch im Jahre 1747 vorge-

kommene Brudermord im Duell u. s. w. u. s. w.

Herzog Heinrich „der Friedfertige" zubenannt,

welchen Zunamen er auch mit Recht führte, namentlich

im Gegensatz zu seinem unruhigen Bruder Alb recht,

starb nach fast fünfzigjähriger Regierung im Jahre 1552,

schon ein Jahr nach seiner oben erwähnten sehr späten

dritten Heirath, fast dreiundsiebzig Jahre alt. Diese

späte dritte Heirath mit der Prinzessin von Sachsen-
Lauenburg war ihm von seinen Rathen empfohlen
worden, weil sein ältester Sohn, Herzog Magnus III.,
der Bischof von Schwerin und mit einer dänischen

*) Schwer. Jahrb. I. S. 139.
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Königstochtervermählt war, im Jahre 1550, einundvierzig

Jahre alt, gestorbenund der jüngere, Herzog Philipp,

blöden Verstandes und beständig krank war: er war bei

der HochzeitseinerSchwesternmit den Herzogenvon Lieg-

nitz und Münsterberg im Jahre 1537 in einem

Turniere, dem letzten, das man in Mecklenburgkennt,

mit einem Speer sehr hart verletzt worden, wovon erder

Vernunft beraubt wurde. Es -wurden aber in dieser

dritten, späten Ehe des friedfertigenHeinrich keineKin-

der erzeugt, er hinterließ nur einen natürlichen Sohn,

einen Balthasar „von Mecklenburg", und die

Succession kam an die Sohne seines ihm 1547 im Tode

vorangegangenen jüngeren, nicht friedfertigen, sondern sehr

unruhigen Bruders, des rüstigen Turnierers, Herzog

Alb recht's VI., der wegen seiner weidlichen Gestalt

„der Schöne" zubenannt wurde und sich meistens am

kaiserlichenHofe Carl's V. aufhielt,' er hatte mit seinem

Bruder, wie bemerkt worden ist, fortwährende Händel

über die Theilung des Landes gehabt und ist deshalb

noch besonders merkwürdig, weil er 1541 der erste

Convertit unter den deutschen Fürsten wurde. Er

war mit einer Tochter des Kurfürsten Joachim I. von

Brandenburg vermählt und es folgten seine fünf

Söhne von dieser:
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HerzogJohann AlbrechtI. der Gelehrte
und seinevier Brüder.

1552—1576.
Ruppinscher Machtspruch »on 1556 und Sternberger LandeS-Reversa-

l>en von 1572. Sckuldennoth der inecklenburgischen Fuisten und Be-

Nutzung dieser Schuldeunoth von Seiten de« mecklenburgischen AdelS:

Abdrängung der drei Landklöster Malchow, Dobberlin und Ribnitz zur

Versorgung der adeligen Fräulein. Der Adel erachtet sich nur insofern

zum Gehorsam gegen den Landesherrn verpflichtet, „als diese danach

wären." Der Unterthanen „Heil und Bestes" und der „Notlistall" der

Herzoge. Personalien. Einfacher Hof- und Beamtenstaat. Ein nicht
adeliger Ausländer Kanzler

Herzog Johann Albrecht l., zubenannt „der
Gelehrte", war geboren 1525 und sicherte die Refor-

mation in Mecklenburg. Er hatte wieder Jahre lang mit
seinen vier jüngeren Brüdern, namentlich mit Herzog

Ulrich, wegen der Landestheilung Streitigkeiten. Der
mecklenburgischeAdel behauptete bei diesen Landestheilun-

gen mit gehört werden zu müssen und zwar war er jetzt,

wie er früher gegen die Theilung gewesen war, für
dieselbe,insofern als er in seinem sehr egoistischenJnter-

esse jetzt das alte Princip festhielt: „daß ein Herr allein

nicht zur Regierung gelassen werden dürfe, sondern meh-

rere in Gemeinschaft das Land besitzen müßten." Im
Jahre 1555 kam es dieserhalb zu Wismar, Herzog Jo-
Hann Albrecht's I. Residenz, als er in der Fastenzeit
eben Hochzeit hielt mit Anne Sophie, Tochter des
ersten Herzogs Alb recht in Preußen, welcher alte, ehr-
würdige Herr damals persönlich sich eingefunden hatte,
zu dem Wismarischen Vertrage vom 11. März, dem
sogenannten fürstbrüderlichen Vertrage zwischen Herzog
Johann Albrecht I. und Herzog Ulrich: letzterer
erhielt damals Güstrow abgetreten. Dieser wichtige
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Vertrag wurde abgeschlossenvon den sechs dazumal
zuerst so genannten, nachher so überaus ein-
flu ßre ich eu „Landräthen", bei Namen: Joachim
M a l tza n, Curt Rohr, Hauptmann zur Priegnitz,
Dietrich Maltzan zum Grubenha'gen, Cu rt v on
der Lühe, Christoph Linstow*) und Christoph
Hahn zu Basedow. Diese Herren brachten die geld-
bedürftigen Herzoge so zu sagen geradezu in ihre Abhän-
gigkeit. „Man stehet aus diesem Vergleich" schreibt

Klüver*") mit unverkennbarer Ironie, „ganz deutlich,
daß die gegenwärtigen Landräthe zu Abfassung und Auf-
richtung des Vergleichs gebraucht worden sind, gestaltauch
aus dem Inhalt desselben sich ganz Kärlich ergiebt, mit
wie vieler Treue, Sorgfalt und patriotischemEifer diese
Herren ihr und ihrer Nachkommen eigenes,
auch das Interesse ihrer Mitbrüder hierbei
wahrgenommen, indem nicht nur in diesem Vergleich
per indirectum, obgleich die Hauptsache nicht darauf
ankam, dennoch so viele wichtige Vorrechte und Befug-
nisse den Herren Landräthen und Landständen beigelegt
und zugestanden worden, dergleichen ihnen vorhin nie-
malen eingeräumet gewesen, sondern auch sogar die Her¬

*) Die Linstow kommen erst im vierzehnten Jahrhun-
dert häufiger in den Urkunden «or, so „Hinric Lynstowe,
Knappe" in einer Hahn'schen Urkunde bei Lisch, Gesch.
des Hauses Hahn II. Urkundenbuch S. 47.

**) Beschreibung des Herzogthums Mecklenburg, Harn-
bürg 1734, Band III. @.740 ff. Der Verfasser war von Ge-
burt ein Mecklenburger und Rathmann zu Heiligenhaftn in
Holstein.

Kleine deutsche Höfe. I. 6
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reu Herzoge sich ihrer Discretion gänzlich überließen,

daß es ins künftige von ihnen dependirte, ob und wel¬

chen von denen Herren sie ihres Gehorsams allenfalls

würdigen wollten? Was ein jeder Herr vor Erbschafts-

Stücke zu erwarten hätte? Auf welchen Fuß die künftige

Regierung eingerichtet werden sollte? und was dergleichen

mehr, wodurch denn dieselben auch billig sich bei ih-

ren Nachkommen einen ganz unvergänglichen

Ruhm zu Wege gebracht." Es heißt unter andern

in diesem durch den sogenannten „Ruppin'schen Macht-

spruch" vom 1. Aug. 1556 durch Kurfürst IoachimI.

von Brandenburg als Obmann bestätigtenVertrage:

,Mo aber einer der Fürsten sichzur Billigkeit nicht wei-

sen lassen wollte, soll der Landschaft frei ohne alle

Verletzung ihrer Ehren nach- und zugegebensein, auf Er-

fordern des haltenden Fürsten dem nicht haltenden

und verbrechenden Fürsten ihre Eide und

Pflicht, auch Verwandniß aufzusagen und sich

dem haltenden Fürsten allein verwandt zu machen und
den nicht haltenden zu perlassen."

Herzog Johann Albrecht I. war zu diesem
schlimmen Vertrage von 1556, der dem Adel seines
Landes „einen ganz unvergänglichen Ruhm" und fast
alle Gewalt gab, durch eine Schuld von fast einer halben
Million Gulden, die auf den fürstlichenDomänen haftete,
gedrängt worden, die Landstände hatten sie zu überneh-
men versprochen. Wie sie sie übernahmen, darüber be¬
richtet Klüver in folgender Weise: „Ob die von den
Ständen auf fünf Jahre ausgeschriebenedoppelte Land-
bede und Accise in den Städten vom Malze der Zeit
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wirklich eingebrachtund zu dem destinirten Zweckever¬
wandt worden, stellet man an seinen Ort. Latomus
in der Chronik zum Jahre 1555 bezeugt indessen: „daß
das im ersten Jahre aufgebrachte Geld der Ausschuß
von der Ritterschaft, so täglich in großer Anzahl zusam-
mengekommenin den Herbergen mit ihrem Gesinde und
Pferden meistens verbanquetiret habe und dadurch dem-
nach die neuen fast stetigen Verbitterungen den Fürsten
zu größerem Unheil Anlaß und Ursachegegebenhätten."

Wie anderwärts in Deutschland, hatten auchin Meck¬
lenburg Fürst und Adel beim „Rappen" um die geist-
lichen Güter sich wohl bedacht. Zu welchenKlagen in
dieserBeziehung der Hof Anlaß gab, das beleuchtetD a-
vid Chyträus, ein gleichzeitiger Geschichtsschreiber
Mecklenburgs, der öffentlichschrieb: „man müssezu gro-
ßem Schmerze und Verdrusse erfahren, wie, den landes-
herrlichen Verheißungen zuwider, die Einkünfte der ein-
gezogenengeistlichenStifter, nicht für Kirchen- und Schul-
bedürfnifse angewiesen, sondern „„von den Raubvögeln
bei Hofe"" verschlungen würden." Sechszehn Jahre
nach dem Ruppin'schenMachtspruch,1572, hatte der Hof
wieder 400,000 Gulden Schulden. Auf dem offenen
Landtage zu Güstrow 1572 übernahmen die mecklenbur-
gischenStände diese Schulden, sie äußerten damals aber
schon ganz unverblümt: „sie seien zum Gehorsam gegen
den Landesherrn nur insofern verpflichtet, als diese
danach wären, daß sie der UnterthanenHeil und Bestes
suchten und beförderten." Es geschahdamals, daß die
Stände dem Hofe die drei Jungfrauenklöster Malchow,
Dobbertin und das am äußersten Osten von Mecklen-

6*



84

bürg gelegene Ribnitz abdrängten. „Der Unterthanen

Heil und Bestes" ward später insofern befördert, als in

diesen drei Klöstern nicht nach dem Wortlaut des Asse»

curationsreverses vom 4. Juli 1572 die Jungfrauen

„aller Stände", sondern der Adel allein seine

Fräulein hatte").
Die Wahrheit war, daß bei Hose sehr üble Finanz-

wirthschast herrschte und manche Hofherren einer ganz
übermäßigen Verschwendungsich überließen. Das ward

einmal sehr komischvon dem berühmtenJuristen Dr. Ju¬

stus Jonas aus Wittenberg gerügt, dem Sohne des
Busenfreundes Luther's, demselben, der nachher, in die

Grumbach'schen Händel in Gotha verwickelt, auf kur«

sächsischeRequisition in Kopenhagen exequirt ward. Her-

zog Johann .Albrecht I. bediente sich dieses Ju-

stus Jonas als Diplomaten bei seinen ziemlich weit
verbreiteten auswärtigen Angelegenheiten, mußte ihn aber
entlassen, weil ihm die vielen Reise- und Zehrgelder, das
Jahrgehalt und das Staatskleid des Doctors zu hoch ka-
men. Justus Jonas fühlte sich darob nicht wenig

t gekränkt und behauptete: „nicht er mache die großen Ko-
sten, sondern die ihm beigeordneten Leute, welche sich
„„Herr Oberster"" nennen ließen, einen Troß von Die-
nern und Hunden mit sich führten und überall, wo es
am theuersten sei, in Paris und andern Hauptstädten,

*) Di« Worte im Eingang des Reverseslauten: „Nach-
dem Unsere liebe getreue Unterthanen aller Stände aus
Zuneigung, Treue, Liebe gegen Uns und daß wir Ihnen
die drei zugesagtenKlöstereingeräumt, zu AblösungUnserer
Schulden zugesaget,400,000 Gulden zu erlegen."
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verschwenderische Banquete hielten." Den Ausschuß der

mecklenburgischen Stände bildeten damals die drei Land-

räthe Joachim Kruse zu Varchentin"), Lüdecke

Bassewitz von Lüburg**) und Jürgen Below von

Kargow***), der Erblandmarschall Nicolaus Lützow

auf Eickhof, der Domdechant von Schwerin Joachim

Wopersnow-j-), die Edelleute Dietrich Plessen von

gülow ff) und Hans Linstow von Bellin, und die

*) Die Familie Kruse ist noch gegenwärtig eine der
reichstenFamilien Vorpommerns, wo ste Reetzow und an»
dere Güter besitzen. In Mecklenburg erscheinensie in den
Urkunden häufig seit Anfang des vierzehntenJahrhunderts.
Wahrscheinlich stammten sie aus Rostock. „I.odewicus
-Criisen", einer der drei Bürgermeister von Rostock,istZeuge
in einer Urkunde von 1328 bei Lisch Maltzan'scheUrk. I.
442 und

'fidericus Kruse, fainulus" Zeuge in einer Ur¬

kunde von 1338 bei Masch, Gcsch. des Hauses jKarstorff
S. 51. Das Geschlechtgehörte zu denjenigen, die noch nach
dem Landfrieden(1506) Wegelagerei trieben. Der Landrath
Joachim Kruse auf Varchentin, rer die Sternberger Lan-
desreversalen von 1572 unterschrieb, war der Schwager des
letzte» Hahn von der Linie Kuchelmiß. Ein GeheimerRath
Kruse ward von Christian Louis, dem Convertiten, in
die Bleikammer zu Schwerin gesperrt und nach achtjährigem
Gefängniß 1692 erequirt. S. unten,

**) Jetzt eines der ersten, schon seit 1726 gräflichenGe-
schlechterMecklenburgs, von dem unten ein Mehrere? bei
Friedrich Wilhelm und im Ercurs über den mecklenbur-
zischen Adel beim Erbvergleich von 1755 folgen wird.

***) ,,Nicolaus de Beiowe" kommt schon in einer

Urkunde für das Stift Schwerin vom 26. Febr. 1228 als
Zeuge vor in Lisch mecklenb.Urk.III. 77.

f) Eine 1782 ausgestorbeneFamilie.

tt) Die Familie Plessen gehört zu den in der deut-
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Bürgermeister von Rostock, Wismar, Parchim unv

Neubrandenburg. Die Bedingungen, unter denen

schcn Grafschaft Schwerin eingewanderten Familien sächsi-

schcn Ursprungs wie die Familie von der Lühe. Ein
„Helmoldus de Plesse, miles" erscheint in einer Ur-

künde des Privilegienbuchs sür Wismar vom 14. April 12667
er gilt für den Stammvater. In einer zu Sternberg 5. Mai
1307 ausgefertigten Urkunde*) stehen unter den Zeugen als-
Ritter und Geheimfchreiber oder Räthe der mecklenburgischen
Fürsten („mi'iles el secrtlarii nostri"): „Johannes Rosen-
dal el Helmoldus de Plesse". Diese zwei gehörte» auch

mit dem obengenannten Johann Von Bülow und Wi-
pert von Lützow zu den vierzehn Vormündern der Prin¬
zen de« 1329 verstorbene» Heinrichs des Löwen. Da-
mals war die Familie Plessen sehr reich begütert: es ge-
hörte ihr unterpfändlich der HosMecklenburg bei Wismar
und Besitzungen auf der Insel Poel und das Laud Türe
mit Lübz im Süden. Ferner besäße» sie als Hauptgut das
Städtchen Brüel bei der La»dtagsstadt Sternberg, dem
Reimar von Plessen 1340 Stadtrecht verschaffte, was
noch Heinrich von Plessen, Ritter, 1564 bestätigte. Ein
Helmuth von Plessen zu Brüel ward 1559 auf dem Hoch-
zeitsfesic eines Verwandten zn Wismar ermordet. Später
ward Brüel verkauft und seit 1754 ist es landesfürstliche
Etadt. Ein Siegfried von Plessen, Hauptmann zu
Wroda, heirathete kurz vor dem dreißigjährige» Kriege Mar-
garethe vo» Mecklenburg, eine natürliche Tochter Her-
zog Earl's, Bischofs zu Ratzeburg; ein Samuel von
Plessen ward am 19. August 1618, weil er mit M.Grube
Ehebruch getrieben, trctz vieler Fürsprache mit dem Schwerte
hingerichtet; ein Plessen zu Barnekow gehörte zu den
1716 während des großen nordischen Kriegs von den Russen
zn Rostock eingestecktenvier Herren und ein Major von

*) Bci Lisch Klschlcchtjhistoricder Ocrtztn IlrkundcnbuchS 4S.
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dieser Ausschuß auf dem Landtage zu Sternberg 1572

sich bereit erklärte, die neuen 400,000 Gulden sürstliche

Wessen zu Müsselmowzu denjenigen Landtagsdeputirten,
die sich 1735 und 1736 noch mit Stöcken und Kardätschen
auf demLandtage prügelten und sogar mit Pistolen einfanden.
Der Berühmteste des Geschlechts war der dänischeGeheime

Rath Christian Friedrich von Plessen, welchermit

dem hannoverischenMinister B ernstorff die Seele der Be-
wegungen der Ritterschaft gegen Herzog Carl Leopold war.

In Dänemark blühen die Plessen noch fort: einer dieser
dünischen Plessen ist Gesandter in Petersburg. Ein Herr
diese» Geschlechts,der die HerrschaftI ven a ck, die größte in
Mecklenburg, besaß und im größten Train lebte, ward im
achtzehntenJahrhundert gegrast und hinterließ Jvcnack seinem
Neffen, dem Sohn seiner Schwester, einemBaron Maltzan-
Cummerow, der seinen Namen annahm. Ich kommeauf
diesen ersten NeichSgrafenHelmuth von Plessen bei der
Familie Maltzan zurück; er war der Sohn eines dänischen
Rittmeisters, dann mecklenburgischenLandraths und endlich
Geheimen Raths und Kammerpräsidenten Dietrich Joa-
chim von Plessen auf Cambs: dessen Vater Helmuth

war 1694 als kaiserlicherLbrist und endlich wieder dessen

Vater Henning von Plessen auf Müsselmow 1643 als
schwedischerObrisllieutenant bei der Belagerung von Jlow in

Mähren gestorben. Noch im achtzehntenJahrhundert kam

das GeschlechtPlessen in Mecklenburgkurz nach der Zeit

seines höchstenGlanzes herunter: nächstBrüel, das landeS-

fürstlich ward und Jvcnack, das die Familie Maltzan

erbte, kam auch das große Plessen'schcGut Großkrankow

zwischenLudwigslust und Wismar ab, 1751 im ConeurS an

die Grafen von Schulenburg, die es noch heut zu Tage

besitzen und wahrscheinlichziemlich gleichzeitig Torgelow

an die Herren von B ehr - Reg en d ank. Ein Gchcimcr

Rath von Plessen stcht nochgegenwärtig als Oberkammcr-
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Schulden zu übernehmen, waren merkwürdig genug, be-

sonders in Bezug auf den Punkt, der den neuen Schul-

den der wegen ihrer Verschwendungssucht allerdings von

Alters her schlimm bekannten Herzoge wehren sollte.

Nicht nur mußten die Herzoge Johann Alb recht I.
und sein Bruder Ulrich Nestor in den zum Landes-
grundgesetz erhobenen sogenannten Sternberger Lan-
des-Reversalen vom 4. Juli 1572 versprechen, vor
allen Dingen die inländischen Gläubiger zu befriedigen und
die von Adel und die Städte ihrer übernommenen

Bürgschaften zu entledigen und alle Privilegien, Gerecht-
same uud Freiheiten dem Adel, der, wie es in der Ur-
künde heißt „sonsten mit seinen Rittergütern ein sreier
Stand ist und sein soll" und den Städten bestätigen, so
daß der Landschaft lediglich zu der alten gewöhn-

lichen einfachen Landbede*) und der Prinzessen-

fteuer **) nach deren vorgängiger freier Bewilligung

Herr an der Spitze des fchwerul'schen Hofs; ein anderer
Plessen auf Neversdorf ward 1828 von seinen Fröhnern
zu Tode geprügelt.

*) Die Landbede oder Landeseontribution ward
von Adelund Geistlichkeitdurch ihre Unterfassen bezahlt,
nur die Hofhusen waren frei; feit der Legung der Bauern
in den Zeiten der Reformation hatte sich aber die Zahl der
steuerbarenHusen vermindert. Jede steuerbare Hufe zahlte zu
einer einfachenLandbede 1 Mark L.

**) Sic betrug damals 20,000 Thal er und kommt schon
im dreizehnten Jahrhundert vor, in einer Urkunde der meek-
leuburgische» Fürsten von Werte vom Jahre 1285: damals
betrug sie 4 >oli.ti von jeder Hufe. Bei Vermählungen
der Männer im fürstlichenHause, der Landesherren oder ihrer
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gehalten sein solle — sondern, und das war eben das

besonders Merkwürdige, die Herzoge mußten auch aus-

drücklich die Zusage geben „niemanden von ihrer Ritter-

schast, Städten und dero Einwohnern in neue Bürg-

schastspslichten sich einzulassen zu zwingen."

Die Herzoge protestirten zwar gegen diese Stelle der Re.

versalen am 23. September 1572 mit den die arge Be-

schränkung, welche ihnen dadurch auferlegt wurde, nach¬

drücklich genug bezeichnenden Worten: „sie hätten bisher

noch keinen Menschen sür sie zu geloben und zu bürgen

gezwungen und seien auch dies in Zukunft zu thun nicht

Willens; deshalb hielten sie diesen Zusatz nicht blos für

unnöthig, sondern auch ihnen und der Landschaft selbst

für höchst schimpflich und verweislich, indem er sie

gleichsam in einen Nothstall spanne und

Hände und Füße binde, da es doch in eines Je-

den freiem Willen stehe, sich in Bürgschaft einzulassen

oder nicht" — aber die Stelle blieb dennoch in den Re-

versalen unausgestrichen stehen.

Während die Ritterschaft den verschwenderischen Lan-

desHerrn dergestalt in den Nothstall spannte und Hände

und Füße ihm band, versuchte derselbe seinerseits dasselbe

mit der ersten Stadt seines Landes, der damals vor dem

dreißigjährigen Kriege noch sehr ansehnlichen alten Hanse-

stadt Rostock: er glaubte an den reichen Pfeffersäcken der-

selben sich trefflich erholen zu können. Schon bei Herzog

Prinzen, sowie beim Ritterschlag derselben zahlten die Va-
falle» von jeder Hxfe 2 Solidi. Urkunde bei Westphalen
Holtum, ined. IV. 949.
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Johann Albrecht I. spukte die fürstliche Marotte,

die seine Nachfolger so unglücklich gemacht hat: als ein

Herr „von Gottes Gnaden" mit Gewalt durchzufahren,

nicht etwa mit vernünftiger klüglicher Unterhandlung, wie

es nachher die großen Kurfürsten von Brandenburg

und Hannover mit ihren Ständen thaten und dadurch

zu so großer Macht und Ansehen gelangten. Der alte

ehrwürdige Probst Franck hat darauf aufmerksam ge-

macht*), daß Johann Albrecht I., als er zum 7. Au-

gust 1566 den Landtag bei Sternberg an der Sagsdorfer

Brücke ausschrieb, in diesem Ausschreiben zuerst den

Titel „Von Gottes Gnaden, Johans Albrecht

Hertzog zu Mecklenburg" größer als den Inhalt

des Briefs selbst drucken ließ. „Auf welchen Unterschied

man vordem nicht gegeben hatte, der aber mit der Zeit

immer größer geworden." Johann Albrecht I. wollte

die damals zwischen dem Magistrat und den Bürgern

von Rostock entstandenen Streitigkeiten benutzen, um Sol-

daten darein zu legen. Er hatte sich im Jahre 1565

in den Besitz der Stadt gesetzt, Anstalten zum Bau einer

Citadelle gemacht, ein paar Bürgermeister und Andere auf

seine Schlösser nach Schwerin und Dömitz gefänglich ab-

führen lassen, weil sie nicht in die ihnen auferlegte Ac-

eise willigen wollen, dann die Quartiermeister der vier

Stadtviertel und die Bürger sich huldigen lassen. Er ge-

dachte der Stadt ihre bisher gehabte städtische Accise zu

seinem Vortheil zu nehmen und damit sie sich das und

noch ein Mehreres gefallen lassen müsse, sie zu einer Fe-

*) Altes und ncueS Mecklenburg 10, 163.
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stung zu machen. Die Zeiten waren aber damals noch

gar nicht so zum Despotismus angethan, daß kleine Für-

sten so leicht hätten ihren Kopf durchsetzen können, auch

saß damals noch auf dem kaiserlichen Throne der beste

Herr, den das Haus Habsburg gehabt hat, Maximi»

li an II., ein klug politisches Haupt, der mit großer Ver-

nunft und Einsicht seinen Reichsfürsten zu Gewissen zu

reden verstand. Er that es mit Johann Alb recht in

der Rostocker Sache.

„Der Kaiser Ma rimilian II.", berichtet nach einer

alten schriftlichen Nachricht der Probst Frank*), „hatte um

der Rostocker Irrungen willen, nochmals einen Tag nach

Prag angesetzt, daselbst bei Verlust der Sache zu erschei-

nen. Die Nostocker schickten den 28. Januar 1572 die

beiden Bürgermeister Thomas Gardes und Aalt ha-

sar Eule dahin und aus den Bürgern Hans von

Hervorden und Jürgen Tonne. Herzog Johann

Albrecht sandte seinen Kanzler Dr. Heinrich Husan

und den Secretair M. Zacharias voran, hielt den

7. März Landtag zu Güstrow, woselbst auch Herzog Ul-

rich zugegen war und folgte selbst den 20. März nach.

In Ostern kam J ürg en Tonne wieder zurück, holte noch

einige Schriften nach, machte sich aber auch bald daraus

mit einem Kutschwagen und reitenden Diener wieder

nach Prag. Herzog Ulrich schickte gleichfalls seine

Räche dahin.

Der Kaiser empfing Herzog Johann Alb rech,t

mit vieler Werthachtung und zog ihn an seine Tafel.

*) Altes »iid neues MecklenburgIg, 184f.
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Der Herzog lud darauf wieder die kaiserlichen Räthe,

bewirthete sie aufs Beste, ließ für den gemeinen Mann

Wein, Bier und Malvasier fließen, auch seine Küche offen

sein. Die herzoglichen Räthe, insonderheit Dr. Husan,

hatten vielen Umgang mit den kaiserlichen. Die Rostock-

schen Abgesandten gingen auch einigemal zu Hofe. Der

Kaiser gab nochmals Befehl an seine Räthe die Güte

unter den Streitigen zu versuchen und zuvörderst den Her-

Zog zu fragen, ob er gedächte die Festung abzustehen?

Die fürstlichen Räthe verwunderten fick der Frage und

wollten sich darauf gar nicht einlassen, sondern baten die

andern Artikel erst vorzunehmen. Wie aber die kaiser,

lichen Räthe sagten, daß sie keinen andern Befehl hätten,

als über diesen Punkt zuerst des Herzogs Erklärung zu

hören, so ward nichts behandelt.

Der Kaiser war auf die Jagd ausgeritten, der

Herzog setzte sich auch zu Pferde und ritt nach. Er hatte

sein Gesuch schriftlich aufgesetzt, welches er dem Kaiser

übergab, hielt auch mit demselben eine lange Unterredung.

Der Kaiser verordnete zu den vorigen fünf Rathen in

dieser Sache noch andere fünf, um die Güte zu versuchen.

Diese fingen abermals an, zuerst von der Festung zu

sprechen; der Herzog sagte endlich: „Grund und Boden

von der Stadt Rostock wäre sein und konnte er darauf

bauen, was er wollte; wenn es nicht anders sein könnte,

so wollte er Rostock den anderen Landstädten gleich ma-

chen, unangesehen ihrer Privilegien." Ais die Commis-

farien solches hinterbrachten, so sagte der Kaiser: „die

Rostocker wider ihre Privilegien zu demüthigen und den

Landstädten gleich zu machen, steht nicht in des Herzogs
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Macht, den Besitz des Ortes hat er wohl etlichermaaßen,

aber die eigentümliche Gerechtigkeit gehöret zum Rö¬

mischen Reich, denn, wenn das alles sein wäre, worüber

er herrschet, warum empfängt er denn vom Kaiser die-

Lehne"? Hierauf ward beiden Theilen der Bescheid ge~

geben, daß ihre Sache sollte kommenden Jacobi auf dem

Reichstage zu Speier vorgenommen und daselbst verab-

schiedet werden."

Der Austrag der Händel verzog sich, nachdem der

Kaiser den Herzog Franz von Sachsen-Lauenburg

und der Stadt Lüneburg Kommission aufgetragen,

noch bis zum 21. September 1573, wo zu Güstrow der

s. g. Rostocker Erbvergleich zu Stande kam: die

Stadt erkannte die Herzoge von Mecklenburg für ihre

Erbherren und sich für Erbunterthanen, die Herzoge ver-

sprachen die Stadt bei ihren Privilegien, Hab und Gü-
tern zu schützen, die Citadelle ward geschleift.

„Als die Zeitung von dem Abschluß des Erbver-

gleichs nach Rostock kam, war die ganze Stadt voller

Freude, die Glocken wurden geläutet, die Stücke abge-

brannt, der Matthäitag, daran der Vertrag geschloffen,

zum beständigen Feste verordnet :c. Den 8. Februar

1574 kamen die Herzoge von Mecklenburg von

Doberan in Gesellschaft des Herzogs Franz von Sach-

sen - Lauenburg nach Rostock mit ihrem ganzen Hos-

staat und den Vornehmsten aus der Ritterschaft. Die

Professoren und Studenten stunden in einer Reihe,

Lucas Bacmeister (ein geborner Lüneburger, Su-

perintendent, Doctor und Professor der Theologie» war

eben Rector der Universität. Dieser bewillkommte die
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Herzoge in Begleitung einiger aus dem Concilio mit

einer wohlgefaßten lateinischen Rede, welche er vor jedem

Herzoge besonders hielt. Den 9. Februar ritten die

Fürsten aufs Rathhaus. Der ganze Rath und die Vor-

nehmsten aus der Bürgerschaft wurden dahin gefordert.

Der Kanzler Husan hielt eine Rede an sie, welche da-

hin auslief: Wenn sie würden eine Abbitte thun, so

wollten die Fürsten sie mit gnädigen Augen ansehen, die

Beste schleifen und alle Stücke und Ammunition überlie-

fern lassen. Diesen Vortrag beantwortete Dr. Berch-

holt im Namen des Raths und hielt die Abbitte, dabei

er zugleich in des Raths und der Bürgerschaft Namen

bat, ihnen selbst zu erlauben, die Festung herunter zu

brechen. Die Herzoge gaben ihnen auch diese Freiheit.

Da soll man Wunder gesehen haben, wie begierig sie

waren, diesen Kappzaum, den sie nun acht Jahre mit

dem größten Widerwillen gelitten, einmal abzustreifen.

Es wollte sich aber doch nicht schicken, solches vorzuneh-

men, so lange die Fürsten zugegen waren. Diese be-

gaben sich auch nach dem Auditorio, woselbst Nathan

Chyträus*) eine lateinische Rede hielt und besuchten die

Kirche, welche die Zuhörer nicht alle fassen konnte. Den

11. Februar bewirthete der Rath die Herzoge sammt

ihren Gemahlinnen, Land - und Hofräthen auf dem neuen

Haufe (unter dem Rathhause), daraus ließen auch die

Herzoge den Rath zur Tasel sordern, und gingen den

*) Bruder des Geschichtsschreibersund Professors
David, erster Rector der Rostockergelehrten Schule im
Johannis kloster.
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15. Februar wieder aus Rostock nach ihren Hoflägern.

Den 16. Februar wurden alle Stücke mit Zubehörungen

von der Beste in die Stadt gebracht, darauf die Festung

geschleift, das Fundament ausgegraben und in Kurzem

der Boden so eben gemacht, daß die Spur davon nicht

mehr zu finden. Die Steine hatten die Herzoge der

Stadt ohne Entgeld überlassen, womit sie, sobald der

Winter vergangen, das niedergerissene Thor und die

Mauer wieder aufführten, und Wälle und Gärten da-

selbst anlegten. Des Kaisers Maximilian Bildniß

ward auss Rathhaus, zum Angedenken seiner Gnade ge-

setzt und das Zimmer der Kaisersaal genannt."

Herzog Johann Albrecht I. hatte schon früher

auch in den obenerwähnten Streitigkeiten mit seinen

Brüdern wegen der Theilung den kaiserlichen Hof gegen

sich gehabt, als noch Kaiser Carl V. am Ruder war.

Die Abneigung desselben kam daher, weil er fich gleich

zu Anfang seiner Regierung, im März 1552 als guter

Protestant mit Kurfürst Moritz von Sachsen und

Frankreich gegen Carl V. verbunden hatte: er

wohnte mit sechshundert Reitern persönlich dem Feldzuge bei,

er war im April bei der Eroberung von Augsburg und

im Mai bei der Erstürmung der Ehrenberger Klause.

Bon seinen vier Brüdern ging damals, 1552 einer,

Christoph, als Geißel nach Frankreich, und ein zwei-

ter, Georg, fiel im Juli 1552 im Lager vor

Frankfurt am Main, von einer Stückkugel aus der

Stadt getroffen, als er sich eben, unter einem

Baume stehend, von einem Diener die Stiefeln fest-

schnallen ließ.
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Jener Christoph, der als Geißel nach Frankreich

geschickt wurde, ward später Bischof von Ratzeburg

und hat zwei Königstöchter g-eheirathet, zuerst eine dä-

nische und dann eine schwedische, eine Tochter

Gustav Wasa's. Von der zweiten Gemahlin hinter-

ließ er bei seinem Tode 1592 nur eine einzige Tochter,

die sich 1611 mit ihrem Cousin Johann Albrecht II.,

dem Stifter der Linie Mecklenburg - Güstrow ver-

mählt hat.

Der dritte der vier Brüder Johann A l b r e cht's I.,

Ulrich, war neben demselben einer der bedeutenderen

Fürsten des Hauses: er ward wegen seiner Beredtsamkeit

und wegen seiner langen fünfzigjährigen Regierung „der

deutsche Nestor" zubenannt. Er war Bischof von

Schwerin und hatte seit dem Ruppiner Machtspruch

von 1556 seine Residenz in der ihm durch die Theilung

überwiesenen Stadt G ü st r o w. Auch er war in erster

Ehe mit einer dänischen Königstochter vermählt, in

zweiter mit einer Prinzessin von Pommern. Er starb

fünsundsiebenzigjährig 1603 und hinterließ von der ersten

dänischen Gemahlin auch nur eine Tochter, die wieder

regierende Königin von Dänemark ward, Gemahlin

König Friedrichs II.

Der jüngste der fünf Brüder, Carl, folgte seinem

Bruder Christoph 1592, als Bischof von Ratze-

bürg und starb siebenzigjährig 1610. Er war nicht

standesniäßig vermählt und hinterließ aus einer un-

standesmäßigen Verbindung mit Anna Deelen zwei

natürliche Söhne und zwei natürliche Töchter, die

wieder „von Mecklenburg" betitelt wurden: eine
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Tochter Margarethe heirathete, wie erwähnt, ein
von Plessen.

Herzog Johann Albrecht I. war insofern einer
der hervorragenden Fürsten des Hauses, als er der ge-
lehrteste desselben war. Seine Zeitgenossen gaben ihm
auch den Zunamen „der Gelehrte": er correspondirte
mit den ausgezeichnetsten Gelehrten des In- und Aus-
landes in lateinischer Sprache und hat in dieser Sprache
mündlich und schriftlich, selbst über die theologischen
Streitfragen seiner Zeit disputirt; er hat den Grund
zur Schlohbibliothek zu Schwerin gelegt, die Fürstenschule
zu Schwerin gestiftet und namentlich die Landesuniversität
Rostock ganz neu eingerichtet. Rector derselben ward
nach der neuen Einrichtung derselben 1563 der Pro¬
fessor und Geschichtsschreiber Mecklenburgs David Chy -
träus lzu Deutsch Kochhafen), ein geborner Hohen-
loher aus Jngelfingen in Franken. Einer der berühm-
testen Männer der Zeit, der Astronom Tycho de Brahe,
studirte damals in Rostock und büßte hier in einem Duell
mit seinem Landsmann Paßberg einen Theil seiner
Nase ein. Der allgemein herrschenden Sitte seiner Zeit
gemäß war Herzog Johann Albrecht l. ein eifriger
Astrolog: mit seinem Hofastronomen und Wasserbaumeister
Tilemann Stella, gebürtig aus Siegen in West-
phalen, hat er oftmals ganze Nächte auf geheimnißvollen
Fahrten zugebracht.

Herzog Johann Albrecht I.der Gelehrte hatte

noch einen sehr einfachen Hof - und Beamtenstaat. Der erste
Hofbeamte war der Hofmarschall. Nach der 1569einge-

führten Geschäftsordnung für „die Hofkanzlei" stand

Kleine deutscheHöfe. I. 7
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an der Spitze derselben ein bürgerlicher Kanzler, ein

Ausländer» der bei der Reise nach Prag erwähnte

Dr. Heinrich Husanus. Dieser Husanus, der

von 1568—1574 als Kanzler sungirte, war der Nach-

folger eines andern ebenfalls bürgerlichen und nicht ein-

heimischen Kanzlers, Johann Lucanus, eigentlich

Prätor: er nannte sich Lucanus von seiner Vater-

stadt Luckau in der Lausitz, ward 1559 vom Kaiser als
Richter von Lucka geadelt und starb 1562. Beide

Männer waren, wie Franck *) bezeugt, „auserlesene

Männer." Als „Landräthe" waren dem Kanzler
beigeordnet mehrere Mitglieder der Ritterschaft und als
„fürstliche Räthe" der Hofmarschall und mehrere
adelige und gelehrte Haus- oder Hofräthe. Den unter-
geordneten Dienst versahen ein Geheimschreiber, ein Bo-
tenmeister, zwei Concipisten, die zugleich Registratoren wa-
ren, vier Abschreiber und ein Kanzleidiener. Die fürst-
liche Kasse verwaltete der Kammerrath Andreas My-
lius aus Gädebehn, der geadelt ward und dessen Fa-
milie 1735 erloschen ist: Andreas Mylius war
ein persönlicher Freund des Herzogs, mit dem er gelehrte
Studien trieb. Der erste fürstliche Archivar zu Schwerin
war der Eeheimfchreiber und Bibliothekar Johann
Albrecht's I. Samuel Fabricius, ich kann nicht
sagen, ob der noch heut zu Tage in Mecklenburg posses-
sionirten Familie Fabrice aus Roggendorf und Klein
Salitz bei Gadebusch angehörig, die mit den Söhnen
des darmstädtischen Kanzlers Philipp Fabricius

*) AI tes und neues Mecklenburg10. 271.
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seit Anfang des achtzehnten Jahrhunderts adelig er-
scheint und in der mecklenburgischen Rittermatrikel re-
cipirt ward *).

Das Hofgericht bildeten vier gelehrte Hofräthe,
vier Landräthe, ein Doctor der Universität Rostock, einer
vom Stifte Schwerin und die zwei Bürgermeister der
See - Städte Rostockund Wismar. Das Consistorium
endlich war zusammengesetzt aus drei weltlichen und Drei
geistlichen Rathen, darunter der Geschichtsschreiber und
Professor zu Rostock David Chyträus.

Des Consistoriums schwere Last und Arbeit waren
'die Kirchenvisitationen, bei denen man auf sehr unange-
nehme Befunde stieß: die Lehre war wohl reformirt wor-
den, aber die Sitten ließen sich nicht so leicht reformiren.
Das von Boll**) benutzte Wesenberger Kirchenvisitations¬
protokoll vom J. 1568 berichtet: „Die Sünden wider das
sechste Gebot gehen dermaßen im Schwange, daß man zu
Sodom und Gomorra nicht wohl mag gräulichere Exem-
pel erfahren haben." Manche, denen die Visitatoren
darüber ins Gewissen redeten, vertheidigten sich mit „dem
Beispiele höherer Adelspersonen, von Hosteuten und fürst-
lichen Rathen." Im Jahre 1572 erließ Johann
Alb recht I. eine Polizei - Ordnung für Mecklenburg.
Darin hieß es in Betreff der Frau Venus, der die
mecklenburgischen Ritter noch wie dem Gott Mars in-
brünstig anhingen: „Die Ritterschaft, welche auf Tugend,
Ehre und Redlichkeit gegründet, demnach andern und

*) Siehe hessischeHofgeschichteBand 27 SeiteZtl. Note.
") Mecklenb.Gesch.I. 336.

7*
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geringem Leuten ein gut Exempel zur Nachfolge geben

solle, komme in nicht geringe Verkleinerung und Verach-

tung. Damit nun hierin, sagen die Herzoge, unserm von

Gott auserlegten Amte nach, gebührliches Einsehen ge-

schehe" ic. ic. Darauf wird, wie in Sachsen, die Todes-

strafe auf Ehebruch gesetzt. Wider diese harte Pön,

die dem mecklenburgischen Adel zu hart erschien, legte er

ausdrücklich Protest ein. Es findet sich aber, daß unter

Herzog Adolf Friedrich am 19. August 1618 Sa-

muel von Plessen wegen Ehebruchs sammt M.

Grube durch das Schwert hingerichtet worden ist.

Herzog Johann Albrecht I., ein nicht blos ge-

lehrter, sondern auch in allen von finanzieller Bedräng-

niß nicht gehemmten Handlungen energischer Herr, brachte,

von den Sorgen und Bekümmernissen der nicht aufhören-

den Geldnoth und einer alten Steinkrankheit aufgerieben,

sein Leben nicht zu hohen Jahren: er starb 1576,

emundfunfzig Jahre alt, zu Schwerin, wo er in der

Domkirche begraben wurde. Er starb mit Hinterlassung

eines Testaments, in dem er das Primogenitur-

recht eingeführt hatte. Es fuccedirte also von zwei

hinterlassenen Söhnen der Erstgeborne Johann IV.

allein, der Zweitgeborne Sigismund August ward

appanagirt mit Strelitz, der Malthesercomthurei Mirow

und dem jetzt gräflich Plessen'fchen Jvenak.

HerzogJohann IV., der Schwermüthige,
1576 — 1592.

Dieser Herr, geboren 1558, war achtzehn Jahre

alt, als die Regierung an ihn kam; er ließ sich aber die
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Vormundschaft seines Oheims, „des deutschen Nestors"

Ulrich zu Güstrow bis zum Jahre 1586 gefallen.

Dreißigjährig 1588 vermählte er sich darauf mit einer

Prinzessin von Holstein-Gottorp. Wie diese selbst

bezeugt, sprach er dem Becher zum öfteren über Gebühr

zu*). Es dauerte nicht lange, so verfiel er in eine

Art wilder Schwermuth und Melancholie, mit der es

immer schlimmer ward, als er mehrere traurige Landtage

abgehalten und vergebens 'um Beihülfe der Stände zu

Verminderung der auf ihn ererbten Schuldenlast angehal-

ten hatte. Es kam so• weit, daß er den Landräthen

in der höchsten Aufregung erklärte, er müsse resigniren,

wenn ihm das Land noch ferner die erbetene Hülfe ver-

weigere. Statt der Resignation trat noch etwas Schlim-

meres ein. Der schwermüthige junge Herzog war eben

von einem Besuch bei seinem jüngeren Bruder Sigis-

in und August, wo er seinen vierunddreißigsten Ge-

burtstag gefeiert hatte, nach Stargard zurückgekehrt, als

die Nachricht vom Tode seines Oheims, des Bischofs

Christoph von Ratzeburg eintraf. Nach gehalte-

ner Abendtafel und Ablesung einiger Psalmen begab er

sich mit seiner jungen Gemahlin zu Bett und hier brachte

«r sich, neben derselben liegend, einen gefährlichen Schnitt

bei, der seinem Leben ein Ende machte: er starb am 8.

März 1592 **).

*) Schwerin'scheJahrbücher XV.S. 86.

**) Klüver schreibtIII, 811: „ Einige meinen, daß er
den Schnitt an seinem G eburtsgliede getha n."
Franck VIII,88. schreibt: „ er stieß sichin großer Schwer-
muth und Verwirrung ein Messer in die Brust."
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Dieser in der Blüthe seines Lebens unter den über

wältigenden Schatten einer wilden Schwermuth dahinge-

raffte Herr hinterließ von seiner jungen Gemahlin zwei

Prinzen: Adolf Friedrich I. und Johann Al-

brecht II., jener war beim Tode des Vaters erst vier,

dieser erste zwei Jahre alt. Nach dem Tode ihrer bei-

den Vormünder und Großoheime Ulrich's, „des deut-

schen Nestor's" 1603 und Carl's, Bischofs von Ratze-

bürg 1610, kamen diese beiden Herren zu einer end-

lichen Haupttheilung des Landes, die am 9. Juli 1611

durch den Vergleich von . Fahrenholz regulirt

wurde. Adolf Friedrich I. ward der Stifter der

Linie Schwerin, Johann Albrecht II. der Linie

Güstrow.

Als Hofmarschälle fungirten unter diesem Schwer-

müthigen 1588 Joachim von der Lühe, Obrist

und 1589 Adam von Bülow, erbgesessen auf dem

jetzt Bernstorff'fchen Wedendorf, der zugleich „fürneh-

mer vertrauter Rath des Herzogs" war.



I. Der Hof von Schwerin.
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Adolf Friedrich I.,

Stifter der Linie Schwerin.

1592 — 1658.
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1. Adolf Friedrich I.,
Stifter der Linie Schwerin, der Exulant

und Prinzenräuber,

1592—1658.

Fahrenholzer Theilung von 1611 in die Linien Schwerin und Gü-
stro w. Stiftung deS Engeren Ausschusses der Ritterschaft 1620. Der
dreißigjährige Krieg. &xil der Herzoge. Wallen st ein, Herzog von

Mecklendurg. Personalien. Die „Jmpertinenzien und Prolonganzien"
der mecklenburgischen Ritterschaft. Der Statthalter Wengersky
und der Kanzler Eltz. Verlauf der Huldigung an Wallenftein
1630. Die Noth deS dreißigjährigen Krieges. Zwei mecklenburgische
Prinzessinnen - Leichen von Hunden verzehrt. Ein fürstlich mecklenbur-
gischer Prinzenraub. Hamburger Successionsvergleich von 1701 und
Theilung in die Linien Schwerin und S t r e l i tz. Der ominöse Kanzler
Gothmann, der Urheber der Permanenz der Sieichshofratbsprozesse

zwischen Fürsten und Ständen des „Streitländleins."

Als die zu Fahrenholz 1611 verglichene Theilung vor-

genommen wurde, fand sich nochmals eine treffliche sürstliche

Schuldenlast von fast 800,000 Gulden. Ehe die Stände

sie übernahmen, ließen sie sich eine neue Machtverstär-

kung von den bedrängten Fürsten geben. Damals ward

der Schlußstein zu dem stattlichen Gewölbe der mecklen-

burgischen Ritterfreiheit und Ritterherrlichkeit gelegt: es

ward der „Große Ausschuß von Ritterschaft und

Städten" zu Güstrow gestiftet: der Stiftungstag war
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der 27. Juni 1620. Dieser Ausschuß bestand aus drei-

unddreißig Personen, als: sechs Landräthen: Henning

undDavidReventlow zu Ziesendors und Gnemern*),

Matthias Bülow zu Pokrent, Joachim Voß zu

Lupelow, Gregorius Bevernest zu Lüseritz und

Joachim Warburg zu Lichtenselde**); ferner aus den

drei Landmarschällen Henning Lützow zum Eickhof,

Vicke Maltzahn zu Ulrichshausen und Claus Hahn

zu Basedow: dann aus achtzehn ritterschaftlichen Deputir-

ten, je sechs aus den drei Kreisen und aus sechs Depu-

tirten der Städte Rostock, Wismar, Parchim, Neu-

brandenburg, Güstrow und Malchin. Zwei Jahre

*) Die in Dänemark 1767 gegraste Familie. Als Zeuge
kommt „Otlo de Revetlo, miles" vor schon in einer Ur-
futibe des Privilegienbuchs für Wismar vom II. Febr. 1260:
er war einer'der sechs Vormundschastsräthe aus der Ritter-
schaft, die Fürst Heinrich der Jerusalemer bei seinem
Pilgerzuge nach 'dem gelobten Lande 1272 seiner Gemahlin
Anastasia beigab, und in dem Landsriedenöbriefe der sich-
fischen und wendischen Fürsten und Städte an der Ostsee
ck. d. Rostock13. Juni 1283 erscheint er als Milgelober mit
den jungen Herren von Mecklenburg. Später 1425 erscheint
ein Nico laus Reventlow als mecklenburgischerKanzler.
Eine Dame dieses Hauses stieg zu den allerhöchsten Ehren:
1721 wurde Fräulein Anna Sophie von Reventlow,
Tochter des I7l>? gestorbenen dänischen Premier Conrad
Reventlow, bereits seit 1712 Herzogin von Schles-
wig betitelt, Königin von Dänemark. Das Stamm-
Wappen ist eine Mauer mit Zinnen.

**) Diese Voß, Bevernest und Warburg find ein-
gebo rne Familie». Ueber die Voß s. unten den ErcurS über
den mecklenburgischenAdel beim Erbvergleich 1755.
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später am 26. Januar 1622 ward, weil dieser bestän-

dige Ausschuß zu stark war, der sogenannte „Engere

Ausschuß von Ritterschaft und Städten" ge-

stiftet, er kam in Rostock zusammen. Es wurden dazu

sechs .Personen gewählt: die beiden Landräthe Geb-

hard Moltke zu Toitendors und David Revent-

low zu Gnemern und aus den drei Kreisen des Landes

Barthold von der Lühe zu Pansow, Matthias

Linstow zu Bellin und Hans von Blanken-

bürg*) zu Prilwitz, endlich wegen der sämmtlichen

See- und Landstädte die Stadt Rostock**».

Der Ausschuß drang „um des Landes Heil und

Wohlfahrt willen" auf die Beibehaltung der Gemein-

schaff Die Herzoge remonstrirten: „ es könne mit des

Landes Heil und Wohlfahrt nicht noch schlimmer werden,

als es in der vielgepriesenen bisherigen Gemeinschaft

schon geworden, indem bekanntlich die Ritterschaft ver-

armt, die Städte ohne Nahtnng und Herren und Un-

terthanen arg entzweit seien." Gegen neue umfassende

Assecurationsreverfe in neunundvierzig Artikeln, ausgestellt

von den bedrängten Herzogen zu Güstrow am 23. Fe-

bruar 1621, verwilligte die Ritter- und Landschaft end-

lich zu Abtragung der trefflichen fürstlichen Schuldenlast

*) Die Blankenburg sind ein Harjgeschlecht, das

eingewandert ist. Ein „Jordanus de Iilanke nburg"

kommt schon in einer Urkunde von 1144 bei Harenb er p

liist. Gandcrsh. p. 707 vor.

'*) Franck, altes und neues Mecklenburg 12, 20?

286.
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eine Million Gulden, von der 600,000 sofort gezahlt

werden sollten.

Unter diesen unerquicklichen Händeln zwischen Fürst

und Ständen nahte der dreißigjährige Krieg.. Er gab

Mecklenburg eine neue Landesherrschaft. Die Herzoge

beider Linien Schwerin und Güstrow wurden, weil sie

es mit dem Dänenkönig gehalten hatten, vom Kaiser ge-

ächtet und entsetzt „als Conspiranten mit dem Feinde

und als Reichsabtrünnige." Sie mußten noch vor Wal-

lenstein's Ankunft das Land verlassen. Herzog Adolf

Friedrich nahm am 8. Mai von seiner Mutter Ab-

schied, am 12. Mai schlief er die letzte Nacht in seinem

Lande bei L ü d e cke Hahn in Ahrensberg, dann wandte

er sich nach Boitzenburg zu dem bekannten Obristen von

Arnim,' von da zog er erst an den sächsischen Hof zu

Hans Georg I. nach Torgau, dann nach Lübeck und

von da endlich an den dänischen Hof. Dazumal ward

Mecklenburg von Ferdinand II. zuerst dem großen

Kurfürsten von Brandenburg gegen Preußen

zum Tausch angeboten, er schlug es aber aus. Darauf

wurde Wallenstein Herzog von Mecklenburg, der im

Jahre 1628 zu Güstrow, wo er am 17. Juli einen

prächtigen Einzug hielt, seinen Hofhalt aufschlug, er blieb

ein ganzes Jahr im Schlosse zu Güstrow, bis zum 20.

Juli 1629.

Dieser vorzügliche Mann, der nicht nur ein tapferer

Soldat, sondern auch ein klug organisirender Kopf war,
richtete in den drei Jahren, die er, bis die schwedischen

t Waffen ihn verdrängten, in Mecklenburg regierte, —

nicht einmal selbst, sondern durch Statthalter, den Obrist-
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lieutenant Wengersky und den Kanzler Eitz — sein

Augenmerk sogleich auf Emporbringung des Commerzes,

der Hauptquelle und Sprungader gleichsam aller freieren

Entwickelung des bürgerlichen Gemeinwesens kleiner, wie

großer Staaten. Wallenstein hat in dieser Beziehung

für das kleine Mecklenburg das Außerordentlichste gethan,

er hat gleichsam die Bahnen angedeutet, die man ver-

folgen müsse, um das kleine Ostseelcindchen zur Blüthe

emporzubringen. Als „ General des baltischen und ocea-

nischen Meeres" ließ Wallenstein nicht allein Schiffe

bauen, sondern er hatte auch beinahe den Canal fertig,

welcher die Verbindung des Schweriner Sees mit Wis-

mar an der Ostsee herstellen sollte, um den Sundzoll

abzuschneiden,' man wollte so bis zur Elbe durchcanalen:
man sieht noch mächtige Spuren dieser schönen Bau?

ten bei Hohen - Bicheln. Nach Wallen st ein dachte,

da Wismar im westphälischen Frieden an Schweden

fiel, Niemand weiter in Mecklenburg bis auf den heuti-

gen Tag an dieses hochnützliche Werk, obgleich durch

ähnliche solche Werke, die kurz darauf der große Kur-

fürst in nächster Nachbarschaft ausführte, dessen Land

nicht wenig profperirte^). Der Mann, dessen sich Wal¬

*) Gegenwärtig würde ein solcher Canal durch die Ei-
senbahn übe,flüssig sein, hätte Wismar nicht den drückenden
Seezoll, der Wismar dahin bringt, seine nordischen Pro-
ducte, wie Hanf, Theer, Sprit billiger aus Lübeck per Fuhre
kommen zu lassen, aus zweiter Hand, als direct zur See.
Im Jahre 1794 ward unter dem Ministerium Branden-
stein auf die Schiffbarmachung der EldeBedacht genommen,
ein dänischer Obrist Peymann unternahm eineNivellirung,
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lenstein bei dem Regiment, welches er einsetzte, im

Finanzfache als Kammerpräsident bediente, war

ein eingeborner Mecklenburger von einer der in der deut-

schen Grafschaft Schwerin eingekommenen sächsischen

Familien, Hans Heinrich von der Lühe, der sich

mit vieler Energie jener Pläne Wallen steint für das

Landeswohl annahm, obgleich ihm dies später thener zu

stehen kam, indem er nach Restitution der Landesherr-

schast durch Gustav Adolf in schwere Ungnade fiel

und längere Zeit im Exile leben mußte. Zum Präsi-

denten seines Geheimen Raths ernannte Wallenstein,

wie Lisch bemerkt*), vorzüglich zum „Ansehen" und

zur volksthümlichen Repräsentation, einen anderweiten meck-

lenburgischen Edelmann, Gebhard von Moltke aus

Toitenwinkel, der später noch viel härter, als der Kam-

merpräsident von der Lühe von den zurückkehrenden

Herzogen angesehen wurde: die Familie Moltke, welche

feit dem vierzehnten Jahrhundert zu den reichbegütertsten

und mächtigsten in Mecklenburg gehörte, hat damals einen

großen Fall gethan, um sich später wieder in Dänemark

aufzurichten, wo sie bekanntlich noch heut zu Tage große

die Sache sollte aufActien ausgeführt werde», von dem auf
750,000 Thaler angesetzten Kostenanschläge waren schon
600,000 unterzeichnet, die landesherrliche Bestätigung unterm
3. Juli 1794 ertheiit und denncch ließ es die mecklenbur-
gifche Indolenz nicht zur Ausführung kommen. Monats¬
schrift für Mecklenburg, Jahrgang 1794 S. 201 ff. Erst in
neuester Zeit hat sich die Sache durchsetze» lassen.

*) Geschichte des Hauses Hahn II. S. 336.
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Figur machtNeben Gebhard von Moltke fun-

girten als Geheime Räthe Gregor von Bevernest

und Volrath von der Lühe auf Schulenberg. Vol-

rath von der Lühe war ein alter schwacher Wittwer,

den ein großes Hauswesen und die Last vieler nnerzo-

gener Kinder drückte. Er suchte den Antrag abzulehnen;

da aber Wallenstein ernstlich auf ihn eindrang, mit

der Erklärung: „er werde so viel Leute bestellen, daß

keiner über Vermögen solle belästiget werden" und Vol¬

rath von der Lühe sah, daß „Abschlag, Entschuldi-

gung oder Bitten nicht helfen würden", so nahm er,

nachdem er mit vielen hochgestellten Leuten geistlichen

und weltlichen Standes die .Lage des Vaterlandes in

Rath gestellt hatte, die Bestellung zur Beaufsichtigung

und Leitung des Gerichtswesens an, da er mit vielen

anderen ehrliebenden Patrioten der Hoffnung lebte,

durch ihre Aufopferung „viel Böses verhindern zu kön-

nen" **). Dieses loyale Benehmen des alten Herrn kam

nachher, als die Herzoge zurückkehrten, sehr der Familie

zu Gunsten, es rettete auch den Kammerpräsidenten Hans

Heinrich von der Lühe.

Züge von der aller Orten von Wallenstein in

Ausübung gebrachten ganz eigenthümlichen Grausamkeit

kommen auch bei seinem kurzen Regiment in Mecklen-

bürg vor. So ließ er einmal, als die Frösche sangen,

ohne weiteres, um ihnen das Handwerk zweckdienlich zu

*) Siehe von dieser Familie unten im Ercurs über den

mecklenburgischen Adel beim Erbvergleich von 1755.

**) Lisch a. a. O.

Kleine deutscheHöfe. I.
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legen, einige nahestehende Häuser anzünden. Dasselbe

that er auch, als einmal Menschen zu Bützow, und noch

einmal, als Menschen zu Wismar sangen. Schon 1631

beendigte der Einfall Gustav Adolfs Wallenstein's

Herrschaft an der Ostsee, die Herzoge erhielten ihre Re-

stitutiou.

Unter dieses höchst gestrengen Herren Regiment

hat sich die mecklenburgische Ritterschaft, die gewohnt

war, mit ihrer fast allezeit gegen sie ohnmächtig erfüll-

denen Landesherrschaft die verwundersamsten „Jmperti-

nenzien und Prolonganzien" vorzunehmen, gewaltiglich

beugen müssen: Wallenstein war ein ganz anderer

Slave, als die mecklenburgische Landesherrschaft. Wie er

in Gitfchin von seinem Hauptmann Taxis ohne Wider-

rede und Difficultiren bedient sein wollte, dem er

schrieb: „ich bin nicht gewohnt eine Sache oft zu befeh-

len, das raucht mir in die Nasen" — so wollte er auch

in Güstrow bedient sein. Er schrieb einmal unterm 2.

September 1628 aus seinem Feldlager bei Wolgast in

Pommern an den Statthalter, den er in Mecklenburg be-

stellt hatte, den Obristlieutenant Albrecht Wengersky:

„Aus seinem Schreiben vernehme ich, was

die Stände für Jmpertinenzieu und Prolon¬

ganzien begehret haben. Nun sage ich: sie

sollen mich nicht auf folche Weife tractiren,

wie sie die vorigen Herzoge tractirt haben,

denn ich werde es gewiß nicht leiden." „Scher-

zen sie nur nicht mit mir", hieß es weiter von den Städten

Rostock und Wismar, „sie werden sonst sehen, was ihnen

daraus wird entstehen." Und ein Postscript zu diesem
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Schreiben an Weng ersky besagte: „ Er weise ihnen

nur dies mein Schreiben mit Warnung, sie sotten die

Jmpertinenzien einstellen oder es wird ihnen nichts

Gutes daraus erfolgen." Einen Punkt, den die mecklen-

burgische Ritterschaft drei Jahrhunderte lang mit ihrer

Landesherrschaft zum ewigen Widerreden und Disficultiren

gebraucht hat, den Punkt vom „Modus contri-

buendi", machte Wallenstein, der nur drei Jahre

in Mecklenburg regiert hat, mit sehr kurzem Prozeß ab.

Er schrieb unterm 3. September 1628 aus dem Feld-

lager bei Wolgast an Wengersky: „Aus seinem Schrei-

ben vernehme ich, daß die Stände in Mecklenburg nicht

gerne wollen kommen auf den neuen Modum contri-

buendi, wie auch, daß die Contribution nicht auf Mo-

nate, sondern auf eine gewisse quota soll gerichtet wer¬

den. Nun habe ich das Alles wohl zuvor bedacht und

befehle ihm, daß ich weder vom Modo, noch von dem,

daß die Contribution auf die Monate soll gerichtet wer-

den, will weichen; dahero denn er ihnen solches andeuten

soll und sie warnen, daß sie mir keine Ursach zu etwas

anders geben sollen."

Der Statthalter, Obristlieutenant Albrecht Wen-

gersky, an den diese zweckdienlichen Schreiben Wal-

lenstein's ergingen und der Kanzler Eberhard Eltz,

welche beide, so zu sagen, neben dem aus eingebornen

Edelleuten formirten Geheimen Rath das Cabinet bildeten

waren eben so gestrenge hochgebietende Herren, als ihr Herr

einer war. Als die mecklenburgische Ritterschaft die Hul-

digung an Wallen st ein thun sollte, brachte sie ihren

malten Huldigungseid mit, nach dem sie sich zu schwören

8«
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erboten. Der gestrenge Kanzler erwiederte ihnen aber:

„den Huldigungseid hätte die Kaiserliche Commifsion selbst

aufgesetzt und sich dabei nach der Abschrift gerichtet, welche

sie hievon in der Kanzlei gesunden! Ritter und Landschaft

würden Jhro Fürstlichen Gnaden nicht vorschreiben, wie

sie ihre Unterthanen in Pflicht nehmen sollten." Es fand

sich auch bei-der Untersuchung beider Eidesformeln nur

ein geringer Unterschied. Beide Herren, Eltz, ein

Pfälzer Parvenü, und Wengersky, ein Schlesier, wa-

ren Protestanten, beider Familien blühen am Rhein und

in Schlesien noch, sie haben sich aber convertirt, sie sind

heut zu Tage katholisch. Eltz ward bei der Exemtion

Wallenstein's zu Eger gefangen nach Wien abgeführt,

convertirte sich hier, ging in die Dienste des Kurfürsten

von Mainz und starb als Geheimer Rath; einer seiner

Familie saß in den Jahren 1732—1742 auf dem Stuhl

zu Mainz und durch ihn ward die Familie 1733 ge-

grast. Die Familie Wengersky oder Wingiersky,

wie sie unter Wall enstein sich nannte, erlangte den

Freiherrnstand 1656 und nach der Conversion 1714 den

Erasenstand: sie war in Schlesien früher sehr reich begü-

tert, ist aber jetzt, wie so viele schlesischeFamilien, her-

untergekommen; einer derselben, der erster Kammerherr

unter Friedrich Wilhelm II. von Preußen war,

hat die handschristlichen Memoiren hinterlassen, die die
Jahre 1786—1807, wo er starb, umfassen und die ich

in der preußischen Hosgeschichte wiederholt benutzt habe.

Der Statthalter Wallenstein's, der Obristlieutenant

Albrecht Wengersky, war noch ein eifriger Prote-

staut: als die mecklenburgische Ritterschaft unter dem vie-



117

Ceti Disficultiren wegen der Huldigung an Wallen-

stein auch wegen der Religion difficultirte, schlug er

sich auf die Brust und sagte: „Ich bin auch Ihrer Reli-

gion zugethan und habe so wohl ein Gewissen als Andre/,
Die Umstände bei der Huldigung W allenstein's

in Mecklenburg waren in mehr als einer Hinsicht merk-

würdig: trotz des vielen Disficultirens der Stände machte

ihnen die vertriebene Landesherrschaft nach ihrer Restitution

schwere Vorwürfe, sie meinte, „sie hätte die wichtigsten

Ursachen an den Ständen zu ahnden, daß sie so leich-

tiglich dem Wallenstein gehuldigt hätten"*). Dieser

Vorwurf tras namentlich die beiden Ersten unter den

Land-, Kammer- und Geheimen Rächen, die unter der

Wallen st ei n'schen Herrschaft sungirten, den Geheimen

Raths-Präsidenten und Landrath Gebhard Moltke zu

Toitenwinkel und den Kammerpräsidenten Hans Hein-

rich von der Lühe. Moltke hatte den Ständen ge-
rathen, Wallen st ein zu seiner Regierung zu gratuli-

liren, was ihm hernach besonders schwer zur Last kam,

er fiel gänzlich in Ungnade, lebte vierzehn Jahre lang im

Exile zu Lübeck und starb im Exile 1644, siebenzig Jahre

alt? er hatte trotz der Vorbitte, die die Stände für ihn

bei den Herzogen eingelegt hatten, nicht zurückkehren dür-

fen. Von der Lühe aber ward aus Vorbitte seines

in hohen Gnaden stehenden Bruders Pasche von der

Lühe zu Telkow aus dem Landtage zu Malchin 1634

begnadigt. Viele mecklenburgischeEdelleute lebten damals

noch außer den Moltke und den von der Lühe im

*) uncf, Altes u. neues MecklenburgBuch 13, S. 126.
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Exile und verloren alle ihre Güter als „Rebellen." Ich

gebe nun die Relation von der Huldigung der mecklen-

burgischen Stände an Wallenstein im Auszuge nach

Franck^):
„Die angeordnete kaiserliche Commission wegen der

Erbhuldigung in Mecklenburg bestand aus dem kaiserlichen

Hoskammerrath Reinhard Walmerode auf Nyenburg

und dem kaiserlichen Reichshofrath Johann von Ober-

Camp. Diese ließen den 10./20. December 1629 ein

gedrucktes Patent aus Halberstadt an die mecklenburgischen

Landstände ergehen, sich am 19. Januar 1630 in Gü-

strow einzufinden.

Als die vertriebenen Herzoge von Mecklenburg

zu Lübeck diese Nachricht erhielten, so schrieben sie den

2. Januar an den Kaiser ic. und am 14. Januar an

die Commissarien, baten, weil das Commissorium wider

alle göttliche und menschliche Rechte erschlichen, mit der

angesetzten Huldigung so lange einzuhalten, bis Antwort

vom Kaiser zurückkäme. Hievon schickten sie Abschrift an¬

Ritter- nnd Landschaft, mit dem Ansinnen, die kaiserlichen

Commissarien gleichfalls, inständigen Fleißes, dieserwegen

anzulangen. Beide Schreiben überbrachte der Lübeck'fche

Kanzleibote den 18. Januar, da schon Alles von Frem-

den in Güstrow wimmelte, gestalt daselbst auch 60V Sol-
daten einquartiert waren. Das Schreiben an Ritter- und
Landschaft gab der Bote an die Landmarfchälle ab, aber
das an die Commissarien konnte er nicht am rechten Ort
anbringen, der Diener des von Walmerode nahm es

*) Altes und nettes Mecklenburg Buch 13, Seite 8Z f.
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zwar an, brachte es aber bald wieder und sagte: der

Bote solle es dem Herrn selber geben,' aber dieser kam

dem Boten so nahe nicht.

Am folgenden 19. Januar wurden alle Thore niit

Wachen besetzt, um niemanden vor geendigter Huldigung

auszulassen. Um acht Uhr kamen aus dem Rathhause zu-

sammen die Landräthe Jochim Warburg, Hennecke

Lützow und Johann Plessen, die Landmarschälle

H'enn ecke Lützow, Dietrich Malzahn und Claus

Hahn. Von Rostock war da der Bürgermeister Jochim

Schütte, der Syndicus Thomas Lindemann und

der Rathsverwandte vi'. Nicolaus Scharfenberg.

Aus Wismar die Bürgermeister Michael Fuchs und

Hieronymus Riebow mit dem Syndicus Dr. Anton

Weltreich. Daneben die ganze Ritter- und Landschaft.

Die Landmarschälle zeigten ihnen zuvörderst an, daß

ein Schreiben aus Lübeck an sie gelangt und begehrten

zu wissen, ob es zu eröffnen oder ob man es zuvor den

kaiserlichen Commissarien und dem Statthalter melden

solle? Als man noch hierüber sprach, schickteder Statt-

Halter Wingiersky und ließ alle drei Marschälle zu

sich fordern :c., indessen kam auch der Friedländische

Kanzler und Geheime Rath Eberhard von Eltz ic.

Als die Landmarschälle wieder zurück kamen, zeigten sie

den Ständen an, daß sie allerseits aufs Schloß kommen

follten, meldeten auch, die Räche hätten gesagt, sie sollten

das Schreiben nur so lang unerösfnet lassen, bis die

Huldigung vollzogen; da aber die Landmarschälle weiter

hierin angehalten, hätten die Räthe gesagt, sie möchten

damit machen, was sie wollten."
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Hierauf gingen sie allerseits nach dem Schloß, die

Landmarschälle voran, sie anzumelden. Als die Antwort

war, Ritter- und Landschaft möchten nur hinaus kommen,

so gingen sie allerseits aufs Schloß, erstlich zur Rechten

in die Vorderkammer und hienächst in die Hinterkammer.

Hier saßen die beiden kaiserlichen Commissarien Walme-

rode und Over Camp am Tische, welcher mit einer

blausammtnen Decke und einer damastnen Oberdecke belegt

war. Zur Rechten saß der Kanzler von E l tz allein, zur

Linken der Statthalter Wingiersky, der Obrist Görz

und der Obrist Gramm*). Hinter denselben standen in

einer Reihe die Land-, Kammer-, (Geheimde) Hof- und

Hofgerichtsräthe, als Gebhard Moltke (der Geheime

Raths - Präsident l, Gregorius Bevernest, Hans

Heinrich «der Kammer-Präsident) und Volrad von

der Lühe (auf Schulenberg), der von Platen**),

Bogislav 33ehr***), Dr. Petrus Wasmund-f),

vr. Lüders und vi'. Eggebrecht^) und andere mehr.

*) Derselbe, der 1631 Wismar an die Schweden über-
geben müßte, dnien es bis 1803 blieb.

**) Ich kann nicht sagen, ob von der nachher in Hanno-
ver große Figur machenden, jetzt reichsgräflichen Familie,
durch die Mörderin des Grafen Königsmark illnstrirt. Es
gab mehrere Familien dieses Namens. S. unten den ErcurS
über den mecklenburgischenAdel beim Erbvergleich von 1755.

***) Von der alten mecklenburgischenFamilie, der der Ge-
schichtsschreiberunter Carl Leopold angehört. S. unten
bei Carl Leopold.

Rechtsprofessor in Rostock,

ff) Zwei von ® Ottenstein aus Böhmen mitgebrachte
Herren.
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Der von Walmerode that die Proposition ic., sagte:c.,

daß der Kaiser die beiden Herzoge allerdings und zu

ewigen Zeiten entsetzt, auch bereits das Herzogthum Meck-

lenburg dem Herzog von Friedland, Fürstl. Ena-

den, erblich cedirt und überlassen, denselben öffentlich da¬

mit belehnt und investirt :c. Der Kanzler Eitz bedankte

sich ic. Daraus wandte er sich gegen die Landstände und

sagte: sie hätten gehört, daß sie ihres vormaligen Eides

vom Kaiser entlassen und hinwieder an Jhro Fürstl.

Gnaden gewiesen worden. Jhro Fürstl. Gnaden hätten

gern selbst wollen bei diesem actu zugegen sein, wären

aber mit Kriegsgeschäften überladen • I. F. G. zweiselten

nicht, daß die Stände hinsürder sichgehorsamlich bezeigen

und solches mit der Erbhuldigung bekräftigen würden ic.

Dr. Johann Möring, der Landsyndicus (als

der Städte „Worthalter") sagte (nach vorangegangenen

Curialien): „die gegenwärtige Sache wäre von der Im-
portanz, da dergleichen, sv lange Mecklenburg gestanden,

nicht vorgewesen, daß sich Ritter- und Landschaft zuvor

darüber besprechen müßten, deswegen sie unterthänigst

wollten gebeten haben, ihnen einen Abtritt zu gönnen

und sie auf drei Tage zu befristen."

Die Commissarien und der Kanzler stellten den Stän-

den vor, daß der kaiserliche und des Herzogs Austrag

vermöchte: wo sie sich im geringsten weigern würden, so

sollten sie um ihre Ehre, Habe und Güter — der Kanz¬

ler setzte hinzu: ja Leib und Leben — gestraft werden.

Die Commissarien könnten also so lange Frist nicht er-

lauben.

Die Stände gingen in den Vorsaal und besprachen
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sich, wonächst die drei Landmarschälle und Di-. Möring

wieder hinein traten, da denn Möring zu den Com-

missarien sagte: „Es würde für die liebe Posterität

und der ganzen deutschen Nation nicht zu verantworten

sein, wenn Ritter- und Landschaft also sollten zu-

platzen" *).
Daraus erhielten die Stände erst bis morgen

(20. Januar) und endlich bis übermorgen <21. Januar)
um zehn Uhr Frist, und als sie am 21. Januar durch

die drei Landmarschälle vorstellig machten, daß sie der

kaiserlichen Kommission sich nicht widersetzen, nur eines

Jeden Bedenken und Votum hören wollten und ihrer

sei eine große Anzahl, so ward noch eine fernere Frist

bis zum 22. Januar verwilligt. In dieser Frist wagten

die Stände die Vorbitte für ihre vertriebene Landes-

Herrschaft, erhielten aber den Bescheid, „sich fürzusehen,

daß sie mit solchem Suchen nicht mehr kämen." „Weil

aber doch auch die Stände wußten, daß der Herzog

von Friedland, so ungerecht auch seine Erpressungen

waren, dennoch sein Versprechen zu halten pflegte, so be-
mühten sie sich eine Bestätigung ihrer Privi-
legien von ihm zu erhalten, folglich die hergebrachte
und mit vielen Tonnen Goldes redimirten Freiheiten in
Sicherheit zu setzen."

„Am 22. Januar 1630 kamen die Stände wieder

*) Die spätere „Beimessung" der „so leichtiglich"ge¬
schehene»Huldigung von Seiten der HerzogevvnMecklen-
bürg schmerztedie, die sicheines andern bewußt waren,
nicht wenig, schreibtFranck 13. 126.



123

auf dem Rathhaufe zu Güstrow um acht Uhr zusam-

men :c. Die Landmarschälle gingen zum Kanzler, dieser

sagte: „Es wäre kein Zweifel, daß Jhro Fürstliche

Gnaden nicht würden die Privilegien bestätigen und ver-

bessern wollen; er befände aber in der von den Stän-

den übergebenen Schrift, als wenn Huldigungseid und

Lehnseid ein Werk sein sollte, solches liefe wider alle

Lehnrechte und sei ein ganz unverantwortliches Werk ic.

Die Marschälle wandten dagegen ein: es wäre solches im

Lande ein altes stetes Herkommen. Aber es wollte

solches bei dem Kanzler nichts verfangen; von der Erb-

Huldigung sagte er: es vermöchte seine Instruction nicht,

damit einen Tag, ja nicht eine Stunde länger zu warten.

Die Stände thäten es nun oder nicht, so möchten sie

ihrer Gefahr stehn.

Darauf trat der Statthalter AlbrechtWingiersky

zu und ermahnte die Landmarschälle nicht länger zu

difficultiren. Die Huldigung könne nicht länger aufge-

schoben werden. Der Religion halber möchten sie kein

Mißtrauen in Jhro Fürstliche Gnaden setzen. Wobei er

sich auf die Brust schlug und sagte: „Ich bin auch

Ihrer Religion zugethan und habe so wohl ein Gewissen

als Andre." Der Landmarschall Claus Hahn ant-

wertete: „Ich habe zwar meine Güter, aber die sind

mir nicht so lieb, als meine Religion und meiner Seelen

Seligkeit." Ter Kanzler Eltz that weiter hinzu: „Des

Herzogs Hauptmann im Fürstenthum Sagan hätte in

Jhro Fürstl. Gnaden Abwesenheit angefangen zu refor-

miren, aber, wie es Jhro Fürstl. Gnaden erfahren, hat-

ten sie den Hauptmann deswegen abgesetzt. Von der
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Kontribution sagte er: „k ein Stand im Römischen

Reiche wäre davon frei, folglich könnte es

Mecklenburg auch nicht sein" ic., :c.

Da nun die Stände wohl sahen, daß weiter keine
Aufschiebung zu erbitten, auch der Hauptmann Cord
Beer, ein Corporal und Andere kamen und anzeigten:
Ritter- und Landschaft sollte Angesichts aufkommen und
sich erklären, ob sie huldigen wollten oder nicht?, so
gingen sie allerseits vom Rathhause nach dem Schloß.

Wie sie auf den Schloßplatz kamen, fanden sie zur
Rechte» Tisch und Stühle gesetzt. Als sie sämmtlich auf
dem Platz waren, kamen die Kaiserlichen und Fürstlichen
Commissarien vom Schloß herab und setzten sich, sammt
dem Statthalter und Andern. Der von Walmerode
that den Vortrag :c. Der Kanzler sagte: „Es sollte
der Eid den Ständen vorgelesen werden. Wenn er ab-
geschworen, so sollte sich ein Jeder bei dem Archivario
und Lehns -Secretair Peter Graß angeben und einen
Schein darauf empfangen. Dies geschah — da die
Stände bei versperrten Thoren mit Soldaten umgeben
waren ac. Für den Huldigungsschein mußte ein Jeder,
auch die Deputirten der Städte, an den Kanzler einen
Thaler und an den Archivar vier ßl. geben, worüber
sich doch die Stände bei dieser klammen Zeit sehr be-
klagten. Solcher Schein war von dem Kanzler und
Archivar unterschrieben und mit des Herzogs von
Friedland Siegel bedruckt, darin das mecklenburgische
Wappen zu sehen war mit dem Wappen von Friedland
und Sagan, das angeborne W a llcnstein'sche Wappen,
vier Löwen, machte das Herzschild."
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Die Beförderung Wallenstein's zum Herzogthum

Mecklenburg und daß ihm die wegen seiner Kriegskosten

darauf eingeräumte Hypothek in den landesherrlichen Be-

sitz umgewandelt wurde, hatte er zum großen Theil einem

höchst einflußreichen Manne bei Kaiser Ferdinand II.

in Wien zu danken, der aus einer eingeborncn mecklen-

burgischen sehr ansehnlichen Familie stammte: er verdient

deshab und weil er einer der ersten notabeln Conver-

titen unter dem mecklenburgischen Adel war, eine Stelle

in der mecklenburgischen Hos- und Adelsgeschichte. Der

berühmte mecklenburgischeHerr, der soviel dazu that, daß-

Wallenstein Herzog von Mecklenburg ward, war

der Reichsvicekanzler Baron Peter Heinrich von.

Strahlendorff: er besaß selbst in Mecklenburg die

Güter Preensberg und Goldebee. Seine Familie gehörte

zu den ältesten nnd angesehensten*), feine Vorfahren

hatten noch weit ansehnlichere Güter in Mecklenburg be¬

*) Schon in einer Urkundedes Grafen von Schwerin
für das Stift Schwerin vom 2. Juli 1217 kommt ein
,,Ucnricus de Stralendorpe" als Zeuge vor bei Lisch
Mecklenb.Urk. III. 6g. In einer Urkunde im Privilegien-
buch der Stadt Wismar vom 14. April 1266 erscheint ein.
„Hinricns de Stralendorpe, Miles", der, als Hein¬
rich der Jerusalemer ins gelobte Land 1272 pilgerte,
Landesverweserund Statthalter war. Endlich in dem Land-
friedensbriefe der sächsischenund wendischenFürsten und
Städte in denOstseeländernd.d. Rostock,13. Juni 1283kommt
unter den Mitgelobern und Eidleistern für diesen Frieden

auf Seiten der jungen Herren von Mecklenburg, seiner
Lehnsherren, ein „Hennigus de Stralendorp" vor.
Lappenberg, Gesch. der Hanse II. S. 127.
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festen, aber die Herzoge hatten sie >als Domanialgüter

eingezogen: das war gerade der Umstand, der bei dem

Reichsvicekanzler so mächtig dafür sprach, daß Wallen-

stein statt jener Herzoge Mecklenburg haben müsse. Des

Reichsvicekanzlers Großvater Ulrich von Strahlen-

dorss war noch sehr reich begütert: er hatte das ganze

Amt Kriewitz zwischen Schwerin nnd Sternberg und

das sogenannte Ländchen Poel, eine Halbinsel unweit des

Hafens von Wismar besessen. Das Geschlecht gehörte

aber zu denen, die, wie die Hahn, die Bülow, die

Lühe und Andre, dem Landsrieden nicht parkten und

es verlor sein großes Besitzthum wegen einem bedauer-

lichen Landfriedensbruche. Ulrich kam im Jahre 1560

in die Reichsacht und starb im Ausland. Das Reichs-

kammergerichtsurtel vom 6. Mai 1560 besagte: „Ulrich

Strahlendorff und Levin Kampcz*) seien aus

des Letzteren Wohnung zu Klein - Plasten mit etlichen zu

Roß und zu Fuß in Bernhard Plastend und seiner

Frau Anna und seines Sohns Christoph Wohnhof

in Groß-Plasten gewaltsamer und landfriedensbrüchiger

Weise mit Feuerbüchsen und anderen Wehren eingefallen

und hätten den Christoph Plasten aus der Scheune

in seiner Mutter Schlaskamnier gejagt und nachgeeilt und

daselbst mit Büchsen und andern Wehren in den Kopf

geschlagen, verwundet und endlich vom Leben zum Tode

gebracht: Levin Kampcz habe auch den todten Körper

mit einer Feuerbüchse durch den Hals geschossen, die Frau

*) Einer von der Familie des bekannten preußischen
Ministers Carl von Kampcz, des Demagogenriechers.
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Anna Plasten schwer verwundet und deren Töch-

t er lein von der Mutter mit Gewalt weggerissen und

in das Feuer geworfen/' Es ist oben erwähnt

worden, daß damals gleichzeitig auch noch ein Joachim

von Strahlendorff bezüchtigt wurde, einen des Ge-

schlechtes Plefsen auf einem Hochzeitsfeste zu Wismar

ums Leben gebracht zu "haben: es war das derselbe

Strahlendorff, dem der Magistrat die Wachshand

des Erschlagenen zuschickte. Herzog Johann Albrecht

der Gelehrte zog hierauf, wie gesagt, die Strahlen-

dorff'schen Güter als Domanialgüter zur Kammer.

Ulrich von Strahlendorff scheint nur noch das

Gut Preensberg behalten zu haben. Die Stände ver-

wendeten sich zwar für ihn auf dem Landtage von 1563;

allein vergeblich. Ulrich hatte einen Sohn Leopold,

der nicht gewöhnliche Fähigkeiten zeigte: durch ihn ward

das neue Glück des Hauses begründet. Er lernte den

Fürstabt von Fulda, Balthasar von Dernbach

kennen, einen wegen seiner herumschweifenden Lebensart

berüchtigten Mann, aber eifrigen Katholiken, wiewohl er

ein Kind protestantischer Eltern war. Der Abt hatte

einen schlimmen Prozeß beim Reichshof,rath in Prag:

Leopold von Strahlendorfs ging nach Prag, be-

trieb den Prozeß und gewann ihn. Das machte ihm so

viel Ruhm, und zog dergestalt die Augen Kaiser Ru-

dolph's II. auf ihn, daß dieser ihn erst zum Reichs-

Hofrath und später sogar zum Reichsvicekanzler erhob.

Dieser Leopold von Strahlendorff heirathete die

Schwester .des Abts zu Fulda und trat bei dieser Hei-

rath zur katholischen Religion über. Er erlebte noch die
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Schreckenszeit der Executionen nach der weißen Berg-

schlacht bei Prag und erwarb aus dem Rebellengut die

große Herrschaft Chlumetz ohnfern Budweis im Bidschower

Kreise, damals taxirt auf 300,000 Gulden, aber ge-

kauft um nur 127,000 Thaler: diese große Herrschaft,

20,000 Einwohner jetzt enthaltend, kam später an die

Grasen Kinsky, die sie noch heut zu Tage besitzen.

Leopold von Strahlendorff's Sohn, Peter

Heinrich von Strahlendorff, ward 1624 durch

Ferd inand II. baronifirt und trat in den Posten sei-

nes Vaters als Reichsvicekanzler und Geheimer Rath.

Er war so reich, daß er dem Kaiser in seinen damaligen

Geldbedrängnissen 18,000 ungarische Ducaten vorstrecken

konnte. Die Berichte der Zeit gedenken seiner als eines

der stärksten Tafelhalter und Zecher: er starb an der

Confequenz dieser Passion, dem Podagra, noch im Todes-

jähre Ferdinand's II. 1637. Er war es, der Wal-

lenstein's Sache so lebhaft betrieb. Durch die

Strah lendorffe, die in steter Verbindung

mit Mecklenburg blieben, erhielt die mecklen-

burgische Ritterschaft einen festen Fuß in

Wien, sowohl in der Anticamera des Kaisers, als in

dem wichtigsten Gericht, dem Reichshosrath, wo später die

Prozesse gegen die Herzoge getrieben wurden *).

*) Noch gegenwärtig lebt ein Strahlen dorff in
Mecklenburg, der Erblandmarschall ist. ,,Man nannte seiner
Persönlichkeit wegen ihn in seiner Jugend schon Ritter von
der traurigen Gestalt", er ist jedoch kein Narr." Hand-
schriftliche Mittheilung aus Mecklenburg.
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Wallenstei n's Regiment in Mecklenburg dauerte,

wie gesagt, nur drei Jahre: sobald „der Goldkönig",

„der Löwe aus Mitternacht" kam, mußten Wengersky

und El tz Mecklenburg aufgeben, die Landesherren kehrten

wieder aus dem Exile zurück, die Wall enstein ange-

Hangene Adelspartei kam dagegen zum Exile.

Auch die Schwedenzeit war eine schwere Zeit für

das Land. Schon im Jahre 1639 hatte man große

Mühe, nur einige Nachrichten über die noch vorhandenen

Gutsbesitzer zusammenzubringen, fast alle Wohnungen im

Lande lagen in Schutt und Asche. In einer der zwei

Städte, wo von Alters her die Landtage gehalten wur-

den, in Sternberg, wohnte nicht ein einziger Mensch

mehr *). Für die Hofgeschichte bemerke ich, daß 1634,

in dem Jahre, wo Wallenstein ermordet wurde, zwei

mecklenburgische Prinzessinnen, Anna Maria von Ost-

friesland, die erste Gemahlin Adolph Friedri ch's I.,

Stifters der noch heut zu Tage blühenden Linie

Schwerin und deren Tochter Juliane, die zwei

Tage nach ihr starb und mit der Mutter in Doberan

begraben wurde, von den nach Kostbarkeiten bei den

Leichen suchenden Schweden aus ihren Zinnsärgen her-

ausgerissen, hingeworfen und von den Hunden zerrissen

und aufgefressen wurden.

Eine andere fürstlich mecklenburgische Familienscene

aus der Zeit des dreißigjährigen Kriegs gebe ich etwas

ausführlicher nach der in Propst Francs „Altem und

*) Lisch, Geschlechtshistorieder Hahn II. 347.

KleinedeutscheHöfe. I. 9
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neuem Mecklenburg" enthaltenen naiven Erzählung *).

Sie betrifft einen mecklenburgischen Prinzenraub und fiel

vor zwischen dem einen derbeiden von Wallenstein ver¬

triebenen Brüder, der Exulanten in Sachsen, Lübeck und

Dänemark, zwischen dem Stifter der noch heut zu Tage

blühenden Linie Schwerin, dem Herzoge Adolf

Friedrich I., lutherischen Bekenntnisses und der

Wittwe seines 1636, also fünf Jahre nach der glück-

hasten Restitution in ihre Herrschaften gestorbenen Bru-

ders, Herzog Johann Albrecht's II., Stifters der

heut zu Tage nicht mehr blühenden Linie Güstrow,

der durch seine zweite Gemahlin, eine Heffen-Caf-

fel'sche Prinzessin, zum reformirten Bekenntnisse sich

gewandt hatte, und dessen dritte Gemahlin dieses Be-

kenntnisses auch war: diese Dame hieß Eleonore

Marie von Anhalt - Bernburg, und war die

heroische Tochter und Schwester der beiden berühmten

Christiane von Anhalt, die in der Prager Schlacht

gegen Tilly gefangen wurden. Der Prinz Eleonoren

Marien's, der Güstrow erben sollte, der einzige Prinz

des Hauses Güstrow, war erst drei Jahre alt, er hieß
wie der Schwedenkönig Gustav Adolf. Die Scene
ist in Güstrow.

„Als am 30. Juni 1636 das Leichenbegängmß
des verstorbenen Herzogs Hans Alb recht (II.) zu
Güstrow geschah, so waren zugegen die, Abgesandten des
Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg,
des Markgrafen Sigismund von Brandenburg,

*) Buch 13, Seite 1 ff.
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teä Herzogs August von Braunfchweig-Lüne-

bürg *), des Fürsten Ludwig von Anhalt **).
Diese gaben sich alle Mühe, die Frau Wittwe Eleo-

nore Marie mit dem Herzog Adolf Friedrich zu

vergleichen. Aber der Herzog wollte ihr anders nichts

einräumen, als daß sie möchte mit dabei sein, wenn

heute oder morgen Rechnung von des Güstrow'schen Lan-

des Einkünften abzulegen. Zu Güstrow waren auch die

drei reformirten Prediger, Agricola aus Schlesien,

Appel aus der Pfalz und Schnabel aus Hessen; die-

sen ward nun nicht weiter der öffentliche Gottesdienst ge-

stattet, indem Herzog Adolf Friedrich die Schloßkirche

zuschließen und die reformirte Schule aufheben ließ. Doch

behielt die fürstliche Wittwe ihren Gottesdienst auf dem

Schloß, in ihrem Gemache, wohin aber kein benachbarter

vom Adel oder andrer Reformirter kommen durfte.

Die fürstliche Wittwe meldete sich den 21. Sep-

tember bei Kaiser Ferdinand IL und beschwerte sich

sehr, daß das Testament ihres Gemahls nicht beobachtet

würde und daß Herzog Adolf Friedrich sie nach

Strelitz (das war ihr Leibgeding) weisen wolle, woselbst,

als an einem offenen Orte, sie bei gegenwärtigen Kriegs-

lausten keine Sicherheit für die Anfälle der übel ge-

Meten Soldaten hätte. Es drohe auch Herzog Adolf

Friedrich, ihren einzigen Sohn von ihrem Schooß

*) Gemahls einer Tochter Hans Albrech t's II. aus
«rster Ehe mit einer Cousine von Mecklenburg.

**) Oheims Eleonoren Marten's, Ähnherren des

Hauses Eöthen.
9*
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und Herzen zu nehmen und nach seinem Gutdün-

ken *) zu erziehen.

Am 16. October 1636 schickte der Herzog Adolf

Friedrich an die fürstliche Wittwe alle Landräthe, deren

damals sieben waren. Diese gaben sich vier Tage lang

Mühe genug, sie zu bereden, daß sie wollte nach Strelitz

ziehen und den Prinzen Gustav Adolf bei dessen

Vater-Bruder zurück lassen: es möchte sonst dahin kom-

inen, daß der Herzog ihr Küch' und Keller verschlösse.

Aber die Frau Wittwe blieb beständig dabei: sie frage

nichts nach Einkünften, sondern sorge allein für ihren

Sohn. Der König Christian IV. von Dänemark

und der Herzog Friedrich von Holstein wollten diese

Sache vermitteln, aber es war Alles umsonst.

Den 29. December 1636 ließ Herzog Adolf

Friedrich dem (Güstrow'schen) Kanzler Deichmann

sagen, sich von Güstrow wegzumachen und mit der sürst-

lichen Frau Wittwe nicht weiter zu sprechen. Den 5.

Januar 1637 ließen die Landräthe der Frau Wittwe

hinterbringen, daß Herzog Adolf Friedrich ihr, auf

Bitte des Königs von Dänemark, den Prinzen lassen

wollte bis ins fünfte Jahr, wenn sie nur schriftlich ver-

sicherte, ihn alsdann sofort zu überliefern. Aber auch

hierein wollte sie nicht willigen. Worauf den 13. Ja-

nuar ihren Hofpredigern verboten ward, ferner im Vor-

gemach Gottesdienst zu halten; auch drang der Herzog

abermals stark auf den Prinzen und daß die fürstliche

Frau Mutter sich nach Strelitz begeben sollte. Er suchte

*) Lutherisch.
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den Prinzen mit Behendigkeit zu erlangen und ließ deß-

wegen die Frau Mutter, wenn er in Güstrow war, öfters

zu Gaste bitten, aber diese merkte wohl warum. Ließ

sich immer entschuldigen, weil sie nicht Willens wäre, im

Trauerjahr aus ihrem Zimmer zu gehen. Dieses Zimmer

hielt sie, bis auf eine Thür sür ihre Bedienten, allezeit

fest verschlossen, inwendig verriegelt und mit vorgesetzten

Tischen fest verwahrt. Der Herzog wollte aber dennoch

endlich zum Zweck.

Er ging also den 17. Januar, um zwei Uhr Nach-

mittags, mit allen seinen Rathen nach dem Vorgemach

der sürstlichen Wittwe. Hier traf er, vor der unverriegel-

ten Thür, die mecklenburgische Prinzessin Christine

Margarethe*) und die anhaltische Sophie Mar-

garethe **). Diese baten ihn aufs liebreichste und be-

weglichste, nicht ins Gemach einzudringen, vor welchem

sie sich hingestellt hatten, da indessen der Prinz, mit sei-

ner jüngsten Schwester***) bei der Mutter darinnen waren.

Der Herzog wollte die Prinzessinnen nicht mit Ungestüm

von ihrem Posten vertreiben, welchen sie mit so sreund-

*) Die zweite noch unverheirathete von der ersten Ge-

mahlin Hans Albrecht'S, der Prinzessin von Mecklen-

bürg, geborene Stieftochter Eleonoren Mariens, da-

mals einundzwanzig Jahre alt, die nachher Adolf Frie-

drich's Sohn Christian Louis heirathete, den Converti-

ten, der sie veistieß.

") Die leibliche Tochter Eleonoren Marien», da-

mals etwas über acht Jahre alt.

**') Louise, noch nicht zwei Jahre alt und zwölfjährig

1648 gestorben.



134

licher Bitte zu behaupten suchten, ließ also einen Klein-

schmied kommen, welcher eine von den verriegelten Thü--

ren eröffnen mußte. Durch dieselbe ging der Hofmeister

und Obrist Friedrich von Jhleseld *), der As¬
sessor Jochim Nesse und der Lecietsiius Simon
Gabriel hinein, räumten von der andern Thür das
Vorgesetzte weg, schoben den Niegel zurück und machten
das Schloß auf.

Der Herzog trat also mit den Uebrigen hinein.
Die Frau Wittwe saß auf einem Bette und hatte den
Prinzen Gustav Adolf auf dem Schooße. Der Her-
zog ging zu ihr hinan und sagte: „Euer Liebden habe
ich öfters bitten lassen, mich in meiner angetretenen Vor-
mundschaft nicht zu stören, aber es hat nichts gefruchtet,
ich halte mich also befugt, mein Recht zu gebrauchen.
Bitte aber nochmals Euer Liebden wollen mir Ihren
Sohn zur Erziehung überlassen: ich will an ihm thun,
als ich wünsche, daß Gott wolle an meiner Seele thun."
Die sürstliche Wittwe antwortete: „Wenn mit Bitten etwas
auszurichten wäre, so Hab' ich bishero vielfältig gebeten;
aber es ist Alles umsonst gewesen. Das zärtliche Mutter-
herz leidet nicht meinen Sohn freiwillig zu übergeben."'
Der Herzog faßte darauf den Prinzen an. Aber der
Prinz hängte sich mit beiden Armen um der Mutter Hals
und fing bitterlich an zu weinen und zu schreien. Die
Mutter rief Gott und die Welt zu Zeugen, wie ihr ge¬

Jhleseld, eine alte mecklenburgische Familie, be-
iiannt von dem Stammhause Jhlefeld im Amte Stargard,
mit zwei Streitärtcn im Wappen, was auf ihre alte Streit-
iarkeit deutet.
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schehe. Der Herzog griff den Prinzen abermals an,

machte ihn von den Armen der Mutter los und übergab

ihn an Jemand, der ihn in ein ander Gemach tragen

mußte, so für ihn zubereitet war. Die Mutter sagte:

„Nun, Gott wird's sehen und richten! Ich bin ein

Schauspiel der Gewaltthätigkeit vor der ganzen Welt.

Noch ist keiner Fürstin dergleichen im gan-

zen Römischen Reich widerfahren. Gott wird

die bösen ?iathgeber strafen!" Der Herzog antwortete:

„Ich nehme Alles aus mich!" Die Mutter sagte: „Ich
Hab' all mein Bitten und Flehn umsonst angewandt.

Nun will ich kaiserliche Majestät und die ganze Welt da-

von urtheilen lassen." Der Herzog erwiederte: „Das kann

ich nicht wehren" und ging davon; besuchte den Prinzen,

tröstete ihn, verordnete Frauen und Jungfrauen zu seiner

Aufwartung.

Hiernächst verglich sich zwar der Herzog den 22. Ja¬

nuar mit seines Bruders Wittwe, also, daß er ihr srei-

stellte, so lange zu Güstrow zu bleiben, bis das Land

wieder in Ruhe, auch ihren Sohn zu besuchen, wenn es

ihr beliebte. Aber die Wittwe widerrief bald darnach fol-

chen Vergleich vor Notar und Zeugen. Inzwischen starb

Kaiser Ferdinand II. zu Wien den 5./15. Februar

und solgte ihm sein Sohn Ferdinand III.

Dieser Kaiser Ferdinand III. ließ den 11./21.

Februar ein ernstliches Mandat an den Herzog Adolf

Friedrich ergehen, von aller Gewaltthätigkeit abzustehen,

die Wittwe Eleonore Marie zu Güstrow ungestört zu

lassen und seines Pupillen halber nichts wider sie vor-

zunehmen, sondern die Sache dem Kaiserlichen Ausspruch
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zu überlassen. Am 13. März kamen Herzog Joachim

Friedrich von Holstein - Ploen und Fürst Frie-

brich von Anhalt*), dem bald ein Rath folgte,

welchen das Haus Anhalt gemeinschaftlich hatte; dieser

ward gesandt, weil die Frau Wittwe sich bei ihren An-
gehörigen von solchem Hause beschwert, daß sie überall
keinen Rathgeber um sich hätte.

Damit nun, durch dieser Fürsten Anstalt, der Prinz
Gustav Adolf nicht seiner Mutter möchte zugestellt
werden, anerwogen das Kaiserlicher Befehl vermochte, daß
die Mutter in Allem zu restituiren; so ließ Herzog Adolf
Friedrich den Prinzen nach Bützow bringen, woselbst
er seine eigenen Söhne hatte, um ihn mit denselben er-
ziehen zu lassen.

Hier geschah es nun, daß der Prinz krank ward.
Die fürstliche Mutter bat aufs Beweglichste: ihr die Be-
suchung des Sohnes zu erlauben; aber es ward ihr

abgeschlagen. Fürst Christian von Anhalt**)
reiste nach Bützow, um seinen Schwestersohn, den Prinzen
daselbst zu sehen. Aber der Obrist von Jhleseld
wollte ihn, ohne seines Herzogs Ordre, nicht einlassen.
Der anhaltische Rath und Gesandte war nach Schwerin
gereist, um einen Vergleich zu treffen und verweilte sich
daselbst bis Pfingsten, aber vergeblich. Herzog Adolf
Friedrich sagte: „die Sache sei beim Kaiser anhängig
gemacht, müßte auch nun beim Kaiser ausgeführt werden."
Dieses Alles ward an den Kaiser berichtet. Darauf den

*) Bruder Eleonoren Märiens.

**) Der Jüngere, Bruder Eleonoren Marien's.
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1. April ein Befehl an Herzog Adolf Friedrich er-

ging, der Mutter den Sohn abfolgen zu lassen und der-

selben Bediente nicht zu turbiren.

Die Wittwe schrieb nun den 17. April an die

Landstände, legte die kaiserlichen Mandate in ihrer Sache

bei und beklagte sich, daß ihr nicht allein die Vormund-

schast, sondern auch der Sohn selbst genommen worden.

Die Stände aber sahen diese Schrift als eine Sache an,

darin sie der sürstlichen Wittwe nicht helfen könnten.

Die Fürstin wandte sich darauf nochmals an den

Kaiser und erhielt am 4. September ein Jnterlocut:

„daß der Herzog Adolf Friedrich sein Recht um

Vormundschaft aus den Verträgen, des fürstlichen Hauses

Reversalen und aus des Landes Gewohnheit erweisen,

die Wittwe aber zu Güstrow in Ruhe lassen, ihr alles

Abgenommene erstatten, auch ihren Röthen freien Zutritt

gönnen solle, bis der Kaiser hierüber die Kurfürsten zu

Rathe gezogen."

Die Sache kam nun in eine weitläuftige VerHand-

lung und Ausführung, eine Menge Schriften und Gegen-

fchriften, nach damaligem Gebrauche aus großen Folianten

der Rechtslehrer mit Anführung vieler Blätter bestärkt,

wurden gewechselt: das Finale war: der Herzog leistete

den kaiserlichen Befehlen nicht Gehorsam, der Prinz ward

der Mutter nicht herausgegeben, er ward lutherisch erzo-

gen und ist auch 'lutherisch gestorben, er war ein vor-

trefflicher Herr, einer der besten Fürsten, die das Haus

Mecklenburg gehabt hat, mit ihm erlosch das Hau's

Güstrow 1695, ich komme später noch einmal auf

ihn zurück.
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Im westphälischen Frieden mußte eines der Klei-

nodien Mecklenburgs, die See- und Handelsstadt Wis-

mar an die Schweden abgetreten werden, dafür ward

das Stift Ratzeburg erworben. Der schwerinsche Ge-

sandte, der an den westphälischen Friedenscongreß ge-

schickt wurde und Adols Friedrich I. rieth, Wismar

gegen dies Aequivalent abzutreten, war Dr. Abraham

Kayser, früher Hosmeister des Erbprinzen Christian

Louis und Begleiter desselben auf seiner Reise nach

Paris. Auch für die wichtigste Stadt des Landes, Ro-

stock, war der westphälifche Frieden von den allerschlimm-

sten Folgen: denn die Schweden setzten ihr vor die Stirn

hin in ihren eigenen Hasen Warnemünde einen Zoll, wo-

durch die Rostocker Kaufleute bedeutend an ihrer Hand-

lung, namentlich an dem sonst so stark getriebenen Bier-

Handel nach Dänemark und Schweden herunterkamen.

Es geschah das aber nicht den Bedingungen des Frie-

dens gemäß, sondern gemäß dem Rechte des Stärkeren.

Zur Zeit des Abschlusses des Friedens war die Warne-

münder Schanze noch im sactischen Besitze der Schweden

und sie behaupteten sich in diesem sactischen Besitz gegen

das Völkerrecht, indem sie Kriegsschiffe davor legten. Als
es später zum Krieg gegen Carl X. von Schweden
kam, als dieser Herr Dänemark erobern wollte, eroberten
1660 die zur Hülfe herbeikommenden kaiserlichen Truppen
die Warnemünder Schanze und die Rostocker schleiften sie,
aber die Schweden legten hinwiederum Kriegsschisse hin
und hoben dennoch den Zoll ein und schon 1661 stellte
der schwedische General M a r d e s e l d die Schanze wieder
her. Später, 1675, in Folge der Fehrbelliner Schlacht,
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nahmen die Brandenburger nochmals die Schanze ein, sie

überließen sie an die Dänen, die sie 1676 nochmals

schleiften. Im Frieden von Nymwegen aber 1679 mußte

auf Frankreichs Verlangen der Zoll der Schweden resti-

tuirt werden, ohngeachtet der mecklenburgischeLandesvater

Christian Louis damals auch Alliirter König Lud-

w i g's XIV. war und sogar in Frankreich residirte. Noch

1739 klagten die Rostocker bitterlich „daß der Warne-

mündischeZoll die Commercia nicht empor kommen lassen,

daher viele Brauhäuser wüste stünden und überhäufte

Concurfe erfolgten." Aber erst im Jahre 1803, als auch

Wismar wieder eingelöst wurde, hörte dieser verderbliche

Warnemünder Zoll auf.

Was die Personalien Herzog Adolf Friedrich's I.

betrifft, so haben wir ihn als Exulanten und als Prin-

zenräuber bereits kennen lernen. Dieser Herr, der Sohn

des Melancholikers, der sich selbst entleibte, war das

gerade Widerspiel seines Vaters, ein entschiedener Cho-

leriker und Hitzkopf. In seiner Jugend hatte er mit

seinem Bruder Johann Albrecht IL, dem Stifter der

Linie Güstrow, in Leipzig studirt und war daselbst,

nach damaligem Brauche, im Jahre 1605 zum Rector

der Universität erwählt worden; in den folgenden beiden

Jahren hatten beide Prinzen die übliche europäische Tour

durch die Schweiz, Frankreich und Italien gemacht, in

Begleitung ihres Hofmeisters Samuel Vehr zu Ha-

gelstors, der beiden Cavaliere Johann von Bülow

und Ulrich Negendank und des Leibarztes Dr. Jo¬

hann Schletzer. Seit 1607, wo ihn der Kaiser für

majorenn erklärte, hatte Adolf Friedrich I. die Re-
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Zierung geführt: sie war lang und sehr unruhig, von den

heftigsten Stürmen von Innen und von Außen bewegt,

sie dauerte über fünfzig Jahre und von ihr datirt der

erste Grund zu der auf den höchsten Grad gediehenen

Verbitterung zwischen Landesherrn und Ständen, welche

über hundert Jahre bis zum Erbvergleich 1755 gedauert

und Mecklenburg sprichwörtlich zum „Streitländlein"

gemacht hat. Diese höchste Verbitterung kam durch einen

Kanzler Herzog Adolf Friedrichs I., der wo möglich

noch ein schlimmerer Hitzkopf wie sein Herr war, und wie

dieser im Alter von einen: unüberwindlichen Eigensinn und

einer Rechthaberei besessen wurde, die bis auf Wortgezänk

ging. Der Name dieses Mannes hatte schon einen fa-

talen Klang und er ist auch für Mecklenburg traurig fatal

geworden: er hieß Johann Cothmann und war ein

Westphälinger, er stammte aus Lemgo, sein Bruder, Dr.
Ernst Cothmann, ein ausgezeichneter Rechtsprofessor

zu Rostock und Kanzler zu Güstrow, hatte ihn in die
fürstlichen Dienste gebracht. Johann Cothmann

ward nach dem Tode seines Bruders erst Kanzler Jo-
Hann Albrecht's II. zu Güstrow, mit dem Adols

Friedrich I. in fortwährenden Streitigkeiten lebte: als
ihn Johann Albrecht II. seines Dienstes entließ, be-
stallte ihn Adolf Friedrich I. bei sich zum Kanzler,
er erhielt diesen Posten 1634, in dem Jahre, wo Wal-
lenstein ermordet wurde. Wallenstein hatte einmal
diesen Cothmann, als er seine Herren im Exile be-
gleitete und er von ihnen zu Wallenstein um vor-
zubitten geschicktward, aus eine fulminante Weise in sei-
nem gewöhnlichen langschweisigen und langweiligen Vor¬
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trag unterbrochen mit den Worten: „Hört Jhr's! Ich will

euch mit Wenigem antworten: Kaiserliche Majestät hat

mich hierhergeschickt wider Dero Rebellen und diese zu

versolgen, nicht aber, um Jntercessionen zu ertheilen.

Kommt Ihr noch einmal mit einer solchenAmbassade wie-

der, so lasse ich Euch den Kops vor die Füße

legen!" Als der niedergedonnerte Cothmann hin-

wiederum zu seiner Entschuldigung sein oratorisches Ta-

lent entfalten wollte, fiel ihm Wallenstein mit Unge-

stüm in's Wort: „Hört Jhr's! Ihr habt damit Euren Be-

scheid!" „Im Jahre 1651, bei Gelegenheit der Erzählung

eines Streits über die Contribution, sagt der alte ehrliche ,
Propst Franck*), kam es das erstemal, daß die,Stände

auf die Gedanken geriethen, wenn sie bei Hofe nicht

Recht erhielten, daß sie an den Kaiser appelliren woll-

ten, welches damals der Kanzler, der ohne Zweifel Alles

erfahren, wohl wenig geachtet; aber seine Rachbegierde,
da er den Ständen gram war, weil sie ihn mit in die

Contribution ziehen und ihm die Appellatious - Sporteln

nicht länger gönnen wollen, hat unsäglichen Schaden

nach sich gezogen, indem seine Amtsnachfolger so viel,

weniger die vorgefundenen Fußtapfen verlassen wollen, je
mehr sie gedachten, den Fürsten durch Unterdrückung des

Adels zu schmeicheln, womit aber dem sürstlichen Hause

mehr Schaden als durch den dreißigjährigen Krieg ge-

schehen ist. Nachdem der Teich, an welchem noch sonst

auf Landtagen durch Ablichtung einiger Beschwerden war

gebessert worden, einmal durchgebrochen; so hat er nicht

*) Altes it. neues Mecklenburg 14, 43, 71.
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wieder können gestopft werden, sondern ist dergestalt aus-

gerissen, daß er endlich das fruchttragende Land über-

schwemmt und einige Koppeln des Hofes mit wegge-

spült hat."

Dieser ominöse Cothmann — nomen et omen

habet — überlebte seinen Herren noch drei Jahre, er

war mit ihm ganz gleichen Alters.

Ihrerseits griff die Ritter- und Landschaft damals

schon so weit um sich, daß sie Zusammenkünfte außer-

halb der Landtage veranstaltete. Sie gründete diese

Besugniß auf den im Jahre 1620 zusammengetretenen

Großen Ausschuß. Ursprünglich war dieser aber

nur zur Einhebung der Contribution bestimmt worden:
er blieb, weil an dieser Contribution ganzer vierzig Jahre,

bis 1660 gezahlt wurde. Ein Rescript Adolf Fried-

r ich 's I., aus Sternberg 1. September 1655 erlassen,

verbot den Ständen solche Zusammenkünfte „zu seiner

nicht geringen Verkleinerung" zu halten und sich „des
den Deputirten zum Land-Kasten einzig und allein zu
den Contributions - Sachen von ihm vergönnten Siegels

zu gebrauchen."

Drei Jahre nach Erlaß dieses Rescripts starb Her-
zog Adolf Friedrich I. 1658, 70 Jahre alt. „Ein
hitziger Kopf, von hohem Sinne und heftigen Gemüths-
bewegungm. Ein Eiferer sowohl in der Religion, als
in Beobachtung seiner Landeshoheit, folgte lieber seinem
eigenen, als der Landstände Rache, worüber er zwar
ins Gedränge, aber auch wieder herauskam. Er war
unermüdet in Ausführung seiner Entwürfe. Sein Kanz-
ler Johann Cothmann war ihm sehr lieb, welcher
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mit seinem Eigensinn manches Mißtrauen zwischen Haupt

und Gliedern anrichtete: er versprach immer „gute re-

solutionesum eine Landsteuer zu erlangen, aber diese

erfolgten nur sparsam. Mit seinem einzigen Bruder lebte

Herzog Adolf Friedrich in mancherlei Mißhelligkeit,

dessen Wittwe er auch schmerzlich betrübte, erzog aber

doch ihren Sohn, den Prinzen Gustav Ad^olf, sehr wohl

und half ihm zeitig zur Regierung. Wie er denn über-

Haupt redliche Absichten hatte, wobei er weniger Unglück-

lich gewesen sein würde, wenn er ein besseres Vertrauen

zu seinen Landräthen gehabt hätte *)".
Durch zwei Gemahlinnen, jene Anna Maria von

Ostfriesland, die die Hunde aus ihrem Sarge zu

Doberan auffraßen und eine Prinzessin von Braun-

schweig-Danneberg, hatte Adolf Friedrich den

reichen Ehesegen von neunzehn Kindern erhalten,

elf Söhnen, darunter sich auch der Stifter der jüngeren

Linie Strelitz, Adolf Friedrich II. befand und acht

Töchtern, von denen nur zwei sich in die Häuser Sach-

sen und Würtemberg vermählten, zwei wurden Aeb-

tissinnen des evangelischen Stifts Gandersheim im Harz,

noch zwei lebten in dem für die mecklenburgischen Prin-

zessinnen bestimmten Kloster Rhüne, ohnsern Bützow.

Unter diesem Herrn lebte der größte Theolog, den

Mecklenburg jemals hervorgebracht hat, der vi'. Hein-

rich Müller. Er war der Sohn eines vornehmen

Kaufmanns zu Rostock, eines vom Kollegium der Sech¬

zehn - Männer daselbst: den Freunden der alten luthe¬

*) Worte des Prrpstes Franck It, 121 ff.
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rischen Literatur sind seine „Erquickstunden" wohlbekannt,

er steht nicht bloß der Zeit, sondern auch dem geistigen

Hauche nach zwischen Arndt und Spener und vermit-

telt diese beiden. Ein Mann ohne allen theologischen

Stolz und von wahrhaft erquicklichem geistlichen Wesen,
getreu seinem Wahlspruch: „als die Traurigen, aber
allezeit fröhlich." Er heirathete mit zweiundzwanzig

Jahren die einzige Tochter des Kaufmanns Sibrandt,
mit vierundzwanzig Jahren war er Professor der Theo-
logie zu Rostock, mit neunundzwanzig Jahren Doctor
und wiederholt dann Rector der Universität. Er starb,
nachdem er in größtem Segen die kleine Lebenszeit, die
ihm zugemessen war, verbracht, an Erschöpfung, weil er
zuviel studirt, als Superintendent zu Rostock 1675, erst
vierundvierzig Jahre alt. Könige, Fürsten, Grafen und
andere vornehme und berühmte Leute correspondirten mit
ihm; zu seinen Gönnern und Freunden zählte er den ge-
lehrten Herzog Anton Ulrich von Braunschweig
und den ebenso gelehrten Stammvater der Grafen
von Kielmannsegge, den holsteiner Kanzler Jo-
Hann Adolf Kielmann auf Satrop, der mit ihm
gleichzeitig 1676 starb; auch die Prinzessin Sophie
Agnes von Mecklenburg, eine von denen, die in
Kloster Ruhne lebten, brauchte ihn als ihren theologischen
Vertrauten. Er war europäisch berühmt: noch kurz vor
seinem Tode gelangte ein Brief aus Mallaga an ihn,
worin er um einen Gewissensrath gebeten wurde.



2. Christian Louis,

der Konvertit,

1658 —1692.

Kleine deutscheHöfe. I- 10
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2. Christian Louis, der Convertit,
1658 — 1692.

Der Horizont Frankreich. Ehehändel. Händel zwischen Vater und

Sohn. Die Ablehnung von Esau's Eünde. Willkürliche Contri-

bution und Verbot der eigenmächtigen Convente der Ritterschaft bei

Leib - und Lebensftrafe. Die von Gott vorgesetzte hohe Landesobrig-

keit. Polen, Schweden und Kaiserliche in Mecklenburg. Abreise nach

Paris, vr. Wede mann, Kanzler. Die Bleikammer. „Der Herzog

wird lieber das Land verbrennen lassen." Ehescheidung durch den Papst.

Uebertritt zur katholischen Kirche. Tractat mit Frankreich. Die Re-

galien als neues Stichwort zur Erlangung der willkürlichen Gewalt.

Neue Heirath: die schöne Montmorency und der Ahnherr der Gra-

fen B ernst o r ff. „Christian Louis." Der Chevalier des or-

dres du roi tres chretien. „Non mortale est, quod Opto." Ein

Herzog, der ganz Frankreich über sich lachen machr. „Sire, je vouz

trouve cru." Prinz Friedrich ersteigt mit Gewalt Bützow. Ent¬

hauptung des Bürgermeisters Helburt. Christian Louis in Vincen-

nes. Unbeerbter Tod im Haag. Enthauptung des acht Jahre in der

Bleikimmer gewesenen Geheimen Raths Kruse.

Es succedirte nun in Schwerin — nebenbei bestand

noch die Linie Güstrow — der Erstgeborne, welcher

erst den einsachen Namen Christian sührte, später, als

er in Paris katholisch ward, sügte er noch den von ihm

über Alles verehrten Namen Louis hinzu. Er war ge-

boren 1623, seine erste Jugend fiel in die Zeit, wo

auf seinen Vater der Donnerschlag der Acht und Ent-

setzung herabkam und er mit seinen Kindern im Erile

10*
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am sächsischen und dänischen Hofe leben mußte. Chri-

stian war acht Jahre alt, als der Vater durch die Waffen

Gustav Adols's restituirt ward. Er erhielt die da-

mals gewöhnliche lateinisch-pedantische Erziehung, Prinzen-

Reformator ward wieder ein Herr, der einen curios lau-

tenden Namen führte, ein Brandenburger, Joachim

Schnobel aus Salzwedel, der damals Conrector zu

Rostock war, später wurde er Rechtsproseffor an der Ro-

stocker Universität und als Herzog Christian zur Regierung

kam, Director der Justiz'-Kanzlei. Schnobel, der sür

einen starken Redner galt, weshalb er auch zu Gesandt-

schastsposten gebraucht wurde, suchte ?auch seine Prinzen

in der Redekunst stark zu machen und stellte mit ihnen

wiederholt „actus oratorios" an. Wie diese beschaffen

waren, erkennt man aus einem derselben, welcher 1640

mit fürstlicher Erlaubniß sogar gedruckt ward: er enthält

die Berathschlagungen des Königs Rehabeam, welche

er mit seinen alten und jungen Rathen gehalten, da das

Volk über die schweren Auflagen klagte und um derselben

Linderung bat. 1641 ward abermals ein solcher Rede-

actus gehalten, worin vom Frieden in Deutschland gehan-

delt ward: der Erbprinz Christian hielt die erste Rede:

„von der Notwendigkeit des deutschen Friedens."

Neunzehnjährig, im Jahre 1644 ward ihm vergönnt,

aus dem kleinen Horizonte Mecklenburg in einen größe-

ren zu treten; er trat die herkömmliche sogenannte große

europäische Tour an, die über Holland nach Frankreich

und Italien ging, in Begleitung seines jüngeren Bru-

ders, des Prinzen Carl, seines Hofmeisters Dr. Abra¬

ham Kayser, der, wie erwähnt, als Gesandter später
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>an den westphälischen Friedenscongreß geschickt ward, und

-des Hofmeisters seines Bmders Dietrich von der

Lühe, der bereits in Italien gereist war; später ward

er Minister und Ober - Präsident bei dem vortrefflichen

Herzog Gustav Adolf von Güstrow, der ihm nur

„seinen Vater" zu nennen pflegte, er starb 1672. Der

Horizont Paris gefiel Christian schon bei diesem ersten

Besuche über alle Maaßen, er faßte hier die Vorliebe für

Frankreich, welche so entscheidend für sein ganzes Leben

wurde, er blieb ein ganzes Jahr. Das Merkwürdigste

dabei war, daß, wie der Graf von Rochefort in

feinen Memoiren berichtet, Prinz Christian in Frank-

reich gar wenig geachtet ward „wegen seiner Einfalt."

Dagegen nahm sich der König seiner an, er bewilligte

ihm als eine Beihülfe zu seinem standesmäßigen Unter-

halt eine Pension. Schon damals erschien Prinz Chri-

stian den Franzosen unbeständig und veränderlich, arg-

wöhnifch und mißtrauisch; sein Bruder, Prinz Carl da-

-gegen als ein Herr von wunderbarem Geist und tapferm

Muth. Von Frankreich ging, wie erwähnt, die Reise

nach Italien, wo von der Lühe den Cicerone machte;

im Jahre 1646 wohnten die Prinzen der Belagerung

»on Dünkirchen bei und kamen von da nach Mecklenburg

zurück.

Schon von Jugend aus bestand eine Abneigung

zwischen dem hitzigen, lebhasten Vater und dem Erbprin-

zen, der ganz entgegengesetzte Eigenschaften zeigte. Der

Vater zog sichtlich den ausgeweckten, munteren und tapse-

ren jüngeren Sohn Carl vor. Schon in seiner Jugend

war der Erbprinz zum Administrator des Stifts Schwe-
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rtn postulirt worden; der Vater entzog es ihm, er ward

selbst Administrator. Ja der Vater suchte sogar zu seinem

Nachtheil daS seit 1576 durch Johann AlbrechtI.

in Mecklenburg eingeführte Primogemturgesetz zu ändern.

Die Abneigung ward durch diese Eigenmächtigkeiten des

Vaters nur um so stärker. Als der westphälische Frieden

die Stifter Schwerin und Ratzeburg als weltliche Fürsten-

thümer überwiesen hatte, ging der Vater damit um, die¬

selben seinen nachgebornen Prinzen Carl und Hans

Georg zuzuwenden. Der Erbprinz hatte sreilich Recht,

dem zu widersprechen, weil die Stifter nicht als neue Er-

Werbungen anzusehen, sondern als Aequivalent dagegen
Wismar den Schweden überwiesen worden war: um sein

Recht bei Zeiten wahrzunehmen, reiste er nach Wien, um

sich dort Gönner zu erwerben.

Im Jahre 1650 vermählte sich Christian mit

seiner Cousine Christine Margarethe von Gü -

strow-, es war das dieselbe Prinzessin, welche bei dem

obenerwähnten Prinzenraube seines Vaters, damals einund-

zwanzig Jahre alt, vor die Thüre, wo ihre Stiefmutter mit

ihrem dreijährigen Stiefbruder Gustav Adolf war,

sich gestellt hatte, um ihm den Eintritt zu wehren. Diese

Cousine war Wittwe des Herzogs Franz Albert von

Sachsen-Lauen bürg, des bekannten, in den Tagen

des dreißigjährigen Krieges durch wechselvolle Schicksale ge-

gangenen Herrn, der im Gefolge Gustav Adolf's,

als er bei Lützen fiel, gewesen war, dann bei der Re-

Volte Wallen steint den Unterhändler zwischen diesem

und Herzog Bernhard von Weimar gemacht hatte,

dabei von den Kaiserlichen gefangen, zu ihnen überge-
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treten war und als kaiserlicher General 1642 bei Schweid-

nitz in Schlesien sein Leben eingebüßt hatte. Diese Wittwe

vermählte sich jetzt, am 6. Juli 1650, bereits fünsund-

dreißigjährig, zu Hamburg mit ihrem Cousin, dem Erbprin¬

zen Christian, welcher acht Jahre jünger als sie war.

Diese ältere Dame war resormirten Bekenntnisses und

galt für ziemlich eigensinnig und eigennützig. Der Vater

räumte dem jungen Paare das Amt Stinchenburg ein?

der Erbprinz lebte hier mit einigen französischen

Offizieren: „er war Willens zwei Regimenter für

den König von Frankreich zu werben, wozu der franzö-

fische Minister zu Hamburg das Geld herschießen sollte,

welcher aber dem Erbprinzen nicht völlig traute, weil er

merkte, daß er sehr unbeständig wäre und keine recht-

schassenen Leute um sich hätte, mit welchen man sich ein-

lasten könnte"*). Später ward dem Prinzen noch das

Amt Rhena und Zarentin mit 6000 Thalern Rente an-

gewiesen, als die Einkünfte von Stinchenburg zum Haus-

halte durchaus nicht hinreichen wollten. Es entstanden

aber bald neue Mißhelligkeiten zwischen Vater und Sohn

und die ärgsten entstanden zwischen dem jungen Paare.

Am 10. September 1653 schrieb Prinz Christian sei-

nem Vater: „seine Gemahlin habe ihn bis in die Seele

vsfendiret." Worin diese Offendirung bestanden, ist un¬

bekannt geblieben, sie erklärt sich aber sattsam durch die

in Frankreich notirte „Einsalt" des Prinzen. Die Prin-

zessin verließ ihren Ehemann nach dreijähriger Ehe, sie

zog zu ihrer älteren Schwester, die mit dem Herzog

*) Franck, 14, 60.
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August von Wolfenbüttel vermählt war. Es ent-

stand darauf einer der scandalösesten Eheprozeffe zwischen

den beiden Fürstlichkeiten: der Kaiser, bei dem der Prinz

geklagt hatte, schützte die Prinzessin.

Der Prinz beschuldigte seinen Vater, wie er selbst

schrieb: „er habe zu der Gemahlin Separation und Ent-

weichung allen Vorschub gethan und sie mit allen Mo-

bilien gar außer Landes convoyirt." Er verklagte seinen

Vater beim Kaiser, verklagte ihn bei den Ständen. Die

Beschuldigungen dieses, wie gesagt, im hohen Grade arg-

wöhnischen jungen Herrn gingen dahin: der Vater wolle

ihn der Succession berauben, ihn gar ums Leben bringen,

er halte ihn mit den Alimenten so kurz, daß er zur

Desperation gedrängt werde,' er erläuterte diese Despe-

ration bei den Ständen durch eine nicht undeutliche Hin-

Weisung auf's Katholischwerden — schon damals, schon

ehe er die Regierung angetreten hatte. Die Worte, die

der Erbprinz in einem Schreiben vom 29. September

1653 an Ritter- und Landschaft brauchte, lauteten sehr

refpectswidrig: „Es kränkt Uns in der Seelen, daß Jhro

Gnaden Uns nunmehr dahin zwingen wollen, die eitern-

den Wunden, so sie Uns von Jugend auf mit gleich-

sam unchristlichem Unfug geschlagen, zu Ihrer

höchsten confusion und unseres Hauses Beschimpfung,

vor der Römisch Kaiserlichen Majestät und ganzen Welt

Augen zu entdecken." Er, der Erbprinz, ersuche daher

nochmals Ritter- und Landschaft allen ihren Fleiß anzu-

wenden, damit solchem Unheil vorgebeugt werde. Es

wären ihm seine Lebensmittel bereits so beschnitten, daß

er sich länger zu erhalten, keine Möglichkeit absehe.
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„Könne also keinen andern Weg gehen, als desperirte

Resolution zu fassen, woraus so wohl dem sürstlichen

Hause als dem ganzen Lande nicht geringe Gefahr er-

wachsen möchte. Die Stände möchten allen Fleiß an-

wenden, die Folgen zu verhüten, damit sie selbst heut

oder morgen bei der Welt nicht in Verdacht gezogen

würden, als hätten sie solch Aergerniß lange

gesehen und nicht beiZeiten verwehren wol-

len." Mit Recht merkt der alte redliche Propst Fr an ck

bei dieser Auslassung, die deutlich von der bedenklichen

Begriffsverwirrung des Erbprinzen zeugt, an: „Ohne

Zweifel zielt dies abermal auf eine Religions - Aende-

rung, der Concipient aber mußte nicht an die Worte

gedenken: „Wehe dem Menschen, durch welchen Aerger-

niß kommt," sonst hätte er nicht mit Aergernißgeben

gedroht."

Der Vater war eben so unzufrieden mit dem Sohne,

als der Sohn mit dem Vater. Adolf Friedrich I.

klagte noch in seinem Testamente: „der Sohn habe ihn

oft und fast hart ossendiret." Adols Friedrich I.,

seinem hitzigen Naturel nach, hatte allerdings die über-

triebensten Forderungen gestellt und was die Hauptsache

ist, von deren Bewilligung das Weiterzahlen der Alimen-

tengelder abhängig gemacht. Seine Worte in einem

Schreiben, welches der Erbprinz am 6. September 1öö3

erhalten hatte, lauteten: „Die Regierung der mecklen-

burgischen Lande soll dir bleiben, aber mit den zwei neu-

erlangtenFürstenthümern(den Bisthümern Schwerin und

Ratzeburg) nebst angehängtem jure territorii, voti

et sessionis (also mit voller Landeshoheit und der
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Stimme am Reichstag) wollen Wir zwei deiner Brüder

abtheilen. Wegen Abtheilung und Aussteuerung deiner

übrigen Brüder und Fräulein Schwestern wollen Wir

uns unsere billigmäßige, dich nicht über Vermögen zu

hart drückende, auch sie nicht zu hart gravirende Verord¬

nung vorbehalten. Sollte einer von den Brüdern (des

Erbprinzen) mit Tode abgehen, oder auch der Güstrow'sche

Vetter, Herzog Gustav Adolf versterben, und also

nach alter Landesgewohnheit im Güstrow'schen der Bru«

der Carl succediren, so sollte sein nächster Bruder ihm

wieder succediren und des letzten Bruders portion wie-

der an des Herzogs Christian Kammer anheimfallen.
Hierüber müsse er (der Erbprinz) Kaiserliche Confirmation

ausbitten." Außerdem machte der Vater die fernere

Alimentenzahlung noch von folgenden nicht weniger har-

ten Bedingungen abhängig: 1) „alle und jede, auch die

vom Kaiser nicht bestätigten Schulden des Vaters zu be-

zahlen, 2) alles, was der Herzogin, Herzog Adolf

Friedrichs Wittwe, an Leibgedinge oder sonst an
Schuld verschrieben würde, fürstlich zu halten, endlich

3) daß keiner von den fürstlichen Bedienten, es sei bei
dem Herzoge, der Gemahlin, den Brüdern oder Schwe-
stern vom höchsten bis zum geringsten sollte verstoßen
werden."

Auf diese allerdings alles billige Maaß übersteigen-
den Anforderungen hatte der Erbprinz unterm 10. Sep-
tember 1653 aus seinem Wohnsitz Stinchenburg sich sol-
gendermaßen erklärt: „Er habe nicht ohne Bestürzung
lesen können, wie man ihm angemuthet, das Land mit
seinen Brüdern zu theilen, alle Schulden Zu bezahlen,
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allen Bedienten generalcment zu verzeihen, ihre hinter-

bliebenen Reste zu bezahlen und sie ihrer Dienste gut-

willig zu entlassen. Der Herr Vater hätte ja sonst,

wenn der Sohn Alimente begehrt, sich selbst beklagt, wie

das Land so arm und so beschuldet, daß man darin die

Regierung nicht führen könne. Des Rechts der

Erstgeburt wolle er sich nicht wie Esau ver^-
lustig machen."

Der Kaiser, an den sich der Erbprinz gewendet,

hatte in dieser Sache sich sür ihn erklärt: der Erbprinz

sendete den Ständen aus Stinchenburg unterm 16. Octo-

der 1653 zwei kaiserliche Mandate, lautend auf seine

Alimentengelder und seine Sicherheit. Von der Sicher-

heit war ausdrücklich Erwähnung gethan, weil der Prinz,

als er eine Reise nach Holland gemacht, vernommen hatte,

wie sein Vater Einspänniger*) ausgeschickt habe, den

Erbprinzen und seine Diener lebendig oder todt nach

Schwerin zu bringen: er hatte davon dem Kaiser Mel-

dung gethan.

Der Erbprinz befand sich in solcher Geldnoth, daß

er seine Kleinodien zu Hamburg hatte versetzen müssen:

er meldete dies den Landständen in einem Schreiben aus

Stinchenburg vom 25. August 1653,. worin er sich so

*) Berittene Knechte, der Anfang des stehenden Heeres
der Fürsten. Im Jahre 1650 schon beschwerten stchStände:
„die angenommenen Einspänniger, welche den Landmann
drückten, würden nicht wieder abgedankt, da doch die Schwe-
den schon ausgerückt, nachdem Mecklenburg sein Quan-
tum zu den ihnen verwilligten Kriegskosten gezahlt."
Franck 14, 28.
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unterschrieben hatte: „der Herren ganz gnädiger

Herr, so lange ich lebe, Christian H. z. SU.''

Als ihm zu nichts verholfen ward, behielt er die Accise

zu Rhena ein. In gleicher Geldnoth befand sich aber

auch der Vater, er schrieb einmal an den Erbprinzen zu-

rück: „er könne, wegen großer Dürftigkeit, nicht zu

100, vielweniger zu 1000 Thalern gelangen." An

seinem Hose speisten täglich für gewöhnlich 146 Per-

sonen. *)

Die Aussöhnung erfolgte allererst aus dem Todten-

bette des Vaters, worüber der alte F r a n ck schreibt: **)
„Der schwerinische Superintendent Heinrich Bilder-

beck, des Herzogs Beichtvater, gedachte auch der Jrrun-

gen, welche noch zwischen dem Herzoge und dem Erb-

Prinzen waren, und bat den Herrn Vater, sich mit sei-

nem Sohn zu versöhnen. Solches geschah auch und er-
kannte ihn der Vater für seinen rechtmäßigen Nachfolger

*) 1504 speiste man am Schweriner Hofe zu Mittag
um neun, zu Abend um vier Uhr. Auf die fürstliche Tafel
kamen zu Mittag neun, zu Abend sieben Schüsseln, auf der
Räthe, Jungfrauen und Junker Tische sechs und fünf Schuf-
feln. 1610 speistemau um zehn und fünf und 1654 schon um
zehn ein halb und sechs Uhr. Es kamen am Schweriner
Hofe dieselben Unordnungen und Veruntreuungen bei der
Hofspeisung des Adels vor, wie am Dresdner Hofe und wie
Boll, Gesch. Mecklenb. S. 319 N. 2 bemerkt: gingen aus
der Dresdner Hofordnung Bestimmungen deshalb in die
Hofordnung über, welche Herzog Gustav Adolf im Jahre
1654 für den Hof zu Güstrow erließ.

") 14, 121.
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und empfahl ihm auch seine übrigen Kinder. Etliche
Tage vor seinemTode empfing er das h, Abendmahl.
Hierauf nahm der sterbendeFürst von allen seinenKin-
dern und Bedienten Abschied, drückteihm selbst die
Augen mit einem Tüchlein zu und starb den 27. Fe-
bruar 1658."

Der, seinenHerren Ständen ,,ganz gnädigeHerr,
so lange er lebe" fing seine Regierung damit an, daß
er Ritter- und LandschaftMit einseitiger, nicht verwil-
ligter, also willkürlicherContribution „zur Landes-
Defension" belegteund den Säumigen mit militairischer
Exemtion drohte. Der Herzogsteiftesichdabei auf den
jüngstenReichsabschiedvon 1654, wo von „hülslichem
Beitrag zur Reichs-Defension" die Rede war. Unterm
28. October 1659 erließ er folgendesRescript an die
Stände: „Demnach Wir abermals in Erfahrung ge-
bracht,daß ihr euch,Unsereshiebevorgeschehenenscharfen
Verbots ohngeachtetin Unserer Erbunterthänigen Stadt
Rostockzusammenverschriebenund sonderlicheConventus
daselbstangestellthabet :c. So befehlenWir euchhier-
mit, daß ihr dergleichenheimlicheConvente einstellen
sollet,so lieb euchist, Unsere Ungnade und will-
kührliche Leibes- und nachBesinden Lebens-
strafe zu vermeiden." Das war eine ganz neue,
in Mecklenburgseit Wallenstein's Regimentunerhörte
Sprache. In seinemRechtewar hierin der Herzogaller-
dings, denn in der neuesten Wahlcapitulation Kaiser
Leopolds von 1657 war versprochen,„solcheKonvent«
nicht weiter zu erlauben." Aber die mecklenburgische
Ritterschaft bezog sich auf das alte löblicheHerkommen,
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selbst der alte Franck tritt hier mit Unrecht auf die
Seite der Ritterschaft, indem er schreibt: „es werde

durch diese Stelle der Wahlcapitulation zugleichbewiesen,

daß sie vordem erlaubt gewesen. Wie denn die vori-
gen Zeiten geben, daß dieLandstände1523 zu Rostock
und 1554 an der Sagsdorffer Brücke, wie von Al-
ters her Convente gehalten." Ganz mit gleichemRecht
hätte die Ritterschaftdas in vorigen Zeiten, von Alters
her, erlaubt gewesene Faustrecht in Anspruch nehmen
können, das auch nur ein Reichsgesetz,der ewige Land-
frieden Kaiser Maximilians verboten hatte. Die
mecklenburgischeRitterschaftgehorchteübrigens nicht, son-
dern setzte ihre ritterschaftlichenConvente nach wie vor
fort. Noch hundert Jahre später unterm 26. Januar
1750 setzteeinem anberaumten ritterschaftlichenConvente
der Herzog Christian Lud wig II. den bestimmtesten
Widerspruchentgegen: „dies sei eine angemaßte, eigen-
mächtigeAnsehung, die sowohl gegen das alte wahre
Herkommen,als auch gegen die fürstlicheUntersagung.
Sie hätten also diesen Consent nicht für sichansetzen,
sondern zuvor die fürstlicheGenehmigung dazu ausbitten
sollen."*) Wie so vieles vorher nicht Gesetzlichedurch
den Erbvergleichvon 1755 gesetzlichwurde, so geschah
es auch mit den Conventen: über sie kam ein eigener
Artikel,der neunte, in denErbvergleichund die Convente
wurden „ohne ausdrücklichelandesfürstlicheGestattung"
verwilligt und nur „die Meldung" verlangt. Noch zwei-
hundert Jahre später, im October1849, wurde ein solcher

*) Franck 19, 72.
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ritterschaftlicherConventzu Rostockabgehalten, wo 168
Ritter förmlichgegen die vom Großherzogfeierlichange-
nommene neue Verfassungprotestirten; die Folge war,
daß statt der neuenVerfassungwiederin vollemUmfange
die alte hergestelltwurde. Die Seele dieser alten Ver-
fassungwurde der „Engere Ausschuß", der, und zwar
zuletzt gesetzlichpermanent saß, wie er noch heut zu
Tage fifet*).

Es dauerte damals, nach Christian Louis' Re-
gierungsantritt, gar nicht lange, so kam es von Seiten
der Landstände wegen der willkürlichenKontributionzur
Klage gegen den Herzog bei dem Kaiser. Schon un-
term 31. Januar 1661 erging ein RefcriptLeopold'sl.
aus Wien, worin der Herzog aufgefordertward, „die
nach Beliebenangekündigtenund mit militairischenExe-
cutionenerpreßten Kontributionen,ingleichendie Willkür-
licheDispositionmit den Accisen der Städte abzustellen,
damit er, der Kaiser,nicht verursachtwerde, andereMittel
auf ferneres Klagen zu ergreifen." „Als dieser Weg
Rechtens, sagt der alte F r a n ck**), einmal gefunden
war, so ward er auch unaufhörlichbetreten. Wobeidoch
von beidenSeiten mehr verloren, als gewonnen,welches
alles hätte könnenverhütet werden, wenn der Schwerin'-

*) Erbvergleich von 1755, Artikel 7: „Dem Engeren
Ausschußsoll hiermit der Begriff und das Recht eines die
gesammte Ritter- und Landschaft vorstellenden Collegu
beigelegt und bestätigt sein. Der Aufenthalt und die Zu-
sammenkunft bleibt allenthalben unbenommen und unbe-
schränkt."

") 14, 148.
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scheHof mit solcherKlugheit als der Güstrow'scheregiert

hätte. Aber der Herzog hatte gar zu großen Gefallen

an der Regierung des Königs in Frankreich, die er

auch in Mecklenburgeinführen wollte."

Es war allerdings der Plan Herzog Christian's,

die Regierungsform, wie er sie in Frankreichbei Lud-

wig XIV. gesehen hatte, in Mecklenburgeinzuführen.

Er ließ sichnicht mehr, wie das früher die stehendeAn-

rede gewesenwar, „FürstlicheGnaden" tituliren, sondern
„FürstlicheDurchlaucht." Das setzte eine ausdrückliche
Verwilligung vom Kaiser voraus, wie sie dazumal die
Kurfürstenund 1624 schonauch der Graf von Olden-

bürg, „als vom Blute der Dänenkönige stammend",

erhaltenhatte: ich finde nicht bei Franck, der doch alle

solche Dinge sorgfältig anmerkt, daß dieser Titel aus-

drücklichdem Herzog Christian Louis vom Kaiser

Leopold I. verliehenworden sei: noch1661 ward ihm

aus der kaiserlichenKanzlei geschrieben„Deine Lieb-

den." Christian's vorherrschenderGedanke ward:

„er sei eine von Gott vorgesetzte hohe Lan-

desobrigkeit." Wer von Landesfreiheitengegen diese
obrigkeitliche,landesherrlicheMachtvollkommenheitsprach,

der handelte widerden Respect. Daß er in den Gedanken
gestandenhabe, er könne mit demLande machen,was er
wolle, geht aus dem Projecte hervor, das er hatte und
das zweiglaubwürdigeSchriftsteller,Samuel Puffen-

dorf undJacques Basnage*) bezeugen,Mecklen-

bürg zu vertauschen: das Tauschobjectwar das

*) Gesch.der vereinigtenNiederlandezumJahre 1666.
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preußischeCleve, dieses Cleve wollte er an Frankreich
verkaufen. Der große Kurfürst aber, der wehrte,
daß Frankreichnicht auch Cöln an sich reißen konnte,
wie es Straßburg damals an sich riß, antwortetedem
närrischenHerzogvon Mecklenburg,wie es sein närrisches
Erbieten mit sichbrachte.

Die Huldigung in Mecklenburg-Schwerinverzogsich
fünf Jahre lang nach Christians Regierungsantritt.
Erst am 1. Mai 1663 fand sie statt zu Sternberg. Er
beklagtesichhier bitter gegen die Landstände, daß von
ihnen „eine falscheQuerel und Klage in Wien überge-
ben worden sei." Die bisher gehaltenenTruppen, Fuß-
Volkund Reiter anlangend, müßtenbeibehaltenund außer
den vormals bewilligten,noch fernereZulage gethanwer-
den: „er könnezu Versicherungdero selbsteigenerPerson
sichnicht so gar von aller Mannschaft entblößen, denn
es machedas herrenloseGesindelnochimmer Excursio-
nes, so setzesichauchder Türk in Armatur." „Der Türk"
war der allgemeinePopanz damals, sonstverhielt sichdie
Sache allerdings richtig: in den damaligen Kriegshän-
deln zwischenSchweden und Polen hatten eine Menge
Durchmärscheund Einlagerungen Mecklenburgbetroffen.
F r an ckschreibtzumJahre 1659: „Der KönigvonPolen,
Johann Casimir schickteunter dem General Zar-
netzky eine große Armee wider die Schweden heraus,
welcheden sünfundzwanzigstenSonntag nach Trinitatis
nach Parchim kam. Herzog Christian schickteseinen
Rath Laurentius Bodock, Professor der Beredtsam-
keit zu Rostock,welcherein polnischerEdelmannwar*;,

*) ? ein Potocki.
Kleine deutsche Höfe. I. 11



162

an denselben, da er dann verhieß, einen unschädlichen
Durchmarschzu thun und der General sein Wort edel-
müthig hielt. Was mehres hatte es zu sagen, als auch
der KaiserlicheFeldmarschall Montecuculi eils Wo¬
chenhernachdazu kam, als welcherhier ganzer zweiund-
vierzig Wochen lag und die Parchim'schenbis auf die
Gräten verzehrte, indem mancher Vermögender 2 bis
3000 Thaler herauslangenmußte :c." Kriewitzging durch
die Unvorsichtigkeiteines kaiserlichenReiters in Brand
auf. Als die Kaiserlichenweg waren, kam 1661 der
schwedischeGeneralmajor und Commandantvon Wismar,
Mard efeld. Noch 1668 heißtes: „Damals ging ein
schwedischerObrister Severin mit einem RegimentFuß-
volkdurchMecklenburg,wiees dennvielfältigderZeitgeschah,
daß die Schwedenaus dem Pommerischennach Wismar
oder auch nach dem Bremischengingen, da dann Meck-
lenburg ein frei Wirthshaus für sie war. Denn es wa-
ren nun die Zeiten gekommen,daß Raub, Brand und
Hunger das Land züchtigensollten"*).

Kaum war am 1. Mai 1663 die Huldigung Her-
zog Christi an's zu Sternberg geschehen,so reiste er
aus Mecklenburgab — nach Frankreich. Zu seinem
Statthalter verordnete er während seiner Abwesenheit
Friedrich von Buchwald, damals noch Bockwold
geheißen**), dem er einige Räthe beigab und ihnen eine
Instruction hinterließ, wie sie die Regierung führen soll-

*) Fr an ck, 14. 133, 140, 223.
**) So schreibtFr anck den Namen. Die BuchWald

sind eine alte auZdem HolsteinischennachMecklenburgge¬
kommeneFamili
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ten; es war dem Statthalter namentlich streng einge-
schärft,keine Zusammenkünftedes Adels zu gestatten, als
die er vorhin schonuntersagt habe und zwar bei Leib-
und Lebensstrase. Der Hof blieb im Lande zurück; als
Hofmarschallfinde ich um diese Zeit Otto Wacker'

barth^) genannt, aus einem alten mecklenburgischen
Geschlechts, das kurze Zeit nachher unter dem starken
August von Sachsen-Polen in der Person seines
Feldmarschalls zu großen Ehren in Sachsen emporstieg
und gegrast ward. Unter den Rathen Herzog Chri-
stian's ist der Kanzler vi'. Hans Heinrich Wede-
mann auszuzeichnen, durch welchen hauptsächlich die
Geschäftewährend der langjährigen Abwesenheitdes Her-
zogs Christian in Paris gingen. Dr. Wedemann
schienanfänglich gegen die willkürlichenEewaltmaßregeln
seines Herrn sichenergischin Verfassung setzenzu wollen.
Dieser hatte ihm einmal mit Absetzunggedroht, der Doc-
tor hatte daraus geantwortet: „Jhro fürstlicheDurchlaucht
können mir wohl den Kanzler nehmen, aber auch ohne
den soll mir der Doctor mein Brot bringen." Später,
als der Herzog drohte, ihn in die Bleikammer sperren
lassen zu wollen, fand er — ungefähr ums Jahr 1679
— für gerathen, in Lübeckseinen Aufenthalt zu neh-
men. Herzog Christian entließ ihn aber nicht, sondern
setzte einen Vicekanzler Und Wedemann kam wieder'
holt von Lübecknach Mecklenburg,um die Angelegenhei»

*) S, unten bei Friedrich Wilhelm und den Er-
curs über den mecklenburgischenAdel beim Erbvergleichvon
1755.

11*
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ten seines Herrn zu treiben. In den Streitigkeiten des-

selben mit den Ständen, die unaufhörlich fortgingen, gab

er den Rath: „daß man nicht Alles auf die Spitze de*

Rechts ankommenlassen möchte,weil solches wohl endlich

scheidet?aber nicht freundete": wobei er sich aber bedro-

hentlich gegen die Stände vernehmen ließ: „was aus

der Verbitterung entstehen würde, als wovon ihm schon

alle Umstände bekannt wären? Sein Herr habe auf nichts

Reflexion zu machen, weil er keine Erben hinterlasse, son¬

dern im Fall man sich nicht anders bezeige, werde er

das Land lieber verbrennen lassen""-). Als

die Stände ihm diese seine Härtigkeit vorwarfen, entschul-

digte er sich jedoch: „daß in fervore ihm dasselbeent¬

fahren." Wed emann starb sechs Jahre vor seinem

Herrn 1686, plötzlichdahingerafft, in dem von ihm zum

Aufenthalt erwählten Lübeck. „Seine Gemüthsheftigkeit,.

sagt der alte Franck, verursachte ihm den Tod, da er

sonst ein Mann von außerordentlicherGeschicklichkeitund

ausbündiger Gelehrsamkeitwar, aber ein Meister in der

Kunst mit guten Worten schlechtenBescheid zu geben.

Sein Sohn ward ein Verschwender und seine Tochter

suchtedie Ehre in der Schande."**)
Wedemann hatte übrigens sehr klug gehandelt,

sich nach der Drohung mit der Bleikammer, der mecklen-

burgischenBastille, in Sicherheit zu setzen, ein anderer
Geheimer Rath Christian Louis', Kruse, saß acht

*) Franck, 15, 152.

**) Sie ward eine der Maitressen de»debauchirtenNach-
folgers, des Herzogs Friedrich Wilhelm. Franck,
15, 115 u. 14, 233.
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Jahre lang in diesem Gefängniß und verlor zulegt den
Kopf. Ich kommeauf diese Exemtion zurückund wende
mich jetzt wieder zu dem Herzog nach dem Horizont
Paris.

Es war im Horizonte Paris, wo Herzog Chri-
stian von Mecklenburg eine ganzeReihe von außer-
ordentlichenSchritten that, die ganz Europa in Erstau-
nen setzten. Der erste Schritt war der, die Scheidung
von seiner Cousine, der Prinzessin von Güstrow zu
erlangen. Er hatte zwar gegen dieselbeschonim Jahre
1659 den Desertionsprozeß vor einem eigens in
Schwerin niedergesetztenGerichte anstellen lasten, beste-
hend aus sechs Weltlichen, drei GeheimenRathen, dem
Kammerdirector Valentin Lützow, noch einem Kam-
merrath und dem HofmarschallWackerbarth, und drei
Geistlichen, den Superintendenten von Schwerin, Ratze-
bürg und Parchim, aber die Scheidung war noch nicht
erfolgt, die Gemahlin hatte sich an den Reichshofrath
gewandt, der ein Kommissoriumauf den großen Kurfür-
sten von Brandenburg, den Herzog von Wolfen-
büttel, der Herzogin Schwager, und den Herzog von
Celle gestellt hatte. Um nun von der unbequemen
Gemahlin loszukommen, that Herzog Christian den
außerordentlichenSchritt, sich als Protestant — an den
Papst zu wenden, an Papst Alexander Vis. Chigi,
denselben, unter dem die Königin Christine von
Schweden nach Rom kam, um im Palast Corsini zu
wohnen. Am 6. August 1663 schiedAlexander VII.
Herzog Christian wegen zu naher Verwandtschaft.
Der Cardinal Barberini als päpstlicherCommissar
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verkündigte den Spruch. Darauf that Herzog Christian

einen noch außerordentlicheren Schritt und zwar densel¬
ben, den er dereinst in der großen Geldbedrängniß aus
Desperation thun zu müssen gedroht und weshalb er
die Landstände wegen Aergerniß verantwortlich gemacht
hatte: er trat am 29. October zur katholischen Re-
l i g i on. Und darauf that er einen nicht weniger außer-
ordentlichen Schritt: er, ein deutscherReichssürst, schloß
am 18. December 1663 mit dem über Alles verehrten
Louis XIV. einen Tractat ab, kraft desfen der König
von Frankreich als Garant des westphälischenFrie-
dens ihn bei alle dem zu schützenzusagte, was ihm aus
diesem Frieden zukommen müßte, der Herzog dagegen
dem König, wenn derselbe Werbungen in Deutschland
anstellen lassen würde, zusagte, diesen für den König ge-
wordenen Völkern den Durchmarsch und sicherenAufent-
halt, „passage et retraite", in Mecklenburgzu verwilli^
gen. In dieser letzterenZusage war, auf den Nothfall
wenigstens, und wenigstensverstand es so Ludwig XIV.,-
die Einräumung der Festung Dömitz (der südlichstgelege¬
nen Stadt in Mecklenburg) einbegriffen,' dieses Dömitz
brachte später den Convertiten in die fatalsten Weitläuf--
tigkeiten und schließlichnach Vincennes.

Hauptabsicht des Herzogs bei diesem Tractat mit
Ludwig XIV. war, die Kosten zur Landes- Defension
ins Künftige willkürlich seinen Landständen auslegen zu
können. Es hieß im Artikel 8 des westphälischenFrie^
dens: daß die Reichsfürsten sollten „bei der Ausübung
ihres Territorial- oder landesherrlichen Rechts und bei
ihren Regalien" geschütztwerden: gegen dieBestim-
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münzen dieses Friedens sollten auch keine Privilegien
gelten. Garnisonen zu halten, ward behauptet, gehöre
zu den Regalien, folglich könnten die Landstände ihre
Privilegien gegen die Garnisonskosten nicht anführen.
Diese„Regalien" wurden nun der Talismann, an die sich
diemecklenburgischenFürsten, insbesonderenach C hr i sti a n
Louis noch Carl Leopold anklammerte, um mit
ihnen eine willkürlicheHerrschast in Mecklenburgeinzu-
führen. Der 1668 vom Herzog beim Reichshofrathan-
gestellteProzeß wegen der Garnisonskosten zu Dömitz
währte dreißig Jahre, bis 1698, ehe ein Endurtel kam.
Im Jahre 1670 ward unterm 29. October ein sogenann-
tes Reichsgutachten der Reichsstände erlassen, des In-
Halts: „daß die Unterthanen alles, was und so oft es
begehrt würde, gehorsamlich und unweigerlich darzu-
geben schuldigund alle entgegenstehendenVerträge null
und nichtigseinsollten." DiesemReichsgutachten,welches
deutlich das Streben der deutschenReichssürsten bezeich-
nete, das'Besteuerungsrechtins Unbestimmtezu erweitern,
widersprach aber wieder eine Resolution Kaiser Leo-
pold's I. vom 12. Februar 1671, die dahin im We-
sentlichenlautete: „daß Kaiserl.Maj. sich geuöthigtsähen,
einen Jeden bei dem, wozu er berechtigt und wie es
bisher gehalten worden, in alle Wege verbleiben zu las-
sen." Die Fürsten hielten seitdem sich an das Reichs-
Machten, die Landstände an die kaiserlicheResolution.
Das Endurtel, das in der Dömitzer Garnison- Sache
unter dem Nachfolger 1698 kam, lautete aber dennoch
gegen die Landstände, für den Herzog.

Von jenen oben aufgeführten drei außerordentlichen
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Schritten Christian's war, wie gesagt, der dritte, der

Tractat mit Frankreich, der außerordentlichste, indem er

noch den Nebenzweckverfolgte, gegen den westphälischen

Friedensschluß,aus den unbeerbtenTodesfall Christians
— und er hatte keine Kinder — Güstrow um das Erb-
recht zu bringen; Güstrow setzte sich deshalb auch durch
einen andern Tractat mit Schweden, den es 1666

abschloß, in Schutzversassung.
Nächst jenen drei außerordentlichen Schritten that

Herzog Christian noch einige andere, die auch viel von
sich reden machten. Zuerst heirathete er jetzt, nachdemer
geschiedenwar, eine französischeDame. Die Erwählte
war eine geborne Montmorency, Elisabeth An-
gelique, Wittwe Herzog Ca spar's Coligny von
Chatillon, eine Schwester des berühmten, verschla-
genen, und bei Ludwig XIV. hochbetrautenHerzogs und
Marschalls von Luxembourg. Von Kaiser Leo-
pold I. ward unterm 8. Januar 1664 die Erklärung
erwirkt, daß die Kinder successionsfähigsein sollten. Da-
gegen protestirten Christians Brüder, weil der Papst
eine von der evangelischenKirche geschlosseneEhe nicht
habe scheiden können. Dem Lande ward übrigens eine
Religionsversicherungauf dem Landtage zu Rostock am
5. November 1667 ertheilt.

Bereits bei der Firmelung hatte Herzog Christian
den Namen des französischenKönigs angenommen: in
den von Paris nach Mecklenburg erlassenenlandesfürst-
lichen Befehlen nannte er sichnun nicht nur mit dem
neuen Namen Louis, sondern er schrieb sich auch:
„Che valier des ordres du Roi tres ehre-
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tien." Er hing um sein mecklenburgisches Fürstenschild

den heiligen Geist- und den Michaelsorden: das Wappen¬

schild hatte die Devise: „Non est mortale quod opto."

Er trachtete aber doch nach etwas Irdischem: er that es

eben bei den 1663 am 18. December mit LudwigXIV.

abgeschlossenen Tractate, worin er, indem er sein Her-

zogthum förmlich in französischen Schutz gab, die unum«

schränkte Gewalt zu begründen im Auge hatte.

Christian Louis kehrte nach seiner Conversion

und neuen Heirath erst im Jahre 1668 nach Mecklenburg

zurück: am 15. December war er in Bützow mit einem

Schwärm französischer Cavaliere. Das Land, das seit

über hundert Jahren keinen katholischen Gottesdienst ge-

habt hatte, sah diesen jetzt wieder, der Herzog ließ für

sich und seinen katholischen Hofstaat die Schloßkirche zu

Schwerin zu einer katholischen Kapelle herrichten und

durch feinen Hofkaplan die Messe lesen. Kraft seines

landesherrlichen Episcopalrechts ernannte er sogar nach

einander zwei katholische Bischöse für Schwerin, zuerst

Caspar van'der Heerstraten, dann Theodor van

Bucht, beides Belgier: diese Bischöfe kamen aber nicht

in das Land, weil sie in Folge der hierüber mit dem

päpstlichen Stuhle entstandenen Differenzen auf das Bis-

thum resignirten.

Die französische Gemahlin des Herzogs rächte die

deutsche, der gestrenge Principion von Mecklenburg

gerieth in die schmählichste Abhängigkeit, auf den Willen

der Gebieterin mußte er nach kurzem Aufenthalt in Meck-

lenburg schon im August 1670 nach Paris zurückkehren

und hier bleiben. Nach dem Zeugniß der Herzogin
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von Orleans war Elisabeth „Angclique" Moni-

morency allerdings eine Art Engel von Schönheit,

nur nicht für den Herzog, sie machte andre Herren „Ex-

travaganzen begehen." Unter andern ward sie Veran-

lassung, daß der „von ihr sterbens verliebte" Be rnstorss,

der nachherige erste Minister der Hannoverdynastie in

London, der Ahnherr der beiden berühmten dänischen

Minister, der ersten Grafen, von des Herzogs Hofe „fort-

mußte", die Herzogin recommandirte ihn nach Celle *). So

wurde die Französin die Stifterin des Glücks der

zur mecklenburgischen Ritterschaft ursprünglich gehörigen

Familie Bernstorff im Ausland: der Vertriebene, der,
wie Haxthausen, der Gouverneur August's des
Starken, in seinen handschriftlichen Memoiren erzählt,
ganz arm nach Celle kam, hier die Tochter des ersten

Ministers in Celle, Schütz, heirathete, nach dem Tode
des Grafen Platen, des Gemahls der Mörderin Kö-
nigsmarks, 1709 erster Minister in Hannover wurde
und mit Georg l. nach London ging, dieser arme Ver-
triebene, der sehr reich und mächtig ward, rächte sich fpä-
ter bei Gelegenheit schwer an den Herren von Meck-
lenburg, er bewirkte, daß ein Herzog von Mecklenburg
auch vertrieben wurde: es war Carl Leopold. Ich
komme darauf unten zurück.

Von dem höchst wunderlichen Wesen des durch seine
schöne französische Gemahlin ganz beherrschten Herzogs
Christian Louis während seines Ausenthalts in Pa-
riZ erzählt die Herzogin von Orleans, die ihn oft
bei Hofe sah, in einem Brief aus S. Clond 28. Aug.

*) S. hannoverscheHosgeschichteI. 221.
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1720 ein paar drollige Züge: „Der Herzog von Meck¬

lenburg, wenn er in Gedanken saß und man ihn fragte,

woran er dächte, sagte er: „je donne audience ä mes

pensees." Seine zweite Gemahlin konnte es besser thun,

denn sie hatte mehr Verstand, als er. Es war doch

eine wunderliche Sache mit diesem Herrn. Er war wohl

erzogen, konnte über die Maaßen wohl sprechen, man

konnte ihm kein Unrecht geben, wenn man ihn hörte,

aber-in alles, was er that, war ärger als kein

Kind von sechs Jahren thun könnte. Er klagte

mir einmal sein Leid. Ich antwortete nichts darauf.

Er fragte mich, warum ich nichts antwortete. Ich sagte

platt heraus: „was soll ich E. L. sagen, Sie sprechen

über die Maßen wohl, aber sie thun nicht, wie Sie re-

den und Ihre ganze Conduite ist erbärmlich und ma-

chen Ihnen ganz Frankreich auslachen." Er

wurde bös und ging weg, aber ich sagte ihm dieses,

weil er wenig Tage vorher dem König eine Audienz ge-

fordert hatte; der König meinte, er hätte von Assairen

mit ihm zu tractiren, ließ ihn in sein Cabinet allein

kommen, so sieht er den König an und sagt: „Sire je

vous trouve cru depuis que je n'ai eu l'hoimeur

de vous voir." Der König antwortete: „Je ne crois

pas etre en age de croitre" (denn der König war

damalen [1673] sünsunddreihig Jahre alt). Danach sagte

er: „Lire vous avex bien limine mine; tout le monde

trouve que je vous ressemble mais que j'ai en-

core meilleure mine que vous." Der König

lachte und sagte: „cela peut bien etre" damit ging er

wieder weg. War das nicht eine schöne Audienz?"
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Christian Louis überließ damals, als er bei

Ludwig XIV. diese sonderbare Audienz hatte, ihm Trup-

pen zu seinem Rachekriege gegen Holland: Balthasar

Gebhard von Halberstadt, kurkölnischer General-

major, der in seine Dienste trat, hatte ein Regiment für

ihn angeworben.

In Wien schwebten die Prozesse noch immer, welche

die nachgebornen Brüder Christian Louis', Carl und

Hans Georg, denen er die Bisthümer Ratzeburg und

Schwerin hatte einräumen sollen, erhoben hatten. Im

Jahre 1670 war der aufgeweckte und tapfere Prinz

Carl unvermählt gestorben, im Jahre 1675 starb Prinz

Hans Georg, der seinen Namen von dem sächsischen

Kurfürsten dieses Namens hatte: er war im Jahre 1629

im Exile auf dem sächsischen Schlosse Lichtenberg bei Tor-

gau geboren. Dieser Prinz diente der Krone Frankreich,

vermählte sich am 2. Februar 1675 mit einer braun¬

schweig - wolfenbüttelschen Prinzessin und starb nach einem

zehnmonatlichen Eheglück schon am 30. November 1675

und zwar auf eine tragische Weise: sein Page gab ihm

eine Mediän, die äußerlich gebraucht werden sollte, inner-

lich ein. Der dritte der nachgebornen Brüder, Prinz

Friedrich, regte sich nun energisch wegen der langen

Abwesenheit des Landessürsten. Er machte vorstellig in

Wien „wie das Land, wozu er der nächste Lehnssolger,

in so erbäimlichen Zustand gerathen sei, daß nicht ab-

zusehen, wie es bei Menschen Leben wieder zu Kräften

kommen solle. Hieran sei die beharrliche Abwesenheit

seines Herrn und die nachgelassene Regierung Schuld,

die mehr ihren Privatnutzsn, als des Landes Beste suche."
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Am 2. December 1675 erging ein Rescript aus Wien

an Herzog Christian Louis „sich alsbald aus Frank-
reich weg und nach seinen Landen zubegeben, damit nickt

Noth sei, wegen längerer Abwesenheit einen Administrator

zu setzen." Die Regierung zu Schwerin erschrak nicht

wenig, Kanzler Wedemann und Räthe kamen am

5. Januar 1676 beim Kaiser ein, versprachen ihren

Herrn ehemöglichst zu stellen und erbaten für ihn unterm

19. Januar einen Geleitsbrief, am 14. Februar kam der

Paß aus Wien. Im März 1676 erfolgte wieder ein

sürstlich mecklenburgisches Gewaltstück: Prinz Friedrich

dauerte es zu lange, bis der Kaiser ihm die Administra-

tion verschaffe, er unternahm es sich selbst dazu zu ver«

helfen: mit dänischer Hülfe erstieg er „mit hochverbotener

Gewaltthätigkeit und bewaffneter Hand" die fürstliche Re¬

sidenz Bützow, eröffnete mit Gewalt die versiegelt gewe«

senen Gemächer des regierenden Herzogs, seines Bruders,

maaßte sich der Amtsgelder zu seinem Unterhalte an,

übte den Dominat und ließ sich sogar die Bürgerschaft

huldigen. Die fchwerinfche Regierung klagte auf Land-

friedensbruch, der Kaiser citirte den Prinzen Friedrich

vor kaiserliches Gericht. Jetzt erst endlich entschloß sich

Christian Louis, Paris zu verlassen, ein kaiserliches

Mandat legte ihm die Rückkehr innerhalb dreier Monate

auf. Am 1. December 1676 ward Christian Louis

zu seiner glücklichen Ankunst in Rostock beglückwünscht.

Er erschien als höchst ausgebrachter Herr: den Bürger¬

meister Helbnrt zu Bützow ward der Kopf abgeschlagen,

daß er sich so leicht zur. Huldigung habe bereden lassen:

der arme Mann hatte es nur aus Leichtgläubigkeit ge-



174

than, indem man ihm vorgespiegelt hatte, Herzog Chri-

stian Louis sei todt. Der Herzog blieb aber nicht in

dem Lande, es gefiel ihm besser in Hamburg, die Strei-

tigkeiten mit den Landständen dauerten unaufhörlich fort, er

ging später wieder nach Paris. 1683 kam eine kaiserliche

Commission ins Land, um die Streitigkeiten mit den Land-

ständen beizulegen: sie kostete gegen 300,000 Gulden und

richtete nichts aus. Nächst dem Prozesse der Stände mit

dem Landesherr» processirten auch die Stände, Ritterschaft

und Städte unter einander in Wien: hier ward Alles mit

Geld durchgetrieben. So schrieb unter andern der Vür-

germeister zu Parchim, Busse, unterm 13. Februar

1687*), wie er erfahren, „daß die Noblesse in Wismar

im Posthorn sei zusammen gewesen, wobei sich auch der

Landrath B ü l o w eingefunden und wo beschlossen wurde:

eine Summe Geldes von 5000 Thalern insgeheim zu¬

sammen zu bringen, welche künstig bei Wiederanrichtung

des Landkastens einem Jeden, der mehr thun würde, als

er sollte, gut gethan werden solle. Die Städte hatten

nur 500 Thaler zusammengebracht. Man kann aus

Gegeneinanderhaltung dieser beiden Summen von 500

und 5000 leicht sehen, woher es gekommen, daß die

Ritterschaft in Wien prävaliret. Sie hatte daselbst den

„„durchtreibenden"" (durchtriebenen) Landrath

Maitz ahn, dem sie es an Geld nicht mangeln ließ.
In seiner Rechnung, so er mit Ausgang des Jahres

1686 abgelegt', findet sich auch manche Post, die nicht

mit Quittungen belegt, sondern unter dem Namen „„zu

*) Frauck 15, 174.
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des Landes Besten"" durchgegangen. Zudem hatte die
Ritterschaft an etlichen Höfen große Gönner und Anver-
wandten, als zu Celle den Geheimen Rath Bernstorss,
die nach Wien correspondirten k." Der hier erwähnte
Adolf Friedrich jvon Maltzan kam später in In-
quisition und wurde des Landmarschallamts entsetzt. 1690
mußte er, als er wieder nach Wien sür die Ritter- und
Landschaft aber ohne Charakter ging, sich schriftlich re-
versiren: „den Punkt exemtionis nobilium
wider die Städte ganz nicht zu berühren, und ob ich
gleich hiebevor einigen kaiserlichen Ministern theils ein an-
nuum salarium, theils auch einige visere-
lions-Gelder versprochen habe, weil dennoch die
Hülfe Rechtens nicht erfolgt ist und Ritter- und Landschaft
daran folchermaaßen nicht gebunden sein wollen, so will
ich auch mich gänzlich davon abstrahiren." Sollte wieder
etwas „zur Erhaltung gedeihlicher Expedition" nöthig
sein, so verspricht er vorher mit dem Engeren Ausschusse
zu communiciren und er wolle auch mit den ihm täglich
ausgesetzten drei Thalern zufrieden sein und wenn er
rappelliret werden sollte „der ordre simpliciter folgen."

Der Hauptpunkt, über den die Ritterschaft mit den
Städten stritt, war „der Modus" der Besteuerung: die
Ritterschaft sprach die Exemtion an. Aus einem Sternberger
Convente im Jahre 1687 versuchte man die beiden No¬
dos der alten Landbede und der neuen, zum erstenmal
seit 1648, um die fünf Millionen Thaler der von Meck-
lenburg an die Schweden zu zahlenden Quote aufzubrin-
gen, beliebten Kopf-Steuer gegen einander zu hal-
ten, um zu sehen, ob man sich durch vernünftige Re-
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monstrationen darüber vergleichen könne? Die Ritter-

schast bestand immer und immer auf den alten Steuerfuß

nach Hufen, da doch die Zahl derselben durch die seit

der Resormationszeit beschehene Legung der Bauern und

Reunirung der Bauerhufen mit dem steuerfreien Hofacker

sich bedeutend vermindert hatte, auch durch den dreißig-

jährigen Krieg eine nicht geringe Zahl Hufen wüste ge-

worden waren: der Adel wollte so zu seinem Vortheil

die Hauptlast der Contribution auf die Städte gewälzt

haben. Dr. Schwarzkopf, Bürgermeister zu Parchim,

der einflußreichste Mann bei den Städten und ihr An-

wald, schrieb unterm 21. April 1687, als er aus Unpäß¬

lichkeit diesen Sternberger Convent nicht hatte besuchen

können: „wenn er, Schwarz köpf, auch gleich wäre

zugegen gewesen, so hätte er doch nicht anders, als zu

einem Jnterims-Werk rathen können, damit der Possession

nichts vergeben würde, denn hierauf hätte er seine Klage

beim Reichs - Kammergericht in Speier gegründet, indem

er meine, daß sowohl der Adel, als die Städte, nun

sechszig Jahre her gesteuert." „Jetzo aber", schreibt

er, „haben sich die Herren Nobiles eine im-

munitatem einbilden lassen, die sie so sicher

und begründet halten, als den Decalogum

selbst; ja sie sprechen unverholen, lieber das unterste zu

oben zu kehren und alle extrema auszudauern, als hierin

(steuerpflichtig zu sein) wieder zu consentiren."

Es ist das eine sehr expressive Aeußerung über die

nur angemaaßte Steuersreiheit des mecklenburgischen

Adels, ich komme daraus unten beim Erbvergleich von

1755 bei einem Excurse über die politischeSeite, die
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ktr" diese ungeheuerliche Constitution hat, zurück. Auf

einem der damaligen Landtage 1681 gaben die Adeligen übri-

gens selbst ihre Steuerverbindlichkeit implicite zu, indem ifte

erklärten: „weil die Ritterschaft vermöge der Reversalen

ein freier Stand und darnach geben müßte", um so

viel weniger könne die Geistlichkeit und die sürstlichen

Bedienten (Beamten) sich von den Reichs- und Kreis-

Steuern eximiren." *)
Während sich Ritterschaft und Städe über den

Modus der Besteuerung stritten, griffen die Herzoge in

der willkürlichen Gewalt immer weiter: Divide et im-

pera ward auch dieser kleinen Fürsten Losung. „Gott

bessere es", schrieb der alte redliche Dr. Schwarzkops

unterm 21. Januar 1688 „ und steuere dem Schwindel-

geist, der in diesem Lande ausgelassen zu sein scheint."

Schon unterm 1. Juli 1687 hatte er geschrieben: „Wir

müssen kein odium des Difputats halber auf uns laden,

desfalls was raisonabie ist, verwilligen, in

verbis liberal sein, wenn wir nur die Sache selber behalten."

Dem französisch gesinnten Christian Louis ward

Frankreich zuletzt herbe verleidet. Als es sich zum Krieg

zwischen dieser Krone und dem Kaiser neigte, wies Lud-

wig XIV. seinen Schützling im Jahre 1684 an, seine

Festung Dömitz, wo der Generalmajor von Halber-

stadt Kommandant war, dem König von Dänemark

zur Disposition zu stellen. Christian Louis zögerte

aber und gab dem Herzog von Celle davon Nachricht.

Darauf setzte ihn Lud wig XIV. in Vincennes gesangen.

Der wunderliche Herzog begab sich endlich, als es 1688

12
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wirklich zum Krieg mit dem Kaiser kam und er als deut-

scher Reichsfürst nicht mehr in Frankreich bleiben konnte,

nach Holland: hier starb er einsam im Haag 1692, achtund-

sechszig Jahre alt, ohne Kinder auch von der schon in Frank-

reich verlassenen französischen Gemahlin erhalten zu haben.
Er machte sich im Tode noch sormidabel. Sei-

nen Geheimen Rath Kruse hatte er im Jahre 1684,

als der Handel mit der Uebergabe der Festung Dömitz

an Dänemark schwebte, wirklich in die Bleikammer, das

mit Blei gedeckte Gefängnis; am Schlosse Schwerin setzen

lassen, womit er dem Kanzler Wedemann, der des-

halb nach Lübeck entwich, nur gedroht hatte. Kru-

se's Todesurtheil unterschrieb Christian Louis we-
»ige Tage vor seinem Tode im Haag: diese Ordre eines

Herrn, der ganz Frankreich über sich hatte lachen machen,

ward wirklich vollzogen, der Nachfolger, Friedrich
Wilhelm, ließ ihn enthaupten^).

Zur Vervollständigung des Bilds dieses wunderli-
cheti Herrn füge ich noch einige Personalien bei, die der
Propst Franck, gleichsam in einer Grabrede, die er ihm
hält, mittheilt: er schöpfte sie zum Theil, namentlich was
den sonderbaren Körperzustand des Herzogs betrifft, von
dessen Kammerdiener Sigismund Krieger, welcher
lange Zeit mit Christian Louis in Frankreich und
Holland gewesen war:

„Sein ganzer Lebenslauf zeigt, daß er seine hoch-
ansteigenden Jahre in lauter Unzufriedenheit hingebracht hat."

*) Franck, Al tes und neues Mecklenburg15, 260.
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„Er liebte anders keine Beständigkeit als beständig

unbeständig zu sein."

„Seine Unverträglichkeit ging wider Vater, Stief-

mutter, Brüder, Schwestern, Vetter und Gemahlinnen'

von denen ihn die letzte (die Montmorency) in

Frankreich überlebte, indem sie erst 1695 starb, da Frank-
-reich noch mitten in Krieg mit Deutschland verwickelt war,

daher sie auch an Leibgedinge oder sonst aus Mecklen-

bürg nichts hat erhalten können."

„Er beliebte in seiner Jugend allerlei abergläubi-

sche Fratzen, verbot dennoch zuletzt das Hexen - Bren-

nen, hatte den Grund seines Glaubens und nöthige Wis-

senschasten genug erlernt, trat aber doch zu den Katholi-

schen über."

„Am Leibe hatte er ein damals nicht unbekanntes

Uebel, das in einem schuppigen Ausschlage bestand, so

zuweilen ein heftiges Jucken verursachte. Er ließ sich

dann mit einem goldnen Messer schaben. Damit die

Schuppen sich lösen möchten, ließ er nach dem Rath der

Aerzte viele Nattern aus Italien lebendig kommen. Die-

sen ward der Kops abgeschnitten, das Herz mit allem

Blut in einen goldnen Lössel aufgefaßt und so roh von

ihm hinuntergeschluckt."
„Er war sonst gut genug gebildet, hatte aber doch

auch solche Gesichtszüge, welche die Düsterheit seines

Gemüths zu erkennen gaben."

„ Seinen Informator S chn o b e l machte er zum

Director bei der Justiz - Kanzlei, war talso dankbar ge-

gen ihn."

„ Er führte einen sehr mäßigen Hofstaat und weil

12*
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er keine Kinder hatte, auch seiner in Frankreich bereits

verlassenen Gemahlin nur 4000 Thaler gab, so erübrigte

er einen ansehnlichen Schatz <700,000 Thaler).
Diesen Schatz, auf welchem viele Seufzer der unnöthig

erschöpften Unterthanen hafteten, brachte sein Geheimer

Secretarius in Holland heraus: er hieß Jacob Tad-

de l, eines Rademachers Sohn aus Gadebufch (in Meck-

lenburg) und redlicher Mann."

„Sein Leichnam kam zu Schiff am 26. Juli 1692 *)
in der Gegend von Hamburg an, da denn mit allen

Glocken eine ganze Stunde geläutet ward. Den 25.

August geschah seine und seines Vaters Beisetzung zu

Doberan."

„Sein Land hinterließ er in Unruhe; seinen Rechts¬

gang mit demselben hielt er zwar für ausgemacht, es

war aber das Definitiv - Urtel noch nicht gesprochen, son-

dern erfolgte erst nach sechs Jahren."

„Die Nachwelt fand mehr an ihm zu tadeln als

zu rühmen."

„Es war zwei Tage nach seinem Tode, der in

Mecklenburg nicht bekannt war, nämlich den

23. Juni, da zu Schwerin aus dem Schloß ein Convo-

cations-Tag gehalten ward, aus welchem den Deputirten

die Proposition geschah, daß sie dem jungen Herzoge

Friedrich Wilhelm pflöVisionaliter zusagen woll¬

ten. " ic.

*) Christian L»uig starb den 21. Juni im Haag.
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3. Friedrich Wilhelm,
der Debauchirte.

1692 — 1713.

Veränderung der Zeiten. Frühe Debauchen. Aussterben der 8tm'e
Güstrow. Personalien des letzten Herzogs Gustav Adolf, des
Widerspiels seines Zeitgenossen Christian Louis. Descendenz Her^

Zog Gustav Adolfs: die Stammutter der Grafen S t o lb er g -

Wernigerode. Neue Streitigkeiten mit den Ständen. Der

Hamburgische S ucce ssionsv erg l ei ch und derSchwe-

rinische Vergleich von 1701. Neue Jmpertinenzien und Pro-

longanzien über „den Modus." Monopole und erste Anstalten für Fa-

briken in Mecklenburg. Rostock Residenz. Vermählung. Seelenver-

käuferei. Erste Hofrangordnung von 1704. Der Convertit Premier Graf

Horn und der Kanzler Klein. Die Proforcejagd und der Prozeß über
die Jagd auf den Hirsch. Preußische, dänische, sächsische, schwedische und
russische Truppen im Lande. Früher Tod des entkräfteten Herzogs, wie-
der im Ausland, wie sein Vater, zu Mainz. Unterschiedliche Herren

und Fräulein „von Mecklenburg/' Personalien des ersten Grafen
Bafsewitz, des Lieblings des Herzogs. Petersburger Bescheid: „Wa*

will sick de kleene Forst in die groote Sacke meleeren, ick will den

Keerl na Siberien schicken " Die neue Regierungsmethode : „ein hur-
tiger Begriff mit Mutterwitz, Geld, gute Freunde, beim Spiel ic" Er¬
kenntnis der verschiedenen Eigenschaften der Völker in der Liebe.

„Sollte mein Bruder wohl Unrecht haben können?"

Da der Convertit Christian Louis, der zuerst

den Katholizismus in Mecklenburg wieder eingebürgert

hat, weder von seiner Cousine von Güstrow, noch von

der schönen Montmorency Kinder hinterließ, so kam

die Descendenz des jüngeren Halbbruders Christian

Louis', des von der zweiten braunschweigischen

Gemahlin feines Vaters geborenen, im Tode ihm aber
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1688 vorangegamgenen Friedrich von Grabow, des-

selben, der mit dänischer Hülfe Bützow erstiegen hatte, zur

Succession: seine drei Söhne folgten alle drei hinter ein-

ander; denn die zwei ältesten derselben, der debauchirte

Friedrich Wilhelm und der vertriebene Carl Leo-

pold — obgleich letzterer zweimal vermählt war, erst

mit einer Oranierin, dann mit einer Russin, — hatten

wieder keine Kinder.

Als Friedrich Wilhelm, zu Ehren des „gro¬

ßen Kurfürsten" so benannt, zur Regierung kam, war er

siebzehn Jahre alt .und gerade die Zeit in Europa, wo

das Cavalierleben in vollem Schwange und Gange war

nach der neuen, „das Leben in Sodoni nnd Eomorra hinter

sich lassenden" Pariser Weise, wie sie die alte Herzo-

gin von Orleans in ihren Briefen an ihre Schwe-

ster, die Raugräfin in Deutschland, so ausdrucksvoll nnd

so maaßgebend für die Beurtheilung des Werthes des

sogenannten bon vieux lemps geschildert hat. Die

deutschen Junker zogen in Schaaren nach dem neuen Ve-

nnsberg in Paris, um hier „mores zu lernen," sie

kehrten als gemachte Cavaliere zurück und zwar bestätigte

sich das, was die alte Herzogin einmal unterm 20. Ja-

nuar 1718 schreibt: „Wir haben allezeit das Unglück

gehabt, daß Teutschland allezeit Frankreich nicht allein

nachäfft, sondern alles doppelt macht, was man hier
thut." Auch Mecklenburg hatte das französische Cavalier-
leben kennen lernen, kennen lernen schon von der Zeit
an, wo noch die V a l o i s den Lilienthron inne hatten,

schon vor Heinrich IV.: bereits Dr. Justus Jo nas
klagte, wie oben erwähnt, „über die mecklenburgischen



185

Herren, die sich Obristen nennen ließen und mit einem

Trosse von Dienern und Hunden verschwenderisch Ban-

quete hielten/' Bereits als Erbprinz hatte Christian

Louis mit französischen Offizieren zu Stinchenburg seit

1650 Hof gehalten, er war dann, als er nach seiner

Heirath mit der Montmorency zum erstenmale 1668

zurückkehrte, mit einem ganzen Schwarme französischer

Kavaliere nach Bützow gekommen. Während des Aufent¬

halts Christian Louis' in Paris gingen wiederholt

mecklenburgische Edelleute in den Venusberg ein: der

„durchtreibende" Landrath Adolf Friedrich von

Malt zahn, Deputirter der Ritterschaft in Wien, erinnerte

selbst den Herzog einmal d. d. Wien 3/13 April 1687,

er sei mit dem Landrath S trah lendorsf bei ihm in

Paris gewesen*).
„Herzog Friedrich Wilhelm, schreibt der treu-

herzige Propst Franck **), schien zum Menschenfreund

und liebenswürdigen Landesfürsten geboren zu sein, wäre

es auch ohne Zweifel geworden, wenn nicht sein Vater,

Herzog Friedrich zu Grabow, ihm zu früh abge-

storben, und er nicht zu zeitig zur Regierung ohne vor-

mundschastliche Aufsicht — denn Kaiser Leopold er-

theilte ihm die Volljährigkeit — gekommen wäre. Denn

so war er ein Herr von siebenzehn Jahren, als er die

Regierung zu Schwerin antrat, der hiermit dem Sturme

seiner jugendlichen Lüste ohne Steuermann überlassen

ward. Sein vornehmstes Vergnügen bestand in der

n Franck, 15, 182.

*) 16, 4.
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Jagd, wobei die liederlichen Bedienten diesem wollüstigen

Herrn allerlei Gelegenheiten verschafften, sich in auSschwei-

senden Lüsten mit dem andern Geschlecht dergestalt zu

verlieren, daß er allererst nach zwölf Jahren auf seine

Vermählung und also auf einen Leibes - Lehnserben ge¬

dachte, welchen doch die verschwendeten Kräfte nicht wei-

ter verheißen wollen."

Im dritten Jahre der Regierung dieses debauchirten

Herrn von Schwerin erlosch die Linie Güstrow: sie er--

losch mit einem Herrn besserer Eigenschaften, einem der

besten Herren, welche das Haus Mecklenburg gehabt hat,,

mit dem als dreijähriger Knabe seiner Mutter von Chri-

st i a n Louis' Vater geraubten Herzog Gustav

Adolf, welcher wieder lutherischen Bekenntnisses war,

während sein Vater Johann Albrecht II. das re-

sormirte angenommen hatte. Herzog Gustav Adolf

von Güstrow war das gerade Widerspiel des mit ihm

gleichzeitig in Schwerin regierenden Convertiten Chri-

stian Louis: hatte dieser das laxeste Gewissen, das

ihn ohne irgend von der „Desperation" gedrängt zu

sein, den Glauben seiner Väter aufgeben und zur Pa-

pisterei zurückkehren ließ, so hatte Gustav Adolf das
zarteste Gewissen: man hat von ihm, wie der alte
Franck schreibt, „bei Tonnen voll" Briefe gesunden,
die er in lateinischer Sprache an seine verschiedenen Gewis-
sensräthe geschrieben. Daß dieser von Herzen fromme
und gottesfürchtige Herr aber auch dem allgemeinen
Hange und Drange der Fürstlichkeiten seiner Zeit, un-
umschränkt zu regieren, erlegen sei, erweist sich aus dem
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Nachrufe, den ihm Franck gestellt hat*): „Herzog Gu-
stav Adolf war ein kluger und Gerechtigkeit liebender
Herr, der Herrschsucht und Unterdrückung feinb, so lange
er einheimische Minister um sich hatte. Das große Zu-
trauen, das seine Landstände Anfangs**) zu ihm hatten,

fiel aber sehr weg, als er mit der Zeit gegen seinen Adel

argwöhnisch und auf seine Hoheitsrechte eifersüchtig ward,

sein Land durch auswärtige Völker drückte, seine wichtig-

sten Regierungsgeschäfte nur selten Einheimischen, die

meiste Zeit aber Fremdlingen anvertraute, die zuweilen

wenig um die Geschichte und Rechte des Landes wußten,

und sich nur gegen die Landeskinder wollten fürchterlich

machen, dabei auch wohl hinterlistig handelten, infonder-

heit, wie sie die Städte möchten von der Ritterschaft

trennen, um mit dieser desto leichter fertig zu werden,

welches der mecklenburgische Adel nicht vertragen konnte..

Mit dem Landrath Adolf Friedrich Maltzan***),
der ein unverdrossener Mann und von großer Freudig-

keit war, für des Landes Freiheiten zu sprechen, verfuhr

er hart****), wiewohl auch dieser ein ausschweifender Geist

war. Sein Hofmarschall und Ober-Präsident Joachim

Friedrich von Gans, der ihn schon als Hofjunker auf

seinen Reisen, auf die Universität Leiden in Holland, nach

*) 16, 54.

**) Er kam 1654 zur Regierung.
***) Der „Durchtreibende," oben erwähnte.
"*') Er nahm ihm sogar das in seiner Familie erb-

liche Landmarschallamt, sein Schwiegersohn Vollrad Le-
»in von Maitz an verwaltete es.
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Frankreich und Italien begleitet hatte, war ein Lüneburger

und sein Kanzler Curtius war ein Lübecker: beide blieben

bei ihm beständig in Gnaden. Die Gerechtigkeit beför-

derte er sorgfältig, ließ deshalb den berühmten Rechtsge-

lehrten Johann Otto Tabor von Straßburg kom-

men und machte ihn 1656 zum Kanzlei-Director. Auch

Zum Besten der Universität ließ er geschickte Theologen

und zu Hofpredigern und Superintendenten berühmte

Männer aus der Ferne kommen. Das abergläubische

Wesen, so vordem in Mecklenburg sehr gemein war,

suchte er gänzlich auszutilgen und es hat auch so viel

geholfen, daß man hier unter dem gemeinen Mann bei

weitem nicht so viel Aberglauben findet, als in Sachsen.

Wie er vernahm, daß das Hexenbrennen zu weit gehen

wollte, änderte er es "
*).

Die Hauptnoth der mecklenburgischen Herzoge, die

Geldnoth, drückte auch diesen Herrn und zwar in außer-

ordentlichem Maaße. „ Seine Kammer steckte in tiefen

Schulden, indem kein einziges Amt und we-

nige Höfe mehr frei waren. Denn seine fürstliche

Familie war zahlreich, seine Negierung mit allerlei Rä-

*) Das Herenbrennen dauerte in Mecklenburg von der
Pvlizeiordnung von 1562 an, die die Herenprozesse anbefahl,
bis zu Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts. ,,1653 ward
eine Frau als Here verbrannt, weil sie «im einer schwarzen
Katze viel gehalten. Ei» Landprediger schrieb eine Sonnen-
sinsterniß den Heren zu. Zur Folter genügte, wenn eine auf
die andere bekannte, daß sie sie auf dem Blocksberge gesehen

Habe sc. Ganz Mecklenburg kam in üblen Ruf." Franck,
14, 75.
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then, von unterschiedlichen Departements, versehen, sein

Gemüth niildgebig, sein Land durch die hohen Kreissteuern,

kaiserliche Commission*) und vielfältige Prozesse erschöpft.

Es fanden sichnach seinem Tode erstaunliche Schulden/«

Die zahlreiche Familie Herzog Gustav Adolf's,

der mit einer Herzogin von H o l st ei n - Go t t or p
vermählt war, bestand aus einem einzigen Prin-

zen, der sieben Jahre vor dem Vater, dreiundzwan-

zigjährig, 1688 starb und aus nicht weniger als neurc

Töchtern, von denen eine die Gemahlin Adolf Frie-

d r i ch' § II. und die Stammmutter des jetzt noch blühen-

den Hauses Strelitz wurde; eine zweite, die fromme

Prinzessin Luise, ward die Gemahlin des Königs

Friedrich IV. von Dänemark^*)? zwei Prinzessin-

nen vermählten sich in das Haus Sachsen-Merse-

bürg, eine in das Haus Würtem berg-Bernstadt

nach Schlesien, und eine hat sich an den Ahnherrn der

Harzgrasen Stolberg zu Wernigerode ver¬

mählt : diese letztere Dame, die C h r i st i a ne hieß, war

die merkwürdigste, sie war eine der frömmsten Prinzes-

smen ihrer Zeit, eine Patronin S pener's und Fran-

I.e'8; sie gab ihrem Eheherrn in siebenundzwanzigjähri-

*) Sie kam, wie ol'cn erwähnt, 1683 wegen der Strci-
tiofcttcn mit den Landstäuden.

**) „Häßlich und albern," wie die Herzogin von Or-
leans von ihm schreibt. Seine Gunstdamcn waren die 1703
zu Gräfinnen erhobenen Fräulein Vieregg, eine Mecklenbur-
gen», die Gräfin Schindel und zuletzt wieder eine Mecklcn-
Bürgerin, Fräulein Reventlow, die 1712 Herzogin von
Schleswig und 1721 sogar Königin von Dänemark
wurde.



190

ger Ehe einen Ehesegen von nicht weniger als vier-

undzwanzig Kindern, neun Söhnen und fünfzehn

Töchtern und wurde die Mutter, Schwiegermutter, Groß-

mutter und Urgroßmutter von nicht weniger als 151

Personen. Sie überlebte ihren Gemahl, der 1710 starb,

noch sast vierzig Jahre und starb erst 1749, sechsund-

achtzig Jahre alt, bei ungewöhnlicher Rüstigkeit und

Geisteskraft, ohne irgend eine Krankheit. Noch in ihrem

Testamente band sie ihren Nachkommen ein, daß sie sich
nicht überreden lassen sollten: „ihr Stand bringe es mit

sich, daß sie so präcise leben könnten", sondern sie sollten

glauben, „daß die Regeln Christi allen Ständen gelten,

die selig werden wollen." Zur Descendenz dieser vor-

züglichen Prinzessin gehörte die ihr freilich sehr nn-

gleiche Gräfin von Albany, zuerst Gemahlin des

Prätendenten Stuart, des Chevalier de S.

George, darauf Gemahlin des Dichters Alsieri;

gehörte ferner der 1854 verstorbene hochbetraute Haus-

minister des Königs Friedrich Wilhelm IV. von

Preußen, Graf Anton Stolberg, der mit Stahl

und den Ger lachen Hauptvertreter der streng kirchlichen

Richtung am Berliner Hofe war; gehörte endlich feine
Tochter, die Gräfin Charlotte Stolberg, die
Diaconissin in Berlin wurde und die aus der Diaconis-
sinnen - Anstalt der Präsident der Rheinprovinzen Herr
von Kleist-Retzow heimführte.

Ich kehre jetzt zu Friedrich Wilhelm von
Schwerin zurück, bei dem die Frömmigkeit allerdings

nicht zu finden war: er war ganz versunken in der Welt-
lust, in ewigen Streitigkeiten mit seinen Ständen: eine
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der heftigsten entbrannte über die Succession in dem er-

ledigten Güstrow.

Noch 1695, im Todesjahre des letzten Herzogs

von Güstrow, kam eine sogenannte „kaiserliche Pro-

visional - Regierung" ins Land, an ihrer Spitze stand

Graf Eck, der den Herzog Friedrich Wilhelm zur

Huldigung nach Güstrow führte. Die Stände wider-

sprachen, auch der Oheim, Adolph Friedrich II. von

Strelitz widersprach. Nun rückten im Frühjahr 1696

Kreistruppen ein, Preußen und Hannoveraner, 1697 auch

Schweden. Herzog Friedrich Wilhelm mußte weichen!

am 18. März 1697 Nachmittags wurde der hochgebietende

Christian Graf zu Eck, „der Römisch Kaiserlichen

Majestät wirklicher Reichshofrath, Kammerherr und in den

niedersächsischen und westphölischen Kreisen gevollmächtigter

Abgesandter^, nachdem ihm zwei schwedische Offiziere die

Thorschlüssel von Güstrow hinweggenommen, da er von

selbst nicht weichen wollte, wozu ihm zwei Stunden Be-

denkzeit gelassen, durch einige schwedische Unteroffiziere

bei den Armen gefaßt und in den Wagen gebracht." *)
Er fuhr nach Schwerin, um kaiserliche Befehle abzu-

warten. Nun kam eine sogenannte „Interims - Regie-

rung," niedergesetzt vom Directorium des niedersächsischen

Kreises.

Daraus erging unterm 7. Juli 1698 das seit
dreißig Jahren erwartete Endurtel in dem oben unter

der Regierung Christian Louis' angestellten Prozesse

wegen der Garnison in Dömitz: es verurtheilte Ritter -

*) Franck 16, 77.
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und Landschaft, „zu besserer Erhaltung der Festung

Dömitz, auch zu den Garnisonskosten, wie auch zu den

Reichs - und Kreisbeiträgen." Unterdessen, seit 1668,

waren außer Dömitz noch fünf andere Städte befestigt

worden: Schwerin, Bützow, Güstrow, Boitzenburg und

auch Rostock. Diese fünf Festungen rechnete Herzog

Friedrich Wilhelm jetzt zu dem, was im Urtel ent-

halten und forderte die „solcher Etats - Verfassung," wie

er es nannte, entsprechende Kontribution, 2 00,000

T h a l e r — so hoch, als sonst noch nie erhört. Mit

den schärfsten Executionen wurde der Eintreibung dieser

Kontribution nachgesetzt, die Hälfte sollte Schwerin, die an-

dere Güstrow erlegen. DerZeitpunkt war allerdings sehr un-

politisch gewählt: es war schwere Theuerung damals in ganz

Europa. Nun kamen die von Wallen st ein notirten

mecklenburgischen „ Jmpertinenzien und Prolonganzien"

gegen „die horrible Summe, der zwei Tonnen Goldes"

in volle Bewegung: der Große Ausschuß und der Engere

Ausschuß tagten, allen Mitgliedern ward eidlich die

größte Verschwiegenheit auserlegt. Ohnerachtet des Ver-

bots solche heimliche Zusammenkünfte zu halten, das noch

1659 Christian Louis, zufolge der neuesten Wahl-

capitulation Kaiser Leopold's I. von 1657 bei Leib-

und Lebens st rase eingeschärft hatte, „erachtete sich
die Ritterschaft dennoch noch unter Friedrich Wil-
Helm befugt, solche ohne Erlaubniß der Herrschaft zu
halten." *)

*) Worte Klüver's, Beschreibung von Mccklcn-
bürg I. 502,



193

Die Landstände wandten sich von Neuem nach Wien.
Unterm 22. Mai 1699 erging von Laxenburg ein Eon-
clnsum an den Herzog: „sich gegen Ritter- und Land¬
schaft behöriger Moderation zu gebrauchen und mit ihnen,
wie es am zulänglichsten geschehen könnte, zu conseriren,
ihre Vorschläge zu vernehmen und einen gewissen Fuß
mit ihnen zu machen; da denn auch Ritter - und Land-
schast sich nicht entziehen werde noch solle, zu erlegen,
was die unumgängliche Roth und Eottjuncturen ersor-
dern." Die Ritter- und Landschaft erhielt aber unter
demselben Datum Laxenburg 22. Mai ein anderweites
Conclusum, darin die Versicherung stand: „wenn sie sollten
unbillig beschwert werden, ihnen schleunige Justiz ad-
ministriren Zu wollen." Und unterm 10. November
kam ein abermaliges Rescript aus Wien: „die, Exemtionen
und sonderlich deren Exceß einzustellen"; die durch Herzog
Christian Louis 1689 für Dömitz geforderten
35,394 Gulden sollten provisorisch gezahlt werden und
zwar solle davon der Herzog ein Drittel übernehmen,
Ritter- und Landschaft zwei Drittel. Herzog Friedrich
Wilhelm ließ demohngeachtet die zwei Tonnen Gol-
des durch Soldaten beitreiben.

In der (Süstrow'schen Snecessionssache kam um
1699 eine neue kaiserliche Commission, wie früher 1683
unter Christian Louis; ingleichen kam eine ander-
weite kaiserliche Commission zu Untersuchung der Garni-
sonssache.

Die Güstrow'sche Commission, auf den König von
Dänemark, den Herzog von Braunschweig und
den Bischof von Lübeck gestellt, dazu auch Graf Eck

KleinedeutscheHöfe. I-
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als kaiserlichen Commissar, hielt ihren Congreß zu Ham-

bürg: hier kam am 8. März 1701 der sogenannte

Hamburger Succe ssionsvergleich zu Stande:
Friedrich Wilhelm von Schwerin erhielt: das

Herzogthum Güstrow und Rostock, Adolf Friedrich II.

von Strelitz: den Stargard'schen Kreis und das Stift
Ratzeburg. Seitdem bestehen die beiden Branchen
Schwerin und Strelitz in den ihnen so zugetheilten
Landschaften: Schwerin umfaßt den bei weitem grö-
ßern Landestheil mit über einer halben Million
Einwohnern, während Strelitz nur etwa 10V,000

hat. Trotz dieser letzten Austheilung blieb aber die
mecklenburgische Ritterschaft kraft der alten Union von

1523 ein nngetheiltes Corpus und ein solches Corpus

ist sie noch heut zu Tage.

Die zweite kaiserliche Kommission, die für die Gar-

nifonsfache, war auf den General Geschwind als

kaiserlichen Commissar gestellt worden: sie setzte sich zu
Schwerin. Nach gehörigen „Jmpertinenzien und Pro-
longanzien," nach wiederholten Contestationen und Ver-
schwörungen von Seiten der Deputirten der Ritter- und
Landschaft: „daß sie aus diesen und jenen Punkt nicht
instruirt seien, daß sie über denselben erst noch mit ihren
Committenten sprechen müßten, daß kein periculurn in
mors, andere Commissionen hätten wohl noch länger ge-
dauert, daß man sich vor Gott und aller Welt über die
Proeedur des Herrn Generals — als welcher endlich

ä la Wallenstein vierundzwanzig Stunden

zum Abschluß oder Abbruch gestellt hatte — be¬
klagen müsse" ic. ic.; nachdem der Herr General seiner¬
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seits mit ebenmäßigen vielen Flüchen und Schwüren ver-
sichert, er wolle und könne durch den Ausschub nicht seine
Auctorität als kaiserlicher Commissar prostituiren -lassen

und nachdem er deshalb die Schriften schon auseinander
gelegt hatte, um Alles, außer dem Protokoll, vor ihren
Augen zu zerreißen; endlich nachdem Gras Horn, der
Premier Herzog Friedrich Wilhelm's*), den De-
putirten zu bedenken gegeben hatte, sichwohl zu besinnen,
wenn der Herr General Alles cassire, sei die Sache nicht
zu redressiren — kam endlich den 16. Juli 1701 der
sogenannte Schweriner Vergleich zu Stande: die
Stände übernahmen als beständige Contribution
12 0,000 Thaler, dazu Quartier und Lagerstätte für

die herzoglichen Truppen; letzterer Punkt war es, der die
größte Schwierigkeit gemacht hatte, lange wollte nichts
verfangen, obgleich man deswegen mehr als siebenmal
zusammentrat und von des Morgens Glocke acht bis
Abends um sieben Uhr ungegessen fortarbeitete.

Der Schweriner Vergleich war abgeschlossen, aber

der Ausführung setzte die Ritterschaft die erdenklichsten

Schwierigkeiten entgegen. Nach und nach widersprachen

achtundachtzig von der Ritterschaft förmlich diesem Schwe-
riner Vergleiche, es ging ein eigenes Buch herum, in

das sich die Protestirenden eintrugen, an der Spitze der-

selben standen: Andreas Gottlieb von Bern-

porss, hannoverischer Minister in London bei König

Georg I. von England, Bescher der mecklenburgischen

*) Ein Pommer von Geburt und ein Convertit.
S, unten bei der Hofrangordnung die Personalien.

13*
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Güter Wedend orf, Huntorf und Pötfchendorf und

Christian Friedrich von Pleffen, kömglich dä-

Nifcher Geheimer Rath, Besitzer der mecklenburgischen

Güter Hoikendorf und Cassan. Der Herzog befahl,

diese Herren nicht mehr zu den Landesconoenten zuzu-

lassen, „weil sie nur tUrbationes anrichteten und getreue

Ritter- und Landschaft hinwieder in Prozesse Und Weit-

läuftigkeiten zu verwickeln suchten, deswegen chatten sie

das Buch im Lande herumgehen lassen, um noch mehrere

und wo möglich alle in ihre partes zu ziehen."

Der Schweriner Contributions-Vergleich vom Iii.

Juli 1701 ist die Quelle von Streitigkeiten für Mecklen-

bürg geworden, die noch vierundfunszig Jahre sich fort-

gefetzt haben: es war kein Wallenstein da, der die

neuen ,, Jmpertinenzien und Prolonganzien" abhielt.

Die Summe der Contribution war wohl nun festgesetzt,

Deputali hatten sie mit schwerem Seufzen, daß das An-

gemuthete sie sast erschöpfe, bewilligt, aber die Hauptsache

war noch Hinterstellig, die Hauptsache, die so lange Zeit

der Zankapfel in Mecklenburg gewesen ist: der „Modus

Coniribuendi", die Art der Bertheilung der Steuern.
Der Herzog hatte von den 120,000 Thalern das Dritt-
theil zu zahlen, das war nach Maaßgabe des kaiserlichen
Ariels vom 7. Juli 1698 klar und unbestritten, wie
aber die übrigen zwei Dritttheile zwischen Ritterschaft und
Städten zu vertheilen seien, dieser Modus ward ein
neuer Zankapfel. Die Ritterschaft wollte den Städten
ein Dritttheil anmuthen, die Städte wollten dieses Dritt-
theil nicht übernehmen. „Als am 30. Juni 1701 bei
der Schweriner Kommission zu Protokoll dictirt wurde:
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„daß der Adel für seine Person, sanimt seinen Ritter-
Hufen, steuerfrei sein solle," machten die Teputirten der
Städte, als sie solches hörten, große Augen und ließen
sich vernehmen, sie wollten sich ihre Besugmß hiegegen
vorbehalten. Aber die Ritterschaft sagte: „das möchten
die Städte versuchen, sie wollten es mit ihnen zu Wien
wohl ausmachen." Der Modiis ward nicht festgestellt.
Der Herzog nahm deshalb ohne weiteres zweimal 1707
und 1708 ansehnliche Geldsummen aus dem Landkasten
in Rostock weg. Er reiste 1708 nach Berlin zu König
Friedrich I. von Preußen, welcher 1709 sein
Schwager ward: der König ließ ein Regiment Dragoner
unter dem Obristlieutenant von Kalkreuth in Mecklen-
bürg einrücken, das in die Güter der Ritterschaft einge-
legt wurde. Die Stände wandten sich wieder nach
Wien, es kam von da ein Pönal -Mandat, das „de
milite abducendo" verfügte, es gebot, die preußischen
Truppen aus den adeligen Gütern abzuführen. Die
Stände klagten noch aus dem Landtage von 1712 über
diese Truppen, die der Herzog doch als seine Völker
habe kommen lassen: „es hielten diese preußischen Trup¬
pen sehr über die Reinigkeit der Straßen," worunter die
Säuberung derselben von unordentlichem Gesindel ver¬
standen wurde: die Magistrate sahen das so an, als
wollten die Preußen sich der Polizei-Sachen in Mecklenburg
anmaaßen. Endlich kam im Jahre 1710 eine neue,
vierte kaiserliche Kommission: sie ward aus den kaiser-
lichen Gesandten im niedersächsischen Kreise, Grafen
Damian Hugo von Schönborn gestellt, sie sollte
;,ben Moduni" vergleichen. Er ward aber nicht ver¬
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glichen und als Kaiser Joseph l. 1711 starb, so hörte

die Commission auf.

Der Herzog suchte nun durch indirecte Steuern sich

zu helfen. Bei den Städten ward im Jahre 1708 die

80,000 Thaler damals tragende Consumtionssteuer und

Accise eingeführt, sie ließen sie sich gefallen, nur ward

wieder „der Modus" bestritten. Es ward ferner eine

Tabacksspinnerei angeordnet, schon im Jahre 1700 war

die Einführung fremden Tabacks verboten worden: man

arbeitete auf das Tabacksmonopol hin, wie in Oestreich

und Frankreich; die Stände widersprachen auf den

Landtagen von 1702 und 1705 sowohl dem Tabacks-

Monopol, als dem für Seifensiederei und sogar den für

Schweineschneiderei ertheilten Monopolen. Um Manu-

fakturen im Lande zu erhalten, hatte der Herzog schon

1698 eine Declaration erlassen, die französischen Refugies,

wie in Brandenburg aufzunehmen: es entstand da-

mals die resormirte Gemeinde zu Bützow, die noch

jetzt die einzige in Mecklenburg ist. Zu Schwerin ward

die sogenannte Schelfe, nach dem Werder zu liegend,

die dazumal größtentheils noch aus Gärten und Scheunen

bestand, zu einer ordentlichen Stadt eingerichtet, die dort

sich Niederlassenden wurden mit allerhand Privilegien ge-

fördert. Das waren die ersten Ansänge des Fabrik-

und Commerzialwesens in Mecklenburg, bei denen es, wie

mit so Vielem in Mecklenburg, stehen geblieben ist —

ich erinnere nur an den von Wallenstein während

seiner nur dreijährigen Regierung in Angriff genommenen

Canal zur Verbindung der Ostsee mit der Elbe.

Schwerin, das uralte Hoflager der mecklenburgischen
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Herzoge, hörte damals ein paar Jahre lang auf Residenz

zu sein, Friedrich Wilhelm verlegte dieselbe nach

t>er belebteren, seiner Neigung zur Weltlust weit mehr

zusagenden See- und Handelsstadt Rostock. Er bezog

das Haus am Hopfenmarkt an der Ecke der Schwan'-

schen Straße, die Collegien wurden in das weiße

Aniversitäts - Eollegium gewiesen. Ende April 1702

schon hielt er seinen Einzug in Rostock und ward mit

vielen Freudenbezeugungen empfangen: „da sich denn

auch bemittelte Studenten hervorthaten, welche in kost-

baren mit Gold besetzten Kleidern zu Pferde, unter An-

sührung ihres Fechtmeisters Pantzendorss, den Herzog

«inholten und ward der Einzug auf den Abend mit sinn-
-reichen Bildern, bei einer Illumination verherrlicht. Der

Superintendent Grünenberg *) hatte unter andern die

drei Residenz, Häuser malen lassen, bei welchen die drei

Namen Schwerin, Güstrow und Rostock und bei diesen

die drei Worte standen: Yolo (ich, der Herzog mag es)
nolo (ich mag es nicht) malo (ich mag es lieber),°

oben stand: „Praestat nunc una duabus." Der Herzog

brachte 3 — 400 Mann mit nach Rostock zur Besatzung.

Der Magistrat machte vergleichsmäßig die Quartiere und

der Soldat empfing anders nichts von den Bürgern, als

Obdach und Lagerstatt. Der Obrist du ? ui t s ward

*) Einer der gelehrtesten mecklenburgischenTheologen,
„ein Meisterstückder Natur, wie ihn der alte Franck nennt,
an Leibes- und Gemüthsgabender aber schon 1712, erst
zweiundvierzigjährig starb. Cyprian in Gotha meinte
von ihm: „Schade, daß des Mannes Gehirn sobald ver-
modern sollte."
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zum Gommanbautcn bestellt. Die Stadt hatte etwa noch

dreißig eigne Soldaten unter einem Lieutenant. Diese

waren roth, die Fürstlichen blau gekleidet, zogen aber

doch vermengt auf die Wache. Die Schlüssel der Thore

brachten sie an den Herzog, wenn Se. Durchlaucht zu-

gegen war, sonst aber an den Worthabenden Bürger-

meister, nicht an den Commandanten. Die Stadt über-

ließ dem Herzoge, jedoch nur auf Lebenszeit, die

Jagd in der Rostocker Haide: diese war zwar groß,,

kam aber doch nicht der Jagd, so um Schwerin herum

ist, bei *).
Der Aufenthalt in Rostock dauerte nur zwei Jahre.

Bereits 1704 zog Friedrich Wilhelm wieder mit

Hofstatt und ssollegie» nach Schwerin zurück, nur die

Güstrow'sche Justizkanzlei blieb zurück: der Grund war

ein doppelter und beide Gründe spezifisch mecklenburgische,

nämlich Zank mit der Stadt wegen der Gerichtsbarkeit

in Criminalsällen und Voraussicht, daß von dem Auf-

nehmen der Stadt die Krone Schweden durch Ver-

mehrung des Zolls zu Warnemünde sin schwedisch

Pommern an der Ostsee) den besten Vortheil haben

würde **).
In demselben Jahre 1704, wo der Wiederwegzug

von Rostock erfolgte, vermählte sich Herzog Friedrich

Wilhelm endlich zu Cassel am 2. Januar 1704 mit

einer Tochter des energischen und curieusen Landgrasen

Carl von Hessen, des Erfinders des Katzenclaviers,

') 3n in s. g, kcwitz. Franck 16, 127.

") Franck 16, US



201

des Stifters der Wilhelmshöhe und des Anfängers der

berüchtigten cassel'schen Seelenverkäufer«: dieser Herr ist

1705 zu Besuch nach Mecklenburg gekommen. Die

Seelenverkäuferci, die damals in fast allen kleinen Län-

dem bestand, bestand damals auch in Mecklenburg: der

alte Franck berichtet zum Jahre 1702; „ Damals

sandte der Kaiser Leopold Patente ins Reich, des spa-

nischen Successionskriegs halber, alle ausländischen Wex-

bungen zu verbieten. Darauf Friedrich Wilhelm

den 8. Februar seinen Offizieren Befehl ertheilte, die

mecklenburgischen Regimenter, so in holländischen Diensten,

nicht in Mecklenburg, sondern außerhalb Landes zu re-

crutiren, weil das Land noch eher Mangel, als Ueber-

stich an Einwohnern hätte." *)

Gleich nach seiner Vermählung mit der cassel'schen

Prinzessin, die keinen Erben gab, erließ der Herzog un»

term 25. Juli 1704 eine Rang-Hof-Ordnung, aus der

man den damaligen Hofstaat, der sehr ansehnlich war,

überblicken kann. Es waren vierundzwanzig Elasten für

„die Civil-, Militair- und andere Bediente" gestiftet, ich will

diese Rang-Hof-Ordnung, weil sie cnrios genug ist, hier

aufführen und dabei die Personalien der Hauptgeschäfts-

und Hauptvertrauensmänner des Herzogs beibringen:

Erste Elaste: Geheimer Raths - Präsiden t.

Der Herr, der diesen Posten bekleidete, war der schon

oben beim Abschluß des Schweriner Vergleichs genannte

Graf Horn, ein Ausländer und Katholik. Er

war von Geburt ein pommerscher Edelmann, war früher

*) Franck 16, 125.
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schwedischer Gesandter in Wien gewesen und hatte sich

hier mit einer östreichischen Dame vermählt und conver-

tirt, er kannte vollständig das Terrain in Wien und

hatte hier durch seine Gemahlin Fuß in der herrschenden

Aristocratie. Deshalb hatte ihn der Herzog erwählt: er

war der erste Premier - Minister in Schwerin. Franck

nennt ihn „einen Herrn von aufgewecktem Geist, durch-

treibenden Gaben*) und von Erfahrenheit." Die Aus-

Übung des Privatgottesdienstes in seiner Konfession war

ihm in seinem Hause zu Schwerin in einer Dachstube

eingeräumt worden**).
Zweite Classe. Der General-Lieutenant.

Als solcher fungirte Adam Philipp, erster

Freiherr von Krassow auf Falkenhagen und Pause-

Witz auf der Insel Rügen, von dem jetzt seit 1840 in

der zweiten Linie Divitz in Preußen gegrasten Geschlechte,

ebenfalls Pommern, dem Hauptland im deutschen Norden,

welches Generale und Soldaten beschafft hat, angehörig. Er

hatte in Diensten König Carl's XI. von Schweden bei

den von diesem Herrn den Generalstaaten überlassenen

Hülfstruppen den Rheinfeldzug gegen die Franzosen mit-

gemacht und war 1690 in der Schlacht bei Fleurus in
Gefangenschaft gerathen, in der er zehn Monate, meist
zu Paris sich aufhaltend, zubrachte. Im Jahre 1695
ging er in die Niederlande zurück, nachdem er sich mit
Anna Hedwig von Wolfrath verheirathet hatte,

*) Dasselbe Epithet, reciä er bei dem abgesetztenLand-
erbmarschall Maitz an gebraucht.

**) Minister von Schröter „Ueber die katholischeRe-
ligionsiibung in Mecklenburg, 1852."
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einer Dame von dem Geschlechte des mecklenburgischen Mi-

nisters, der, wie künftig zu berichten sein wird, Won

Herzog Carl Leopold auf höchst gewaltsame Weise

wegen eines Verbrechens, das nicht bekannt geworden ist,

in seiner damaligen Residenz zu Dömitz exequirt wurde.

Er wohnte dem Feldzuge als Volontair bei, „denn", so

schreibt er selbst in seinem Tagebuche, „ich nicht gerne

stillsaß, sondern ambitionirte, etwas zu werden, damit

ich meine Fortune weiter poussiren könnte." Dieses Pous-

siren realisirte sich, indem er 1702 Obrist des von Frie-

drich Wilhelm zum spanischen Erbsolgekriege geworbe-

nen, im Dienste und Solde des Königs von Preußen

stehenden Leib - Dragoner - Regiments befördert wurde; es

sollte einen Theil der Hülfstruppen ausmachen, welche

Preußen Oestreich stellte, nur am Rheine, nicht in Ita¬

lien verwendet werden und für jeden fehlenden Mann

waren nach der Capitulation siebzig bis achtzig Thaler

hamburgisch Courant zu erstatten. Im Juni 1703 ward

das Regiment zu Frankfurt am Main dem Prinzen

Ludwig von Baden zugeführt, es machte den Feld«

zug an der Donau in Schwaben mit. 1704 erhielt

Krassow auch ein zweites Cavallerieregiment, das der

Herzog von Mecklenburg als sein eigenes Reichseon-

tingent stellte und machte mit diesen Dragonern die

Schlacht bei Höchstädt (Blenheim) mit, wo er verwundet

ward und sich daraus im Wildbad auseurirte. Ende des

Jahres kündigte der König von Preußen die Capitu-

lation, Krassow gab das Leibdragonerregiment darauf

an den Obersten von W e d e l l und erhielt den Orden

«je I» generosit^, er behielt nur das Kavallerieregiment
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des mecklenburgischen Reichscontingents, Cr nahm nun

seinen Aufenthalt theilweise in Schwerin, wo er im Com-

mandantenhause wohnte, über dessen Thür er das Kras-

sow'sche Wappen *) setzen liest, (Heils in Rostock Im Jahr?
1707 ernannte ihn der Herzog zum Chef sämiiitlicher

mecklenburgischen Truppen und nach dem Tode des Ge-
nerallieutenants von Schwerin gab er ihm das in

holländischen Diensten und Sold stehende mecklenburgische

Infanterieregiment, das in Holland blieb, von wo es

erst nach dem Utrechter Frieden kurz vor Friedrich

Wilhelm's Tode zurückkehrte. Sein ältester Sohn, der

nachherige schwedische Cbrift Carl Detlef, stand hei

diesem Infanterieregimente als Capitain. „Am 19. Oc-

tyher 1716 in Rostock, wie derselbe eben im Begriff

war, seinen Vater im herzoglichen Residenchause aufzu-

suchen, ward er von einem Liebling des Herzogs Carl

Leopold, dem Kammerjunker von Bern er, ohne alle

Veranlassung in roher Weise mit russischen Schimpsworten

insultirt; da der Bube, zur Rede gestellt, sich erfrechte,

handgreiflich werden zu wollen, stach er ihn über den

Haufen." Ueber den Tod seines Mignons außer sich,

ließ nun der Herzog das schärfste Verfahren gegen den

Capitaiu Krassow einleiten, ihn in die Bleikammer

zu Schwerin sperren und den Criminalproceß gegen

ihn einleiten. Er entfloh einem unabwendbaren, schimpf-

lichen Tode dadurch, daß er mit zwei Sergeanten und

zwei Musquetiren, die ihn bewachen sollten, in der h.
Drei-Königsnacht 1717 glücklich entkam. Der Vater ver-

ließ am I. Januar 1718 die herzoglich mecklenburgischen

*) im senkrechtgetheilten Schilde links ein halber Ochsen-
köpf, rechts Kleeblätter.
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Dienste, lebte seitdem auf seinen Gütern, und nur im
Winter hielt er sichoft länger in Stralsund auf. 1725
ernannte ihn König Friedrich I. von Schweden
aus dem Hause Cassel, wo sein Sohn Dienstegefunden
hatte, zum Generallieutenant und 1731 gab er ihm den
schwedischenFreiherrnstand. Er starb im zweiundsiebzig-
stenJahre seines Alters zu Falkenhagenauf Rügen1736.
Sein Sohn, der aus der BleikammerEntkommene,starb,
mit einer schwedischenGräfin Lilliestedt vermählt,
die Divitz einbrachte, 1770 auf Pansewitzauf Rügen!
sein Urenkel ist der jetzige preußischeChefpräsidentder
Regierung zu Stralsund, Baron Carl Krassow auf
Pausewitz, und dessen Neffe ist der Sohn des
1840 gegrasten und 1844 gestorbenenStifters des
Majorats Divitz, Kr. Franzburg in Vorpommern,
Friedrich Heinrich, Graf Carl Krassow*).

Unter der folgendenRegierung hatte die mecklen-
burgischeArmee die Ehre, von einem später historischbe-
rühmt gewordenenManne geführt zu werden, dem nach-
herigen preußischenFeldmarschallGrafen Schwerin:
dieser hat Zuerstmit per mecklenburgischenArmee Thaten
verrichtet, er „klopfte"zu großer Freude König Frie-
drich Wilhelm's I. von Preußen, der ihn nachher
in Dienst nahm, die Hannoveraner bei Walsmühlen.
Ich kommeauf dieses Ausklopsenunten.

Folgte auf der mecklenburgischenneuenHosrangstaffel:
Dritte Classe:Geheime Räthe und Landräthe

nach der Anciennität. Unter den GeheimenRächenfin¬

*) S. von Bohlen Gesch. des Hauses Krassow,
Berlin 1853. I. S. 82 ff.
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den sichsowohl Bürgerliche als Adelige. Die Landräthe

waren aufs Aeußerstegegen den ihnen angethanen„Di s-

goust" der Gleichstellungmit den Geheimen Rathen

erbittert und beriefen deshalb ausdrücklichwieder einen

ihrer Winkelconvente;ich kommeauf die Erbitterungüber

diese „Degradation" noch einmal unten zurück.
VierteClasse: Der Hofmarsch all und der Ober¬

hauptmann. Diese beiden Chargen wurden beklei-

det von zwei Herren „von Löwen", wie sieFr an ck*)
in einer Specification der Remunerationsgelder, die für

Abschlußdes Schweriner Vergleichsgezahlt wurden, auf-

führt; wahrscheinlichstammten sie von der LausitzerFa-

milie Löben, die 1790 in der Person eines sächsischen

Geheimen Raths gegrast wurde. Als ein anderweiter

Oberhauptmann findet sichein Herr „von Bergholtz"

worunter höchst wahrscheinlichBirckholz zu verstehen

ist, von einer Familie, die damals auch in Sachsen Fi-

gur machte. Ein dritter Oberhauptmann und zugleich

GeheimerRath und Kammerpräsidentwar der Vater der

famosen „ Landverderberin" in Würtemberg, Fräulein

von Grävenitz.
Noch finden sichin dieser vierten Classeaufgeführt:

Der Oberstallmeister,

Der Hofmeister bei der Herzogin,
Der Kämmerer.

FünfteClasse: Der Oberjägermeister von der

Parforcejagd. DiesenPosten versah ein zweiterHerr

von Birckholtz, ein Lieblingdes Herzogs: er vermachte

') 16, 117.
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ihm in seinemTestamente8000 Thaler. Der Herzog,
ein starkerJäger vor dem Herrn, war ein großer Lieb-
haber des fürstlichenWaidwerks; von ihm sindunter an-
dern die Jagdhäuser Friedrichs-Moor und Kraak gebaut
worden. Jagdbeschwerdenkamen in Mecklenburgnicht
vor, weil Fürst und Ritterschaftund Städte allen Grund
und Boden besaßen. Die Jagddienste wurden aber auch
srühzeitig abgeschafft. Von der großen Freiheit, die in
dieserBeziehungin Mecklenburgim GegensatzgegenWür-
Lembergz. B. herrschte,zeugt ein Umstand,den Franck
zum Jahre 1572 anführt. Er sagt da: „zu denKlopp-
jagden ( ? Treibjagden) hatten bisher die sürstlichenJä-
gerleute aus den Städten nachGefallenaufgeboten. Nun
aber ward verordnet, daß alle solcheJagden aufhören
sollten, nur allein die schuldigeSchweinsjagdausgenom-
men, welche doch auch mit der Zeit aufgehört hat."
Friedrich Wilhelms Passion war es, den Hirschzu
forciren, eine Passion, die bekanntlichLudwig XIV.
zur Modesachegemachthatte. Friedrich Wilhelm
ließ durch Graf Horn schon1701 seinerRitterschaftan-
sinnen, ihm die Jagd auf den Hirsch ganz abzutreten.
„Bisher, d.h. vom Regierungsantritt Friedrich Wil-
helm's bis zum Schweriner Vergleichvon 1701, sagt
Franck, waren in neuen Lehnbriefenund Confenfen
über Contractedie Worte: „von der Jagd - Gerechtigkeit,
Hals- und Handgericht, jure patronatus ic." allemal
ausgelassenund durchgestrichenworden, die Ritterschaft
bat einen Jeden hinfüro in Possessionzu lassen." Es
entstand über dieseHirschjagdsvergnügen-Ueberlassungan
Se. Durchl. wieder ein eigner Prozeß zu den vielen an¬
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dorn schon schwebendenbeim Reichs- Kammergerichtin

Wetzlar, zu dessen Betreibung die Ritterschaft aber

einen Fremden nehmen mußte: der LandsyndicusSchwe¬

der hatte sichgeweigert, ihn zu übernehmen, „weil er

wohl wußte, wie sehr alle dem Herzogezuwider wären,

die ihn an dieser seinerHauptlust hinderten." Der Pro-

zössewegen dieser, jener und nochjener und abermals

noch jener einzelnenDinge gab es dazumal in Mecklen-

bürg eine Legion: Niemand füllte besserdie Säckel der
Sportulirer im Reichshosrathund Reichskammergerichte,

als Se. Durchl. der Herzog von Mecklenburgund die
ehrenwertheRitter- und Landschaftdaselbst. Den 27. März

1715 z. B. ward unter anderm endlich auch ein Duell-

maiidat in Mecklenburgerlassen,wie es unter dem wahr-

hast ritterlichen Heinrich IV. von Frankreich vor

mehr als hundert Jahren schon erlassen worden war,'

kaum war es erlassen, so appellirten die Ritter in Meck-

lenburg dagegen und diese Duellverbotssachegab wieder

den Gegenstandeines Reichsprocessesab*).
Noch rangirten in dieser fünften Hof-Classe neben

dem Oberjägermeistervon der Parforce-Jagd von B i r ck-

holz, der natürlich eine Hauptstellebei dem fürstlichen

Nimrod einnahm:
Der Oberschenk. Auch dieser Posten ward von

einem Friedrich Wilhelm sehr nahe stehendenHerrn,
einem Herrn von altem mecklenburgischenAdel bekleidet,
dem erstenunter den eingebornenMecklenburgern,dem
der Reichsgrafentitelvon Oestreichertheilt wurde — we¬

•) Franck 17, 47.



209

gen seiner Verdienstenicht um Mecklenburgssondernum
Oestreich— dem Grafen Henning Friedrich von
Baffewitz. Auf diesen Herrn kommeich am Schlüsse
dieser Regierungausführlichzurück.

Ferner standenin der fünften Classe:

Die Regierungsräthe,

Die Land Marschälle,

Der Vicepräfident des Land- und Hof-
gerichts (Präsident war einer der GeheimenRäthe),

„Der Director Justice" und:

Der Director Consistorii: diesen Posten be-
kleideteder ehemaligeProfessorzu Rostock,dann Geheime
Kanzleirath und jetzige Geheime Regierungsrath Jo-
Hann Klein, ein geborner Rostocker. Er war das
bürgerliche Factotum, das beim Schweriner Vergleiche
dem gräflichen Premier zu Händen stand. Der König
von Preußen wollte ihn baronisiren, nachdem er die
Heirath mit der mecklenburgischenPrinzessin, die so un-
glücklichausging, 1709 so glücklichzu Stande gebracht
hatte,' Klein aber nahm nur den Adel an. Er ward
später Hoskanzlerund GeheimerRath, sungirte noch un-
ter dem Nachfolger,dem gewaltthätigenCarl Leopold,
legte aber 1716 seineStelle nieder und blieb,bis Carl
Leopold die hannoverischeExemtion ins Land be-
kam, in Lübeck,währenddem lieh ihm Carl Leopold
sein Gut Gremmelin, wie andern von der Ritterschaft,
wegnehmen, erst 1719, als die hannoverischeExemtion
kam, kehrte er zurückund starb 1732 zu Rostock,„als
ein Mann, wie Franck sagt, „der seinesHerrn Ge-

Kleine deutscheHöfe. 1. 14
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schäfte, als er am Ruder war, so treulichals geschickt
besorgt' hatte." Er war auch nach Franck der wahr-
scheinlicheEoncipient dieser Hofrangordnung.

Als Letzter in dieser Classeist der Obrist aus--
geführt. Ich finde zwei Obristen,die unter Friedrich
Wilhelm sungirten;

1. Ernst Heinrich von Bohlen, von dem
noch auf Bohlendorf blühendenGeschlechte,ebenfallsdem
Soldatenland Pommern, wie General Kraffow, ange-
hörig, gestorben 1717 als Kommandantvon Schwerin.
Er stand früher in schwedischenDiensten, bei den von
Carl XI. von Schweden den Generalstaatenüber-
lassenen Hülfstruppen, wo er 1696 im Feldzuggegen
Frankreich die rechte Hand verlor, welcheer durcheine
künstliche,aus Eisenschienenzusammengefügte,ersetzte,mit
der er den Degen führen konnte. Im spanischenErb-
solgekriegeeommandirteer das von HerzogFriedrich
Wilhelm geworbene,im Dienst der Generalstaatensie-
hende mecklenburgischeInfanterieregimentund machtemit
demselben1704 die Schlacht bei Höchstädt(Blenheim)
mit. Bei einem der heftigstenAngriffeam Nachmittage
des heißen Tages ward ihm dieseEisenhandabgeschossen.
Als er während einer Pause zur Bagage zurückritt, be-
gegnete ihm der Fürst Leopold von Dessau und
redete ihn „in seiner Weise" an, ob er in drei Ten-
fels Namen retirire? Bohlen antwortete dem alten
Dessauer in seinerWeise: „Mir ist dieHand abgeschossen,
aber „die Hundsfötter" haben nichtgewußt, daß ich
im Rüstwagen eine andere im Vorrath habe, die will ich
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mir holen und sie dann gleich, wie es sich gehört, mit
Ew. Durchlaucht aus den Trapp bringen Helsen"*).

2. Du Puits, Commandant von Rostock.
Sechste Classe: Aeltester Kammerjunker,

Gehe.ime Kammerräthe,
Jägermeister,
Obristlieutenant,
Rittmeister von der Garde.

Siebente Classe: Kammerräthe,
Kanzleiräthe,
Assessorendes Land- und Hosgerichts.
Consistorialräthe,
Kammerjunker,
Oberforstmeister,
Der Drost.

Achte Classe: Hosräthe,
Hofjunker,
Majors,
Der GeheimeSecretarius,
Der Leibmedicus,
Hauptleute.

Neunte Classe: Alle andern Räthe,
Kammermeister,
Haushosmeister,
Stallmeister von denen Jagdpferden.

Zehnte Classe: Der Bürgermeister von Rostock.

*) Von Bohlen, Gesch.des HausesKrassow, Ber-
lin 1853. I. 89. Note.

14*
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Professoren der oberndrei Zacultäten").
Superintendenten.
Landrentmeister,
Archivare,
Der Cabinets-Secretarius,
Die Legations-Secretarii,
Rittmeister,
Capitains,
Der Lieutenant von der Garde,
Die Doctoren,

Die Hofprediger,

Die Zoll-Commissarii,

Die Bürgermeister der Vorderstädte

Parchim und Güstrow.

DreizehnteClasse: Protonotarien beim Hof-und Landgericht,

Secretarii,
Professoren der Philosophie,

Amtmänner,
Seniore,
Pröpste,
Rathsherrn von Rostock,
Lieutenants,

Kammerdiener.
VierzehnteClasse:Advocaten,

Pastoren.
FünfzehnteClasse:Registratoren,

Caffirer,

*) Die Professorender Philosophiewaren i» Classe13 ge-
wiesennebendenRathsherrn, KammerdienernundLieutenants.

Elfte Classe:

Zwölfte Classe:
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Küchenmeister,
Licent- Commisfarien,
Bürgermeister (der Städte außer Ro-

stockund den zweiVorderstädten),
Hofapotheker,

Schul - Rectoren,
Fähndriche und Cornets,

Der Pagenhofmeister,

Der Geheime Kanzellist,

Der Auditeur,

Die Kammerdienerder Herzogin,

Die Rathsherren der Vorderstädte.

Sechszehnte Classe: Zollverwalter,
Forstmeister,
Kellermeister,
Intendant von der Jagd,
Bereiter,
Der Protonotar im Confistorium,

Der Münzmeister,
Der Kapellmeister,

Der Hofpostmeister,

Die Conrectoren,
Der Kücheninspector,
Der Kammerfourier,
Der Hoffourier,
Der Leibchirurg,
Die Prinzen-Kammerdiener.

Siebzehnte Clasie: Kanzellisten,
Der Schelf- und der Stadtvoigt,

Die Cantoren,



214

Achtzehnte Classe: Rentschreiber,
Amtsschreiber,
Küchcnschreiber,
Kornschreiber,
Wachtmeister-Lieutenant,
Hausvoigt,
Hof- Weinschenk,
Conditor,

Rathsherren.
Neunzehnte Classe: Die Succentoren,

Die Trompeter und Pauker,
Die Hof-Musikanten.

Zwanzigste Classe: Organist,
Hofmaler,
Hofgärtner,
Mundkoch,
Hofjäger,
Büchsenspanner,
Hofgoldschmidt,
Tapezier,
Licent- Einnehmer.

EinundzwanzigsteClasse: Forstverwalter und Förster,
Reisekoch,
Ballmeister,
Fouragemeister,
Silberdiener,
Mundschenk,
Rechenmeister.

ZweiundzwanzigsteClasse: Wagenmeister,
Hof-Pferdearzt und
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Reitschmidt,
Hauskoch,
Hofbäcker,
Laquaien,
Stubenknechte.

Dreiundzwanzigste Classe: Reitknechte,

Jäger und Schützen,

Leib- Kutscher,

Feuer - Böter in den fürstlichen

Gemächern.

Endlich die vierundzwanzigsteClasse aus der schwerinischen

Hofrangordnungsleiter nahmen ein: die

Holzvoigteund die

Kutscher.*)
Der von solchemHoscötus, der sorgfältig nach dem

Worbild der russischenTschin's vom Premier bis zum

Feuerböter herunter gegliedert war, umgebeneHerr von

Mecklenburg erlebte sehr schwereZeiten: der nordische

Krieg bewegte sichimmer drohender heran: der hochge-

bietende König des Nordens war 1709 bei Pultawa

geschlagen worden und verweilte in Bender bei den

Türken. Seine Feinde, die Wespen, die den Löwen

*) Mit dieser Hofrangordnung von 170t sind noch zu

vergleichen:
da« Hofreglement vom 16. September 1753,
i>ie Reiseordnung vom 10. Juni 1609,
die Küchenordnungvon 1742 und
die Redoutenordnung vom 7. Januar und 8. August

1750, die interessante Curiosa darbieten, die ich

aber, um nicht zu weitläufig zu werde», übergehe.
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umschwärmten,belegtenMecklenburgmit schwerenLieserun-
gen. Im Jahre 1711 rückte zuerst Friedrich IV.
König von Dänemark, der „häßliche und alberne"'
Herr Vetter, der Gemahl der frommen Luise von
Güstrow, mit 24,000 Mann ein. 1712 kamen dann
Sachsen, sie kamen unter einem gebornen Mecklenburger,
einem armen Edelmann, der am Hofe des königlichen.
Don Juan in Dresden Fortune gemacht und sogar
die Wittwe eines Prinzen von Brandenburg gehei-
rathet hatte, dem General Grafen Christian August
von Wackerbarth. Dieser Mecklenburger war ein
Prachtexemplar seiner Gattung, unter den vielen Hos¬
generalen seiner Zeit einer der bizarrsten und eitelsten,
aber nicht am wenigsten ehrgeizigenund machtlüsternen,
ein bärenhafter Stutzer und Petit-Maitre; feine köstlichen
Personalien sind in der sächsischenHofgeschichtenach den
Memoiren des Baron Haxthausen mitgetheilt wor-
den. Dieser Herr, einer der größten Phrasenmacher^
entschuldigtesich, weil im vorigen Jahre aus Dresden.

*) Band 6, Seite I—25. Ein „Thellims Wacker-
hart" erscheint schon als Zeuge in der Urkunde vom 30.
Januar 1273, welcheParchim Stadtrecht bestätigte. Rud-
losf llif. Sief. ©.69 aus der von Behr'sch?» Urkunden-
Sammlung abgedruckt. Ein „Olto Wackeibart miles"
war einer der Mitgelober desLandfriedensbriessder sächsischen
und wendischenFürsten und Städte an der Ostsee d. <1.Ro¬
stock 12b3, 13. Juni mit seinen Lehnsherren von Mecklen-
bürg. S. Lisch, Maltzan'sche Vhf. 1,65. Ein neuerer
Otto Wackerbarth ist eben als Hosmarschalldes Eon-
rertitrn Christian Louis vorgekommen.
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ein gnädiges Rescript von seinem Herrn, dem starken
August von Sachsen-Polen, sür den Herrn von
Mecklenburg in seinem Streit mit Ritter- und Land-
schast über „den Modus" ergangen sei, bei seinen Brü-
dern, den mecklenburgischen Rittern, höflichst und höchlichst,
indem er unter andern in seinem weitbauschigen Stylus
schrieb: „Das Principium welches ich mit der mecklen-
burgischen Muttermilch eingesogen, bleibt bei mir unver-
änderlich und besteht darin, daß des Landessürsten und
seiner Lande Bestes inseparable und daß eine gute Har-
monie zwischen dem Fürsten und Seinem ihme von Gott
verliehenen Provinzen das sicherste Fundament seines
Reichthums, Ansehens und Glückseligkeit sei, von diesem
principium bin ich nicht abgewichen und alle ineine

Actiones haben solches bekräftiget." In demselben Jahre
1712 erschienen nun auch die Schweden, um ihren Fein-
den die Stirn zu zeigen, sie erschienen 16,000 Mann
stark unter deni General Feldmarschall Graf Steen-
bock, der nachher bei Gadebufch auf der Straße von
Schwerin nach Lübeck, über den albernen und häßlichen
Dänenkönig siegte, „der noch in seinem Gezelt Kriegs-
rath hielt, als S t e e n b o ck über einen Berg plötzlich an-
marschirt kam und saß den Dänen auf dem Halse."
Zuletzt, noch 1712, kam auch noch der Zaar Peter
mit den Moscowitern, wie man damals die Russen
nannte, von denen der alte F r a n ck schreibt: „hielten
sonst noch am Besten mdre und bezahlten Alles mit
guten silbernen Kopeken, waren übrigens sehr andächtig

bei ihrem Gottesdienste nach griechischer Weise, hielten

ihre Priester in hohen Ehren und schonten der unsrigen
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^Priester) bei der Einquartierung, konnten sich sehr

wohl in den Namen der altenDörfer finden,

als welche aus der Wenden Zeit und mit

ihrer Sprache überein kamen, daher sie den

Einwohnern bald einen andern Begriff von sich beibrach-

ten, als man anfänglich von ihnen gehabt hatte, indem

man, sonderlich die Kalmücken unter ihnen, gar sür Men-

schensresser ausgeschrieen." *)

Zu diesen schweren Zeiten, während Mecklenburg

von nicht weniger als fünf Potentaten Truppen, preußi¬

schen, dänischen, sächsischen, schwedischen und russischen,

heimgesucht war, machte der Landesfürst in Hamburg

Residenz. Er feierte am 28. März 1713 seinen

unddreißigsten Geburtstag. „Dies Alter, schreibt Franck,

verhieß ihm also noch ein langes Leben und seine Un-

terthanen wünschten ihm solches, ob zwar auch viele, der

mancherlei Neuerungen halber, nur schlecht zufrieden

waren. Dies schmerzte aber auch den Herrn nicht wenig,

als welcher immer aus Vergleiche bedacht war, sah aber

auch mit vieler Gemüthsunruhe an, daß ihm alle seine

Anstellungen in diesem Falle mißriethen, und er aus den

Rechtsgängen, nachdem der erste (Schweriner) Vergleich

von 1701 angefochten war, nicht heraus kommen könnte -

welches ganz wider seine natürliche Gemüthsversaffung

lief, als welche nur auf unverrückte Fröhlichkeit

bedacht war und sich in aller Menschen Herzen so ange-

nehm bilden wollte, als wie die Natur ihn mit einer

liebenswürdigen Gestalt begabt hatte. Hierzu kam der

') Franck 16, 337.
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klägliche Zustand seines Landes ic. Dies Alles ermüdete
seinen sonst aufgeweckten Geist. Zudem waren seine Lei-
beskräste schon in der Jugendblüthe durch die ausschwei-
senden Lüste erschöpft und konnten durch die übermäßige
Liebe zur Parforcejagd nicht wieder zum Gedeihen kom-
men. Man merkte daher schon im April 1713 eine
Niedergeschlagenheit an ihm, wie mir sein Hofprediger

Hahn versichert hat. Als nun seine Kräfte immer mehr
und mehr abnahmen, so ward für rathsam gehalten, das
Schlangenbad bei Frankfurt am Main zu gebrauchen.
Der Herzog reiste auch dahin, aber es erfolgte nicht die
gehosfte Wirkung. Er machte sein Testament im Schlan-
genbade am 6. Juli und reiste darauf zurück nach Mainz,
wo er am 31. Juli 1713 starb."

Friedrich Wilhelm starb wieder, wie sein Vor-
gänger, außerhalb Landes. Er ward von Mainz nach
Schwerin abgeführt und hier in der von ihm gestifteten
Schelskirche begraben. Er hinterließ, wie erwähnt, keine
rechtmäßigen, dafür aber eine Menge natürliche Kinder:
er war ein ebenbürtiger Zeit- und Gesinnungsgenosse

des starken August von Sachsen-Polen, Max
Emanuel's von Baiern, der im französischen Exile

so viele „von seiner Race" hinterließ, des Stifters von
Carlsruhe in Baden, der unter seinen „Gartenmägdlein"
alle Abende die, welche aus dem Tarocspiel den Pagat-

trumf zog, zur Königin der Nacht erhob u. s. w. Unter

den Kindern Friedrich Wilhelms sind besonders zwei

Söhne und eine Tochter bekannt geworden, die wieder

,von Mecklenburg" betitelt wurden. Einen Sohn,
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der seinen eignen Namen Friedrich Wilhelm führte,

erzeugte er mit der Tochter des der Bleikammer unter

Christian Louis entgangenen Kanzlers Wedemann;

der andere Sohn, Carl Ludwig von Mecklenburg

geheißen, ward mit einer andern Dame von vornehmem,

aber unadeligem Stande erzeugt. Friedrich Wil-

Helm vermachte jedem dieser beiden Söhne 50,000

Thaler, wofür ihnen die von Friedrich Wilhelm

neuerlich angekauften adeligen Güter Kargeetz, Gültzow^

Ziebühl, Boldebuck und Lübzien durch den Nachfolger

eingeräumt wurden. Ueber den nachherigen Obristlieute-

nant Carl Ludwig von Mecklenburg berichtet

Franck zum Jahre 1742 vom Landtag: „Als am

1. November das Namenverzeichniß der beim Kloster

Dobbertin eingeschriebenen Fräulein vorgelesen wurde,

so fand sich, daß der Obristlieutenant Carl Ludwig

von Mecklenburg zu Ziebühl den 30. Juli a. c„

gleichfalls eine von seinen beiden Töchtern einschreiben

lassen. Weil er aber nicht unter dem mecklenburgischen

Adel aufgenommen war, auch die hiezu erforderlichen

Ahnen nicht vorlegen konnte, so gab dieses Bedenken,

doch ward jetzo noch kein Schluß gefaßt. Am 6. No-

vember aber erklärte der Obristlieutenant in einem Me-

morial an Ritter- und Landschaft, daß er sich dem

Landtagsschluß wegen der Aufnehmung in

Allem gemäß erzeigen wolle. Darauf ward er, we-
gen seiner patriotischen Gesinnung und
weil er sich mit einer alten Familie des Lan-
des verheirathet, auch sich sonst Jedermanns Liebe

und Freundschaft zu Wege gebracht, für sich und alle



Abstämmlinge zu allen adeligen Vorzüglichkeiten aufge-

nornmen."*)
Die einzige unter den natürlichen Töchtern Frie-

brich Wilhelms, die sich einen Namen gemacht hat,

aber einen sehr Übeln, war die Gemahlin des Ministers

von Wolfrath, welcher bei Carl Leopold, dem

Nachfolger Friedrich Wilhelm's, die Geschäfte führte:

sie wurde Carl Leopold's Maitresfe und auf ihren

Hauptantrieb, wie später zu berichten sein wird, wahqr

scheinlich ihr Gemahl enthauptet.

Ich muß nun noch die Personalien des Factotums

des lebenslustigen Herzogs, seines Hauptgesellschafters in

dieser seiner Lebenslust, die ihn so früh dahinraffte, geben.

Liebling des Herzogs war Henning Friedrich

von Basse Witz, der später, 1726, der erste Graf sei-

nes Geschlechts wurde, ein merkwürdiger Adelsherr, von

dem die Personalien näher bekannt geworden sind, er war

einer von den Mecklenburgern, die wegen ihrer für

Oestreich geleisteten Dienste den Reichsgra¬

fenstand erhielten. Er stammte aus einer der nicht

gerade zu den ältesten zu zählenden, aber eingebornen

Familien Mecklenburgs slavischen Ursprungs. Diesen Ur-

sprung haben die Genealogen zwar bis zu der Obotriten

und Wenden Zeiten hinaufzuleiten sich bemüht, aber erst

*) Wegen der gesperrtgedrucktenWorte ist Bezug auf den
Ercurs über den „eingebornen und recipirten Adel," welcher

in Folgendem seine Stelle finden wird, zu nehmen: die

„Aufnehmung" des Adels durch den Adel selbst in

Mecklenburg ist eine der merkwürdigsten „Jmperti-

nenzien" der Ritterschaft dieses Landes.
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im vierzehnten Jahrhundert erscheint die Familie begütert zu
Stoor in der Nähe von Rostock. Lütke (Ludolf) von
Bassewitz unterschrieb 1523 die kleine Union und ein
anderer Lütke, der nähere Stammvater, der 1620 zur
Zeit des dreißigjährigen Krieges starb, hinterließ drei
Söhne, die drei Linien gestiftet haben: die Dalwitzer,
die lühburger und die Gerdens - Linie: Henning auf
Dalwitz stiftete die Dalwitzer Linie, dieser Henning
lvar der Großvater Henning Friedrichs. Sein Va-
ter war Philipp Cuno von Bassewitz, der den in
Mecklenburg so einflußreichen Posten eines Landraths be-
kleidete und ein redlicher und vermögender Mann war,
der mit Leib und Seele für die alten Adelsfreiheiten
Mecklenburgs und das „löbliche Herkommen" der mecklen-
burgischen Ritterschaft stritt, den nordischen Krieg noch
erlebte und 1714 starb, vermählt mit einer verwittweten
von der Kettenburg, gebornen von Lehsten").
Henning Friedrich von Bassewitz war geboren
1680, er besuchte die Universität zu Rostock und meh-
rere fremde Akademien, zeigte aber frühzeitig mehr Nei-
gung zu lustiger Gesellschaft, zum Reiten, Jagen und
zum Soldatenstand, als zu den Wissenschaften. Sein Va-

*) Beides mecklenburgischeFamilien! die von der Ket-
tenburg, denen der jetzige Führer der Katholikenpartei an-
gehört, stammen aus Bremen. Die Lehsten find ein altes
eingebornes Geschlecht:schonim Landfriedensbriefeder sächsi-
scheu und wendischenFürsten und Städte an der Ostsee vom
13. Juni 1283 kommtunter den Mitgelobern auf Seiten der
Fürsten von Werte ein „Bemardns de Lesten, Mi~
1es" vor.
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ter brachte ihn in den Hofdienst Herzog Friedrich
Wilhelm's: er stieg vom Hofjunker zum Kaumetjunker
und zuletzt zum Oberschenk, welchem Posten er vorzügliche
Ehre machte: er erhielt einst einen Brief mit der Auf-
fchrifti „A monsieur deBassewitz, Grand Buveur
de S. A. S." statt Grand Echanson. Er war ein un-
gemein unruhiger, hitziger, unvorsichtiger und dreister
Herr und diese Dreistigkeit verwickelte ihn in eine Menge
Händel, wie er sich denn mit dem von Crivitz in
Schwerin herumschlagen mußte. Desto devoter war er ge-
gen seinen Herrn. Er that Alles, um das Wohlgefallen

dieses seines gnädigen lebenslustigen Landesherrn zu ver-
dienen, er begleitete ihn allenthalben auf der Jagd, beim
Spiel und andern Lustbarkeiten,' zur Beweisung seiner
größten Devotion sprang er sogar einst von der Brücke
in Schwerin in die See, wobei er nur mit Mühe geret-
tet wurde *). Dreiundzwanzigjährig 1703 vermählte er

sich mit Anna Maria von Clausenheim, Tochter
eines Hamburger Domherren, dessen Vater fürstlich hol-
steinischer Leibmedieus gewesen war, einer muntern und

reichen, aber ganz neu geadelten Dame. Diese Dame

brachte ihn zwar um den mecklenburgischen Dienst, ver-

half ihm aber zu einem weit ansehnlicheren in Holstein.
Die Eitelkeit trieb nämlich Frau von Bassewitz, der
man als einer Neugeadelten nicht genug Ehre erzeigen
wollte, sämmtliche Damen des Schweriner Hofs bei einer

Jagd zu Neustedt durch ihren Mann in Knittelversen

*) Das Schloß zu Schwerin liegt auf einer Insel im
See und ist mit der Stadt durch eine Brücke verbunden.
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durchziehen Zu lassen. Die Sache erweckte Anfangs viel

Vergnügen, später aber setzte die Frau Hofmeisterin von

Adelsheim, die in großen Gnaden stand, durch, daß

der Oberschenk in Arrest kam und zuletzt gar den Hof

räumen mußte. Zu diesem Fall trug die ungemeine

Schwatzhastigkeit des muntern Oberschenken bei, der unter-

weilen bei den starken Deckelgläsern nicht nur die Hof-

Geheimnisse ausgeplaudert, sondern auch die Ehrfurcht ge-

gen hohe Häupter außer Augen gesetzt hatte. Durch die

in Hylstein-Gottorp sehr mäckitigeFamilie seiner Gemahlin

kam Bassewitz in die Dienste dieses Hofs, und die

von dem holsteinischen Kammerherrn und Amtmann zu

Ranzau I. C. von Hennings*) 1774 herausgegebene

„Geheime Geschichte dieses Hofs" unter Herzog Frie-

brich IV. und Carl Friedrich, dem Vater Kaiser

Peters III. von Rußland, ist gewissermaßen seine

Biographie. Bassewitz diente in Holstein zuerst als

Etatsrath und Amtmann der Aemter Husum und Schwab-
stedt. „Er begab sich nach Husum zu wohnen, woselbst

er mit den Einwohnern ganz vertraulich lebte. Er liebte

anbei das Reiten und die Jagd, wobei ihm sein Secre-
tair fleißig Gesellschaft leistete, bis ihn seine Gemahlin
eines Unternehmens beschuldigte, so Joseph zu seiner
Zeit nicht gethan hatte, weshalb er denselben seiner Dienste,
wiewohl ungern, entließ. Er reiste auch zuweilen nach
Schleswig, Hamburg und Kiel, besuchte gute Gesellschaf-
ten und einen anständigen Zeitvertreib, gedachte auch

*) Herausgeber der Monatsschrift: „Genius der Zeit"
1794 ff.
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länger seine Jahre auf dem Amte vergnügt zuzubringen,
als 1712 der verderbliche nordische Krieg in Holsteiu
überhand nahm und den Sachen ein ganz anderes An-
sehn gab. Ob er nun gleich sein Aeußerstes that, diese
Ehrenstelle, woran er alles das Seinige verwendet, zu
behaupten, so mußte er doch solche mit den Rücken an-
sehen und sich ins künftige in Staatssachen gebrauchen

lassen." Er wurde nun Diplomat: er ging in den da-

maligen Verwicklungen des holsteinischen Hofs in Folge

des nordischen Kriegs 1713 nach Petersburg, später
nach Stockholm, nach Berlin, nach Paris. In Peters-

bürg hoffte er durch Fürst Menzikosf, der seinen ge-

treuen Zechbruder von Husum her ausdrücklich begehrt

hatte, große Dinge auszurichten, es kam aber anders,

Peter der Große meinte damals, da Bassewitz in

Verdacht gerieth, daß er nicht aufrichtig handle: „28 at

will sick de kleene Forst in de groote Saacke

meleeren, ick will den Keerl naa Sibirien

schicken", Bassewitz mußte schleunigst unverrichteter

Sache zurückkehren und ward damals nach Stockholm be-

ordert. Unterwegs versuchte der ehemalige Minister von

Holstein, der jetzt am Stockholmer Hofe alles vermögende

„schwedischeAlcibiades", Baron Görtz, ihm die russischen

Depeschen durch seinen eignen Seeretair zu entwenden,

um ihn am schwedischen Hofe zu schaden. Bassewitz

ritt, als er den Raub wahrnahm, dem Secretair sofort

von Königsberg nach Danzig nach, holte ihn vor Danzig

ein, zwang ihn den Raub wieder herauszugeben und

schrieb nun an Görtz einen Brief, darin er ihn unter

andern einen Narren, der ins Tollhaus gehöre, nannte,

•SteinedeutscheHöfe. I.
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ihm vorwarf, daß der dänische General von Dewitz ihn

genöthigt habe, die Treppe geschwinder, als er gewollt,

herunterzusteigen u. s. w. Beide wurden Todfeinde und

Bassewitz trug nach Carl's XII. Tode nicht wenig

zu dem tragischen Schicksale des Baron Görtz bei*).
Später wurde Bassewitz Premier in Holstein und

als solcher begleitete er seinen Herrn nach Petersburg,

wo nach dem Tode Peters des Großen derselbe sich
1725 mit dessen Tochter Anna vermählte. Es folgte

darauf die Allianz Rußlands mit dem Hause Habsburg

und Kaiser Carl VI. erhob Bassewitz 1726 zum Danke

in den Reichsgrafenstand, was seit 400 Jahren nicht ge-

schehen war: Kaiser Carl IV., derselbe, der Mecklenburg

zum Herzogthum erhob, hatte einmal einen Dewitz zum

Grafen von Fürstenberg gemacht, diese gräfliche Er-

Hebung war aber nicht von Bestände gewesen und die

Familie Bassewitz ist noch heut zu Tage die älteste

reichsgräfliche Familie, die im Lande Mecklenburg existirt.

Ueber die Wirksamkeit des ersten Grafen Bassewitz

in Holstein enthält das Buch von Hennings noch eine

Menge Curiosa, unter denen ich mich begnüge heraus¬

*) „Nach eingezogener Nachricht von König Carl's
Tode und des Freiherrn gefänglicher Haft war Bass ewitz
nach Stockholm geeilt und bei den Feinden des Freiherrn
willkommen, wie er den letztern auch mit voriger Heftigkeit
verklagte. Es hätte einmal nicht viel gefehlt, da er in einem
Nebenzimmer hinter den Tapeten dessenVerhör beizuwohnen
Gelegenheit fand, und dieser seiner nicht zum Besten gedachte
daß er durch Ungestüm sich und diejenigen, so heimlich zuge-
gen waren, verrieth."
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zuHeben: „daß man glaubte, wie kaum ein Drijt-
theil der Landeseinkünfte zu Unterhaltung

des gräflichen Hauses von Bassewitz hin-
länglich wäre. Er selbst ließ sich außer der Gehei-
menraths-Präsidenten-Stelle, so er schon besaß, zum Ober-
Hofmarschall und Jhro Kaiserlichen Hoheit, der Herzogin

Oberhofmeister erklären und erhielt anbei die Aemter

Reinbeck und Trittau zum nützlichen Gebrauch. Sein

Gehalt betrug 8000 Thaler. Seine Gemahlin wurde

ingleichen zur Oberhofmeisterin bei der Herzogin mit 1200

Thalern Spielgeldern ernannt; dabei ihm zugestanden

wurde, die Marschallstasel nach seiner Bequemlichkeit in

seinem Hause anrichten zu lassen. Sein Bruder war

Geheimer Rath, Kammerpräsident und Amtmann zu Kiel,

Neumünster und Bordisholm; weil er im Geheimen Rath

und als Amtmann genug zu schaffen hatte, wurde es so
eingerichtet, daß er seine Kammerpräsidenten-Stelle des
Grafen. Eidam, dem Generalmajor von Reichel abtreten

mußte. Der zweite Schwiegersohn Bernhard Ludwig

von Platen wurde unter dem Schwiegervater Hofmar-

schall mit 4000 Thalern; der dritte Schwiegersohn,

Graf von Dernath, katholischer Religion, Landrath

und Vicekanzler; der vierte Schwiegersohn, Graf Wacht-

Meister, Oberjägermeister ic.1'

„Der von Bassewitz ging mit großen Dingen

schwanger; hierzu kam das an allen Hösen sich äußernde

Uebel des Neides und der Mißgunst, indem die meisten

Großen des Hofs des Herzogs gnädigstes Vertrauen zu

dem alten Geheimen Raths - Präsidenten Magnus von

Wedderkopp mit scheelen Augen ansahen. Man hatte

15»
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diesen mit einem gnädigen Gesichte nach Hose berufen,

um sich mit ihm über den verworrenen Zustand Holsteins

zu berathen^i- Zwischen dem von Wedderkopp und

dem von Bassewitz nahm die vertrauliche Freundschaft

ab, theils aus des Letzteren natürlichem Unbestand, theils
aus Eigennutz und Eifersucht ?c. Der von Med der-
kopp billigte die wenigsten von den gefaßten weitsichti-
gen Anschlägen, sprach von der übermäßigen Verschwen-
dung frei und fast öffentlich, nannte die vermeinten Lust-
barkeiten eine üble Haushaltung und gab deutlich genug
zu verstehen, daß die wichtigen Staatsgefchäfte nach der
Art, wie sie es anfingen, nicht glücklich möchten aus-
geführt werden. Diese und andere Wahrheiten zogen ihm

Haß und Neid zu und wurde dem Herzog vorgestellt:

„Der von Wedderkopp schickesich nicht zum Geheimen

Rath noch zu dessen Präsidenten! der alte Mann rede

allzeit von alten Sachen, von Jhro Hoheiten Vater und
Großvater, so bei Ihnen jetzt nicht weiter statt haben
könne, da Sie zu größeren Dingen geboren; er kenne die
geheime Beschaffenheit der europäischen Höfe so wenig als
die heutige Art, eine Sache hurtig, bald und glücklich

durchzutreiben: er wolle Alles zehnmal überlegen, mit
der Feder nochmals ausführen und durch Rechtsschlüsse
behaupten, welches zu vielen Weitlänftigkeiten Anlaß
gäbe; ein hurtiger Begriff, durch Mutterwitz
unterstützt, regiere jetzo die Welt; durch
Geld, gute Freunde, beim Spiel und einem

*) In Folge des nordischenKriegs war der Herzog außer
Besitz seiner Länder gekommen.
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Glas Wein würden die Sachen viel leichter
abgethan; er sei allezeit reich an Erfindungen vieler
Schwierigkeiten und in Geldsachen sehr geizig gewesen,'

man möge ihm seine Hebungen und Hauswesen besorgen

lassen. Der Herr von Basse witz wolle durch seine

Staatsklugheit den Unterschied in den Handlungen der

alten und neuen Welt zeigen, und wie wenig man eines

solchen verdrießlichen Lehrmeisters gebrauche" ic. Die

Hofleute mußten sich das buchstäblich zu glauben anstel-

len, wenn sie nicht ihr Glück verscherzen wollten/' ic.

Eine der vorstehenden pomphaften Vorstellung ent°

sprechende Figur machte Graf Bassewitz in Frankreich

aus dem Congresse zu Soissons, den er im Na-

men seines Herrn besuchte, er that es da seinem groß-

günstigen Freunde und Patron, dem östreichischen

Staatskanzler Sinzendorf, dem „Apicius" des Kai«

serhoses gleich. Fleury pflegte den Grafen Basse-

witz wegen seiner Projectenmacherei nur den „Ripperda

du nord" zu betiteln. „Sein Hauswesen soll so bestellt

gewesen sein, daß bei ihm beständig eine Sammlung

junger Leute gewesen, die sich beim Spiel und sonst zu

belustigen gesucht, ob er gleich selbst an dem Gewinn

keinen Theil genommen, sondern vielmehr an einem Abende

viele tausend Thaler bei einem Glase Wein seinen Freun-

den gegönnt haben soll. Seiner Kanzlei stand der Etats-

rath S — rl — nd vor und hatte nächst ihm die höchste

Gewalt in Händen-, die Haushaltung aber besorgte eine

ungarische Frau N — nck — w — tzen, die mit dem

Grafen von Sinzendorf als Haushälterin nach

Soissons gekommen war, bei welchem er sie sah, zu sich
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nahm und liebte, solches auch so wenig verhehlte, daß er

sie «bisweilen in seinem Wagen bei sich führte. Er
suchte die verschiedenen Eigenschaften der
Völker in der Liebe zu erkennen, demnach hatte
er in Berlin eine Mohrin, in Stockholm eine Ruf-
sin und zu Soissons eine Ungarin zur Maitresse er-
wählt. Weil der Etatsrath und diese Ungarin sich nicht
gar zu wohl vertragen konnten, so gab S— rl —nd

der ohnedem eifersüchtigen Gräfin von Basse witz
von der Lebensart in Soissons Nachricht, welche die Ant-
wort an denselben in ihres Gemahls Brief mit einschloß. Der
Gras erbrach denselben nach der unter ihnen eingeführten
wechselsweisen Gewohnheit und entdecktedas Geheimniß. Es
mußte hierauf S—rl—nd in Gegenwart des russischen
Großkan'lers, Grafen von Golofkin und des Etats-
raths Dumont die Sprache der überlaufenden Galle
hören und der Graf sandte noch überdem einen höchst
nachtheiligen Bericht von ihm nach Holstein, welches die-
fem ehemaligen Günstling so empfindlich fiel, daß er an
einem hitzigen Fieber in wenig Tagen seinen Geist aufgab.
Die Gräfin sandte indessen ihren Schwiegersohn, den G r a -
fen von Dernath, zu ihrem Gemahl? wie aber die-
ser die Ordnung nicht herzustellen vermochte, folgte sie
ihm selbst mit der Gräfin Tochter nach Paris nach. Der
Gras hatte der Ungarin lebenslang Unterhalt verspro-
chen und wollte sie auch zu sich aus seine Güter nehmen,
allein sie trug Bedenken sich dazu zu entschließen und
nachgehends bedachte er sich auch. Sie lebte hierauf eine
Zeit lang zu Güstrow unter dem Namen von St — n-
f — ld und suchte zuletzt die Immission in seine Güter."
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Das Glück des Grafen Bassewitz blieb auch

in Holstein nicht von Dauer: nach der Zurückkunst von

Soissons, nachdem von den gemachten pomphaften Hoff¬

nungen aber auch gar nichts in Erfüllung gegangen

war, empfing er zu Hamburg die Bedeutung, daß der

Herzog seiner Dienste nicht länger benöthigt sei. Der

Graf hatte sich aber auf diesen Fall vorgesehen, einen

Umweg über Wien gemacht und sich hier den Titel eines

Geheimen Raths geben lassen. Er weigerte sich seine

Stelle niederzulegen, „um desto mehr, als der kai-

serliche Wille wäre, daß er länger in fürst*

lichen Diensten bleiben und sich in Staats-

sachen gebrauchen lassen sollte." Darauf ward

ein fiskalischer Prozeß gegen ihn eingeleitet, darin ihm

sehr harte Dinge vorgeworfen wurden, es war die Rede

unter Andern vom „in die Tasche stecken" beträchtlicher

Summen, Behinderung des Nutzen seines Herrn „durch

unzeitige und ungeziemende Drohungen," ja sogar davon,

„daß er sich nebst seinem Herrn zugleich huldigen

und viele nicht eher in Dienste treten lassen, als bis sie

ihm den Eid der Treue geschworen." Erst im Jahre

1734 kam ein Vergleich zu Stande, darin der Herzog

nicht nur dem Grafen alle Strafe erließ, sondern ihm

auch noch Geld herauszahlte: daraus lieferte der Graf

auf seinem Gute zu Prebberede die Schriften der ge-

Heimen Unterhandlungen wegen des Herzogthums aus.

„Man fand gerathen, sagt die Schrift von Hennings,

mit ihm einen Vergleich zu treffen, weil er so unvorsich-

tig und was ihm in den Mund kam, auszustoßen ge-

wohnt war,' in seinem Eifer verschwieg er nichts, sondern
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fand gar nicht bedenklich, allerhand im höchsten Ver-

trauen mitgetheilte Sachen bekannt zu machen. Unter

anderen hatte er eine gewisse Liebe widerrathen, worauf

er zur Antwort erhielt: „Mon eher, tu as raison; inais
mon v— n'entend pas raison; coute qui coute
il faut que j'en goute!"

Graf Hen ning Friedrich von Bassewitz,
die „Excellenz," wie er in Mecklenburg vorzugsweise hieß,
als kaiserlicher Geheimer Rath, blieb, was er in der Ju-
gend gewesen war, auch in seinem Alter, „Grand Bu-
veur." Ein Jahr vor seinem Tode fing er noch, vom
Wein erhitzt, beim Landtag zu Sternberg, der in der
Kirche gehalten wurde, Händel an und mußte aus der
Kirche gebracht werden. Er starb als Klostervoigt zu
Dobbertin, im Jahre 1749, neunundsechzig Jahre alt.
Erst seinem Sohne, dem Grafen Carl Friedrich,
gestorben 1-783, gelang es in Mecklenburg die Premier-
stelle zu erlangen, die auch wieder dessen Sohn Graf
Bernhard Friedrich, gestorben 1816, bekleidet hat:
beide haben, wie ihr Vorfahr, Oestreich gute Dienste ge-
leistet.

Das Buch von Hennings enthält auch die Per-
sonalien des Bruders des ersten Grasen Bassewitz,
des Holstein- gottorpischen Kammerpräsidenten Joachim
Otto von B a ss e w i tz, der erst mit einer Cousine
von Bassewitz und dann in zweiter Ehe mit einem
holsteinischen Fräulein aus dem jetzt gräflichen Geschlechte
von Ahleseld vermählt war. „Er war, sagt Hen-
nings, dem Wein und dem Frauenzimmer sehr erge-
ben, anbei dreist und hosfärtig und daher zu wunderli¬
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chen Unternehmungen aufgelegt. Seinem Bruder war
er, als es ihm gebrach, mit einem Vorschusse recht brü-
derlich behülflich und dieser liebte ihn nicht weniger, so
gar, das; er ihn sür fast untrüglich hielt, wie denn ein-
stens, als die Universität zu Kiel über ihn bei Hofe sich
höchlich zu beschweren genöthigt war, er aus Petersburg

zurückschrieb: „Ich weiß nicht, was Ihr Herren denkt;
sollte mein Bruder wohl Unrecht haben kön-
nen?" Dieser brachte ihn 1719 an den holsteinischen

Hof, er wurde Geheimer Rath und nachmals, weil er
das Landleben gut verstand, Amtmann zu Kiel, Neu-
Münster und Bordisholm, obgleich andere die Anwart-
schaft darauf hatten, endlich wurde er auch Kammerprä-

fident. Sein Bruder, der Graf, hatte nicht sobald ver-
nommen, daß dem vorigen Geheimen Raths - Präsidenten

von Wedderkopp die Oberaufsicht der Universität zu
Kiel anvertraut gewesen, als derselbe sie sich beilegen
ließ und nachmals bei längerer Abwesenheit seinem Bru-
der übertrug. Dieser sollte den Verfall derselben bei dem
langwierigen Kriege verbesiern, er unternahm aber solches
auf eine solche Art, daß zwischen ihm und den vornehm-
sten Lehrern Irrungen entstanden, weil sie seinem eigen-
willigen Gutdünken sich nicht mit blindem Gehorsam un-
terwersen wollten, ob sie gleich ansänglich allen Glimpf
gebraucht und dessen Gunst zu erlangen gesucht hatten.
Er klagte solchen unvermeintlichen Ungehorsam seinem
Bruder in Wien, dieser dachte auf eine Züchtigung und
sandte ihm daher Stephan Christian Harprecht

von Harprecht stein als ersten Lehrer der Rechte zu
Hülfe. Dieser war vordem Professor in Tübingen gewe-
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fett, hatte dann als Rath des Fürsten von Siechten-

stein den berufenen Prozeß gegen den Grafen von

Kaunitz, „nach Inhalt der deutschen Rechte" verloren,

welches ihn zu einem besondern Haß gegen diese soll ver-

anlaßt haben, er war nur den römischen Gesetzen zuge-

than. Seinen Collegen, die anderer Meinung waren,

konnte dies nicht anders, als höchst empfindlich fallen,-

wie er anbei allerhand unfreundliche Sachen vornahm, so

entstanden viele Zwistigkeiten und es kam zum Feder-

kriege, welcher nicht viel zu bedeuten gehabt haben würde.

Es mischte sich aber der von B a sse w i tz mit ins Spiel

und wollte seinen Klienten für einen großen und gelehr-

ten Rechtsverständigen erkannt wissen. Wie nun der

vierte Lehrer der Rechte, Heubel*), seine Antritts-

rede „ von der Schulfuchserei der Rechtsgelehrten"

halten wollte, auch der Poet Weichmann dabei in

Versen die gelehrten Narren als die ärgsten darstellte,

deutete man B a ss e w i tzischer Seits alles auf diesen

Günstling und wurde die Sache so hoch getrieben, daß

nicht nur der neue Lehrer, sondern auch dessen beide

Collegen, Voigt und Arpe, den Abschied erhielten.

Elfterer trieb es nachher den Basse Witzen rechtschaf-

fen ein, da er als Ober - Sachwalter deren Betragen un-

tersuchen mußte und letzterer hat sie gelegentlich auch nicht

geschont. Die Händel setzten die Akademie in Verwir-
rung und Harprecht selbst wurde nachher weggeschafft.
Der Kammerpräsident von Bassewitz trat später, wie

*) Der Nebersetzerdes Lebens Carl's XII. von Bischof
Nordberg.
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erwähnt, seinen Posten an den Schwiegersohn seines Bru-

ders, des Grafen, den Generalmajor von Reichel ab,

der als Gesandter nach Schweden ging, nachher nebst sei-

nem Schwiegervater auch prozessirt ward und obgleich

man so viel unerlaubte Händel fand, daß man ihn das

Leben hätte aberkennen können, mit Gesängniß zu Neu-

stadt durchkam. Der von Bassewitz wurde nun Ee-

heimer Rath bei dem Bischof von Lübeck; allein

man wurde auch hier seiner müde und g.ab ihm daher

nach Auszahlung einiger Tausend Thaler unter die Hand,

seinen Abschied zu nehmen; er zog sich daraus auf sein

Gut Dalwitz in Mecklenburg zurück, wo er 1733

starb; dieses Gut brachte seine einzige Erbtochter an

ihren Gemahl, den ältesten Sohn seines Bruders, ides

ersten Grafen, den Grafen Bernhard Matthias

von Bassewitz, der Kammerherr am fürstbischöflich

lübeck'schen Hofe zu Eutin war, und 1783 unvermählt,

aber nicht kinderlos starb; es besitzt das alte Stammgut

Dalwitz noch einer der Urenkel von dessen jüngerem Bru-

der Carl Friedrich auf Prebberede, der bei seines

Vaters Lebzeiten in Mecklenburg, wo es dazumal noch

nicht so viele Grafen, wie heut zu Tage, gab*), schlecht¬

weg „der junge Graf" hieß und mecklenburgischer Pre-

mier wurde, in demselben Jahre 1783 starb und von

dem i>ie noch blühenden Grafen von Bassewitz stammen,

die zusammen noch über zwanzig Rittergüter

in Mecklenburg besitzen.

*) Gegen 20.
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Carl Leopold,

der Vertriebene.

1713 — 1747.
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4. Carl Leopold,

d er V ertriebene.

1713—1747.
Der notabelste der Landesherren, „die danach waren," ein H-rr, der
martialisch wie Earl.V//. aussehen, eine von deS Czaaren Nieeen hei-
rathen wollte und „allenvorzuschreiben" Lust hatte. Die Prinzessin
»onOranien, die Doberan'schen Boigtstöchter, die Niece Peter's
de« Großen und die Frau von Wolfrath. „Regung der katho-
tischen Religio» recht nachzudenken," Unterhandlung wegen dein U-ber-
tritt in Wien durch den Oberhofmarschall, Freiherr» von Eichholz
und gleichzeitige Unterhandlung mit den Pietisten in Köstritz und Halle.
Die unzemeine Andacht vorm Betstuhl, daS Verschwenden der Ducaten
und das Zanken um den Trinkgeldgulden des PostillonS. Stehende
Armee von 14,000 Mann. Subhastirnng der Pfarreien, so,000 Mann
Russen im Lande und kie mecklenburgisiye Ritterschaft von ihren Gütern
vertrieben. HannoverischeEreeution. Schwerin klopft die Hannoveraner
bei Walsmühlen aus. Enthauptung deS Geheimen Raths Wolfrath.
Flucht aus dem Lande nach Danzig. De« Czaar.n Plan in Mecklen-
bürg festen Fuß zu fassen. Unterhandlung mit dem Papst wegen der
Conversion durch den Duo de Falari. Der Herzog vom Kaiser suS-
pendirt Aufgebot der Bauern. Rührende Erempe^ der deutschen Gut-

müthigkeit in der Unterthanentreue.

Die Herzoge von Mecklenburg waren von Alters
her durch den Besitz ihrer großen nicht weniger als vier
Zehntel des Landesareals umsassenden Tomainen, den

sogenannten Kammerämtern und der Regalien sehr reiche

Herren: Herzog Friedrich Wilhelm selbst hat ös-

fentlich bekannt, daß dieselben ihm schon damals, wo die
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Landesökonomie noch sehr zurück war, jährlich 3 00,000

Thaler einbrächten. Aber der Zustand der Finanzen des

Hofes war auch von Alters her in Mecklenburg der übelste

und die Landstände bewiesen die größten Widerhaarig-

leiten, den Landesherren aus ihren Verlegenheiten zu

helfen. Die Versuchung sür diese lag daher sehr nahe,

darnach zu trachten, sich größere Macht, ja Unumschränkt-

heit in ihrem Lande zu verschaffen, um freiere Hand mit

der Besteuerung zu erhalten.

Bereits unter Herzog Friedrich Wilhelm be-

gann mit erneuerter Stärke der alte Streit der Landes¬

herren in Mecklenburg über den Umfang der landes-

fürstlichen Rechte mit ihrer Ritter - und Landschaft. Dieser

Streit machte so vielen Lärmen, beide Theile stießen sich

so hart gegen einander, daß man in ganz Deutschland

das Ländchen, das gleichsam symbolisch „einen Büf-

fe lko p f" als Wappen führte*), nur das „ Streit-

ländlein" zu nennen pflegte. Zum heftigsten Ans«

bruch kam dieser Streit unter Friedrich Wilhelm's

Bruder und Nachfolger Carl Leopold.

Carl Leopold, der vierte Herzog in der Reihe

der Herzoge von der Linie Schwerin, ist der notabelste

derselben geworden, einer der notabelsten von denen,

„die danach waren." Er war geboren 1678 und

als er 1713 zur Suceession kam, sünfunddreißig Jahre

alt. Er war, wie das Buch von Hennings ihn be-

*) Das Wappen des Fürstentums Werle. Früher, »och

1231, war das Wappen ein Greif, wie Pommern einen

führte.
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schreibt, „eilt ansehnlicherund geschickterHerr, der die
Wissenschaftenliebte, sie aber allezeitnachseinemKopfe
einrichtenund auslegen wollte, ein großerLiebhaberna-
türlicherGeheimnisse,dadurcher aus eiu eifrigesSuchen
des sogenanntenSteins der Weisenverfiel und sichbe-
reden ließ, daß gewisseGeister darüber die Herrschaft
hätten. So lauge er als Prinz lebte, und ihm die
Heindegebundenwaren, ließ er viel Gutes von sichhos-
seit; nachdemer aber freie Hände bekommen,äußerteer
viel böseNeigungen. Er war von Natur hart, eifrig,
eigensinnig und konnte keinenWiderspruchleiden; ab-
sonderlichwar er ein Freund von geringenLeutenbei-
derlei Geschlechts, mit denen er vertraulichumging
und sie zu großen Ehrenstellenerhob, wie dieses viele
Beispielebewiesenhaben. In seinerKleidungund We-
sen suchteer größtentheilsdem König Carl XII. nach-
zuahmen, jedoch in jener mit mehreren Kosten; das
Uebrigenahm er aus einem BucheseinesArchivs,darin
seine älteren Vorfahren gemalt zu finden. Weil nun
dieselbengroße Schwerter getragen, so führte er der-
gleichenin einem breiten ledernenGehenke: er bemühte
sich auch überhaupt „martialisch auszusehen,"
weshalb er sich eine Zeitlang einen Stutzbart wachsen
ließ. Wie Ao. 1713 sein Fürstenthumder Durchzugs)
tras und Ao. 1715 man ihn im dänischenLager anhielt,
das; er die Thore der Stadt Rostockmußte öffnenlassen,
fiel dieses ihm unerträglich^*). Wie aber diesemUebel

*) Der Dänen, Sachsen,Russen, Preußen,Schweden.
**) Er hatte wiederin RostockseineResidenzgleichbei

Kleine deutscheHöfe. I. ^
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nicht anders als durch ordentlicheKriegsverfassungzu
begegnen war, hinderte ihn die Ritterschaftdaran, welche
sichzu keiner gewissenAnlage verstehenwollte, darüber
er deswegen gegen den Adel einen unversöhnlichenHaß
stellte, und dieses zu den lange gedauertenverdrießlichen
Folgen Gelegenheitgab.

„In der Liebewar er nicht weniger, wie in Staats-
fachen wunderlich. Anfangs fiel seine Wahl auf eine
n a ssa u i sche Prinzessin, da er den zwei erwachsenen
die jüngste, welchezärtlichund kaum mannbar war, des-
wegen vorzog, weil sie durchReichungeines Tellers Eon-
fects ihn gleichsambezauberthatte, die er sichauch bald
darauf antrauen ließ*). Da aber dieseseinenBegierden
nicht genug thnn konnte, wurde er ihrer müde**) und
wählte zum ehelichenGebrauchseinesVoigts zu Doberan
Töchter, mit' deren ältester er die drei „Fräulein

Antritt der Regierung genommenund sie mit Gewalt
zur Festung gemacht: er nahm ihr das Besatzungsrecht,
die dreißigStadtsoldaten entließ er. Der Magistrat und
die Hundertmännerwurdeni» Arrest gebracht. 1715 kamen
Dänen, dannRussenin die Stadt. 1719 nahm die Stadt
Hannoveranerals Besatzungein.

*) Sophie Hedwig von Nassau-Dietz, vermählt
zu Leuwarden1703, achtzehnJahre alt, Schwesterdes
Prinzen von Orauien.

**)Schonam Morgennachder Vermählungbemerkten
die Hofleuteein MißvergnügenbeimHerzog. Ais die Ver»
mahlte von einerVerwandtingefragtward, antwortetesie
zweideutig:„Je suis Frisonne,j'ai la tele Iropdure." Die
Ehe dauerte nur zweiJahre. F ranck, altes mid neues
Mecklenburg16, 264.
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von Mecklenburg" zeugte. Dabei nahm er sichbei
andern Frauenzimmernalle beliebigeFreiheiten, welches
die Gemahlindahinbrachte,daß sie eineneidlichenSchein
ausstellte, wie sie zum Ehestanduntüchtigwäre, warauf
denn die Ehescheidungerfolgte. Hierauf wollte er sich
bald mit einer I osep hmischen (kaiserlichen)Prinzessin,
bald mit der schwedischen Prinzessin,nachherigenKö-
nigin*), bald mit einer dänischen Prinzessinvermählen.
Wegen der kaiserlichenPrinzessin stellteer sichgeneigt,
die katholischeReligion anzunehmen. Es hielt sichdes-
halb der Prälat von G öt t wei h **) aus Oestreichunter
demNamen eines Grafen von Wolf stein und nach-
her der Weihbischofund Dompropst von Hildesheim
Baron von Twickel mit einemJesuiten eine Zeitlang
in Schwerinauf, um ihn mehr zu gewinnen, die aber
wegen der vielen Vorbehaltungenund sonderbarenAus-
legungender Schrift nichts ausrichteten. Endlichward
ihm des Ezaars Peter's I. Bruders Tochter A.nna
Katharina zu Theil, mit welcherer 1716 zu Danzig
Beilager hielt, die aber wegen übler Begegnung und
weil sie, wie man sagte, das Ehebett und Kleidermit
des enthaupteten Geheimen Raths Wolfrath Wittwe
theilen müssen,von ihm schiedund wiedernachRußland
ging, auch daselbst1733 das Zeitlichegesegnet.

„Der sogenannteKammerherrFlegg e, welcherher¬

*) Ulrike Eleonore, SchwesterCarl's XII., die
nachher den hessischen Prinzen Friedrich heirathete, der
König von Schweden wurde.

**) Der berühmteBessel.
16*
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nach flüchtenmußte, brachte dem Herzog einstmalsbei,
es wären noch in Holland viele reiche und mächtige
Anabaptisten und Schwärmer, die vormals ein König-
reich in Münster stiften wollen, welche unter sich die
Tradition hätten, daß ihnen ein Licht in der Lehre und
ungemessenenFreiheit in Mecklenburgausgehen würde,
welches er sich nicht mißfallen soll haben lassen. Sein
Hauptsatzin der Religion war die Wiedergeburt, davon
er glaubte, daß, wer in Gott wiedergeborenwäre, nicht
sündige und weil der Tod der Sünden Sold, einfolg-
lich nicht sterbe oderwenigstensnicht verwese. Wie nun
sein GeheimerRath Schröder, als er mit ihm ausritt,
vom Pferde fiel*) und den Hals brach, der seiner Mei-
nung nachwiedergeborenwar, wollte er dessenVerwesung
nicht glauben, bis das Gesichtund der Geruch ihn dessen
überführten.

„Der Freiherr von Eichho lz**), als Oberhosmar¬
schall und GeheimerRath, der dem Hause dreißig Jahre
lang große Dienste geleistet und der Hoskanzler von
Klein***) wollten zu des Herzogs gefährlichemVor-
haben nicht rächen,sondernnahmen lieberihrenAbschied.
Statt deren wurde der Reichshofrathvon Petkum f),

*) 1731.

**) Johann Dietrich, ein Katholik, der schon
1712 als Gesandter Friedrich Wilhelm'» in Wien
sungirte.

**') Seine Personalien sind im Hofstaat Friedrich
Wilhelm'» aufgeführt.

f) Edzard Adolf, PräsidentdesGeheimenRaths, seit
1713 vonCarl Leopold angestellt,ei war früherin Strelitz
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der vormalige Lehrer der Rechte zu Rostockund Kiel
Schöpfers nebst dem LeibarztSchaper^*> in den
GeheimenRath aufgenommen, die sichdenn ohne Ein-
rede nach seinemWillen richtenmußten. Daraus ließ er
sofort Bürgermeister und Rath nebst den vornehmsten

Bürgern der Stadt Rostockauf dem Rathhauseeinziehen

und gefänglichnach Schwerinund Bützowsichren, weil

sie sichseinemWillennicht zustimmigbezeigthatten***).
Bei dem Adel wurden anstatt der sonst gewöhnlichen

120,000 Thalcr bewilligtenLandsteuer200,000 Thaler

bis 1704- Geheimer Rath gewesen. „Eine giftige Natter.

Er war in Dänemark einer unumschränkten Regierung an-

geworden und führte sich daher in Mecklenburg als eine un-

vorsichtige Amme auf, die das Kind erdrückt, das sie säugen

soll." Worte Franck'S 17, 3. 166.

*) Johann Joachim, bürgerliches Factotum Pet-
kam's, seil 1715 Direetor der Justizkanzlei und seit 1716
Geheimer Rath.

**) Johann Ernst, ein Pommer, aus Cüslrin. Die

Ritter- und Landschaft verbat sich noch 1735 ein paar als
Hofgerichts-Assessor nnd Secretair des Namens Schaper

und Schöpfer Vorgeschlagene, „weil sie dem Laude noch

aus den vorigen Zeiten fürchterlich wären."

***) Er sperrte achtzig Mitglieder vom Rostock« Rathe
und den Hundertinäm ern, die ihm nicht willfährig waren,
in der blauen Stube des Rathhauses ein und ließ so
einheizen, daß der Ofen zersprang; mehrere mußten be-
sinmmgslos In ihre Häuser weggetragen werden. Der Arrest
dauerte sieben Wochen. Gezwungen mußten Magistrat und

Hundertmänner ihre Privilegien ausgeben. Schöpfer war

der Schöpfer dieser Ouaien der armen Rostock« Rathmaniieii:

er debütirte mit diesem Stück im herzoglichen Dienste.
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ausgeschriebenund mit der schwerstenExecutioneinge-
trieben, dagegen die GeheimenRäthe von Plessen in
Dänemark und von Bernstor ff in Hannover wirkten,
daß die aus Dänemark 1716 zurückgekommenenund
daselbstübel hausendenRussen*) im Slugust**) mißver¬
gnügt abziehen mußten. Von diesen abziehendenVöl-
kern hatte er indessen 3000 Mann als seine Garde
übernommen, mit denen er die Sache gegen den Adel
sehr heftig trieb." ic. :c.

Der eben genannte Oberhofmarschallund Geheime
Rath Johann Dietrich Freiherr von Eichholz
stammteaus einem schlesischenGeschlechts,dessenStamm¬
haus auf der Stätte steht, wo ein Mecklenburgerden
höchstenRuhm eingeerntethat, der Stätte von Wahlstatt.
Er war früher Gesandter in Wien und Katholik,
wahrscheinlichConvertit, denn Kaiser Leopold I.
verlieh ihm 1701 ein Baronendiplom. Eich holz ver-
vollständigtdas Charakterbildseines im höchstenGrade
„wunderlichenHerrn" durchdie in Folgendem enthaltenen
Auslassungen, die neuerlichvon dem schwerinischenAr¬
chivar Lisch veröffentlichtworden find***).

Eichholz war lange Zeit Factotum des Herzogs

*) Der Czaar war selbstbei ihnen.
**) 1717.
***)„Graf Heinrich XXIV.Reuß zu Köstritz und

HerzogCarl Leopold von Mecklenburg-Schwerin.
Ein urkundlicherBeitrag zur KirchengeschichteMecklenburgs
zur Feier der hohenVermählung des GroßherzogsFrie¬
drich Franz mit Auguste Reuß-Köstritz." Schwerin
1849. 4. S. 34.
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und wurde von ihm nach Wien geschickt,um wegenfei*
uer Konversionzu unterhandeln WährenddieserUnter-
Handlungunterhandelteder wunderlicheHerzogaber auch
mit demfrommenprotestantischenGrafenHeinrich XXIV.
Rons;-Köstritz und mit dem redlichenFranke in
Halle. „Der Herzog, läßt sichEichholz aus, simu-
lirt vor allem eine gleißnerische Gottes-
furcht: seltenkommtman zu ihm, daß er nichtauf den
Knieenvor einem Stuhl liegt und in den Betstundenist
er auch ungemein andächtig; ich bin einmal über ihn
ganz hingestolpert, da ick ihn in seinerAndachtvertieft
-gefunden. Er machte sichallezeittausendScrupeln und
Änderte sein Vorhaben, das im geheimen Rath be-
schlössen,über alles Vermuthen. Ja, wenn er öfters
selbst wohl begriff, daß die vornehmendeThat unbillig
und ungerechtwäre, so ließ er dennochdas Werk des-
wegennichtanstehen,unterdemVorwand:„man müßteAlles
versuchen."Undwenn er Leute,die er nöthig hatte, auss
Aeußerstebeleidigte,so sagte er: „es wär ihm besser,
denn er hätte sein Herznunmehroerleichtert,ja es wäre,
als wenn zwei Geister, ein guter und ein böser bei ihm
wohnten(wovon aber der letzteresich immer mehr und
öster bei ihm merkenließ als der erstere). Alte Schulden
müßte man nicht bezahlenund neue alt werden lassen/
Auf der Reise zankte er öfters mit denen Postillons um
einen Gulden Trinkgeld, als ob all sein Hab und Gut
darauf ginge; wenn er aber ein vermeintesdessin wollte
ausführen, so schenkteer allezeittausend Dueaten weg."

Den Streit mit der Ritterschaftund dem Kaiserund die

russischeHeirath betreffend,bemerktnochEich holz: „Er
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habe geraden, lieber gemach zu thun und S. Kaiserl.
Maj. assistence zu imploriren, als alles mit übereiltem
unzeitigemEifer zu treiben und zu verderben. Der Her-
zog habe aber geantwortet: „er käme allezeit mit dem
kaiserlichenHofe aufgezogen, da möchte er nichts mehr
von hören. Der Czaar, der jetzoin so großer Achtbar-
keit stände, der mühte ihm helfen. Er hätte schonlange
in Moskau Correfpondenceund da sollteer andereDinge
sehen. Er wollte des Ezaaren Nieeeneine heirathen und
da wäre er hernach im Stand, allen leges
vorzuschreiben. Sein Absehen gehe auf die Herzo-
gin von Curland, welcheihm ein braves Herzogthum
könnte zubringen."

Herzog Carl Leopold war einer der starrsinnig¬
sten und unruhigstenFürsten seinerZeit, ungefähr das
im achtzehntenJahrhundert, was Carl von Braun-
schweig im neunzehntenwar. Das AuftretenCa r l's XII-
im nordischenKriege,bei welchemCarl Leopold wäh-
rend der polnischenCampagne geraume Zeit gelebt hatte,
der Aufenthalt Wrangel' s in dem benachbartenWis-
mar machtendie stärkstenEindrückeauf ihu, sie verdreh-
ten ihm geradehin den Kops. Er wollte gar zu gern
eine Rolle spielen. Wie sein bizarrer Oheim Chri-
sti a n Louis, der Konvertit,sichwestlicheinen Rückhalt
am Lilienhofezu machengesuchthatte, suchteer sicheinen
östlichzu verschaffen, am Hose des Czaaren an der
Newa. Er ha tte sich,wieerwähnt, schonnachzweijähriger
Ehe, 1710 von seiner Gemahlin, der Schwesterdes
Prinzen von Oranien, scheidenlassen,dann, wie auch
so eben erwähnt, zuerst im Jahre 1714 in Hoffnung
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auf die Hand einer Erzherzoginund mit dieser Hand
auf das Gouvernementder Niederlandeoder Neapels
durch den katholischenGeheimen Rath von ©ichholz
„Aussicht"nach Wien gegeben: „daß er eine Regungin
sichbefände,der katholischenReligion rechtnachzudenken."
DieseRegung ward, als die Hoffnung auf die Nieder¬
lande und Neapel als „ungereimte Prätension" sicher-
wies, sofort aufgehalten durch „noch eine und andere
dubia, zu deren Nachdenkunger nochZeit gebrauche."
Nachdemder Herzogim Jahre 1716 die russischePrin-
zessinAnna Katharina Iwanow na, die Bruders-
tochterPeter's des Großen geheirathethatte, steifte
er sichauf diesevornehmeVerbindung,um seinerRitter-
Landschaftmit der ächten„landesobrigkeitlichenfürstlichen
Macht" zu imponiren. Der nordischeKrieg tobte noch,
Herzog Carl Leopold unterhielt eine stehendeArmee
von nicht weniger, als zuletzt 14,000 Mann *).
Zur Unterhaltung dieser stehendenArmee forderte er
außerordentlicherhöhteContributionen. Da der Adel sich
sperrte und 1714 ein ihn schützendeskaiserlichesRescript
auswirkte, versuchteder Herzog1715, um den Rittern
auf der empfindlichstenSeite beizukommen,sogardie Auf-
Hebungder Leibeigenschaft. Da er ein Herr war, der
zeitweiligsichsehr um theologischeDinge und einenrecht-
schafsenenGottesdienstinteressirte,bald aber wieder,und
das geschahhäufiger, bis zur Indifferenz gleichgültig
war, bedienteer sichder abscheulichstenMittel und Wege,

*) Aepl >!us, Propst zu Brütz, Gesch. v. Mecklenburg

1791 — 99, Thl. 3, S. 10».
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um Geld zusammenzubringen: so trieb er z. 33., als
ihm später die kaiserlicheKommissiondie Cameralia nahm,
die Spiritualia aber lies;, wie dies auch in der Psalz
geschehenist*), Simonie: er ließ die Aemter der
Geistlichen an die Meistbietenden verstei-
gern: manchePsarrsollicitantenzahlten 1VOOund mehr
Thaler und man spottete, diese Prediger könnten ihre
Zuhörer mit Recht „Theuer erkaufteSeelen" nennen**).
Umsonst protestirten die Stände, aber dieser kleine
Fürst wollte durchaus die Rolle des russischenCzaa-
ren, des Siegers von Pultawa, in seinemkleinenLande
spielen. Da der kleineAutokrat seinemAdel gegenüber
zu schwachwar, mußten die Soldaten des großen Auto-
kraten ihm zu Hülfe kommen:diesermecklenburgischeLan-
desVater bewaffneterussischeHorden gegen seine Unter-
thanen.

„Die russischeKriegsmacht, berichtet der Propst
Franck als Augen- und Ohrenzeuge,welchenachDeutsch-
land gegangenwar, stand schonim Begriff, aus Pom-
mern nachMecklenburgeinzurücken,um sichmit den nor-
dischenAlliirten vor Wismar zu conjungiren,vermuthlich
in der Absicht, durch Eroberungdieser wichtigenFestung
einen sichernFuß in Mecklenburgzu bekommenund also
stets bereit zu sein den Herzog von Mecklenburg,wenn
es nöthig thäte, zu unterstützen. Da es denn freilich
wohl möglichgewesenwäre, durchBeihülfe einesso mäch»

*) Baierischc Hofgcschichtc, Band 2i, S, 142.

**) Frauck, 18, 299. Wiggers mecklenburgische
Kircheiijzeschichtc, S- 195.
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tigen Bundesgenossenden Entwurf von der Landes-
Oelension zu Stande bringen und gegendie Benachbar-
ten geltend zu machen. Aber man merktediesenAn-
schlag und ward deswegender OberlanddrostJoachim
Friedrich von der Lühe zu Pantzow durch den
schwedischenBicegouverneurzu Wismar, Generalmajor
Schultz veranlaßt, mit den Belagerern die Uebergabe
solcherFestung!zu verabreden,bevornochdie Russenheran-
rückten. Denn hernachwürde es nicht mehr möglichge-
Wesensein, sie von der Mitbesitznehmungdiesesso wich-
tigen Hasens abzuhalten. Es ward also den 19. April
1716 capitulirt und den 23. Wismar mit dänischen,
preußischenund hannöverischenTruppen, von jedemzwei
Bataillons, besetzt. Der Herzogaber nahm solchesdem
von der Lühe sehr übel und dem Czaar schmerztedie
Hintertreibung seines Anschlagsnichtwenig. Er ließ
auch seine Truppen in Mecklenburg zur gro-
Hen Beschwerde des Landes bleiben, obgleich
der nordische Krieg sich mit dieser Eroberung
von Wismar geendiget hatte."

Gleichzeitigmit der Erscheinungder Russen fielen
jene oben erwähnten Gewalthätigkeitendes Herzogs vor
gegenBürgermeister,Rathmannenund Hundertmännerder
guten Stadt Rostock. Sie sind oben nur ganz beiläufig
und schwachangedeutetworden, müssenaber etwasnäher
versinnlichtwerden, damit das Angesichtdiesesmerkwür-
digen mecklenburgischenLandesvatersjetztnäher rückeund

noch deutlicherund individueller sich darstelle. Diese

Darstellung wird um somehr interessiren,wenn das noch

dazu ins Gedächtnißgenommenwird, daß geradedamals,
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als die blaue Stube in Rostockgeheiztwurde, Serenis¬
simus die Hochzeitmit des Czaaren Niece vorbereitete,
die 1716 in Danzig vollzogenwurde. Es ward aber
von dem'Landesvater noch ganz anders eingeheiztals in
der blauen Stube. Die Bosheit war erfinderisch,mit
der dieser „kleene Fürst" und seine niederträchtigenHel-
fershelser zu Werke gingen: deshalb sei ein allerdings
mit hollandischerGenauigkeitin der Ausführung gemaltes
Genrebild dieses mecklenburgischenCoup cl'etat erlaubt,
ich gebe es nach der naiven Erzählung des alten redli-
chen Propstes Franck.

„Es ist eine Schande, daß allezeitAlles auss Geld
auskommt," hatte einst die alte Herzogin von Or-
leans über Bernstorfs, den Hauptfeind Carl Leo-

p o ld's, „die Seele der Seelen" der mecklenburgischen
Ritterschaftgeschrieben,aber es war der allgemeineWelt-
geist damals in Europa. Carl Leopold vor allen
Dingen brauchteGeld und Geld und wieder Geld: sein
Lebenhat damit geendet, das; er von seiner Ehrengeist-
lichkeitAlmosencollectenfür sich anstellen ließ. Jetzt,
wo er Hochzeitsgedankenhatte, und zwar russischeHoch-
zeitsgedanken,gab er seinenHelfershelferncarte blanche.
Die Gelegenheit zum Zank mit Rostockward so recht
vom Zaune gebrochen. Es hieß, nachdemdie Besatzung
mit einigen hundert Mann Soldaten verstärkt worden
war, die Stadt sollteihr Eontributions-Eontingent nach
der sürstlichenKriegskasseentrichten. Sie erwies mit
Quittung, daß sie es bereits an den Landkastenabge-
führt habe, das hals ihr nichts. Die fürstlichenBedien-
ten nahmen, um sichangeblichselbstzur Contributionzu
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verhelfen, die Rostockische„Accise-Bude"ein. Sie ver-
trieben die städtischenEinnehmer, setztensürstlichehinein,
nicht etwa nur so lange, als bis sie von den eingegan-
genen Geldern das Contributionsquantnm erhoben, son-
dem ferner.

Die Stadt klagte darauf beim Kaiser. Unterm

20. Dccember 1714 erging ein mandatum cassatorium

et restitutorium zu ihren Gunsten. Es half, wie so
viele Mandate des großen Potentaten, des römischen

Kaisers, am fernen Strande der Ostseenichts, denn nach

den verschleppendenProzeßformen jener Zeit ward die
restitutio in integrum dagegen implorirt. Der redliche

KanzlerJohann vonKlein — derselbe,der vomersten

König von Preußen hatte barvnisirt werden sollen,

wegen glücklichenAbschlussesseiner letztenHeirath mit der

Prinzessin von Grabow, die so unglücklichablief, denn

die Prinzessin ward trübsinnig und alterirte den König,
der sie einmal als weiße Frau ansah, zum Tode —-

derselbe Johann von Klein, ein geborner Rostocker,
wollte bei diesemHandel, bei dem er voraussah, daß er

seine Vaterstadt ruiniren werde, seine Hände nicht im
Spiel haben. Der Geheime Raths-Präsident, Reichshof-

rath von Petkum, sah sich daher nach einem andern
bürgerlichenFactotum um, das den Handel treiben sollte,
und fand dasselbe in dem Professor Dr. Schöpser,
einem hartgesottenenRechtspracticus. Es ward der An-

schlag gemacht, den Rostockerneinen Criminalprozeßwe-

gen der Accisean den Hals zu hängen. Das ward da-

mit durchgebracht, daß der Stadt aufgebürdet wurde, sie

habe eine Vermehrung der Accise ohne fürstliche Eon-



254

ceffion sich erlaubt und das sei eine Verletzungder lan¬
desherrlichen Hoheit. Die alte Concession fand sich im
städtischen Archiv zu Rostocknicht, über die neue, die
die Vermehrung zuließ, fand sichnur ein Rathhans-Pro-
tokoll vom 17. Februar 1674, wo es hieß: „Es ist dem
Collegio der Sechszehner pari gegeben, wegen der sürst-
lichen Rescripts von Schwerin, die Concessiondes'au-
gmenti accisae betreffend." Der letztverstorbeneHerzog
Friedrich Wilhelm hatte noch vor zwei Jahren der
Stadt diese neue Concessionder Accise auf zehn Jahre
ertheilt: „es scheint wohl", sagt Franck*), „als wenn
bei Suchung dieser Concession, da man die vormalige
aufweisen müssen, jene (die alte Concession)aus Fahr-
lässigkeit abhanden gekommen sei, indem man gemeinet,
man brauche der alten nicht mehr, da man eine neue
habe."

„Indes; reiste der Director Schöpfer selbst nach
den vier Universitäten Helmstädt, Halle, Wittenberg und
Ersurt und brachte von dort juristischeResponsa mit:
daß die Unterlassung der Concession;ein crimen laesae
majestatis zu nennen und wider den jetzigen ganzen
Rath per inquisitionem wohl criminaliter zu verfahren
wäre."

„Hierauf wurden gleich nach des Directors Zurück-
kunft den 12. Februar 1715 des Abends die drei Bür-
germeister Stever, Tielke und Beselin nebst den
beiden Rathsherrn Voß und Müller durch fürstliche'
Soldaten in Arrest genommen und derselben Schriften

*) 17, 32.
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und Güter in ihren Häusern versiegelt, da denn, wäh-
rend der Zeit, viel Commandi zu Pserde auf den Gassen
gespüret wurden, um allen Tumult die Nacht über zu
verhüten."

„Folgenden Tags, den 13. Februar, wurden der
Director Schöpfer und der Justizrath Oertling durch
den Geheimen Rath Grund uff der Worth als Di-
rectoreu der Stadt Rostockvorgestellt. Die Stadt erbot
sichzur Caution für die Arrestanten, aber sie ward nicht
angenommen. Die drei Bürgermeister solltenhierauf in-
quisitorie vorgenommen werden, welche doch ihr Leb-
tage, vermöge der RostockschenVerfassung, vou den Ae-
eisegeldernkeinen Heller eingehobenoder ausgegeben hat-
ten. Sie wollten sichalso um so wenigereinlassen, weil
in ihrem mit den Herzogenvon Mecklenburgabgeschlossenen
Erbvertragevon15 73 enthalten: „„HättenJhro Fürst!.Ena-
den widerBürgermeister/Rathmannen und Gemeineeinige
Klage anzustellen, so wollten Jhro Fürstl. Gnaden sol-
ches in erster Instanz vor dem Kaiserl. Kammergericht
thun."" Aber dieses Alles half nichts."

„Sie wurden also sammt den beiden Raths-Ver-
wandten (zu welchennoch ein dritter, Quistorp, am
16. Februar nachgeführt ward) auf Wagen gesetztund
unter einer starken Bedeckungvon Dragonern nach Schwe-
rin gebracht; der Bürgermeister Tielke ward in die
Bleikammer gesetzt*), die fünf anderen in unterschiedliche
Zimmer aus dem Schloß. Das ganze Land erstaunte."

*) DieselbeKammer,vonwoaus vordreiundzwanzigJahren,
1692, nach achtjährigemGefängniß, nachChristian Louis'
Tode der GeheimeRath Kruse enthauptetwordenwar.
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„Am 19. Februar 1715 wurden die noch übrigen
Rathsherrn zu >Rostock sammt den Hundertmännern*)
vor die fürstliche Kommissiongefordert und ihnen anbe-
fohlen, alle Briefschaften in der Stadt vermittelsteines
Eids anszuantworten. Als sie sich weigerten, ward ih-
nen angelündiget, bis solchesgeschehen, auf dem Rath-
Hause in Arrest zu bleiben, so daß keiner bei Leib- und
Lebensstrafe seinen Fuß vom Rathhause setzensollte. Es
waren ihrer über achtzig zusammen. Diese alle wurden
in die einzige sogenannte blaue Stube eingesperrt,
mit einer Wache von sechsManu besetztund mit starkem
Einheizen unaufhörlich gequälet, also daß auch die
Ofen davon barsten und mancher darüber, weil keinJen-
ster aufzumachen erlaubt war, in Ohnmacht fiel. Man
suchte ihnen durch solcheQual abzupressen, sie solltensich
der Appellation an den Kaiser entsagen. Sie blieben
aber allerseits dabei, obgleicheinige krank nach Hause
getragen werden mußten, daß sie wollten die Appellation
sortsetzenund das angeordnete fürstlicheDirectorium ver-
beten haben. Auf Veranlassung des Directors Schö-
pser kam der Superintendent Nico laus Quistorp
mit dem ganzen Predigtamt hinzu. Es geschahdieses
nachher noch etlichemal«. Es liefen aber alle Rathschläge
da hinaus: die Arrestirten könnten nicht mit gutem Ee-
wissen den gefordertenEid schwören,noch die Briefschaften
der Stadt ausantworten. Di'. Weidner, Pastor an

*) Dies Ccllegium der Hnndertmänner bestandMeistens
aus Kausleuten. Aehnlichwie in Hamburg bildetenin Ro-
stockdie Sechszehner wieder einen Ausschußder Hundert-
männer.
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Marien, der sonst, wo es keine Gefahr hatte, ein freu-

diger Redner war, sagte den 4. März: „so lange die

Arrestanten bei sichgewiß wären, daß sie die HerrenDi-

rectoren nicht erkennenkönnten, so würden sie auch sol-

ches mit gutem Gewissennicht thun können." Wollte es

also mit dem Director Schöpfer nicht verderben, aber

doch auch den andern nicht widersprechen,denn er sagte

aus, daß bei sestemGewissen zu thun sei, was dochauch

bei zweifelhaftemgilt, ließ aber unentschieden, ob das

Gewissenbei den Arrestanten richtig oder irrig sei. Die

Arrestanten hatten weder Betten noch Stroh, niemand

durfte sich ein Kissen aus seinem Hanse kommenlassen.

Sie baten um Eröffnung des großen Kaisersaals, an der

blauen Stube, aber es ward ihnen abgeschlagen, weil

ein GefangenerkeineBequemlichkeitverlangen könne. Das

Essen, so die Ihrigen sandten, ward von den Soldaten,

wenn sie es zuvor durchgesucht, ihnen hineingebracht.

Als sie vielsältig begehrten, eine Predigt zu hören, so

ward endlichdem Pastor an Johannis, vr. Engelcke,

erlaubt, am Sonntag Sexagesima für sie, gegen Abend,

nach vier Uhr zu predigen, doch aber nicht zu singen,

noch den Segen zu ertheilen, als welchesbei Criminal-

Delinquenten nicht zu gestatten."

„Bisher war das Versahren so angesehenworden,

als rühre es aus der Accise her, welche die Rostocker

sollten eigenmächtigerhöht und was die Erhöhung getra-

gen, noch dazu hinterlistig unterschlagenhaben. Da aber

der Magistrat keine Einnahme gehabt, die Einnehmer

unter den Bürgern auch klare Register vorlegen konnten,

so sah man wohl, daß man auf diesemWege nicht weit

KleinedeutscheHofe. I.
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kommen würde. Man fing es also auf einem anderen
an. Man setztevoraus, daß die Rostockercriminaliter
gehandelt und daß in Crinünalfällen keine Appellation
gälte. Nun aber hätten die Rostockerappellirt, folglich
hätten sie und zwar ein Jeder von Bürgermeister und
Rath, auch Hundertmännern die Pön verwirkt, welchein
dem kaiserlichenPrivilegio de 11011appellando enthalten
sei, das waren hundert Mark Goldes, etwa 9600 Tha-
ler, welches auf so viele Personen beinahe eine
Million betrug. Hievon that der Geheime Rath
Grund uff der Worth am 25. Februar in Gegen-
wart des Directors Schöpfer und des Hofraths*)
Schaper den unerwarteten Vortrag."

„Doch man sah, daß die Bürger auf ihrem Vor-
satze bleiben würden, so lange man mit ihnen sämmtlich
handelte. Man war daher den 1. 3Jlätj auf eine Tren¬
nung bedacht. Es ward also bald dieser, bald jener nach
der Rathsstube vor die Directoren gefordert. Die sich
zur Ablegung des Eids bereden ließen, kamen frei nach
ihren Häusern, die andern mußten wieder auf die blaue
Stube. Als die Arrestanten merkten, worauf es ange-
sehen, so wollten sie nicht weiter erscheinen. Darauf
wurden sie bei hundert, ja zweihundert Thalern Strafe
citirt. Wie aber auch dieses nicht helfenwollte, so wurde
der bei ihnen wachthabendeOffizier, der Hauptmann
von Adelsheim, mit einem Unteroffizier und vier
Gemeinen gesandt, sie aus der blauen Stube abzuholen."

*) später GeheimenRaths, früher Doctor und Professor
der Medicin.
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„Auf Anrufen des Fiscals ward den Arrestanten
am 4. März das Urtel publicirt: „daß ein jeder unter
ihnen die Pön von hundert Mark Goldeserlegensollte",
was, wie erwähnt, ungefähr eine Million Thaler betrug.
Es wurden auch noch an selbigemTage in jedes Haus
der Arrestantenvier bis fünf Soldaten gelegt, alle Gü-
ter verzeichnetund versiegelt, wobei sichviele Soldaten
also aufführten, daß nicht wenig Weiber und Kinder die
Häuser Verlasienmußten. Es wurden auch der Stadt-
zwinger, die Corps des gardes und andere Orte zu-
recht gemacht, -die Arrestirten aber damit bedroht, bei
sernerer Weigerung des Eides nach diesenGesängnisien
gebracht zu werden. Die Stadt-Miliz, die noch aus
dreiunddreißigMann bestand, ward den 6. März durch
den Director Schöpfer öffentlichvor dem Rathhause
abgedankt, der Stadt also ihr 500 Jahre gehabtesBe-
satzungsrechtgänzlichaufgehoben."

„Als nun die Arrestirtenschonüber vierzehnTage
in vielen Drangsalen zugebracht,und noch härtere be-
fürchten mußten, wurden sie endlichgenothigt, sich zu
gütlichenTractaten herauszulassen. Zu dem Ende baten
sie bei Jhro Durchl. um Aufsendungeiniger von Dero
Ministern. Der Herzogsandte also den GeheimenRaths-
Präsidenten, Reichshosrathvon Petkum, und den Ge-
HeimenRath Grund uss der Worth. Diesemach-
ten den Niedergeschlagenengute Hoffnung. Sie sagten:
„der Herzogwäre gesonnen, der Stadt Aufnahmegnä-

digstzu befördernund ihre Pinvilegiaungekränktzu lassen.

Die Accise-Sachen aber müßten in einen weit bessern

Stand gesetztwerden. Die Arrestirtenmöchtennur Vor-
17*
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schlagezur Güte thun." Diese baten nun zumfördersten
um Erlassung aus dem Arrest. Darauf ward ihnen ein
Eid vorgelegt, daß, wenn der Vergleichnicht zu Stande
kommen sollte, sie augenblicklichwieder in Arrest gehen
wollten. Als sie denselbengeschworen,wurden sie den
8. März entlassen."

Am 11. März ward zur gütlichen Handlung ge-
schritten, da denn die sürstlichenMinister alsbald äußer-
ten, warum es ihnen zu thun sei, nämlich die Stadt
sollte: 1) die Stadt-Accise, 2) das Besatzungsrechtund
3) die Jagd abtreten. Von der Accisewürde der Herzog
die 6000 Thaler Kontributionder Stadt an Reichs-und
Kreissteuern,dieNecessarienzumRegimentund die Stadt-
schulden— die der BürgermeisterStever auf folgen-
dem Landtage auf eine TonneGoldesangab — abführen.

Unterdessenhatte der Engere Ausschußsichder Be-
drängten iangenommen, er war mit andern von der
Ritterschaftzu Dobbertin zusammengekommenund hatte
den 23. Februar schonein kräftigesJntercessionsschreiben
abgefertigt, darin die Ritter sich zur Caution für die
Jnhaftirten erboten. Am 9. März war ein Mandat an
HerzogCarl Leopold aus Wien gekommen:„daß die
Bürgermeister, Rath- und Hundertmännerder Stadt ihres
Arrestes zu entlassen und in dem Stadtregimentenichts
zu ändern sei."

Am 13. März thaten die Deputirten, vier aus dem
Rath und aus jedem der vier Stadtquartiere drei Bür-
ger, Vorschlägeauf die drei Punkte zum Vergleich:die
Jagd wollten sie an Jhro Durchlauchtauf Lebenszeit
überlassen, mit der Accisees auf einige Jahre versuchen,
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wegen der Besatzungbäte man es beim Vergleichevon
1702 zulassen. Darauf erwidertePetkum: „das wäre
alles nichts, man wolle von keinenKonditionenwissen,
alle drei Punkte müßten schlechterdingsresolvirtwerden,
wo nicht, so würden siedie Kommissionaufheben." Man
bat zuvor mit der BürgerschaftRücksprachenehmenzu
dürfen: diesemeinte, sie könntensichnicht weiterheraus
lassen, sie wollten auch ihre arrestirten Bürgermeister
zuvor bei sichhaben, um mit ihnen, als ihren Häuptern,
zu rathschlagen. Die Commisiarienerklärten daraus:
„so legen wir hiemit unsere Kommissionnieder,bedauern
aber, daß man der Stadt Heil nicht erkennenwollen;
man merkewohl, daß isichdie Stadt auf die Rückstär-
kung der Ritterschaft(die nun schonzum andernmalefür
sie geschriebenhatte) verlasse,aber auch hiezu sollte Rath
geschafftwerden." Um sechsUhr gingen die Commissa-
rien davon, darauf kam der Rittmeister Harpe und
kündigteden Arrest wieder an, er ließ die blaue Stube
nach wie vor besetzen. Die Arrestanten hatten, wegen
ihrer beständigenBerathschlagungen,den ganzenTag über
nichts gegessen:da sie auf den Abend wollten Speise

kommenlassen, so ward ihnen auch dieses geweigert."
Damals kamder Königvon Schweden, CarlXII.

in Pommernan. Er war von Bender innerhalbachtTa-
gennach Stralsund zurückgeritten.Sein Hosstaatund Os-
fiziere,sammtetlichenJuden und Türken,welcheden Schwe-
den Vorschußgethan, kamenim März dem Königenach,
durch Mecklenburg,und fiel ihr Weg einestheils über
Sternberg, anderntheils über Güstrow. Der fürstliche
Kommissar,der sie durchSternberg führte, hieß Meyer:
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dieser sandte ein Billet an den Magistrat, um auf fünf-
undzwanzig Ober-Offiziere, 141 Mann, 199 .Pferde

Quartier zu machen, so auch alsbald geschah. Für die
Verpflegung ward auf fürstlicheVerordnung nichts ge-
nommen.

Die Ritterschaft hielt am 12. März wegen den
Rostockerneinen Consent zu Sternberg. Den 14. März
kamen der Land-CommisiairFörch und der Hof-Inten-
dant, nachherige Geheime Kammerrath Walter nach
Sternberg, diesen Convent zu stören, als welcherohne
fürstlicheErlaubniß gehalten würde. Die Versammelten
beriefen sich auf den vorgeblichenruhigen Besitz des
Rechts, Conventezu halten. Sie schicktendrei Abgeord-
nete, denLandrathHerrn vonDrieberg*) und zweivon
der RitterschaftI. F. von der Lühe und S. D. von
Bassewitz nach Rostock, denen aber die Stadt nicht
geöffnet wurde, die Wache bedeutetesie am 15. März
Abends, sie habe Befehl, „keinemvon Adel, so Güter im
Landehätten, einzulassen;"der GeheimeRegistrator, nach-
her ArchivarFaul, eröffneteihnen am 16. März: „daß
sie nicht in die fürstlicheResidenz, wenigervor des Her-
zogs Stuhl treten könnten," weil sie in ihrem Schreibe^
von „nie in Mecklenburgerhöben Ttlichkeiten, von

*) Die Familie, -feit«?n>.d«m Schlosse Dreibergen bei
Bützow-den-Nmnen.führt,. welches jetzt das 1817 gestiftete
Landarbeithaus ist, wo auch die politischen Gefangenen des
neusten Monstreprozesses fitze». Diese Familie gehört mit
den Oertzen, Gamm und Maltzahn zu denältesteneinge«
borenen.
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Jhro HochfürstlichenDurchlauchtRathgebernverhangen,"
gesprochenhätten. Am 23. März wurden sämmtliche
Rathsgliedervon Rostock,Morgens 4 Uhr, vor demRath-
hause auf Wagen gesetztund von Reitern umgebennach
Bützow abgeführt. Von den Hundertmännernaus der
blauen Stube waren 30 übrig, die nochnichtmürbe ge-
macht waren, sie kamenin die Schreiberei,wo die Sce-
nen in der blauen Stube mit dem starkenEinheizensich
wiederholten:sie saßen bis 10. April.

Unterdessenwar ein Pönal-Mandat unterm 9. März
1715 auf Ansuchen des ritter- und landschaftlichenAn-
walts Daniel Hieronymus von Praun aus dem
Reichshosrath an Herzog Carl Leopold gekommen,
das sehr bestimmtlautete: „daß bei Strafe 50 Mark
RöthigenGoldes sogleichalle die, welchezu Rostock,so-
wohl auf dem Rathhause, als in ihren Häusern mit Ar-
rest bekümmert, auch die hinweggeführtendrei Bürger-
meister und Rathsverwandtenihres Arrests gegen Cau-
tion entlasten,auchalle Veränderungin der Rostockischen
Regimentsformeingestelltund was darin bereits erzwun-

gen, annullirt werdensolle, ebenmäßig bei Strafe 50

Mark löthigen Goldes." Der herzoglicheAnwalt Frie-

drich Klerfs bat zwar unterm 14. März, besagtes

Mandat wieder aufzuheben, wenigstensdessenAusserti-

gung zu hmmen, es erfolgteaber unterm 18. März ein
bestätigendesConclusum. Dies kaiserlichePönal -Man¬
dat, das klare Maaße gab, daß KaiserlicheMajestäthier

einmal ein ernstes Einsehennehmen wolle,hals aberidoch

nichtsbei Carl Leopold! seinGeheimerRaths-Präsident

von Petkum pflegtezu sagen: '„Der Kaiserzieht fein
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Schwert langsam heraus." Auch ein vom Vetter in
Strelitz bei König Georg I. von Hannover - Eng-
land erwirktes Erinnerungs- und Abmahnungsschreiben'
aus St. JameS, 11. Januar 1710, half nichts.

Die in Schwerin, theils in der Bleikammer, theils
anderswo eingesperrtendreiBürgermeisterund drei Raths-
Herren von Rostockwurden nach zweimonatlichemGe-
fängniß ebenfalls nach Bützowgebracht; von da kamder
ganze RostockerRath nach Doberan, wo das Seebad
jetzt ist. Die Bürgermeister,mürbe gemacht,leistetenden
begehrten Eid, kamen zwar darauf nicht frei, erhielten
aber gute Bewirthung und Erlaubniß vor demÄmtshaus
herumzugehen. Unterm 11. April wurden die Hundert-
Männer aus der Schreiberei endlich gegen eidlichesEe-
löbniß, nicht weichhastzu werden, entlassen,nachdemsie
sechsDeputirte zu dem in Doberan arrestirten Rath un¬
ter den Bürgern auserwählt hatten: hier in Doberan
solltennun die Verhandlungen über die drei Punkte ge-
meinsam in die Hand genommenwerden. Es geschah,
aber diesezähen Herrenvon Rostocksetztendie fatale Er-
klärnng entgegen: „sie wollten der kaiserlichenMajestät
allergerechtestenAussprucherwarten" — sie hatten Kunde,
daß kaiserlicheMajestät schonihr ernstlichesEinsehendurch
das obenerwähnte Pönal - Mandat zu erkennen gege-
ben habe.

Nun wurde am 1. Mai dem Criminalprozeßaber-
mals freier Lauf gelassen. Die Hundertmänner kamen
wieder in die RostockerSchreibereizurück,die drei Bür-
germeifterund drei!Rathsherren, die in Schweringesessen,
dahin zurück,die Uebrigenbliebenin Doberan. Um in-
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dessenin Wien die Vollstreckungdes Pönal-Mandats vom
9. März aufzuhalten, wurden die in Schwerinund Do-
beran Gefangenen am 18. Mai sämmttichnach Rostock
zurückgebrachtauf schlechtenWagen, von einer Reiter-
wacheumgeben, auf dem Markte abgesetzt,ins Rathhaus
gebracht und bewacht. Noch an demselbenTage kamen
die fürstlichenMinister, Grund und der GeheimeNach
und OberhofmarschallBaron von Eichholz zu ihnen,
um ihnen mit den beweglichstenVorstellungenden Ver-
gleich ans Herz zu legen. Sie beriefendie Bürgerschaft,
am 21. Mai erklärte sie sich dahin, nichts, weder Aecise
noch Besatzung, noch Jagd abtreten zu wollen. Darauf
ward wieder criniinaliter fortgefahren. Nun, da Alle
in Rostockwieder waren, konnte aber doch der herzogliche
Agent in Wien anzeigen.' alle gefangene Rostockerseien
auf freien Fuß gestellt und würden gütliche Tractaten
mit ihnen gepflogen. Er that das schonam 13. Mai
und wiederholtees am 17. Mai, gegen die Wahrheit.

Jetzt kam es zum Aeußerstenin Rostock, der Lan-
desvater, der selbstim Orte war, wollte durchaus zum
Ziele gelangen.

„Am 3. Juni 1715, Morgens um 3 Uhr, fand
sich Director Schöpfer auf dem Rathhause vor der
blauen Stube ein, die fürstlicheMiliz aber war vor dem
Rathhause aufgestellt. Der Director rief nun die arre-
stirten Hundertmänner einen nach dem andern heraus,
da denn der Major Sternberg zu einem jeden Her-
ausgerufenen zwei Mann Wache stellte. Die beiden er-

sten waren Hans Goltermann und Joachim

Kraul, sie wurden mit einem Bündel 'aus dem Nacken
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zum Steinthor hinausgeführt, bis an den Köppelberg —

wo sonst die Maleficanten enthauptet wur-

den: dasselbe widerfuhr den andern von den Hundert-
männern, deren etwa vierzig noch waren. Sie mußten
eine halbe Stunde hier Halt machen. Was ihrer und
Anderer Gedanken dabei gewesen,das kann man sichleicht
vorstellen. Ihre Weiber und Kinder trieben ein jäm-
merliches Geheul, einer nahm von dem andern Abschied
auf Nimmerwiedersehen, die ganze Stadt war in Schre-
cken, Jedermann, der es hörte, beklagte die Zeiten, darin
er lebte. Etliche unter diesen Hundertmännern wurden
krank von ihren Betten geholt und gingen in Pantoffeln
mit ihren Bündeln,' die Wagen, die die Bürger ihnen
nachsandten, weil sie zehn Meilen zu gehen hatten, wur-
den nicht erlaubt, auch nicht den Kranken. Nur die
Bürgermeister und der Syndicus hatten die Gnade, daß
sie auf drei fürstlichen Küchenwagen nachgefahren wur-
den. Ihr Weg ging allerseits nach Schwerin."

Als sie hier ankamen, wurden sie durch den fürst-
lichen Garten nach dem Schlossegeführt. Bürgermeister
Tielke kam wieder in die Bleikammer, die andern bei-
den Bürgermeister, der Syndicus und die Rathsherrn,
ingleichen Goltermann und Kraul*), die Uebrigen
wurden in das Gewächshaus zwischendem Schlosseund
dem Garten eingesperrt. Sie saßen über sieben Wochen
bis zum 23. Juli, bis sie mürbe waren.

*) Von diesen beiden Ehrenmännern ward der evficre1717
Rathshcrr, der andere 1724 Rathsherr und 1731 Bürger-
meister, er starb 1750.
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Ritter - und Landschafthatte einen sehr wirklamen

Mann nach Wien geschickt, der hier ihre Sache trieb.

Dieser wirksameMann war der KammerjunkerMatthias

Hans von Vehr, der schon seit dem Jahre 1713

als ritterschaftlicherDepntirter in Wien lebte: er that

Alles, um die RostockischeSache zu betreiben und nament-

lich die Ausfertigung des Conservatorii zu erwirken*).

*) Es giebt zwei Familien Vehr: eine, die den Bären
im sprechenden Wappen führt, blüht noch, die andere, mit
drei Schwanenhälsen im Schilde, ist erloschen. Die nochblü-
hende Familie gehört namentlich in der Branche, die die N,e-
gendank beerbt hat, zu den reichsten Familien in Meck-
lenburg und Pommern, um Stralsund und Greifswald
liegen ihre Hauptgüter, sowie sie auch in Hannover noch
blüht, wo sie seit 1471 das Gut Stellich te im Stifte
Verden besitzt. Ein „Everardus Lei e" erscheint schon
in einer Urkunde von 1197 (in den OWg.Gnelf. T. III. in
praefat. p. 61) im Gefolge des Psalzgrasen Heinrich, Soh-
nes Heinrich's des Löwen. In Mecklenburg kommt in
dem Bertrag vom Juli 1224 (in den Orig. Guelf. T. IV. in
praefat. p. 85), der zwischen den Gesandten des deutschen
Reichs und dem von dem Grafen von Schwerin gefangen
gehaltenen König Waldemar von Dänemark abgeschlos-
sen wurde, „Lupoldus Ursus" als Eidhelfer auf Seiten des
Grafen von Schwerin zuerst vor. „HeyneBere, Knecht"
schloß am 22. Juni 1339 mit den ersten Familien des Lan»
des, den Hahnen und den Bülowen, einen Sühnebrief
mit der Stadt Stralsund ab (Maltzahn'sche Urkunden von

Lisch II, S. 32.). Im Jahre 1353 erhielt Henning Bere,

Burgmann zu Stargard aus der Familie, die die drei Schwa-

nenhälse im Wappen führte, das Landmarschallamt von Star-

gard, das später die Hahn führten und noch führen. Um

dieselbe Zeit war Bertram Bere mecklenburgischerKanz¬
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Unterm 26. Juli erließ das Reichsoberhaupt,der letzteder
Habsburger, Carl VI., ein sehrnachdrücklichesHandschrei-

ben an des gewaltthätigen Herzogs von MecklenburgLieb-
den, „um, wie die Worte lauteten, Dieselben von solchem
harten und unter der deutschen Freiheit fast
nie erhörten Versahren*) abzumahnen und zwar
hiermit zum letztenmale, widrigenfalls würden Kai-
serl. Maj. gemüßigt sein, die gebetenen Protect«™ und
Conservatoria nun wirklichausfertigen zu lassen." Je«
dennoch decretirten S. Kaiserl. Maj. annoch unterm 1.
August 1715 in dero Geheimen Rath an den Reichs-
hofrath „bis auf weitern Befehl damit Anstand zu
nehmen."

ler und ein Lippold Bere kommt gleichzeitig wiederholt
in den Urkunden neben dem ersten Mann des Landes Star»
gard, dem von Kaiser Carl IV. zum Grafen von Für-
stenberg erhobenen Otto von Dewitz in den Geschäft
ten vor. Ein Bogislav Behr war 1630 Geheimer Rath
Wallen st ein's. Matthias Hans Behr hat die Ge-
schichte Mecklenburgs geschrieben und war ein sehr gelehr-
ter Herr, er hatte in Wien den oben genannten ritter- und
landschaftliche» Anwalt von Praun, dazu noch einen an-
dern, Joanelli, zur Seite. Außerdem war dieser Behr
Katholik und hatte daher einen Fuß auf dem nicht Allen
zugänglichen Terrain in Wien. Die Rostock'scheSache kam
dadurch merklich vorwärts, doch gab es noch immer viel Wi-
verstand, Kaiserliche Majestät zum Schwertausziehen zu brin-
gen. Matthias Hans Behr starb in Wien 1729.

*) Kaiserliche Majestät vergaß freilich hierbei die Pro-
ceduren ihrer eigenen Vorfahren wider die Protestanten un-
ter der „deutschen, böhmischen und ungarischen Freiheit."
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Während dieses Anstands arrangirte sich Herzog
Carl Leopold mit den in Schwerinmürbe Gemach-
ten. Er meinte, wenn nur die zu Schwerin den Ver-
gleich über die drei angenehmen Punkte unterschrieben
hätten, würde es sich mit den übrigen Hundertmännern
in Rostockschongeben. Am 21. August 1715 ward der
ganze Rath in Carossen vom Schlosseaufs Rathhaus
in Schwerin kutschiert. Die bisher gefangen gewesenen
Hundertmänner folgten in aller Freiheit mit nach. Der
Vergleich ward unterschrieben und mit dem Stadtsiegel
bekräftigt: von fürstlicherSeite waren zugegen der Ge-
Heime Raths-Präsident, Geheime Rath und Reichshofrath
von Petkum, der Oberhofmarschallund Geheime Rath
Baron von Eichholz und der Hos-Jntendant Walter.
Darauf wurden die Herren Bürgermeister
an die fürstliche Tafel gesetzt und die übri-
gen Rathsherrn und Bürger aufs beste be-
ivirthet.

Der fürstliche Angstmacher erreichte aber dennoch
mit diesem erzwungenenSchweriner Vergleiche vom 21.
August 1715 sein Ziel so wenig, wie sein Vorfahr
Friedrich Wilhelm durch den vom General Ge-
schwind in der GeschwindigkeitabgeschlossenenSchwe-
riner Vergleich mit der Ritter- und Landschaft vom
16. Juli 1701 es erreicht hatte: die RostockerBürger-
schaft, die nicht eingeschüchtertwar, obwohl dazumal zum
drittenmal seit dem dreißigjährigen Kriege wieder fremde
Truppen, Dänen, in ihren Mauern lagen*), hatte schon

*) Das erstemal 1675, als König CarlX. von Schwe-
den vom Hause Bai ern durch Christine zum Throne ge¬
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unterm 27. Juli 1715 aus Rostocknach Schwerin ge-

gen den unter Furcht und Zwang abzuschließendenVer-

gleich auf Verwilliguug der drei Punkte solenriissime

protestirt, „ ohne Furcht vor Carcer, Arrest und Wache,

wie solches Namen haben mag," und protestirte auch

wiederholt später und als 1719 die hannoverischenExe-

cutionstruppen mit der .kaiserlichen Commission kamen»

wurde Alles und Jedes wieder in vorigen Stand gesetzt.

Der „kleene Fürst" von Mecklenburg war aber

damals auf der Höhe seines Glücks, er schloßseine Al-

lianz mit dem Groß-Za?ar. An demselbenTage ge-

rade, wo Wismar capitulirte und Deutschland dadurch

von der östlichen(.«Seitevor dem bewahrt wurde, was

Ludwig XIV. ihm an der westlichen Seite angethan

hatte, indem er sich ihm in Straßburg auf den Nacken

setzte, am il9. April 1716 ward die Heirath Carl

Leopold's mit der russischenPrinzessin zu Danzig in

höchstem Glänze, den die Gegenwart des starken
Augustes, Königs von iSachsen-Polen erhöhte, gefeiert.

Unmittelbar darauf erschienen theils zur See, theils zu

Lande aus Polen 50,00j0 Mann Russen im Land.

Sie wurden theils auf den Domainen des Herzogs, theils

auf den Gütern des Adels und in der Nähe der adels-

freundlichen Stadt Rostockeinquartirt. Diese russischen

Soldaten hatten nicht mehr die srühere Mannszucht, leb-

langte, kam König Friedrich III. von Dänemark, das
zweitemal kam 17X2 der schwedischeGeneral Steenbock,
der Sieger bei Gadebusch.
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ten sehr frei und verübten die schwerstenBedrückungen
an den Landleuten. Im Mai 1716 erschiender Zaar
selbstbei seinem neuen Verwandten in .Schwerin. Die
mecklenburgischeRitterschaft ordnete den Landmarschall
von Maltzahn zu Grubenhagen und den Rittmeister
von Strahlendorff zu Trambs ab, um bei Sr.
und Jhro GroßzaarischenMajestät, dem Herzog und sei-
ner neuen Gemahlin Glückwunschabzustatten. Den Zaar
trasen sie nicht, er war in Hamburg. Der Herzogem-
pfing sie am 3. Juni. Die Zaarin uud die Herzogin
waren zwar zugegen, aber der OberhofmarschallBaron
v!on Eich holz widerrieth die Gratulation: „weil fir
nicht in solchemAufzuge gekommen, als dem Luftre de-
Zaarin convenable wäre und man eine solenne Deputa-
tion erwartet hätte."

Am 12. Juni ward von der russischenGeneralität
eine große Lieferung zum Magazin in Rostockausge-
schrieben, wozu allein der Adel aufgefordert wurde. Es
wurde an Salz 1536 Scheffelund an Zwieback3,240,000
Stück verlangt. Zu diesen 3,240,000 Stücken Zwieback
bedurfte man, 35 Pfund Zwieback aus jedem Scheffel
gerechnet,nicht weniger als 946 Last Roggen. Nachdem
an dieser ungeheuren Lieferung Tag und Nacht gebacken
worden war, erfolgte noch eine starke Grütze- Lieferung
dazu. Als nun die mecklenburgischeRitterschafteine De-
putation an den Zaaren schickte,den Kammerjunkervon
Negendank zu Eggersdorf und den Hauptmann von

Wangelin zu Dorf Schwerin, um ihm die Noch des

Landes vorzustellen, die diese Lieferungen ohne Moderation

nicht zu schaffenim Stande sei und als dieseDeputation in



272

tiefster Reverenz S. Großzaarische Majestät in der Anti-

chambre erwartete, trat diese selbstunvermuthet aus ihrem

Zimmer. Sie sprach mit dem Vicekanzler Schaseross

und gab bald diesem bald jenem Bescheid. Wie die
Mecklenburger hervortraten, rief der Zaar entrüstet ihnen
die Worte entgegen: „Was wollt Ihr?" und befahl
ihnen sofort das Zimmer zu verlassen. Zugleich kündigte
der Generaladjutant und OberkammerherrJagozinsky
den beiden nicht wenig erschrecktenmecklenburgischen
Adelsherren Arrest an. Vier!Mann Soldaten stellten sich
vor ihr Quartier auf und am folgenden Tage, 4. Juli
1716, wurden sie unter russischerEscorte nach Rostock
gebracht; hier saßen sie über acht Tage, dann kamen sie
auf ihre kläglicheVorbitte beim Herzog auf dessenVor-
bitte frei.

Am 18. Juni 1716 langte das Gros der russischen
Armee unter dem GeneralfeldmarschallScheremeteff
aus Polen an, die Russen erschienenim Stargardischen
bei Neu - Brandenburg und Woldeck. Sie wurden im
Lande einquartirt und die Ritterschaft beschwertesichnicht
wenig über die ungleiche Repartition. Am 3. Juli ka-
men achtundvierzigrussischeGaleeren, welche des Zaaren
Leibgarde und das astrachan'scheRegiment unter General
Buturlin aufhatten. Diese lagerten sich, 7000 Mann
stark, zu nicht geringem Schreckender Stadt, vor Rostock
in Gezeiten. Am 9. Juli forderte Fürst Repnin für
dieselbenbei 400,000 Pfund Speck, innerhalb vierund-
zwanzig Stunden zu liefern. So viel Speck war nicht
in der ganzen Stadt: die Ritterschaft half aber ihrer gu-
ten Freundin aus der Specknoth, die gute Stadt vermied
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die angedrohte Exemtion, innerhalb zwei bis drei Tagen
war Alles geliefert; am 14. Juli ruderte der Zaar mit
seinen Galeeren hinüber nach Seeland. Es war einem
Jeden von Magistrat und Bürgern seinbestimmtesQuan-
tum Speck an die Hausthüre geschriebenworden, der
Herzog aber schickteNotare und Einnehmer in der Stadt
herum und ließ allen, besonders den Bedürftigen, ent-
bieten: „wer sich zum Schweriner Vergleicheaccommodire,
dessen Speck-Quote wolle er übernehmen."

Nach des Zaaren Abgang erfolgte nun der Haupt-
gewaltschritt des Herzogs Carl Leopold: es läßt sich
gar nicht zweifeln, daß er von ihm ausging. Ich gebe
die Erzählung dieser ungeheuerlichenProcedur des meck¬
lenburgischen Landesvaters wieder mit den Worten des
alten ehrlichen Propst David Franck, als gleich-
zeitigen Augen- und Ohrenzeugen*).

„Nachdem der Zaar am 14. Juli abgegangen, so
wurden drei Tage nachher, am 17. Juli, da es eben
Bettag war, wohl fünfzigKommandosrussischerGenadiere
zu Pferd, jedes zu zwanzig, dreißig, auch wohl mehr
Mann, im Namen des Generals Repnin ausgesandt,
auf einmal in ganz Mecklenburg die Land-
räthe, Landmarschälle, Deputirte zum En-
geren Ausschuß und was sonst Männer wa-

ren, daran der Ritterschaft gelegen, bei her-

einbrechender Nacht in gefängliche Haft zu

bringen. Die Ursache sollte sein, weil sie übel von

Jhro Czaarischen Maj. gesprochen. Wer aber dieser

*) Altes und neues Mecklenburg17. 77.

Kleine deutscheHöft. !• 18
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Männer Vorsichtigkeit kannte, der muthmaßte, daß solches

die bösen Rathgeber zu Schwerin angeftellet*), um sie

alle zusammen zu haben, einzusperren und so lange zu

quälen, bis man ihnen die Landesrechte, wie den Ro-

stockernihre Stadtrechte, abgepreßt und darüber einen er-

zwungenen Vergleich aufgerichtet. Es wachte aber die

göttliche Vorsorge über diese unschuldigenLeute, also daß

die wenigsten davon erhaschtwurden.

Der älteste Landrath von Lehsten zu Dölitz und

Boddin, der mit großer Geschicklichkeitdas Directorium

unter den Landständen führte, ward durch einen Bauer
gewarnt, welcher gehört, daß ein Russe auf die Frage:
wohin? geantwortet: „Nach Dölitz, groß Landrath

kleen machen.'' Er entfloh also eiligst nach Demmin.
Anstatt des Landraths Ehren reich von Moltke

griffen sie dessen Sohn, den Capitain von Moltke an,
worüber der Vater entkam.

Der Rittmeister von Osten zu Carstorsf ward bei
Zeiten gewarnt; der Landmarschall und Oberst Levin
von Hahn zu Remplin, wie auch der Oberst Hahn
zu Basedow waren auf den ersten Wink nach Demmin
geflüchtet; andere in dieserGegend eilten nachTrib^lsees^j.

Zu Lütken Walmsstorff suchten sie den Obristlieute-
nant Joachim von Bassewitz aus, der Hauptmann

*) Die Geheimen Räthe von Petkum, Präsident des
GeheimenRaths, sein Factotum Schöpfer und vi. Scha-
per, die an des Hoskanzlersvon Klein Stelle in denGe-
HeimenRath gekommenwaren. Klein ging bis 1719, wo
die kaiserlicheCommisstonkam, nach Lübeck.

**) Der Paß, der nach Pommern führt.
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des Klosters Dobbertin war, damals aber auf seinem
Gute. Es hielt sich sein Sohn Detlev Hans von
Bassewitz bei ihm auf, der gleichfallsObristlieutenant
in schwedischenDiensten, jetzt aber ein dänischerGesänge-
ner aus dem eroberten Stralsund war. Der Vater war
schon zu Bett, als die Russen kamen, der Sohn aber
noch auf. Diesen frugen sie, ob er der Obristlieutenant
B a ssew i tz wäre? Er merkte wohl, daß es nicht ihn,
sondern seinem Vater gelten sollte, antwortete aber gleich
mit: Ja! Sie nahmen ihn also mit und der Vater blieb
in guter Ruhe, machte sich aber doch auch bald darnach
aus dem Lande.

Der Major Gustav von der Lühe zu Mechels-
torp besuchte eben einen Freund auf der Nachbarschaft,
war also nicht zu Hause. Der Lieutenant, der ihn ab-
holen sollte, kam mit seinem Commando in folgender
Nacht wieder, aber der Major war schonnach Wismar.

Andere entkamen auf andere Art, daher in Allem
nicht mehr als vier Edelleute eingebrachtwurden. Diese
waren: der Kammerjunkervon Pederstorss zu Hintzen-
hagen (obgleichderselbean einer Brustkrankheit darnieder

lag), der von P(essen zu Barnekow, der Obristlieute-
nant, nachherige Landrath von Oertzen zu Roggow
und ebengedachterObristlieutenant von Basse Witz.

Diese vier Herren wurden, nachdem sie unterdessen
theils in Bauernhäusern auf der Diele auf Stroh, theils
unter freiem Himmel Nachtquartier gehalten, am 21. Juli
Zum Fürsten R ep n i n gebracht, der zu Rostockin des
Rathsherrn Heinrich Nettelbladt Gartenhause, zwi-

schen dem Cröplin'schen und Steinthore logirte.
18*
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„Hier wurden ihnen, in Gegenwart der russischen

Generalität und anderer Offiziere, unterschiedlichePunkte
vorgehalten, darin sie sich wider Se. Czaarische Maj.
sollten versündiget haben. Ob sie sich nun zwar mög-
lichst verantworteten, so mußten sie doch alle vier an un-
terschiedlichen Orten in Arrest gehen, wo sie beständig
unter der Wache waren, jedoch mit ziemlicher Freiheit
und Anständlichkeit."

Als das Gerücht von dieser Gefangennehmung sich
augenblicklichüber das ganze Land ausbreitete, und man
nicht wissen konnte, wem es noch serner gelten solle, so
machte sich sast die ganze Ritterschaft zum
Lande hinaus, ein Jeder, wo er zuerst hinkommen
konnte. Etliche nahmen ihre Frauen und Kinder mit und
flohen nach Wismar, Lübeck, Lüneburg, Ratzeburg,
Hamburg, Demmin, Lychenjc. , da denn mancher noch
von dem Pöbel, was David von Simei, auf feiner
Flucht hören mußte.

Am 22. Juli ward von dem Herzog Carl Leo-
pold der Geheime Rath von Habichtsthal an den
Fürsten Repnin gesandt, um des Herzogs Mißfallen
über solche Gefangennehmung zu bezeugen und nach der-
selben Ursach zu sragen. Der Fürst entschuldigtesichda-
mit, daß er von Sr. Czaarischen Maj. ausdrückliche
Ordre dazu gehabt, mit dem Anfügen, daß er davon
dem Herzoge nicht die geringste Commnnication geben
sollte. Weil aber das Mißtrauen der Ritterschaft gegen
den Hof schon gar zu groß war, so hielt sie dieses
nur für ein Blendwerk."

Als die Russen zu ihrem Transport nach Seeland
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Anstalt machten, wurden die vier Gesangenen nach Ro-

stock gebracht, und daselbst dem russischen Obersten H a s -

seni am 28. August 1716 übergeben, darauf sie nach

Güstrow mußten und daselbst bis zum 21. September

in Arrest gehalten wurden. Als die Russen sie srei ga¬

ben, ließ sie der Herzog Carl Leopold sofort mit

fünfzig Reitern nach Rostock abholen und auf dem wei¬

ßen Collegium einsperren, hier saßen sie wieder einen

Monat.

Der Engere Ausschuß der Ritterschaft warf sich nun

von der hannoverischen Stadt Ratzeburg aus dem Kaiser

in die Arme: er bat ihn um ein Conservatorium für

Mecklenburg: es ward auf Hannover und Braun-

schweig ertheilt.

Der Angriff der Russen auf Seeland, die Landung

in Schonen war unterdessen mißglückt*), die ganze Armee

kam wieder nach Mecklenburg zurück. Am 15. October

wurden mehrere tausend Mann nach Rostock gelegt, das

Gros der Armee, über 30,000 Mann, aus den aveligen

Gütern einquartiert. Damals war es, wo die geängstig-

ten Bürger von Rostock sich nöthigen ließen, ein Schrei¬

ben an den Kaiser nach Wien zu erlassen, daß sie sich

völlig mit dem Herzoge verglichen hätten: es ging im

December 1716 nach Wien ab.

Als die Zeit herannahte, daß der Landtag 5. No¬

*) Wie man jetzt weiß mit Absicht des Zaaren, der

schon im Zuge war mit Görtz gegenEngland sich zu keh-

«Ii — gleich bei der Gründung des neuen russische»Reichs

trieb den gescheiten Zaaren sei» mächtiger Instinct gegen

Rußlands Hauptfeind.
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vember zu Sternberg wieder aufgenommen werden sollte,

erließ der Herzog unterm 15. Oktober Patente: „daß

Jhro Czaarische Majestät auf des Herzogs Vorstellung

versichert habe, daß dergleichen Arrestirung, wie an den

vier Personen der Ritterschaft geschehen, nicht weiter zu

besorgen sei." Demgemäß wurden die Entflüchteten er-

innert, „sich auf ihren Gütern und Eigenthum nunmehro,

ohne Bedenken, unverzüglich wieder einzustellen." Es

wollte aber Niemand dieser Versicherung trauen, so lange

jene vier noch zu Rostock saßen. Sie wurden also am

fünften Tage nachher, den 20. October, losgelassen, sie

mußten sich aber eidlich reversiren, nicht aus dem Lande zu.

weichen und sich allemal auf Erfordern wieder zu stellen.

Daher es den Auswärtigen immer noch bedenklich fiel,

ihre Freiheit zu wagen.

Unterdessen blieben die Russen im Lande. Der

Zaar, dem der kaiserliche Gesandte in Holland Vorstellung

machen mußte, seine Völker abzuführen und den znge-

fügten Schaden zu ersetzen, antwortete unterm 4. März 1717

aus Amsterdam sehr artig: „Allerdings hätte Mecklenburg

Ursache sich über den nordischen Krieg zu beschweren,

mehreremale habe er sich erboten und erbiete sich auch

noch den Ständen im Frieden zu einer Schadloshaltung

zu verhelfen." Aber der Zaar sagte gleichzeitig zu den
Abgeordneten König Georg's I. von England,
Kurfürsten von Hannover: „Ich bin Willens ge¬
wesen, meine Truppen wegzuschicken; da ich aber höre,
daß es der Kaiser verlangt, will ich sie in Mecklenburg

lassen und möchte wohl sehen, wer sie herausjagen sollte."
Er drohte noch 70,000 Mann nachrücken zu lassen. Es



279 _

blieb indes;, nach der alten russischen Manier, bei der

Drohung: August 1717 zogen sie nach Polen ab auf

die wiederholten nachdrücklichen Vorstellungen des Kaisers

beim Zaaren, der damals immer noch in Holland sich
aushielt. „Diese russische Einquartierung" sagt der alte

Franck*), „vom 1. November 1716 bis August 1717,

welche allein den Adel betraf, kostete monatlich

261,858 Thaler, ohne was die Executionen

erforderten und die Exceffe für Schaden

t h a t e n. Es wollten die Russen ihre Rationen und

Portionen nur mit baarem Gelde annehmen. Die Ritter-

schast war von allen Mitteln entblößt, die meisten steckten

in tiefen Schulden."

„Vom 1. August 1717 ab wurde der Ritterschaft

nun vom Herzog für seine Truppen monatlich 10,000

Portionen, jede zu 3l/2 Thaler angemuthet, die monatlich

35,000 Thaler, jährlich 420,000 Thlr. betrugen, womit

dem Faß der Boden gar ausgestoßen wurde."

Die Truppen CarlLeopold's „zum Behuf der Lan-

des-Defension" zusammengebracht und zuletzt, wie oben

erwähnt, 14,000 Mann, standen unter dem Generalmajor

von Crassow, später kamen sie unter den Oberbefehl des

nachher so berühmten preußischen Feldmarschalls Curt

Christoph Schwerin von Schwerinsburg, den

Ahnherrn der letztgegraften Grafen dieses Namens, denen

der bekannte Präsident der zweiten preußischen Kam-

mer angehört. Von den abziehenden Russen nahm Carl

Leopold zwei Regimenter Fußvolk, jedes zu 1500Köpfen,

dazu zwei Compagnien Grenadiere, jede zu 150 Mann

*) SUteS u. neues Mecklenburg 17, 89 ff.
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in seinen Dienst und ließ sie sich schwören- es war das

die von Hennings oben so genannte „russische Garde,"

zusammen 3300 Mann. Am 10. August erging Ordre

an den Brigadier von Schwerin und an den Brigadier

Flohr, „daß wenn der EinHaber eines Guts sich nicht

zu der Naturalverpflegung oder Zahlung des Gelds da-

für verstehen wolle, alsdann so viel an Korn und Vieh

angegriffen, zu Markte gebracht und das Quantum dar-

aus gelöst werden solle." Die Offiziere erhielten nun

Affignationen auf alle adelige Güter, „da denn der Sol-

dat, nach seiner Art, bei erlangter Freiheit, wirtschaftete,

schlugen Keller und Boden auf, eröffneten Kisten und
Kasten, besetzten und bewachten alles Vieh auf den Höfen,
schlugen die Schreiber, Voigte, Knechte und Bauern,-

schleppten sie weg, auch wohl den adeligen Gutsherrn

selbst, trieben das Vieh zusammen, suchten das beste her-
aus und verkauften es für einen liederlichen Preis." *)

Der Engere Ausschuß, der noch immer in Ratzeburg
saß, sich nicht zurückzukehren getraute, sandte schon un-
term 20. August 1717 eine Vorstellung der bisher er-
littenen Drangsale nach Schwerin ein. Der Ausschuß
ward nach Schwerin citirt, er entschuldigte sich. Darauf
erging unterm 3. September 1717 ein fulminantes Ma-
nifest, das der Herzog an allen öffentlichen Orten an-
schlagen ließ. Es ward darin zuvörderst der Aufenthalt
des Ausschusses außerhalb Landes als ein Vorhaben be-
zeichnet, welches zu lauter Unruhe und unverantwortlicher
Weitläuftigkeit abziele, darauf die Rechtsgründe ange¬

") Franck 17, 101.
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zeigt wurden, aus denen die Landes- vekorision zu be-

haupten stünde, als da waren der westphälische Frieden,

der Reichsabschied von 1654, die neusten kaiserlichen

Wahlcapitulationen. Endlich hieß es: „Da Wir der-

gleichen intolerabeln, einer Rebellion ganz

ähnlichen Frevel und Muthwillen*) nicht ge-

statten können, sondern auf alle Weise und ernstlich kraft

habender reichsfürst- und landesherrlicher Auctorität,

Hoheit und Befugnis; uns dagegen setzen müssen, mithin

des festen Vorsatzes sein, es koste was es wolle,

Unsere landesfürftlichen Regalia wider diejenigen, so

solche zu schmälern suchen, rechtlich, unter göttlichem

Beistand, zu souteniren und zu vertheidigen ic. So

haben Wir k."

Dam uf erging von Wien aus unterm 22. October

die Resolution aus dem Reichshofrath, das auf beide

Häuser Hannover und Braunschweig ertheilte Eon-

servatorium sür Mecklenburg in wirkliche Execution

zu setzen.
Der autokratische Herzog ging indeß immer weiter.

Er vollzog die Execution an den fiscalirten criminaliter

*) Nämlich: sichder Landes-Defenfion zu wider-
setzen. Im Schweriner Vergleich von 1701 §. 3 stand
ausdrücklich: „e-3 sollten Ritter - und Landschaft nicht vcr-
bunden sein, etwas mchreres als 120,000 Thaler beizutragen,
wenn gleich viele oder wenige Mannschaft und Kriegs-
Requisiten zu des Landes Befchützung nothig möchten

erfunden werden." Kraft dieses Vergleichs war die Ritter-

schast zu einem Dritttheil, «0—50,000 Thalern, verbunden,

sie that auch wohl noch ein von jnituit hinzu.
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angeklagten, jetzt in Ratzeburg sich aufhaltenden von

Hahn, von Bassewitz und von Lehsten: ihre Gü-

ter wurden adminifirirt. Sämmtliche mecklenburgische

Edelleute mußten sich förmlich und eidlich reversiren an

den „boshaften, zu einer öffentlichen Rebellion abzielen-

den Schriften und Unternehmungen" des zu Ratzeburg

sich aufhaltenden Ausschusses weder Theil zu nehmen,

noch jemals Theil nehmen zu wollen: sie mußten den

Revers unterschreiben. Wenn jemand nicht unterschrieb,

nahmen die von Soldaten begleiteten fürstlichen Com-

misiarien (Offiziere, darunter auch einer der natürlichen

Söhne des Hauses, der Obristlieutenant von Mecklen-

bürg, sichfindet, Amtleute, Bürgermeister und Notarien)
die Güter in Besitz und ließen die Bauern schwören,

wollten sie nicht schwören, so wurden ihnen von den

Soldaten die Hände zum Eide in die Höhe gehalten.

Franck berichtet speciell über vier solche Exemtionen bei

dem großbritannischen Obrist Barthold Dietrich von

Wülow zu Scharbow, dem Hauptmann Jobst Hein-

rich von Bülow zu Woserin, dem von Linftow zu

Lütkendorff und dem von Bahrold Zu Dobbin. Die

meisten der so von Haus, Hof und Habe vertriebenen

Herren gingen nach Ratzeburg zum Ausschuß. Am 21.

Juni 1718 war der letzte Landtag, den der Herzog

Carl Leopold gehalten hat, nach Sternberg ausge-

schrieben: es erschienen nur dreißig von der Ritterschaft,

vierundvierzig, die den Eid unterschrieben und hundert,
die ihn nicht unterschrieben, entschuldigten sich. Darauf
erließ der Herzog unterm 25. Juni ein Mandat an die
Administratoren der adeligen Güter, ihnen weiter keinen
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Unterhalt aus den Gütern zukommen zu lassen, dafern

sie sich nicht binnen acht Tagen ihm submittirten.

Selbst der König von Preußen Friedrich

Wilhelm I., der doch wahrlich ein ernstes Gesicht den

Junkern seines Landes entgegengekehrt, ihnen „den roclier

von Bronze" vorgehalten hatte, schrieb an Carl Leo-

pold damals unterm 4. October 1718 aus Berlin:

„Ich muß zu meiner sonderbaren Mortificatio!! verneh¬

men, daß ich in meiner Hoffnung weit gefehlet, indem

Jhro Durchl. nicht allein mit dem, wider Dero Noblesse

gebrauchten rigueur einen Weg, wie den andern conti-

nuiren, sondern gar auch aus übel ärger machen, die

Possessores mit Weib und Kindern ins Elend verjagen

und solch Spiel mit diesen armen Leuten anfangen, der-

gleichen nicht nur im Reich, sondern vielleicht

auch in einem barbarischen Lande nicht er«

hört ist/'

Die wirkliche Cxecution des auf Hannover und

Braunschweig erkannten Konservatoriums für Mecklen¬

burg war zeither noch durch die Furcht verhindert wor-

den, Carl XII. von Schweden möge sich mit dem

Zaaren gegen Dänemark verbinden, und ihm, dem

Zaaren, dem nahen Verwandten Carl Leopvld's zu

Gefallen, bei einer Ueberkunft nach schwedisch Pommern

diese Execution verhindern. Kaum war Carl XII. am

11. December ermordet, so änderte sich wesentlich die

Lage der Dinge. Die hannoverischen Erecutionstruppen

standen schon bereit, es fehlte nur noch an der letzten

Ordre. Diese Ordre kam jetzt unterm 11. Januar 1719
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durch ein abermaliges Excitatorium „an die hohen Herren

Conservatoren" aus Wien.

Der eine dieser hohen Herren Conservatoren ist die

bete noiie für Carl Leopold geworden, die ihm,

dem Herrn, der so vieler Menschen Leben verbittert hat,

hinwiederum das Leben verbittert hat und zwar aufs

Aergste, in dem Maaße, daß er zu einer Art von stehen-

der Wuth gegen denselben veranlaßt wurde, von der die

Auslassungen in einer ganzen Folge von schriftlichen

Denkmalen viele Jahre hindurch uns noch vorliegen.

Dieser Herr Konservator war Hannover, nicht sowohl der

Herr von Hannover selbst, Georg I. von England,

denn das war ein zu Phlegmatischer Herr, aber sein Mi-
nister für Hannover, den er zu S. James in London

um sich hatte, der Mecklenburger Andreas Gottlieb

v o n B e r n st o r f f, der dereinst wegen der schönen M o n t -

morenty vom Hofe Christian Louis' Vertriebene,

ein Mann, dem es sein Lebelang wahrlich nicht an Energie
gefehlt und der es verstanden hat, mit kältestem Blute, ja
mit einer gewissen mecklenburgischen Trockenheit Leute,
die er beherrschen oder die er nur zügeln wollte, zu
quälen: man erinnere sich nur der einzigen Aeußerung,
die er dem wanderungslustigen großen Leibnitz über
die Ausarbeitung des Capitels über die Völkerwanderung
that. *) Es trat jetzt das Moment ein, das ich schon
oben beiläufig angedeutet habe, als ich von Bern¬

*) HannoverischeHofgeschichteI. Seite 221 ff. und 234.
Es sind dort die Zeugnisse der Herzogin von Orleans
über Bernstorff aufgeführt: „Der Menschmuß mit aller
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storfs's Weggang aus Paris nach Celle berichtet:: der
von einem Herzog von Mecklenburg Vertriebene rächte

sich und machte, daß ein anderer Herzog von Mecklen-

bürg zuletzt wirklich auch aus seinem Lande vertrieben

wurde. Es war gewiß ein eigenes Schicksal, eine Fü-

gung, die einmal klar, wie ein Sonnenstrahl die Mysterien

des geheimen Gangs der Menschenschicksale, der distribu-

tiven Gerechtigkeit, die in der innerlichen Fügung der-

selben liegt, aufdeckt und aushellt, daß Carl Leopold

gerade mit dem bestraft wurde, womit er sich verging,

daß er von einem Manne, dem er eigentlich nichts zu

Leide gethan, fo hart heimgesucht und gezüchtigt wurde,

ganz in derselben Maaße, wie er sich meistentheils an

ganz Unschuldigen vergriff. Bernstor ff und Carl

Leopold nahmen „die Devotion zum Deckel ihrer Bos¬

heit/ wie die Herzogin von Orleans sagt, Bern-

stör ff aber schenkte dem harten, grausamen Carl Leo-

pold die härtesten Vergeltungstränke ein.

Es ist schon oben bei Friedrich Wilhelm vor-

gekommen, wie Bernstorff, dieser allvermögende

Premier - Minister der Hannoverdynastie und Plessen,

der beim König von Dänemark viel vermögende Mi-

nister es waren, die sich an die Spitze der Agitation

gegen den Schweriner Vergleich von 1701 setzten, ihre

Namen in dem Buche voranstellten, das sie im Lande

herumgehen ließen und das achtundachtzig unterschrieben.

seiner Gravität ein rechter Teufel sein und ein böser Teufel.

Das sind die rechten Kautzen, so die Devotion zum Deckel

ihrer Bosheit nehmen" u. s. w.
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Seit Carl Leopold die Regierung angetreten, seit er

jene Gewaltbegierden hatte blicken lassen, mit denen er,

auf den Nacken Mecklenburgs tretend, es zu Boden zu

Wersen und ihm Sclavenfesseln anzulegen gedachte, war

Wörnstorfs unablässig bemüht gewesen, der bedrängten

mecklenburgischen Ritterschaft mit Rath und That beizu-

gehen und den Einfluß seines mächtigen Herrn von

England an der Stelle zu gebrauchen, wo Carl

Leopold allein mit Erfolge anzugreifen war, in Wien.

Als der Reichshofrath die letzte Ordre zur wirklichen

Execution des Confervatoriums ertheilt hatte, als 12000

Rothröcke die Elbe überschreiten durften, war es aus mit

Carl Leopold. „Bernstorff, sagt der alte Franck

sehr richtig, war die mächtigste Stütze der mecklenbur-

gischen Ritterschaft, die Seele ihrer Seelen, er

hatte nicht allein ihre bisherigen Rathschläge dirigiret,

sondern ihnen auch mit Gelde ausgeholfen. *)"

Carl Leopold war ein Mann, der ganz das

große Wort wahr machte: „quos Deus vult perdere

dementat." Unter den Männern des Adels, die seine

Rache erfuhren, stand der oben an, der ihm den Streich

mit Wismar gespielt hatte. „Am 22. Januar wurden

dem Oberlanddrost Joachim Friedrich von der

Lühe alle seine Güter im Amte Buckow, als Pantzow,

Wendisch - und Kirchen - Mulsow, sammt Porstorff wegge¬

*) Franck 17,222. 18, 17. Zwei Jahre nach Bern-
storffs Tvde 1728 war auf dem Landtage von 50,000
Thalern die Rede „um die andringenden Schuldner und in-
sonderheit die Bernstorff'schen Erben zu bezahlen."

»
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nommen. Dies erweckte bei vielen einen Schauder, weil

bekannt war, daß der von der Lühe sich hatte zum

Unterhändler bei der Uebergabe von Wismar gebrauchen

lassen, wodurch dem Herzoge, wie man sagte, sei ein

Strich durch seine Rechnung auf die Russen gemacht wor-

den.*) Wie es dem von der Lühe erging, erging es

andern Edelleuten, die Carl Leopold mürbe machen

wollte.

Carl Leopold verfuhr ohne alle Schonung, so-

gar an seinen alten Dienern, die ihm treu gedient hatten,

bezeigte er sich undankbar. Dem Hofkanzler von Klein

ließ er sein Gut Gremmelin wegnehmen, seinen ehemaligen

Hofmeister, den Geheimen Rath von Koppelow, ver-

trieb er von Jvenack. Am 7. Januar 1719 ward dem

Landrath, späterni Geheimen Rath und Kammerpräsidenten

*) Franck 17, 116. Noch unterm 2. Januar 1720
schriebder König von England Georg 1. aus S.James
an den Kaiser für den Oberlanddrosten „wegen des großen
Schadens, den er nach der Uebergabevon Wismar erlitten,
wobei dochseineDienste großenVortheil geschafftnicht allein
fürs Land, sondern au !' fürs Reich." Im Jahre 1733 kam
der Oberlanddrost in Concurs (,.durch seine vielfältigen
melioraliones und Einführung der holsteinischenWirthschaft,
den Ackernicht nach Schlägen, sondern in Koppeln zu ge-

brauchen"), er bat in Wien um ein Pönalmandat an das
mecklenburgischeLand- und Hosgericht, daß es nicht auf
Erecution ausfertigen solle. Das ward ihm zwarabgeschla-

gen, aber als kaiserlicheGnadenbezeugungder damalige

Herzog - Commissar Christian Ludwig II. angewiesen,

mit den Gläubigern die Güte zu versuchen.*)
») Franck 17, 192 und 18, 241.
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Dietrich Joachim von Plessen auf Cambs, dem

Vater des ersten Grafen von Plessen, sein Herr-

liches Gut Torgelow *) weggenommen;' am 13. Januar

1719 der verwittweten Majorin von Bülow Gut

Pokrent sammt Käselow durch fürstliche Commissarien in

Beschlag genommen. Der sogenannte Oberadministrator,

der Chef fämmtlicher fürstlichen Administratoren Paulsen,

dessen Ordre immer lautete: „Alles für Gewalt zu ver-

kaufen," kam am 23. Februar nach Fliemstorf zum Obrist-

lieutenant Bornefeld und nahm hier alle Sommersaat

an Gerste, Hafer, Erbsen weg und fuhr sie zum Ver-

kaus nach Lübeck — ohnerachtet der Obristlieutenant

seine Portionen bis auf den letzten März vorausbe-

zahlt hatte.

Unterm 16. Februar 1719 ermahnte Friedrich

Wilhelm I. noch einmal den Herzog aufs Beweglichste,

von solchen harten Bedrückungen des Adels doch ein-

mal abzustehen — Alles war fruchtlos.

Die gewaltsamen Werbungen dauerten fort, die
Knechte wurden sogar von Pferd und Wagen auf offnen

Landstraßen weggenommen: am 10. und 11. Februar
1719 ward z. B. auf dem Gute Gnemern des Obristen

Wilhelm Baron von Meerheim ein Drescher

und ein freier Knecht zum Soldaten gepreßt. Da die

L i l i e n str e n g'schen Dragoner beritten gemacht werden

*) Am See gleiches Namens; jetzt einem von Vehr-
Negendank gehörig und neuerlich durch die grauenvolle
Verwüstung im Sturmjahre 1848 in weiteren Kreisen be-
kannt geworden.
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sollten, wurden der Landräthin von Bassewitz, deren
Mann doch mit auf dem Landtage zu Sternberg gewe-
sen war, als sie am Sonntag, 26. Februar 1719, mit
ihren vier Kutschpferdenzur Kirchefuhr, von den unbe-
rittenen Dragonern, die des Weges kamen, diesePferde
vom Wagen weg ausgespannt. Der Hauptmann Ulrich
von StraHiendorfs zu Gamehl fuhr nach Wismar,
auch ihm wurden unterwegs die Pferde vomWagen weg-
genommen. Dem Baron von Göden auf Damekow
wurden zwölf der bestenKutsch-,Reit- und anderePserde
von den Dragonern weggeführt, neun der bestenPferde
dem Obrist Schack zu Maslow, siebender bestenPferde
dem Major von Bülow auf Zurow :c.*).

Ende Februar endlich erschienendie Erretter, die
hannoverischenExecutionstruppenim Lande. Sie waren,
12,000 Mann stark unter dem General Cuno Jo-
sua, Freiherrn von Bülow, am 25., 26. und
27. Februar bei Tollenspickerund Attelnborg über die
Elbe gegangen. Unterm 27. Februar ließ Carl Leo-
pold ein von ihm eigenhändigunterschriebenesPatent
aller Orten, auch an den Kirchthüren,anschlagen,darin
er bei seinen fürstlichenwahren Worten versicherte:„das;
die Edelleute, deren Güter eingenommen,sichwieder ein-
finden, sie in Besitz nehmen und sie ruhig und sicher
besitzensollten, die russischenTruppen solltenan den Zaar
zurückgeschicktwerden." Man traute aber nicht.

Die Executionstruppenbemächtigtensich vor allen
Dingen des BoitzenburgerZolls, der herzoglichenDo-

*) Franck 17, 154ff.
Kleine deutscheHöfe. '• 19
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mainen und der herzoglichenEinkünfte. Der Kaiser

hatte die Cameralia der Kommissionüberwiesen. Der
Herzog reiste am 4. März von Rostocknach Berlin. Er
empfing hier die Siegesnachricht von dem Gefechtbei
Walsmühlen, ohnsern Schwerin, vom 6. März 1719,

das eine besondereWichtigkeitdadurch erhalten hat, daß
es die Wassenthatwar, die Schwerin, den berühmten
FeldmarschallSchwerin, in preußischeDienste brachte:
für Friedrich Wilhelm I., den lebenslänglichenRi¬
llal des erstenenglischenKönigs aus der Hannoverdynastie,
war dieser Sieg Schwerins über die Hannoveraner
ein Herzensgaudium: er stellteSchwerin, als er spä-
ter in preußischeDienste trat, seiner Gemahlin, einer
Prinzessin von Hannover, mit den Wortenvor: „Hier
siehstDu, ist der Mann, der Deine Landsleu/e so schön
ausgeklopft hat." Des doppelten Interesses wegen
möge hier ein kleinerSchlachtbericht,den der alte Franck

giebt*), eine Stelle finden: er ist, wie es scheint, von
dem Helden, der 1757 bei Prag fiel, selbst**):

') 17, 157 ff.
**) Schon 1713 war Schwerin in Diensten Carl

Leopold's: er ward von ihm zum Commandanten von Ro-
stockgesandt, um sich die Stadtschlüssel geben zu lassen, und
wurde selbst Commandant bis 1719. Curt Christoph
Schwerin war kein geborner Mecklenburger, sondern ein
Pommer, aber die Familie war in Mecklenburgwie in Pommer»
von Alters her gleichzeitigeingeboren: seinVater war schwedi-
scherRegierungsrath und Schloßhauptmann zu Stettin, seine
Mutter eine Ramin. In Mecklenburgerscheint ein „Bern-
hardus de Zu er in" schonin einer Urkundedes Grafen von
Schwerin für das Stift Schwerin vom 2. Juli 1217 als
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„Der bisherige Brigadier von Schwerin war
nunmehrozum General erklärt wordenund commandirte
die Mecklenburger,sowohl die Russen,als die Deutschen,
er» chef. Die Russenund die Reiter unter dem Gene-
ral Waldow, wie auch die Lilienftreng'fchen Dra«
goner waren versuchteLeute, die andern abermehrentheils
neuangeworbene. Er nahm davon, auf herzoglichenBe-
fehl, höchstens8000 Mann und ging damit genBoitzen¬
burg, um den Zoll allhier in Sicherheitzu setzen,fand
aber, daß ihm die Lüneburger*) schon zuvorgekommen,
wandte sich also gegen Wittenburg, um daselbstfernere
Ordre von dem Herzog zu erwarten. Hier empfinger
Beseht, sichznrückzuziehnund alle Thätlichkeitenzu ver-
meiden. Er brach also,auf, um wieder nach Schwerin
zu gehen.

Auf dem Paß Walsmuhlen hatte er ein Commando
von dreißig Pferden bei seinemEinmarschgelassenund
kam nun wieder auf denselbenzurück. Es hatte aber
der General von Bülow wenigeStunden vor des Ge-
neralmajvrs Ankunft das Delleur'sche Regiment In-
santerie nach diesem Paß gesandt mit der Ordre, den
Mecklenburgernselbigen zu disputiren und wenn von
dem Regiment auch kein Mann übrig bleiben sollte.

Zeuge bei Lisch mecktenb.Urk. III. 60 und in der Stiftungs¬
urkundedesKlostersRhena vom 6. September 1237 wird unter

den ersten Wohlthätern desselbencin„äominus lleinricns.

de Zw er in" aufgeführt. Schwerin bedeutet im Wendi-

schenRaute und eine rotheRaute ist auch nochdas Familien-

wapp.en.

*) die Hannoveraner.
19*
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Unterwegs kam der Generalmajor auf Parum und Po-

crent zu, woselbstdas hannoverischeRegiment Cavallerie

des Obristen Wend lag, die er leichtlichhätte können

ausheben, wenn er Ordre, zu Feindseligkeitengehabt, aber

er ließ sie in guter Ruhe. UmMitternacht zwischendem

5. und 6. März kam er bei. HellemMondscheinan die

Brücke nach Walsmühlen, fand aber dieselbeabgeworfen

und jenseits das Delleur'sche Regiment in voller Be¬

reitschaft. Er sandte seinen Generaladjutanten, den
Fähndrich von Bugenhagen, zu dem Obristen Del-
leur mit der Versicherung:wenn er ihn wollte Yassiren
lassen, ihm kein Leid zuzufügen: worauf er den, nach
ihm commandirendenOffizier zum Geißel geben wollte.
Aber der Obrist nahm solchesnicht an. Der General-
major ritt selbsthinan, den ObristenZu sprechen. Aber
die Delleur'schen gaben Feuer, womit sie einen Unter-
offizier und vier Mann vom Tilly'schen Regiment Rus-

sen") dem Generalmajorzur Seite erschossen.
Das ganze Regiment Russen ward hierauf voll

Grimms, den Tod seiner Kameradenzu rächen, führte
seine beiden Kanonenherbei und schoßdaraus auf seine
Feinde. Die russischenGrenadiere sprangen auch hinzu
und spielten dergestaltmit ihren Granaten auf die Han-
növerischen, daß der Obrist Delleur hart blessirt, der
ObristlieutenantHolsten getödtet, die Fahne eingebüßt,
das ganze Regiment bis auf zwei Capitains, zweiFähn-
drichs und zweiundvierzigan Unteroffizierenund Gemei-

*) Das zweite russischeRegiment war das Regiment des
Obristen Wollinsky. Die Grenadiere waren vom Regi-
ment des Generalmajors Laissey.
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nen in die Pfanne gehauen oder auchflüchtiggemacht
ward.

Hierauf ließ der Generalmajor Schwerin die
Brückewiederbestellen,zog seine Infanterie und was er
an Proviant und Bagage bei sichhatte, herüber, welche
zu bedeckendie Lilienstreng'schen Dragoner so lange
zurückgebliebenwaren.

Inzwischen nahte das vorgedachtehannoverischeRe-
giment von Wen d heran, schlichdurchdie Bagage und
attaquirte das Leibregiment des Obristen Welling,
welches zuletzt über die Brücke ging, vielleichtin der
Absicht durchzudringenund die gefangenen Delleur'-
schen wieder los zu machen. Aber der Generalmajor
kam, wie er schreibt, „mit zwei Platons" (Pelotons)
ihnen entgegen, gab eine Salve auf sie, daß ihrer etliche
stürzten und die andern sich mit der Flucht salvirten.
Bei anbrechendemTage war alles über die Brücke, die
der Generalmajorabbrechenließ und nun meinte, geruhig
nach Schwerin zu gelangen.

Kaum aber hatte ^r dieseGedankengefastet, so be¬
richteten ihm seine ausgesandten Patrouillen, sie hörten
einen großen Zug Cavallerie marschiren, Denn der Ge-
neral von Bülow hatte aus dem Kanonenlösender
Russen genugsamabnehmenkönnen, daß ein scharfesGe-
sechtmüssevbhanden sein, war also in der Nachtermun-
tert und mit seinen Generalen und Reitern auss Schleu¬
nigste herzugeeilt. Der von Schwerin stelltealso die

Seinigen in Schlachtordnung,wozu er eine Ebene, nicht

fern von Walsmühlen, antraf. Ehe er aber noch damit

fertig werden konnte, so that der von Bülow, sammt
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allen obgedachtenGeneralen, schonmit achtSchwadronen

den Angriff auf den linken Flügel. Hier standdas Leib-
regiment unter dem Obristen Welling von etwa 250
Köpfen und nächst demselben die L i lienstreng'schen
Dragoner, soviel ihrer in der Eil beritten gemachtwor-
den. Die Infanterie nahm die lüneburgischenReiter der-
gestalt entgegen, daß der General von Bülow nicht
rathsam hielt, weil er keineInfanterie hatte, zumandern-
male anzugreifen, sondern zog sich zurück wieder nach
Wittenburg, um noch mehrere Völker aus dem Sachsen-
Lauenburgischenan sich zu ziehen, wie auch geschah.
Der Generalmajor von Schwerin blieb noch zwei
Stunden auf dem Kampfplatzestehenund erwartete, ob
weiter was obhanden. Als nichts erfolgte, marschirteer
nach Schwerin, woselbster des Mittags nach elf Uhr
ankam."

Der General von Bülow, der von Schwerin
bei Walsmühlen ausgeklopft wurde, stammte zwar, wie
sein glücklicherGegner Schwerin, aus einem eingebor-
neu mecklenburgischenGeschlechte, war aber auch kein
Mecklenburgermehr, sondern ein Hannoveraner. Sein
Großvater war der in der hannoverischenHofgeschichte*)
ausgeführte, 1669 als GeheimerRath und Kammerprä-
sident gestorbenePaul Joachim Bülow, von der Li-
nie Plüskow, der im dreißigjährigenKriege, nachdem
er eine Zeit bei Wallenstein gedient hatte, Hofmeister
der beiden jungen Hannover-Prinzen Johann Frie-
d r i ch, der sichspäter convertirteund Em st August,

*) Band I. ©.31.
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nachherigen ersten Kurfürsten von Hannover, geworden

war, 1645 den Posten eines Kammerpräsidenten und

Geheimen Raths in Hannover erhalten und das Gut

Abbensee im Lüneburgischen erworben hatte und 1669

gestorben war. Von lseinen neun Söhnen, von denen

eine Menge heut zu Tage noch blühende Bülow's

stammen, war der siebente der General, der Cuno Jo-

sua hieß, mit einer holsteinischen Fräulein Ahle seid

vermählt war, in Hannover unter dem ersten König von

England bis zum Generalseldmarschall, Obersten der

Garde und eines Regiments Dragoner und Gouverneur

von Hannover stieg und 1733, sünsundsiebzigjährig, starb.

Er war der erste Reichsbaron des Geschlechts: Kaiser

Leopold I. erhob ihn 1705 mit dem Großvoigt Iva-

chim Heinrich in Hannover und noch vier Brüdern in

den Reichsfreiherrnstand. Sein einziger Sohn wieder,

Ernst August, , Oberkammerherr in Hannover, ward

1736 der erste Gras des Geschlechts durch seine 1724

geschlossene Heirath mit Sophie Charlotte, der

jüngsten Gr äs in Platen, die notorisch eine natür-

liche Tochter König Georgs I. war, erzeugt mit der

jungen Gräfin Platen, gebornen von Uffeln,

der Schwiegertochter der alten bösen Gräfin Pla-

ten, der Mörderin Königsmark's und Maitresse

Ernst August's von Hannover, Vaters Georg's I.

Die handschriftlichen Memoiren Haxthausen's enthalten

interessante Personalien von dem bei Walsmühlen aus-

geklopften General, dem ersten Baron des Geschlechts,

und dem Oberkammerherrn, dem durch seine aus königli-

chem Blute entsprossene Gemahlin zum ersten Grafen Pro-
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movirten. „(Cuno Josua) Bfllow etoit dans son

espece genie, s'est fort pousse, il fut enlin Feld-

marechal ä Hannovre. II n'a pas eu son pareil

dans le co mmis soriat (deguerre). II avoit
beaucoup d'ascendant sur l'electeur (den ersten König

der Hannoverdynastie) en fait des troupes et avoit
acquis une tres grande autorite, il est mort fort
vieux, ne laissa![ent qu'un Iiis et une fille*); il
s'est ext rem einen t enrichi et a laisse degrands

tresors, mais le Iiis a trouve moyen de les fondre **).
Sa feinme etoit coquette au dernier degre
et il faclia fort d'autres dam es en disant
toujours q'uil n'y avoit aucune dame au

*) Vermählt mit dem hannoverischen Kammerherrn und
Oberhauptmann Friedrich von Steinberg auf Wispcn-
stein.

**) Wie wichtig die Güter gewesen, !die der Gras von'
seinem Vater bekommen, theils aber von ihm selbst, theils
von seinen Erben nunmehr« verkauft find, kann man aus Fol-
gendem beurtheiien:

1. Die holsteinischen Güter Lohrsdorf, Satjewitz, Gro-
ßen-Broda, Clauödorf und Rethwisch wurden 1712 von
Cay von Ranzow für 140,000 Thaler Spezies angekauft.

2. Für Siggen nebst GodderSdors oder Qualendorf c.
p., auch in Holstein gelegen, hat der selige Feldmarschall an
Ja spar Ludwig von Qualen 150,000 Thaler dänische
Kronen bezahlt.

3. Das Gut Enkendorf (ebensalls in Holstein) mit den
dazu gehörigen Meiereien erstand er 1729 von der Herzogin
von Kendal für 120,000 Thaler N. */jtel."

Die Bülow'sche Geschlechtshistone NeubiandenburgI780
Fol. 207.
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monde fidele ä son mari et qu'un mari ne

ilevoit jamais s'en formaliser."

Als die Dame, die zu so freien Auslassungen be-

geistert hatte, gestorben war, unternahm der Oberkammer-

Herr und erste Gras Bülo w im Jahre 1761 eine ander-

weite Heirath mit einer sehr coquetten Dame eines Ge-

schlechts, das die Grasenkrone auch einer königlichen Ne-

benneigung des ersten Herrn der Hannoverdynastie ver-

dankte, einer Gräfin Kielmannsegge. Aber mit

beiden erzielte er keine Erben. Was an Lehngütern noch

vorhanden war, namentlich das großväterliche Gut Abben-

see fiel nach des Oberkammerherrn Tode aus seinen Gü-

tern in Holstein 1766 an die Barone von Bülow auf

Marschacht und Göddenstädt (im Lüneburgischen):

das Allodialvermögen, drei Güter in Holstein, aber erbte

laut Testament ein Nachkomnie des jüngsten Bruders des

Oberkammerherrn, des 1737 als Oberhofmeister der Ge¬

mahlin König Friedrich Wilhelm's I. von Preu-

ßen gestorbenen Baron Wilhelm Dietrich von Bü-

low, der die Güter Falkenberg:c. in der Altmark er-

worden hatte: es war das der durch seine Seltsamkeiten

ausgezeichnete, mit Geistern verkehrende, mit einer Bür-

gerlichen, Tochter eines Superintendenten, vermählte und

1791, nachdem er achtzehn Jahre ganz abgeschlossen auf

seinem
'Zimmer gelebt hatte, zu Falkenberg verstorbene

Vater des berühmten Grafen von Bük?w-Dennewitz

«geboren 1755) und des unglücklichen Autors Adam

Heinrich Dietrich (geboren 1757)*).

*) S. Varnhagen Leben Graf Bülow's 1353 S. 1 ff.
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Ich kehre nach dieser langen Episode wieder zu C a r l

Leopold zurück. Carl Leopold mußte trotz seines

Siegs sich zum Ziele legen, er mußte von Berlin aus den

Besehl zur Entlassung seiner guten Truppen, die eben gesiegt

hatten, geben. Der Kaiser bestand namentlich auf den Abzug

der Russen. Diese gingen mit von den Flinten abge-

nommenen Hähnen durch Brandenburg nach Polen, es

folgten ihnen wenige von den Deutschen, sie zogen vor,

sich Pässe geben zu lassen oder desertirten. Einhundert-

undsünszig der „längsten Kerle" vom Waldow'schen

Regiment nahm Friedrich Wilhelm I. in seine

Dienste. Anfang April war Mecklenburg geräumt.

Vergebens reiste der Herzog 1720 nun selbsteigen

nach Wien, um zu sehn, was sich hier thun lasse: er

kam am 2. Juni an. Er gab hier neuerdings Aussicht

auf seine Conversion. Er machte sich an den Beichtvater

des Kaisers, Pater Tönnemann, dieser erstaunte aber

nicht wenig, als er in dem ihm zu Händen gestellten

Memorial die Ausdrücke fand: „Rebellische Ritterschaft!

Blutdürstige Kommission!" Er ließ dem wunderlichen

Herzog vorstellig machen: „wie sehr das MernoriaJe Kais.

Maj. choquiren würde, indem aus den angeführten Ex-

pressionen erhellete, als ob der Kaiser Rebellen schützte."

Daraus ließ der Herzog die angenehme Aussicht auf seine

Conversion wieder verschwinden und verschwand selbst

wieder aus Wien. Er kam sehr mißvergnügt nach Do-
mitz an der Elbe, wohin er die Regierung verlegt, zurück

und ließ seinen Aerger an dem redlichen Kanzler und

Geheimen Rath Hermann Christian von Wolf-

ra th, einem pommerfchen Herrn, den er in seinen Dienst
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gezogen, aus: Wolfrath's Gemahlin, eine natürliche

Tochter Herzog Friedrich Wilhelms, war nach der

damaligen allgemeinen Hofmode, ähnlich der Gräfin

Kolbe - W arte n b erg in Berlin und der Gräsin

Platen in Hannover, seine Maitresse en titre. Wols-

rath ward zu Dömitz wegen einer angeblichen Conspi-

ration enthauptet*). Der Bürgermeister von Dömitz,

Brasch, und der Cabinets-Secretair Scharss starben

nach der Tortur, wo sie nichts gestanden, im Gefängnisse,

und zwei Soldaten wurden geviertheilt.

Nach diesen in Mecklenburg sast unerhörten Hinrichtun-

gen, die nur an Kruse's Exemtion einen Vorgang hatten,

fand der autokratische Herr keine Sicherheit im eignen Lande

mehr, und fand es daher für rathsam mit seiner russischen

Gemahlin, die sich nachher von ihm schied, im December

1720 nach Danzig zu flüchten: er erschien incognito

hier als Obrist Bisch off. Bon ganz Schwerin blieb

ihm nur die südlichste Stadt des Landes, Dömitz, wo er

eine Garnison hinterließ. Wolfrath's Wittwe, die

Bathfeba Mecklenburgs, ging mit nach Danzig, blieb

seine Maitresse und war eine der frechsten ihrer Zeit.

Sie hat ihm wieder einen „Herrn von Mecklen-

bürg" einen Sohn Emanuel geboren: Frau von

Wolfrath hieß: „die gnädige Frau", Emanuel hieß:

„Mannchen."

1725 starb Zaar P eter, der hochtheure Verwandte

*) Georg Anton von Wolfrath, westphälischer

Minister unter Jeröme, ward aus diesem Geschlecht gegrast.

Siehe hessische Hosgeschichte B^nd 27, S. 213.
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und die vornehmste Stütze des Herzogs, der übrigens

gar nicht merkte, daß der kluge Russe ihn blvs benutzt

hatte, um selbst Fuß in Deutschland fassen zu können.

P e t e r's Plan war, Mecklenburg selbst zu behalten und

Carl Leopold mit Curland abzufinden. Er that sein

Möglichstes, um den Kaiser Carl VI. zu bewegen, ihn

als Reichsfürsten von Mecklenburg aufzunehmen: das

Wiener Cabinet war aber klüger als Peter und schlug

das sehr schmeichelhafte Anerbieten aus. „Man hatte",

schreibt Hennings*), „längst den wahrscheinlichen Ver-

dacht, daß die Russen nach Vertreibung der Schweden

vom deutschen Boden und bei einem so genauen Bünd-

niß mit dem Herzog von Mecklenburg nicht geringe

Lust hatten, an der Ostsee einen festen Fuß zu fasse«.

Als im I. 1716 die schwedische Festung Wismar blo-

quirt wurde, suchten die Russen gleichfalls Theil zu neh-

men, daher nicht allein die drei Regimenter, die in Meck-

lenburg zurückgeblieben waren, heran rückten, sondern

auch die ganze russische Macht dahin in voller Bewegung

war, als die Festung überging, der Fürst Repnin

suchte auf alle ersinnliche Weise wenigstens eine Mit-

besatzung hineinzubringen, und stellte ! sich, als wenn

er im Weigerungssall Gewalt brauchen würde, allein der

dänische General von Dewitz ließ die sämmtliche Rei-
terei aufsitzen nnd nöthigte die Russen, die keinen Befehl
zu schlagen hatten, von ihrem Vorhaben abzustehn. Der
Zaar konnte dieses nicht vergessen und den von De¬
witz nicht um sich leiden. Der von der Lühe auf

*) Gesch. des Schleswig - Holstein - Gottorpischen Hofs.
S. Sö f.



301

Panzau*) soll für die Entdeckungdes russischenVorha-
bens mehr als IVO,000 Thlr, genossenhaben."

Von Danzig aus setzteCarl Leopold Himmel
und Erde in Bewegung, um die hannoverischenExe-
cutionstruppen los zu werden. In Wien benutzte
er den Himmel und gab noch immer Aussicht auf
seine Conversion. Er hielt sich hier verschiedene
Agenten, da er seinem ordentlichenGesandten daselbst
nicht traute. Dagegen verließ er sichblindlingsauf je-
denAbentheuer,wenn er nur seinenHerrscherlaunenschmei-
chelte. In den Händen solcherAbentheuer war Carl
Leopold sast fortwährend. So hielt er sichin Wien
einen Hauptmann, Christian Pauelßen, zur gehei-
men Korrespondenz.^*)Dieser Pauelßen hatte früherin
der kaiserlichenArniee gedient und rühmte sicheinflußrei-
cher Verbindungen: imJahre 1730 erscheinter als meck-
lenburgischerHofkammerrath. Unterm 20. September
1725 schriebPauelßen nach Danzig: „in Wien sei
nur etwas auszurichten, wenn man die Gold- und
Silbergasse gehe." Am 17. October schlugdieser
Agent aber noch einen andern Weg ein, den zur katho-
lischenKirche. „Die Reichshofräthewünschtendie politi-
schenAngelegenheitenin Mecklenburgin gutem Stande
zu sehen,der Herzogsollenur um Restitutionbitten und
völlige Desensionversprechen,damit sei ein guter An-
fang gemacht. Wenn dann der Herzogdas KlosterDo-

*)Der obengenannteOberlanddrostJoachimFriedrich.
**)fiifcl) a.a.O.: „GrasReuß undCarl Leopold."

Wahrscheinlichist der S. 288 schonvorgekommenePaulsen
gemeint.
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heran mit sechs oder acht Benedictinermönchenbesetzen

wollte, so würde er sogleichsein Land von den lünebur-

zischenfressendenWölsen gesäubertfindenund von seinen
gewissenlosenUnterthanen alle Satissaction, wie es ver¬
langt würde, erhalten. Wenn der Herzogauf diesenVor-
schlag eingehe, so würde nicht nur der päpstlicheNuntius,
sondern auch der venetianischeGesandtedemHerzogebeim
Kaiser das Wort reden, so daß er über alle Feinde ob-
siegen und die gottlosen Unterthanen zu ewigem Still¬
schweigenbringen könne." Gleichzeitigmeldetesichauch
„der bekannteFreund," der schon1714 in Doberan ge-
wesen war, der Abt von Göttweih wieder bei dem
Herzogeund bot, indem er ihn aufmerksammachte,es sei
„viel ersprießlicher,sichein wenig in die Zeit zu schicken,"
seine Dienste an. Der Herzog antwortete ihm unterm
28. November1725, indem er die bitterstenKlagen über
die HannoveranischeExecution führte und zugleicheinen
Extract „der unumstößlichenReichs-Fundamentalgesetze'<
überschickte,zu denen er „sein ganz Fundament und
Grund setze". „Mein Haus, schreibter, ist das älteste
mit im ganzen RömischenReich, also bin ich unstreitig
in meinen uralten obrigkeitlichen„Regalien" durchden
westphälischenFrieden bestätigt und auf keinerlei Weife
darin zu turbiren und wäre ich nicht würdig ein Reichs-
fürst zu heißen, wenn die anvertraute Regalien vor
Gott nicht gleich Hannover und andere suchte zu
mainteniren 2C. Wie das Verfahren Hannovers,
das seine (Carl Leopold's) Vasallen als auch zu-
gleich wahre Unterthanen zur rebellion gegen ihn auf¬
gewiegelt, vom ganzen Reiche und wie seine (Carl
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Leo pold' s) treu gesinnten und ergebenenVorstellun-
gen, so er Jhro Maj. dem Kaiserbei seinerpersönlichen
Anwesenheitgethan, haben bis dato könnennachgesehen
werden, sei ihm ganz unbegreiflich, da er doch
nicht anders als höchstensrühmen müsse, wenn er die
Ehre gehabt, Jhro Maj. dem Kaiser dieseSachenmünd-
lich vorzustellen, wie Sie Sich alle Zeit gerechtsund
gnädigstgegen ihn herausgelassen: bei diesemZustande
habe er nicht anders in diesen unerhörtenErleidungen
als seine Zufluchtzu dem größten Gott nehmenkönnen,
dessenHand und Allmacht er auch allein es zuschreibe,
daß er nochdas Leben habe :c. Reichsgesetzmäßighabe
er jederzeitin allem sichJhro Maj. des Kaisers Verord-
nung submittiret, allein sichder Protection von Han¬
nover auf so eine landfriedbrüchigeWeisezu unterge-
ben, werde ihn Gott bewahren, daß es niemalenin sein
Herz komme." Er schließtmit den Worten: „Gott stärke
Jhro Maj. des KaisersHerze, daß Sie mich zu meiner
satisfaction Helsenund nach dem klaren Buchstab der
Gesetzedie declaration der Bann und Acht
des Friedbrechers bald erfolge, in dessenSchutz
ich Sie befehleund verbleibe:c."

In Danzig waren dem höchstwunderlichenHerzog
ein paar neue Abentheureran die Seite gerückt,die ihm
den Vorschlagmachten, direct an den Papst zu gehen:
ein aus dem GnesenschengekommenerKanzleirath,Chri-
stian David Schröder, der oben in Hennings'

Bericht schongenanntevermeinteWiedergeborneund des-

halb Unverwesliche,welcher1731 vom Papste zumGra-

fen und Ritter des goldnenSporns ernannt wurde,aber
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schonin dem Jahre dieser seiner Standeserhöhung noch,

an des Herzogs Seite reitend, vom Pferde fiel, den

Hals brach und in die Verwesungüberging — und ein
leichtfüßigerFranzose, der sichals Francois d'An-

tragues Duc de Falari bei dem Herzog aufge-

führt hatte: er behauptete, seine Mutter sei eine Schwe-

ster der Herzogin Elisabeth Angelique von Mont-

morency, Gemahlin Christian Louis' gewesen

und am Hose dieser Herzoginin Paris erzogen worden;

der Duc de Falari war wieder ein Titel, den S. Hei-

ligkeit ertheilt haben sollte. Er hatte früher fünf Jahre

in Wien gelebt, wo er sichbeim Kaiser einzuschmeicheln

gewußt hatte, war dann nach Rom gegangen, von wo

ihn der Papst 1726 nach Spanien gesandt hatte, angeb-

lich um in einer Geldangelegenheit,wo es sichum drei-

ßig Millionen handelte, zu negoziiren, deshalb, behauptete

der Abentheuer, sei der Titel Duca di Falari ihm ver¬

liehenworden; gewißist, daß ihn Papst Benedi et XIII.

durch ein Vorschreibenvom 14. Februar 1726 König

Philipp V. von Spanien zu einer hohen Militairstelle

empfahl. Er erhielt diese Stelle aber nicht in Madrid

und Wien, sondern in Warschau bei Au gu st dem

Starken, an dem alle Abentheurer aller Länder, be-

sonders aber Italiener und Franzosen einen allezeitgnä-
digenPatron fanden: er schenktedem Lue de Falari
ein Dragonerregiment und übertrug ihm eine diploma-

tische Sendung nach Curland. Von da zurückkehrend

sprach er in Danzig ein und am 21. November1729
unterzeichneteer hier dem Herzog Carl Leopold einen

Diensteid, in welchemer vorzüglichVerschwiegenheitan¬
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gelobt. Der Herzog schenkteihm die zwei in russischen
DienstenstehendenRegimenter, die nochbei ihm waren,
später aber sichauch auflösten. Der Duc hatte demHer¬
zog die größtenVorstellungenvon seinenwichtigen,höchst
einflußreichenVerbindungengemacht, namentlichvon der
Verbindung mit Rom. Obgleich er sogleichGeld ver-
langte und fernerhin auch nichts weiter, als immerGeld,
so war doch Carl Leopold, da ihm wieder„ein neues
äessiii" in die Augen leuchtete, nach seinerhöchstwun-
derlichen Charaktereigenthümlichkeitgern geneigt, dieses
Geld dem Duc de Falari zu Händen zu stellen, so
wenig er selbstdessenauch hatte. Der Duo ward form-
lich mit der Unterhandlungmit dem römischenStuhl be-
traut, er wandte sichan denCardinal Londadari und
der Papst ließ sichzu folgendemVertrage herbei.-

1) Er erlaubt demHerzog,wenn er darauf bestehen
sollte, obgleichdie Sache ihre Schwierigkeitenhabe, die
Communionunter beiderleiGestalt.

2) Er bewilligtihm Subsidien zur Anwerbung von
Truppen, um sichder HannoveranischenExekutionstruppen
zu erwehren.

3) Dagegen verpflichtetsichder Herzog, in seinem
Lande ein katholischesKonsistoriumzu errichtenund das
protestantischeaufzuheben,auch versprichter noch:

4) einen katholischenBischof in Schwerin wieder
einzusetzen,der zwar nur geistlicheGewalt haben, aber
vom Herzog seine Dotation erhalten solle.

Um die Sache zum völligen Abschlußzu bringen,
ging der Duc de Falari am 4. December 1730 von
Schwerin nach Rom, in Begleitung von mehrerenher-

Kleine deutscheHöfe. I, 20
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zoglichenDienern, namentlich eines Secretairs Walt-

schmidt, der die Kasseführen und den Duc im Gehei-

men überwachensollte, eines Bereiters, eines Stallknechts

und eines Laquais. Waltschmidt merkte bald, daß

der leichtfüßige Franzose ein sehr lockeresLeben führe,

am 28. Februar 1731 kam die Gesellschaftin Rom an,

aber ohne Geld: die herzoglichenLeute waren genöthigt,

den Rückwegallein anzutreten, am 18. Juni 1731 lang-

ten sie wieder in Schwerin an, in kläglichemZustande.
Falari war in Rom geblieben und reiste erst später
ab, in Nürnberg hatte es ihm auf der Hinreise schonam
besten gefallen, auf dem Rückwegblieb er mehrereMo-
nate da und trieb es so arg, daß er die ganzeStadt in
Aergerniß setzteund überall Schulden machte: der Rath
steckteihn endlich ein, er blieb sechs Jahre lang, bis
September 1737 im Gefängniß. Als er los kam, reiste

er weiter auf Leipzig, wo er mit zwei Bedienten ankam.
Hier machteer wieder Schulden und saß wieder bis De-
cember1738 im Gefängnisse. Weil der Herzog Carl
Leopold nichts weiter von ihm wissenwollte, wandte
sichnun der Duc an den inmittelst durch die kaiserliche
Commissionzum Administratorvon Mecklenburgernann-
ten Bruder desselben, den Herzog Christian Lud-
wi g II. und verrieth diesemvon Danneberg aus in ein
paar Briefen vom 18. und 25. Februar 1739 alle
Pläne seines Bruders: „Carl Leopold habe katholisch
werden wollen, ihn deshalb 1730 nach Rom geschickt;
darauf habe er wieder katholischwerden und die Frau-
von Wolfrath heimlichHeirathenwollen; nach einem
Jahre habe er ihn wieder nach Rom schickenwollen, um
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durch den Papst die Restitution vom Kaiser zu er-
reichen und 'eine von des Papstes jungen Nichten zur
Gemahlin zu erhalten, um sichErben zu erwecken,was
dem Herrn Administrator allerdings Präjudizirlichwerden
könne. Er wollenicht wieder nach Rom gehen, sondern
habe eine Einladung von dem ReichsvicekanzlerGrasen
von Ostermann zur Kaiserin von Rußland; der
Herzogmöge ihm, da er kein Geld habe, hundertGulden
schicken,sonst werde er aus Roth nach Wismar gehen."

Der Administratorwünschteihm eine glücklicheReise.
Darauf hatte der Abentheuer nach Fehlschlagung

dieses Versuches.aus den Geldbeutel des Administrators

wirklichdie Frechheitzu dem verrathenenBruder, der sich

damals in Wismar aufhielt, sichzu begeben; er bat ab

und erhielt, so viel Schlechtes auch Carl Leopold

von ihm wußte, eine !kleinePension, ja er beglaubigte

ihn unterm 9. Mai 1739 bei Ostermann zu einer

Sendung an seine TochterAnna, die spätere Regentin

von Rußland. In Rußland war man über die Auswahl

des Diplomaten, den der HöchstwunderlicheHerzogvon

Mecklenburg erwählt hatte, um seine Sache zu trei-

ben, im höchstenGrade entrüstet,da man das Lebendie-

ses Abentheuers rechtwohlkannte, der alle Länder durch-

lausen und überall im Gefängnissegesessenhatte. Man

sprachdas Befremdengegen den Herzog offen aus, daß

er sichnoch einmal von diesemelendenWindmacherhabe

täuschen lassen können. Die KaiserinAnna ließ ihm

seine Papiere abnehmenund ihn nach Nowgorodabsüh-

ren; sie schriebunterm 12. August1739 an Carl Leo-

pold: „sie habe hinsichtlichdes schändlichenFalari solche
20.5
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mesiues nehmen lassen, daß er keine Gelegenheitweiter

haben möge, Böses zu thun." Carl Leopold bat

nun „Ihre Majestät, ein eclatantes Exempel an dem

schändlichenFalari zu statuiren." Im September1739

ward er „fürs erste" abgeführt und verschwindetaus der

Geschichte.
Wie schonbeiläufig erwähnt worden ist, war Carl

Leopolds Bruder Christian Ludwig II. zum Ad-
ministrator von Mecklenburgernannt worden. Es war

das bereits im Jahre 1729 geschehen. Als Georg I.
von England-Hannover am 22. Juni 1727 ge-
sterben war, hatte Carl Leopold wieder Hoffnungge-
faßt, daß er nun wieder zur Regierung gelangen werde.
Es kam aber ganz anders. Er hielt es für unmöglich,

daß der Reichshofrath«jetzt, wo der Tod des Königs

allem bisher Verfügten ein Ende gemacht, noch weiter

gehen könne. Vergebensbeschworihn seinAgent Kle rsf

zu Wien, noch unterm 28. Februar 1728, „ja nichts an
seiner Paritions^Anzeigein Wien zu versäumen." Carl
Leopold's Meinung war noch immer das Divide et
impera zu spielen, auf der UneinigkeitzwischenRitter-
schast und Städte gründete er seine nie aufgegebenen
Entwürfe von einer unumschränktenRegierung. Als er
hörte, daß beide sichvertrügen, war er so unvorsichtig,
am 1. März aus Danzig ein weitläufiges Schreiben an
die Städte zu erlassen. Er berühmtesichdarin: „was er
für besondere Fürsorge für deren Wohlergehengehabt,
und daß er damit dem Adel wohl am meisten an
die widersetzlichen Herzen gedrungen, und ihre
wider ihn vorgenommenencriminellen Wütherei.en
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und Unthaten merklichmit befördert:er habedeshalb
nichtgeglaubt, daß sich die Städte in die gefährlichsten
Fall- und Verderbungsstrickedes Adels von Neuemver-
wickelnkönnten,hätte aber docherfahren müssen,daß sie
mit demaufrührerischen,criminellenund der Städte totalen

Ruin nachtrachtendensogenannten Ausschuß des Adels

Zusammenkünsteund Beredungen gehalten, sich also in

das Garn der vorgeschütteten,grundrichtenden,rebellions-

theilhaftigen und nach allen Absichtenverdammlichen

Union und Zusammenstrickungwiederum hineinzuziehen/-

Diese gehäuften ungeheuerlichenAusdrückezeigten deut^

lich, welchen Grimmes sein Herz noch voll war. Die

mecklenburgischeRitterschaftsäumte nicht, sie nach Wien

einzuberichten,um jetzt nichts weniger, als die Absetzung

ihres Herzogs zu erwirken: auf solchesZiel hin wirkte

ihr Agent in Wien, Matthias Hans von Behr,

der GeschichtsschreiberMecklenburgs,der, wie schon er-

wähnt, in großen Gnaden in Wien stand, denn er war

Katholik und beiläufigein Schützlingdes bei Hanno-

ver-England alles vermögendenBernstorsf und des in

Dänemark vielvermögendenund hier ebenfalls die Sache

der Ritterschaft betreibendendänischenGeheimenRaths

Christian Siegfried von Plessen * . Es war die

abentheuerlichsteHosfnnnggewesen, daß der Kurfürstvon

Hannover, der mächtigeKönig von England, einer

von denbeidenSeemächten,diedie GeldbeschafferKaiserlicher

Majestät waren, von KaiserlicherMajestät werdeals Land-

sriedensbrecherin Bann und Acht erklärt werden, diese

*) Behr starb erst 1729 in Wien.
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Hoffnung war wieder „eine ungereimtePrätension" und

scheitertehöchstbegreiflicherWeise, nur Carl Leopold

nicht begreiflich; die Ritterschaft siegte in Wien ob.
Wörnstorfs, der einst als ganz armer Menschvom
Hose Christian Louis' wegender schönenMonimo-
rency vertriebene Wörnstorfs, jetzt Besitzerder meck-
lenburgischenGüter Wedendorff, Huntorff und Pötschen-
dorff, „die Seele der Seelen der Ritterschaft,"der „ihre
Rathschläge dirigirt, ihr mit Geld ausgeholfen hatte,"
hatte sich gerächt. Dieser Bernstorss lebte zwar nicht
mehr, er war 1726, ein Jahr vor seinemHerrn gestor-
ben, aber der zweite hannoverischePremier Georg's II.
in London, der zum Reichsgrafenschon1713, im Jahre
des Utrechter Friedens erhobene Bothmer lebte noch,
er war auch ein Mitglied der Ritterschaft,er hatte 1723
das große, noch heut zu Tage bestehendeBothmer'fche
Familiencommißin Mecklenburggestiftet.

Am 11. Mai 172? ergingeinReichshofrathsdecret,das
Christian Ludwig II. förmlich als Administratorein-
setzte, zugleichwurde das kaiserlicheKonservatoriumfür
Mecklenburgnächstden beiden Häusern Hannover und
Braunschweig auchnoch auf Preußen ausgedehnt.

Herzog Carl Leopold hatte diese erschütternde
Nachricht in Danzig nochnicht erhalten, als er am 2.
Juni 1727 an die Städte in seinemgewöhnlichenStyle
schrieb:„wie ihm die äußerstenFatalitäten durch fried-
brüchige feindliche Gewalt zugekommen,er er-
mahne die Städte ihm als ihrer an Gottes Statt vorge-
setzten, wahren und rechtmäßigenLandesherrschastund
hohenObrigkeit,bei äußersten Roth- und Gewalt-
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fällen mit Verlust Guts und Bluts anzuhän-
gen." Vielen schiendas aus ein großesBlutbad abzu-
zielen, klar war, den Kaiser erkannteer in seinen„Re-
galten," seinenRegierungsrechten,— welchesWort seine
immerwährendefixe Idee war — nicht als Richter, er
steiftesichdarauf, er regiere an Gottes Statt und habe
ihm allein Rechenschaftabzulegen. Als das Reichshos-
rathsdecret vom 11. Mai 1728 am 25. August aller-
-erstauf der Post nachDanzig kam, war seineBestürzung
nicht gering: er machte aber hinwiederumdas Uebel
nur ärger, er ließ wieder die Feder schärfendurchseine
beiden Geschäftsleute,den RegierungsrathDi'. Johann
Conrad Wolff aus Parchim, früherBürgermeisterda-

selbst*) und den nach des HerzogsMeinung wiederge-
dornenUnverweslichen,den päpstlichenGrafen und Ritter
des goldnen Sporns, Kanzleirath Christian David
Schröder — Leute, die später nochbei seinenLebzeiten
-ein Ende mit Schreckennahmen: Wolff ward plötz¬
lich weggerafft und Schröder brach, wie schon er-
wähnt, eben so plötzlichvom Pferde fallend, den Hals.
Mau liest die verwundersamenSchriften, die Wolff

und Schröder auf Befehl ihres ergrimmtenHerrn da-

mals stelltenund nach Wien, nach Regensburg an den
Reichstagin der reichstenFülle ausfaudten, nochin der
„Reichs-Fama" und in der „Staats -Kanzlei." Die
Folge dieser verwunderfamenSchriften aber war, daß
von Wien an ihn zurückgeschriebenward: „würde er sich

*) Franck 17, 208. Er trat seinem Schwiegersohn

C. Lembkc die Bürgcrmcistelstclleab.
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der höchstverletzlichenExpressionen nicht enthalten, so
sollte der Reich s-Fiscal wider ihn agiren."*)
Es kamen nun nach MecklenburgPatente aus Wien, die
auf dem näästen Landtage publicirt werden sollten.
Darin waren die Ursachenangezeigt,weshalb Kaiserliche
Majestät die Einsetzungeines Administratorsfür Mecklen-
bürg für gut befunden habe, als: „daß von Herzog
Carl Leopold mit seinen Vasallen und Unterthanen
wider die Landes-Recesseund Privilegien vermittelst
ganz entsetzlicher Thathandlung verfahren! das
Justizwesenbeim Land- und Hofgerichtzu Güstrow ver-
stümmelt; die Regierung und Kanzlei aus Rostocknach
Dömitz in gefährlicherAbsicht verlegt,' zu Dömitz ein
entsetzliches Blutgericht, mit Beiseitesetzungder
kaiserlichenpeinlichenHalsgerichts-Ordnung gehalten,' die
kaiserlichenErmahnungen so viele Jahre her aus der
Acht gelassen:dagegen aber beständigdeclariret, daß er
ein freies unumschränktes Arbitrium haben
und von keiner 8ubordination wissen wolle."
In den kaiserlichenPatenten wurden die Landstände,
Räthe, Bediente u. s. w. ihrer bisherigen Pflicht gegen
den Herzog Carl Leopold förmlichentlassenund zum
Gehorsamgegen die kaiserlicheAdministrationangewiesen.
Diese kaiserlichenResolutionenund darin enthaltenen
VerordnungeninsgesammterhieltderRitterschasts-Deputirte
von Vehr, er schicktesie an den Ausschußin Rostock,
wo sie den 10. Februar 1729 einkamen.

Diese EntsetzungCarl Leopold's, vom Reichs-

") Franck 18, 18.
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Hofrath in Wien aus erlassen, machte gewaltigen Lärm
in Europa, die „provisorische Suspension" kam einer
Achtserklärung gleich, die doch nach klarem Buchstaben
des wesiphäkischenFriedens und nach den kaiserlichenWahlea-
pitulationen nicht mehr eigenmächtig, wie es Carl V. mit
Sachsen jund Ferdinand II. schon einmal mit Meck-
lenburg gethan hatten, sondern nur mit Bewilligung der
Kurfürsten, Fürsten und Stände solle geschehenkönnen.
Die Konservatoren, Hannover und Braunschweig

ergriffen jetzt selbst Carl Leopolds Partie. Unterm
2. Mai 1729 schrieb Georg II. an Friedrich Wil¬
helm I. von Preußen, auf den das Konservatorium

mit ausgedehnt worden war: „daß auf diese Art in die
Willkür des Reichshofraths gestellt würde, einen jeden
Reichsstand der Regierung seiner Lande zu entsetzen und
kaiserlicheAdministration zu verfügen, auch wohl den Ad-
ministrator, wenn er es dem Reichshofrath nicht recht
machte, wieder abzusetzen, welches aufkommen zu
lassen, schwerlich des Königs Wille und Mei-
nung sein werde." Die Sache ward nun am 11.
Juni 1729 durch den Principalcommissar des Kaisers

Fürsten von Fürstenberg vor die Reichsversamm-

lung gebracht, um das Reich zu bewegen, das Reichs-

hofraths-Decret gut zu heißen.
Friedrich Wilhelm hatte unterm 28. August

1728 nochmals Carl Leopold ermahnt, sich zu sub-

mittiren, er that es nicht, er meinte! die Gerech-

tigkeit seiner Sache sei ganz unumstößlich. In die-

fem Sinne erließ er unterm 2. November 1728 aus

Danzig nochmals ein Schreiben an die Städte, darin
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er sie aufforderte, „sich durch die erschlichenen Reichs-

Hofraths - Decrete nicht abwendig machen zn lassen, ihm,

als ihrem rechtmäßigen von Gott gesetzten regierenden

Landesherrn alleinig anzuhängen, auch Gut und Blut

in solchen Fällen bei ihm aufzusetzen und bis

an den letzten Odem bei ihrer Treue vor Gott und ihm

schuldigst zu beharren." Eben so hieß es in dem vom

Regierungsrath Wolff, der damals von Danzig nach

Dömitz gekommen war, aus Dömitz unterm 13. Januar

1730 erlassenen fulminanten Mandate: „der fobenannte

Engere Ausschuß habe sich von seiner verstocktenHals-
starrigkeit noch nicht nüchtern gemacht und wolle nicht

vernünftig bedenken, daß das verdammliche Re-

bellions - Laster allendlich ein Ende mit

Schrecken nehme."

„Nachdem, berichtet David Franck, ich erwähne

das nochmals, in der Eigenschaft als Augen- und Ohren-

zeuge^), nachdemHerzog Earl Leopold sich acht Jahre

in Danzig aufgehalten und zwar unablässig, aber dennoch

vergeblich gesucht, entweder durch Beitritt der Reichs-

fürsten in Güte oder durch auswärtige Macht, mit

Schrecken wieder in sein Land zu kommen: so achtete

er nun, da er den Regierungsrath Wolff vorangesandt,

die rechte Zeit zu sein, selbst einen Versuch seiner Her-

stellung zu machen. Die kaiserliche Commission war so

gut als aufgehoben, die dagegen angeordnete Admini-

stration fand große Schwierigkeiten und ließ es sich zum

Mißverständniß zwischen dem Herrn Administrator und

der Ritterschaft an.'

*) 18, 29.
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„Der Herzog brach also ganz unvermuthet mit einem

mäßigen Gefolge den 5. Juni 1730 von Danzig auf,

ging zu Schiff und kam glücklichauf dem Fischlande bei

Ribnitz an, nahm „die gnädige Frau," *) den Kanzleirath

Schröder**) und dessen Frau zu sich in einen Wagen

und reiste, ganz incognito, auf Deinen im Amte Krie-

witz. Hier traten seine Gefährten am 8. Juni im Kruge

ab, um zu essen, der Herzog selbst aber blieb im Wagen,

doch ließ er sich eine gebratene Carutze bringen. Die

Krügerin kannte die „gnädige Frau" und den Rath

Schröder. Als diese noch speisten, kam ein Bedienter

vom Wagen und sagte zu ihnen: „Der Herr will nicht

länger warten!" woraus die Krügerin schloß, wer der

im Wagen sei. Augenblicklich brachen jene auf und

fuhren sie sammt dem Herrn denselben Nachmittag bis

Schwerin: hier kamen sie um 4 Uhr an. Der Wagen

fuhr aufs Schloß und wurden alsbald die Zugbrücken

sowohl vor der Stadt, als vor dem Schlosse ausgezogen.

Denn der Herzog meinte, daß Niemand von seiner An-

kunft wüßte. Aber weil über Demen eine starke Land-

straße geht, so kam von hier das Gerücht bald über das

ganze Land" :c.

Die Städte meldeten sich nun, Carl Leopold

empfing sie höchst gnädig; mehrere vom Adel, wie der

Obristlieutenant von Barner aus Bülow, nahe bei

Demen possessionirt, gingen im ersten Schreckenwieder aus

*) Frau von Wolsrath,

**) Den vermeintlich Wicdergebornen und Unverweslichen,

päpstlichen Grafen und Ritter vom goldnen Sporn.
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dem Lande, sie fürchteten „das Ende mit Schrecken."

Sogar der Bruder - Administrator meldete sich, er

schickte einen Ausländer, einen märkischen Edelmann,

von Winterseld nach Schwerin: er ward nicht vorge¬

lassen, schriftlich beschieden, es kamen dabei in dem ner-

vosen Style Carl Leopolds wieder die bittersten
Ausdrücke vor: der Herr Bruder ward „Hand- und
Siegelbrüchiger Mißverhaltungen" beschuldigt. Noch später

hieß es in einem Rescript an die Städte vom 7. Juli
1733: „Ihr Bürger könnt nicht zugleich Gott und
Belial dienen :c. Unser Bruder hat nicht mehr Recht
euch seine „liebe Getreue" zu heißen, als wenn der
Satan selbst aufrichtigen Gottes- und Elaubenskindern
dergleichen Prädicat zu geben sich anmaßen wollte." Es
waren das recht schlau berechnete, ausdrucksvolle, Hand-
greifliche und grobsinnliche Bilder, die der ängstlichen
Phantasie der guten Spießbürger der mecklenburgischen
Kleinstädte vorgeführt wurden.

Die Städte bewilligten dem NeuangekommenenHerrn
25,000 Thaler zu offeriren. Es war gerade im Juni
1730, das Jubeljahr der Augsburgischen Confefsion, der-
selben herrlichen Confefsion, die der Herzog so schändlich
hatte verrathen wollen. Auch diesen Umstand wußte
Carl Leopold auszubeuten. Es mußten andere Ge-
bete, als schonabgefaßt waren, abgefaßt werden, „so mit
den kräftigsten Ausdrücken zugleich auf die dama-
ligen Umstände zielten." Die Prediger erhielten Befehl,
„sich aller Anzüglichkeiten wider fremde Glaubensge-
nofsen zu enthalten, es ward ihnen bedeutet, ihre
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Predigten schriftlich abzufassen umd zuvor nach Hofe ein-

zusenden."
Carl Leopold umgab sich hieraus wieder mit

einem Kriegsstaat. Er ließ einige Infanterie von Dömitz

kommen und ging damit um, eine Escadron Dragoner

beritten zu machen, die fürstlichen Diener wurden ausge-

fordert, unentgeltich Pferde dazu herzugeben. Darauf

wurden auch Kriegsthaten ausgeführt durch einige der

französischen Abenteurer, die der Herzog aus Danzig mit-

gebracht hatte, den Capitain de l'Isle, den Capitain

du Bois und den deutschen Capitain Dreyer. Die

ersteKriegsthat des Duodezdespoteu, des MöchtegernZaaren

von Mecklenburg, war die Aufhebung eines hannoverischen

Fähndrichs mit zwei Dragonern und einem Tambour,

die beim Passe Bantzkow am Südende des Schweriner

Sees lagen. Diese vier Mann waren mit fünfzig leicht

vertrieben: de l'Isle besetzteden Paß, ließ „Retren-

chements an beiden Zugängen auswerfen und diese mit

füns Stücken aus Schwerin bepflanzen." Nach Golden-

stedt, ein halbe Meile von Bantzkow, kam ein anderes

Commando aus Dömitz von dreißig Mann, um drei da

liegende hannoverische Dragoner zu delogiren: es ward

ihnen gesagt, der Herzog wolle in der benachbarten Lö-

witz (ein Wald, der an den Garten von Ludwigslust

stößt) jagen. Die Hannoveraner erhielten nun Befehl,

es ganz eben so zu machen, wie der Herzog, d.h. die

besetztenPosten wieder mit Uebermacht ohne Blutvergießen

zu delogiren. Es kam aber doch zu Blutvergießen, da

Förster und Jäger, 400 Bauern und die Bürger von

Kriewitz unter ihrem Bürgermeister FriedrichAlbrecht



318

Suckow, den herzoglichen Helden sich anschlössen:

Suckow ward bei einem Handgemenge, das der Wieder-

forcirung des Passes Bantzkow folgte, gefangen genommen

und nach Rostock geführt, die Bauern theilweise in die

Elve gedrängt, theils erhielten sie die schönsten Prügel.

Diese Actum fiel am 21. Juni vor, am 22. Juni er-

ging es ganz ähnlich zu Goldenstadt. Darauf schrieb

Carl Leopold nach Windsor und nach Wien: „er sei

in sein Land zurückgekehrt, sich auf seinen Jagdhäusern

eine Zeitlang aufzuhalten, man verhindere ihn in seinem

Lande zu jagen." Der König von England schrieb zu-

rück: „er verspreche ihm auf sein königliches Wort Sicher-

heit bei seinen Jagden und auf anderen Reisen, wenn

sie unbewaffnet angestellt würden." Aus Wien aber

hieß es, da in dem Schreiben Carl Leopold's nichts

von der von ihm begehrten „ernsten, unumschränkten,

vollenkommenenund sattsam sicherenParitions - Erklärung"

zu lesen war, nach dem Wiener stylo: „der Herzog habe

ihme selbst und seinen üblen Bezeigungen

alles schlechterdingsbeizumessen."

Weil sich die beiden Häuser Braunschweig be-

harrlich der Berechtigung des Reichshofraths, einen Ad-

ministrator in Mecklenburg zu ernennen, widersetzten, ward

1733 das Abkommen getroffen, daß Christian Lud-

wig nicht mehr Administrator sein sollte, sondern nur

kaiserlicher Commissair. Die Ritterschaft ging damals,

im Jahre 1733, damit um, eine sogenannte „Neue

Union" zu Stande zu bringen. Dieses Projeet der so-

genannten „Neuen Union," das die Ritterschaft übrigens

auch noch nach Carl Leopol d's Tode, noch trotz eines
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Cassator - Decrets des Nachfolgers vom Jahre 1749, auf-

recht zu hatten suchte, dieses Project zeigte Carl Leo-

pold, wessen er sich zu gewärtigen habe, wenn er ein-

mal wieder die Regierung in die Hände bekommen sollte.

Er benutzte daher die für ihn im Jahre 1733 sehr gün-

stige politische Conjunctur: am 1. Februar war August

der Starke von Sachsen-Polen gestorben, der

polnische Thronfolgekrieg ausgebrochen, Oestreich war mit

Frankreich an, Rheine' beschäftigt. Im Sommer war

alles Nöthige vorbereitet, in der Löwitz, wo der Herzog

hatte jagen wollen, wurden Piquen gehauen und sürs

Landvolk in Schwerin beschlagen. Die Aufgebotsbefehle wur-

den gedruckt und mitdem größeren fürstlichen Siegel versehen,

das die Inschrift hatte: V. G. G. Carl Leopold Regieren¬

der Hertzog von Mecklenburg: die Schrift war so geord-

net, daß das Wort Regierender oben auf stand und so-

gleich in die Augen fallen niußte. Datirt wurden die

Aufgebotsbefehle fämmtlich vom 7. September 1733.

Sie wurden erlassen „an die Einhaber des Guts" —

„an die Schulzen des adelichen Gutes" — „an die ge-

sammte Bauerschaft des adelichen Gutes" — „an die

fämmtlichen Einlieger des adelichen Gutes" — „an die

Städte" — „an die fürstlichen Amts - Bauern" — keine

Aufgebote erhielten, weil ihre Zahl zu gering war, die

Priesterbauern. Den „Einhabern des Gutes" ward ein

Generalpardon verwilligt, dafern sie denselben in den

nächsten drei Wochen nach Insinuation des Aufgebots

„entweder durch persönliche Gestellung und Einfindung

beim Herzog selbst, wozu das sicherste Geleit versprochen

ward, oder auch durch schriftliche mit eigner Hand und
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Petschaft bedruckte Meldung und Erklärung annehmen

würden." Am Schlüsse der Aufgebote an die „EinHaber

des Gutes" hieß es: „der Herzog sei niemals Willens

gewesen Seiner unterthänigsten Ritter - und Landschaft

bei getreuer und gehorsamer VerHaltung einige mit

Recht behauptliche Privilegia und Jura zu ver¬

kürzen."

Den Bauern und den Städten, so wie allen

übrigen Beamten, Hauptleuten, Forst-, Zoll- und anderen

Bedienten :c. ward kund gethan, daß der Herzog Wil-

lens sei: „den widerwärtigen Unternehmungen mit De-

fensions-, Schutz- und Rettungsmitteln. ohne den al-

lergeringsten Zeitverlust, denen Natur-, Gott- und

Menschlichen, auch allgemeinen Reichs-Rechten gemäß zu

begegnen, zu steuern und Einhalt zu thun," deshalb

ward befohlen: ,,sogleich diesen Aufgebot in der Furcht

und Kraft Gottes zu befolgen, Wehr und Rüstung,

was sie zur Hand hätten, zu ergreifen und solle alle

Mannschaft von achtzehn bis sechzig Jahren sich nach

diejenige Oerter hinbegeben, welche ihnen die fürst-

lichen Befehlhabere und Gevollmächtigte kund machen

würden."

Dieses Aufgebot „in der Furcht und Kraft Gottes''

wirkte allerdings wie ein elektrischer Schlag, es traf auf

den empfänglichsten Boden.

18,000 Bauern erhoben sich für den Herzog. Ein

rührendes Exempel der deutschen Gutmüthigkeit, der un-

austilgbaren Pietät sür den Landesherrn, so schlimm auch

dieser war — der Adel war noch schlimmer! Diese

Gutmüthigkeit und Pietät zeigte sich an der Ostsee, wie
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an den Alpen: wie in Baiern sich die Bauern für ihren

Max Emanuel erhoben, den im spanischen Erbfolge-

kriege fast sein ganzer Adel verließ und Oestreich zufiel,

wie sie in der Sendlinger Mordnacht 1705 und später zu

Tausenden sich für den Herrn erhoben, der, wie die

Herzogin von Orleans schreibt, später als er re-

stituirt worden war, nicht einmal dessen froh war, son-

dern „alle Tage das Luderleben regrettirte,

so er in Paris geführt hatte" — ganz so war

es 1733 in Mecklenburg. Die Bauern erhoben sich sür

den aus Antrag seines Adels von Oestreich suspendirten

Landesherrn. Die mecklenburgische Ritterschaft, die immer

mehr Geld zu dem Leben nach der Pariser Weise brauchte,

welche alle deutsche Edelleute damals annahmen mit Aus-

nähme der brandenburgischen, denen der große Kurfürst

das Reisen ins Ausland geradezu verbot,*) diese Ritter¬

schaft hatte angefangen sich ganz rücksichtslos ihrem Egois-

mus zu überlassen. Sie hatte sich unter dem Schutze

der kaiserlichen Kommission von allen Abgaben und

*) Siehe preußischeHofgcschichteBand I Seite 143ff,,

wo auch Seite 145—153 und Band 2 Seite 85 f. die Zeug¬
nisse der Herzogin von Orleans über „das Pariser
Luderleben" angeführt stehen. Siehe auch die Personalien
des ersten mecklenburgischenReichsgrafen Bassewitz, der
„die verschiedenenEigenschaften der Völker in der Liebe zu
erkennen suchte." Die mecklenburgischenRitter, „die statt-

lichen Vierundzwanzigender der deutschenAristokratie," wie

man sie genannt hat, waren sicherlichnicht die am wenig-

sten brünstigen Hirsche, die dem Venusberge zu Paris ge-

naht sind.
Kleine deutscheHöfe. I. 21
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Steuern vollends ganz zu befreien und sie den Städten

aufzubürden gesucht; in Gemeinschaft mit den Bauern

mußten die Städte auch die Einquartirungslast der Exe-
cutionstruppen tragen. Die Bürger traten daher zu den

Bauern. Diese ergriffen mit dem Rufe: „Vivat unser

Carl Leopold, den Edelmann will'n wie todtfchla-

gen!" zu den Waffen, sie zogen mit Heugabeln bewaffnet^
die Bürger, zum Theil unter Führung ihrer Bürgermeister,

mit Schießgewehren, Schützenfahnen und Trommeln, nach

Schwerin. Was merkwürdig scheint, daß die Geistlichkeit

so entschieden für Carl Leopold war, findet seinen gu-
ten Grund darin, daß derselbe die Spiritualia im Lande
noch hatte, nur die Cameralia hatte die kaiserliche Com-
Mission: die Ehren - Geistlichkeit flehte denn auch bestens

von den Kanzeln herab um Gottes Beistand für das Auf-
gebot, sie reichte den zum Aufgebot Ausziehenden
sogar das Abendmahl und sprach den Furchtsamen
Much ein.

Die Ritterschaft und der Engere Aus-
fchuß floh wieder aus dem Lande nach dem
schwedischen Wismar: als ein besonderes Exempel
der Mäßigung muß erwähnt werden, daß die Bauern,
„die ihnen zwar wenig Segen mit auf den Weg wünsch-
len," sich an Niemand vergriffen, wozu freilich die Furcht
.ehr stark beigewirkt haben mag: die Hannoveraner stan-
den noch im Lande, 8000 rückten neuerdings zur Ver-
stärkung ins Land ein.

Die Frucht des Aufgebots war klein, wiewohl die
U nruhe und die Furcht groß war, den Herzog - Commissar
ver trieb sie auch aus Rostock nach Pommern, wo er vier
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Wochen zu Barth blieb. Die Gährung währte nicht

länger, schon am 26. September gab der Herzog Com-

missar einen. Generalpardon, die Rädelssührer ausge¬

nommen, aus Barth.

Den Bauern war es, weil es zwischen der Ernte-

und Saatzeit war, gerade ganz recht gewesen, mitzugehen.

Bedenklicher schon waren die vermöglicheren Bürger. „In

Schwerin, berichtet der alte Franck*), ward den 13.

September, obgleich es Sonntag war, die Trommel ge-

rührt, da denn die Bürgerschaft auf dem Markte zu-

sammenkam. Es ward ihnen vorgetragen, daß sie, sammt

150 Mann von der Garnison morgen früh hinausgehen

und die hannöverische Postirung vertreiben sollten. Die

Bürger waren bereit, solche ordre zu vollstrecken, falls

die vielen Advocaten, Notarien und andere sonst Eximirte,

wollten mitgehen. Der Herzog ließ diesen solches vor-

stellen, die es aber verbaten; doch wollten sie in Ab-

Wesenheit der Bürger und Garnison die Wachen auf

dem Schlosse und auf den Stadtwällen übernehmen. Als

man folgenden Morgens recognosciren ließ, fo war die

Postirung, um nicht ins Gedränge zu kommen, von innen

und von außen von selbst weggegangen." Der Erlasser

des Ausgebots, der Duodezdespot, rückte nicht mit ins

Feld aus, wie der große Zaar that. „Am 14. Sep-

tember versammelte sich die schwerinische Bürgerschaft

abermals und zwar auf dem Platz zwischen dem Schloß

und der Stadt, der alte Garten genannt. Der Herzog

welcher vormals in Polen gesehen, wie die Schweden und

*) 18, 81.
21*
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Russen noch Piquenire unter >ihren Soldaten gebraucht,

hatte die Menge von Piquen in der Lomitz hauen und

zu Schwerin beschlagen lassen. Hiermit sollten die ver-

sehen werden, welche unter den Bauerknechten kein ander

Gewehr, als etwa eine Mistgabel mitbringen würden.

Der Herzog ließ auch jetzo einige davon den Bürgern

reichen. Aber einer unter ihnen sagte, daß es der Herzog

hörte: „was er damit anfangen sollte?" Der Herzog,

welcher wegen der vielen Unruhe ungewöhnlich blaß aus«

sah, entfärbte sich hierüber noch mehr, sagte aber weiter

nichts, als: „mit dem gleichen Gewehre sind vielfältig

die größten Schlachten gewonnen worden." Für die

Bauern gab es wieder, stellenweise wenigstens, die schön-

sten Prügel: ein Verwalter Eng e lcke im Amte Doberan

ward von den Hannoveranern gezwungen, zusammt sei«

nem Haufen mit Kindertrommeln und Kinderflöten seinen

Einzug in Rostock zu halten! der Pastor Lüders von

Neu-Buckow, der seine Gemeinde angefrischt, ward vor

die Rostocker Hauptwache, er selbst einen Spieß, der Mu-

sicant seines Orts eine spielende Geige in der Hand, ge-
fahren, und dort zu Tode geprügelt. „Dergleichen läp-

pische und tyrannische Begegnung, schreibt Franck, da
man mit Gefangenen, wie die Kinder mit den Vögeln

umging, doch gar nicht von der hannöverischen Regierung

gebilligt ward." Der Generalmajor Tilly, der Com-

Mandant en clief Carl L eopold's, der Generaladju-

tant R e y s e r, ein Dutzend Offiziere, ein halbes Hundert

Reiter mußten sich im Löwitzer Holze ergeben, eine Anzahl
Bauern ward gefangen genommen und nach Ratzeburg

geführt, wo es ihnen nur schlecht erging, ihre Unter-
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suchung dauerte drei Jahre, zuletzt begnadigte sie der

Kaiser, Tilly erhielt zwei Jahre Gefängniß, Reyser,

der zum Tode verurtheilt worden war, ward zu lebens-

länglichem Zuchthaus begnadigt, er kam aber auch los

und ward später Kriegs-Commissair. Auch einige Su-

perintendenten, die Carl Leopold treu anhingen,

brachte man damals zu Gefängniß. „Dies war, schreibt

der alte Franck, das Ende der Tragödie, zu welcher

viele so sreudig gegangen, als betrübt zurückkamen. Die

Bauern, die in Schwerin standen, warer allerseits wegen

des schlechten Unterhalts, sehr unzufrieden; aber der Her,

zog sprach mit etlichen selbst, mit andern der Regiernngs-

rath Wolfs und wurden sie auf die Preußen vertröstet,

„die ganz gewiß kommen und ihnen Luft machen würden,

daß ein Jeder wieder könnte zu den Seinigen gelangen;

sie sollten doch nicht so eilen und den Hannöverischen in

den Rachen laufen." Schon vor drei Jahren hatte Carl

Leopold gegen die Deputirten der Städte geäußert:

„wenn es Tumult im Kreise gebe, würde der Kö«

nig von Preußen mit nach Mecklenburg gezogen

werd en."

Friedrich Wilhelm I. sah recht wohl ein, wo

hinaus man in Wien wolle, wie sein großer Sohn in

der Histoire de mon temps sagt: ,,beide Parteien sich

einander aufzehren zu lassen." Er sand doch für nöthig,

etwas wieder für Carl Leopold zu thun, gegen die

immer günstiger und parteiischer sür den Adel aus dem

Reichshofrath ergehenden kaiserlichen Resolutionen zu pro-

testiren. Er drängte Carl Leopold daher nochmals

zu dem Submissionsschreiben. Dieser gab denn dasselbe
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auch endlich unterm 21. September 1733, es stand darin

aber wieder die Bedingung: „wenn ihm die ungekränkte

Beibehaltung seiner uralten, reichs - grundgesetzmäßigen

landesobrigkeitlichen „Regalien" auf keinerlei Weise

entgönnet und entrückt würde." Dieses Submissions-

schreiben sandte Friedrich Wilhelm I. nach Wien und

schrieb selbst dabei unterm 6. October: „daß der Herzog

durch allerhand wider ihn und seine Unterthanen vorge-

nommenen Proceduren, absonderlich aber durch die sor-
mirte gar enge Einschränkung seiner Stadt und Residenz
Schwerin, wobei ihm und den Seinigen fast alle Lebens¬
mittel abgeschnitten, zur äußersten Desperation gebracht
worden sei." Dabei stellte der König dem Kaiser an-
heim, „ihm die eigentlichen Punkte, in welchen des Her-
zogs Parifion und Submission bestehen solle, specifice
zukommen zu lassen, alsdenn er nicht mangeln würde-
ihn zu deren BeWirkungen eifrigst anzurathen,"

Auf den König von Preußen, auf den volksfreund-
lichen Friedrich Wilhelm I. standen damals Aller
Augen und Aller Herzen in Mecklenburg gerichtet. Am
lebhaftesten wünschte seine Ankunft der Herzog Carl
Leopold und die Geistlichkeit, als die unverrückt am
Herzoge hing und welcher noch vor Augen stand, was
dem Pastor Lüd ers durch Todprügelung und verschiedenen
Superintendenten durch gefängliche Einziehung begegnet
war. „Es verlautete damals, daß manchem Prediger
schon eine üble Kappe zugeschnitten sei, weil etliche unter
ihnen denen zum Aufgebot Gehenden zuvor das heilige
Abendmahl gereicht, etliche | auch wohl den Blöden einen
guten Muth eingesprochen. Diesen verschwand nun, bei
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Annäherung der Preußen, alle Furcht, in Hoffnung, diese

würden ihre Schutzengel sein. Wie denn auch etliche

Bürger, so ausserhalb Landes geschleppt und zum Theil

in die Karre gesperrt waren, darauf wieder los gelassen

wurden."

Am 20. October 1733 rückten die ersehnten Preu-

ssen wirklich in Parchim ein, ihr Führer war der Sieger

bei Walsmühlen, der jetzt in preußischen Diensten als

Generallieutenant stehende Curt Christoph von

Schwerin. Auch Preußen benutzte die politische Eon«

junctur, den polnischen Erbfolgekrieg, in den Oestreich

mit Frankreich verwickelt war.

In Wien hatte man über die Specificirung „der

eigentlichen Punkte," in denen Carl Leopold pgrition

leisten sollte, geschwiegen, sehr bestimmt aber an den Ge-

sandten Seckendorfs in Berlin geschrieben: „daß der

König von Preußen sich nicht etwa in der Sache zur

Unzeit mische und Truppen in das Mecklenburgische mar-

schiren lasse." Ueber die preußischen Werbungen in

Mecklenburg entstanden nun, seit preußische Völker im

Lande standen, fortwährende Klagen: Mecklenburg ward jetzt

geradezu eine ergiebige preußische Werbeprovinz bis zum

Hubertsburger Frieden; preußische Truppendepots von

der Executionsarmee blieben zu Parchim, zu Plaw und

zu Lübz stehn; einer von der mecklenburgischenRitterschaft

selbst, ein von Vehr zu Rustrow, half noch 1746 einem

preußischen Major von Königsmark bei diesen ge-

waltsamen Werbungen.*)

*) Fra » ck 18, 362.
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Herzog Carl Leopold behauptete sich noch über

ein Jahr in Schwerin, sein Bruder, der Herzog-Commissar,

mußte unterdessen zu Neustadt residiren. Carl Leo-

pold ließ es zum Aeußersten kommen: als im Fe-
bruar 1735 holsteinische und schwarzburgische
Kreisvölker vor Schwerin rückten, ließ er sich fünf
Tage beschießen, erst am 9. Februar ging er mit der
„gnädigen Frau", dem Regierungrath Wolfs und eini-
gen Bedienten über den Schweriner See nach dem schwe-
dischen Wismar. Hier mußte er still sitzen, namentlich da
Oestreich wieder freie Hand bekam, denn in diesem
Jahre schloß Oestreich seinen Frieden mit Frankreich
ab, wodurch es Lothringen abtrat.

Das Land litt furchtbar unter der gedoppelten Last
der Hannoveranischen und preußischen Executionstruppen.
Die dem Hause Hannover zuerkannten Executionskosten
schwollen bis zu anderthalb Millionen Thalern an, wes-
halb 1735 acht von den sechsunddreißig mecklenburgischen
Domainenämtern, 60,000 Thaler ertragend, nämlich
Boitzenburg mit dem Boitzenburg« Elb-Zoll, Grevis-
mühlen, Gadebusch, Rehna, Wittenburg, Mecklenburgs
Zarrentin nnd Bakendorf verpfändet werden mußten,
die erst nach dreißig Jahren, 1766 und 1768
wieder eingelöst werden konnten. Gleichzeitig mußten
auch an Preußen die vier Domainenämter Wendenhagen,
Plau, Warnitz und Eldena verpfändet werden, die
erst fünfzig Jahre später, erst nach Friedrichs des
Großen Tode 1787 wieder eingelöst wurden. Aus den
von dem Herzog-Commissar in Kaisers Namen verwalteten
Cameralien des Herzogthums bezog der in Wismar lebende
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Carl Leopold 40,000 Thaler Pension, seiner zweiten

russischen Gemahlin, die aber, wie schon erwähnt, schon

am 25. Juni 1733 in Rußland zu Moskau starb, wa-

ren 12,000 Thaler versichert und 5000 Thaler erhielt

die geschiedene erste Gemahlin, die Schwester des Prin-

zen von Oranien, die sie in Oranienstein verzehrte,

wo sie aber auch schon 1734 starb.

In der schwedischen Stadt Wismar lebte Carl

Leopold hierauf sechs Jahre bis zum Jahre 1741, wo

er sich wieder nach seiner früheren Residenz Dömitz in

Mecklenburg begab. Er hatte in Wismar seine Super-

jntendenten bei sich, den von Parchim, Siggelkow,

der sein Hofprediger war, den von Güstrow, Propst

Clasen aus Ribnitz und den von Rostock: „diese Her-

ren", schreibt der alte Franck, „kamen ihm nicht von

der Seite, obgleich sie keine einzige Predigt hielten, und

obwohl der Kaiser rescribirt hatte, die Superintenduren

sollten wohl verwaltet werden.*)." In Wismar beging

Carl Leopold in seinem Ingrimm und Aerger ähnliche

Gewaltthätigkeiten, wie er sie früher vor der Reise nach

Danzig in seiner Residenz Dömitz in Mecklenburg began-

gen hatte. „Wer von seinen Hosbedienten nicht nach

seiner Pfeife tanzen wollte, den prügelte er, wie ein

Polack seinen brummenden Bären" **). „Er hatte", sagt

Franck an einer anderen Stelle***), „nach seiner Heftig¬

keit seinen Hofmarschall von Wendeffen in großer

*) 18, 190.

") Franck 18, 389.

"') 18, 193.
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Erbitterung 1735 nach seinem Abzug von Schwerin, un-

ter Beistand eines Corporals, vierer Unteroffiziere und
eines Laquaien, mit einem dicken Stock geprügelt, wie
der Hofmarschall selbst, in einer ausführlichen Schrift,
unter dem Titel: „Wahrhaffte Relation des enormen
facti ic." durch den Druck bekannt gemacht, welche aber
der Herzog zerreißen und verbrennen, auch derselben eine
andere Schrift unter dem Titel „Ausführliche Nachricht :c."
entgegensetzen ließ. Der von Wendessen verklagte
also den Herzog beim Kaiser wegen solcher Gewaltthätig-
leiten und ward die Klage den 9. Februar 1736 prä-
sentirt, auch darauf nach Wismar gesandt und daselbst
dem Herzog insinuirt. Als aber keine Antwort erfolgte
und der von Wendessen sich den 27. Februar aber-
mals meldete, so erging den 29. März das Kaiserliche
Conclusum: „daß dem Herzog noch zwei Monate zur Ver-
antwortung sollten eingeräumet werden; falls sodann nichts
erfolgte, so wäre es beim Reichshofrath anzusehen, als
fühle der Beklagte sich eingelassen und alles gestanden."
Der Hofmarschall hatte zu seinem Besten Schläge bekom-
men, denn er ward in seinen Ehren wieder hergestellt,
ein kaiserliches Patent verbot bei einer Pön von fünfzig
Mark löthigen Goldes, demselben die That-Handlung des
Herzogs vorzuwerfen: er erlangte 1738 500 Thaler
jährlich aus den Cameraleinkünften bis zur Erlangung
eines anderweiten Dienstes und es schadete ihm die er-
littene Gewaltthätigkeit so wenig, daß er 1754 in den
alten mecklenburgischen Adel aufgenommen und sogar
Landrath des Stargardischen Kreises ward. Eine sehr
fatale Erfahrung mußte dagegen der alte Herzog noch in
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Wismar machen: „seine „„gnädige Frau"" hängte sich
hier an einen Andern"*).

Von Wismar aus that Carl Leopold nocheinen
abenteuerlichenSchritt: er wendetesichan Frankreich,
das ihm Hülseverschaffensolle: unter andern ging der
in der deutschenLiteraturgeschichtebekanntePoet Lis-
kow 1736 dahin. Diese mecklenburgischenGesandten
wurden aber von den französischenMinistern ausgelacht
und ihnen bedeutet: „die Sache sei dochnichtso ange-
than, daß Frankreichein Heer nach Mecklenburgschicken
könne." Der Herzog erlebte noch 1740 die Erhöhung
seiner einzigen 1718 ihm von der russischenPrinzessin
geborenenTochterAnna zur Regentin in Rußland, aber
auch 1741 ihren Sturz durch die KaiserinElisabeth
und ihr Gefängnis;zu EolmogoribeiArchangel,wo sie1746
starb. Er starb selbstdas Jahr darauf, neunundfechszig
Jahre alt zu Dömitzan der Elbe, dem einzigenihm treu
gebliebenenOrte. Er lebtevomZoll, Licent und Amt da-
selbst, aber dieseEinkünftegingen ihm weg mit der Er-
Haltung der Garnison von 300 Mann. Er sinanzirte
mit der Versteigerung der Pfarren und erbat sichGe
schenkevon den Städten: Güstrow gab einmal 1742
2000 Thaler. „Er starb", wie Franck erzählt, „unter
vielen Schmerzenan demempfindlichstenOrt des Leibes,"
ohne wieder die Einsetzungin die Regierungerwirkthaben
zu können. Der sonstso trotzigeHerr war aberdochzuletzt

so geschmeidiggeworden,daß, wenner nochvier Wochen

') Franck 18, 389.
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gelebthätte, das von ihm bereits nachder WienerVorschrift
entworfeneSubmissionsschreibenan die Reichsversammlung
in Regensburg öffentlicherschienenund darauf ohnfehlbar
seineRegimentsentsetzungwiederaufgehobenwordenswäre.

„Ein Herr", sagt Franck*), „bei dem sovieleSeit-
samkeitenzusammenkamen,als sonstnichtleichtin einer Per-
fon zu finden. Er war von der schönstenLeibesgestalt,
lang, von großen hellenAugen und einer der ansehnlich-
sten Fürsten. Doch leuchteteauch der Grimm aus seiner
heroischenGcsichtsbildunghervor, also daß er beimersten
Anblickmehr gefürchtetals geliebt ward." Seine Grab-
statte fand er in Doberan, wo auch der ConvertitChri-
stian Louis sie gefundenhatte und wo auch sein na-
türlicher Sohn, das „Mannchen" von Frau von
Wolfrath, begraben wurde.

Der OberjägermeisterGeorg Friedrich von
Birckholz brachteden von ihm getragenenSt. Andreas-
orden nach Petersburg zurück.

Im Kirchenblattesür Mecklenburgistneuerlich**) ein
Anschreibendes SuperintendentenZander aus demletzten
LebensjahrediesesschlechtenFürsten, vom 17. Juli 1747
mitgetheilt worden — um Hülssbeiträge für den Ent-
setzten: es ist das ein anderweitesrührendes Document
der deutschen Gutmüthigkeitund der' unaustilgbaren
Pietät in der Unterthanentreue eines protestantischen
Geistlichenfür einen Landesherrn,der die protestantischen

*) 18, 388.

**) Juni 1840.
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Pfarrstellen an die Meistbietendenversteigerteund der
Mecklenburg,hätte er davon etwas Erklecklicheslucrirt,
allenfalls wohl katholischgemachthätte:

„Es hat die Geistlichkeitder Parchim'schenSuper-
intendentur ein freiwilliges und annehmlichesDon gra-
tuit zusammengebrachtfür seine regierende hochsürstl.

Durchl. unsern theuerstenLandesvater, um Höchstdiefelben

auch dadurchvon ihrer unverrücktenTreue und liebevollen
Verehrung zu überzeugen. Ich weiß auch, daß solches
mit besonderenGnaden und Gefallen ist ausgenommen
worden. Ob ich nun zwar lange und sorgfältigeUeber-
legung angestellt, ehe ich dieseEntschließunggefasset,die
meiner Aufsichtund Sorgfalt anvertraute Priesterschaftzu
gleichemBeweise einer untertänigen Ehrfurcht gegen
ihren Landesherrn aufzumuntern,so sind mir darnach in
der Folge dergleichenBewegungsgründevorgekommen,die
mich zur Ausübung dessen, was ich jetztthue, bewegen
müssen.— Die Beisteuer soll ein Zeichensein
einer unterthänigstenDevotion gegen Serenissinium,
da es aber gerade das Gegentheilbeweisenwürde, wenn
hierüber weitläustigeReden sollten geführt werden,indem
dieselbenzu allerhand unglimpflichenBeurtheilungenbei
widrig Gesinntenzu Serenissimi hoherAutoritätsverklei¬
nerung Gelegenheitgeben könnten (denn wer weiß nicht
die Beschaffenheitunsres armen Landes?) so wird hiebei
wohlbedächtigbedungenund die Herren Brüder ergebens
ersucht, hiervon kein Wort zu Jemand Fremdes sichent-

fallen zu lassen. Wer giebt, der gebe einsältiglichnach

der Ermahnung eines heiligenApostels. Das Geschenk
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soll eine freiwillige Gabe fein, mithin findet hier keine
Fürschrift statt. Ein Jeder bringet das auf, was seine
Umständeihm erlauben, und was er von HerzensGmnd,
ohne scheelsehen, gönnet. Es muß aberdochin Golde(!)
Serenissimo eingehändigt werden :c. Ich
ersucheaber nochmals,sichdieVerschwiegenheitaufs sorg-
sältigste empfehlenzu lassen."
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SachsenRand 7.
S. 222 >5.5 von oben statt Schweden ist zu lesen' Dänemark.
S, 208 letzte Zeile von unten statt Auguste Richter lieS:

Pauline Panzner, LeinweberStochteraus Meissen. „Sie ist Wittwc
seit dem 28. Dee. 1854. Graf Witzthum lernte sie auf einer Stube
kennen,nahm sie von da weg und für sich,hielt siesichsechsJahre und
heirathete sie1851. Sie standvor ihrer Verheirathung unter polizeilicher
Aufsicht. Sie ist eine große schönePerson, und seit sie Gräfin ist, von
einer hochmüthigenHaltung. Kinder sind nicht gekommen: Albert
Vitzthum (Kammerherr, Bruder des Verstorbenen?erbt nun dieGib
ter." HandschriftlicheMittheilung aus Dresden.

Mecklenburg Kand I.

S. 7 Zeile 12 von unten statt: dem Jahre, wo lies-, drei
Jahre, ehe.

S. 36 in den Noten statt Wiggers lies: Wiggers.
S. zg, 56 und auf mehreren andern Seiten in den Noten statt:

Karstorss lies: Kardorff.
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le mortifierent plus d'une annee; i

„La patience est mon partage, j
ma bete, quand ils auront besoii

saurai trouver le moment." Le C

ten mort (1709), il fut premie~_

son anciennitö et peu apres il

l'ölecteur et eut plus d'autoritö, q'
Celle; il ms dit alors: „Je m'et -

m'appelle pas „le petit electe :

„II etoit tres modeste et fais

loir paroitre; aussi est-il presque ^

ceux, qui n'ont pas eu affaire l :

pourtant une grande autorite per

dans toutes les affaires d'Europe,

toutes les affaires de l'empire, la c(

concerta tout avec lui et il ;r

les autres cours de l'empire; le

d'Angleterre ne faisoit rien i ^

Hollande; cela continua pendj :L

la reine Anne, tant, que la boi -\3

le dessus en Angleterre; ainsi Mi -

grand pensionaire Heinsius et

dirigoient la grande alliance et la g-
r

Eugene se mit de la partie."

„Ce grand homme porta ss

travaillant jusqu'au dernier jour a :L

siduite et fermete. II a fort coj :s

aggrandissement de ses maitres

par sa conduite ferme et prudent

l'effet, sans exciter la jalousie d'i"r
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